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Kreis - Kurrenden -
j  L S Z V ö S « . ' '  

d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Vvlkeirbaiu. 
Stück K. 

Volkenhain, den 17. Januar 1848. 

Etiler Bezugnahme auf die Circular-Verfügnng vom 26 August v. I., wo. i. 
betreffend die Einzahlung von freiwilligen Beiträgen Behufs Grün- Aufforderung, 
dung eines Gesinde-Prämien-Fonds, werden die Hochwobllöblichen 
Dominien, Wohllöblichen Magisträte und Ortsgerichte hierdurch wie. 
derholentlich ersucht, resp. aufgefordert: die etwa noch eingehenden 
Beiträge im Laufe dieses und Anfang künftigen Monats an die Kreis-
Kommunal-Kasse Hierselbst abzuführen. 

Von denjenigen Ortschaften, wo keine Beiträge eingekommen sind, 
lst^ binnen gleicher Frist Negativ-Bericht anher zu erstatten. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 4 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Der Häusler und Böttcher Ernst Weigel ans Ober-Poischwitz b?o.2. 
hat sich am 22. v. Mts. aus seinem gedachten Wohnorte unter dem Bekanntmachung. 
Vorgeben entfernt, Arbeit zu suchen, soll aber bis jetzt noch zurück
kehren, und hat auch Nichts von sich hören lassen, so das; befürchtet 
wird, er könne sich ein Leides gethan haben. 

Es wird ergebenst ersucht, bezüglich seiner Nachforschungen an
stellen lassen und über sein Verbleiben anher Nachricht geben zu 
wollen. Bekleidet ist der Weigel bei seinem Weggange gewesen: 

mit einer fahlgrüncn Mütze oder Kappe, 
- - blautuchenen kurzen Jacke, 
- 5inem Paar grün gestreiften Sommerzeug-Hosen, 
- einer lichtgrauen Tnchweste, 
» - rechlich und blau gemusterten Kurtjacke, 
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mic einem Paar rohleinenen Handschuhen, 
- » wergenen Hemde mit flächsenen Aermeln, und 
- - Paar kalbledernen Halbstiefeln. 

I n n e r ,  d e n  9 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  
K ö n i g l i c h e s  L a n d r a t b - A m t .  

in  s tckmn:  
K u h n t ,  K r . - S e c r e t a i r .  

Abschrist hiervon erhallen die Ortsbebörden zur Nachricht und 
Bekanntmachung in ihren Commune». Sollte der :c. Weigel sich 
an einem Ort befinden, so wird Anzeige erwartet. 

V o l k e n H a i n ,  d e n  1 4 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

d^o.3. Die Ortspolizei-Behörven des Kreises werden hiermit aufgefor-
Aufforderung. dert, die mit Bäumen nicht bepflanzten Commnnalwege und Fahr

straßen, welche durch den Schnee verdeckt sind, mit Baumreisern oder 
Pfählen zu bezeichnen. Auch ist darauf zu halten, daß Landstraßen 
und Communicatiouswege, wo es erforderlich wird, ausgeschert wer
den, damit der Verkehr auf denselben nicht gehemmt wird. Wo die 
Wege durch Fürthen führen, ist die Einfahrt durch Abhauen und 
Wegschaffen des angesetzten Eises zu erleichtern; am zweckmäßigsten 
ist es jedoch, wenn die Lokalität dies gestattet, die Fürthen mit so
genannten Nothbrücken zu versehen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 4 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

k?o. 4. Dem Garnmann Carl Gottlieb Stiebner aus Hohen-Liebenthal 
Diebstahls-Anzeige, ist am 19. d. Mts. Morgens gegen 6 Ubr, bei Gelegenheit wo der

selbe in der Brauerei zu Lautcrbach eingekehrt war, von seinen; vor 
der Thür haltenden Wagen: 

1 Schock 9 Gebinder- und 
2 Schock 11 und 12 Gebinder-Garn, 

Beides in einer gewöhnlichen Garnzüche, gestohlen worden. 
Die Orts-Behörden des Kreises werden demnach aufgefordert, 
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durch Bekanntmachung in ihren Commune« zur Entdeckung des Die
bes und Wiedererlangung des Garnes mitzuwirken. 

Etwanige Entdeckungen sind bald zur Anzeige zu bringen. 
Bo Ibenhain, den 14. Januar 1848. 

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Das unterzeichnete Directorium wünscht in jeder Stadt des Kö

nigreichs Preußen einen Vertreter, am liebsten aus dem Lehrerstande, 
zu erwerben, welcher das Interesse des Vereins wahrnimmt und, ge
gen eine bestimmte Tantieme, die Geschäfte desselben versieht. 

Diejenigen Herren, welche sich der Angelegenheit unterziehen 
w o l l e n ,  b i t t e n  w i r  f r e u n d l i c h s t ,  u n s  i n n e r h a l b  d e r  n ä c h s t e n  a c h t  
Tage durch die Expedition dieses Blattes Nachricht gebtn zu wollen, 
woraus die betreffenden Mittheilungen in Kürze erfolgen werden. 

B e r l i n ,  d e n  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 4 ? .  
Das Directorium des norddeutschen Volksschriften-Vereins. 

vr. Julius Curtius. Geh. Rath Lobst, vr. C. Mücke. 
Vtto Nuppius. V. Schomburgk. 





Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S. 

Bolkenhain, den 24. Januar 4848. 

ie vielen Diebstähle und Einbrüche, welche in jüngster Zeit vor« wo. 5. 
gekommen sind, erfordern Maßregeln, welche zur Sicherheit des Eigen- Aufforderung, 
thums gereichen. 

Den Ortspolizei-Behörden empfehle ich daher, darauf zu sehen, 
daß überall verlaßbare Wächter gehalten werden, welche den Wacht» 
dienst ordnungsmäßig verrichten. Um davon aber Ueberzeugung zu 
gewinnen, ist es noihwendig, daß die Wächter allnächtlich revidirt 
werden, zu welchem Zweck aus den Ortsgerich tspcrsonen, Verwaltnngs« 
Deputieren oder anderen angesehenen Wirihen der Gemeinde 7 Per
sonen zu wählen sind, welche in diesem Geschäft sich abwechseln. Die 
Meldung über die Revision, oder was dabei wahrgenommen, erfolgt 
täglich an den Guteherrn, dessen Stellvertreter oder an den Gerichls-
scholzen. Hiernächst wird auch die genaue Beobachtung des Regu
lativs vom 4. November 184l), wegen polizeilicher Beaufsichtigung 
verdächtiger Personen und mit Bezug auf die Festsetzungen acl 8 den 
Polizei-Behörden empfohlen, selbst oder durch die bestellten Revisoren 
der Wächter, die Wohnungen der Polizei-Observaten zu besuchen, um 
sich zu überzeugen, ob solche zu Hause sind, andernfalls aber nach im 
Regulativ gegebener Vorschrift wider diejenigen Polizei-Observaten, 
welche ihre Abwesenheit nicht angezeigt hätten, zu verfahren. 

Ueber die hiernach zu treffende Einrichtung und welche Wirthe 
zu Revisoren der Wächter erwählt sind, darüber erwarte ich binnen 
4 Wochen Anzeige. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 5 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  





Kreis - Kurrenden-Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück S 

Si I -SSSSSS-S» 

Bolkenhain, den 31. Januar 1848. 

^n der verflossenen Nacht sind in hiesiger Stadt nachgenannte Gel-
der und Gegenstande mittelst Einbruchs gestohlen worden: Aufforderung. 

1) 26 Stück Doppellhaler; 
2) eine König! Sächsische Kassenanweisung ä 19 Thlr.; 
3) mehrere Königl. Prenß. Kassenanweisungen u 5 Thlr. u. 1 Thlr.; 
4) ein Königl. Preußisches Halbthalerstück; 
5) ein Mantel von grauem Tuche mit schwarzem Plüschkragen, 

gefuttert mit schwarz und blau gedrucktem Halbtuche; 
6) ein schwarztuchcner Sack-Palerot, gefuttert mit schwarzem Or

leans und mit schwarzen Schnüren und Quasten besetzt; 
7) ein dunkelgrüner Ueberzieh Tuchrock mit schwarzem Orleans ge

futtert u. am Kragen u. Aufschlägen mit schwarzem Plüsch besetzt; 
8) ein brauntuchener Ueberrock; 
9) ein blautuchener Ueberrock mit schwarzem Orleans gefuttert; 

19) 9 Stück fein leinene Hemden, mit dem Buchstaben K. und 
fortlaufender Nummer roth gezeichnet; 

11) drei Paar leinene Unterbeinkleider und verschiedene andere Wasch-
Gegenstände; 

12) ein Uhrband aus hellbraunen Haaren und in Gold gefaßt; 
13) ein goldener Carneol-Siegelring, der Stein ist geschnitten und 

befinden sich auf demselben über einem Familien-Wappen die 
Zeichen eines stehenden Kreuzes mit aufgeschlagener Bibel. 

Wir ersuchen, zur Ermittelung der entwendeten Gegenstände und 
der Diebe behülflich sein zu wollen. 

S c h w e i d n i t z ,  d e n  2 3 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  
D e r  M a g i s t r a t .  .  
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55«. 7. In der Nacht vom 19ten bis 29ten d. Mts. wurden dem Baue? 
Diebstahls-Anzcige. Franz Teichmann zu Alt-Reichenau und dessen Dienstleuten durch 

gewaltsamen Einbruch folgende Sachen gestohlen: 
1) ein dunkelblau tuchener Mantel, durchgehende mit weißem Par-

chent gefuttert; 
2) eine dunkelblau tuchene Jacke, mit weißem Parchent gefuttert;) 
3) eine grünwollenr Unterziehjacke, mit Parchent gefuttert; 
4) eine schwarze sogenannte Pudelmütze; 
5) eine braun tuchene Weste, mit Parchent gefuttert; 
6) zwei kattunene Halstücher, blau mit gelben Blumen; 
7) ein Paar einballige Stiefeln von Fahlleder; 
8) drei Paar fahllederne Stiefeln zum Überschlagen mit Riemens 
9) zwei Paar schwarze gute Lederhosen; 

19) eine blaue Manchesterweste; 
11) eine grautuchene Weste; 
12) eine weiße Krimmermütze; 
13) eine Tuchmütze mit Schild von Seehvndßfell; 
14) zwei Mannshemden von Leinwand, zu den Aermeln ist etwas 

feinere und weißere Leinwand; 
15) ein Kinderhemd; 
16) ein Scheffel Weizen, wobei zu bemerken, daß 12 Mtzn. gelber 

und 4 Mtzn. weißer Weitzen zusammen geschüttet worden; 
17) gegen 2^ Scheffel Gerste, worunter einige Wasserwicken; 
18) sechs Stück Schaffelle von geschornen Schafen; 
19) ein Spenfer von gelb u. schwarz gegittertem baumwollenen Zeuge; 
29) ein großes kattunenes Tuch, blauer Grund mit gelben Blumen; 
21) ein weiß und roth gegittertes Halstuch mit Frangen; 
22) eine blau gefärbte leinene Schürze; 
23) einen weißen und einen braun wollenen Strumpf; 
24) ein Satz Stricknadeln; 
25) ein Viertel Pfund in einen Knaul gewundene braune Strickwolle; 
26) ein roth und grün gestreifter Spenser von Baumwolle; 
27) ein kattunener Rock, blauer Grund mit gelben Blumen; 
28) ein Paar Schnürschuhe; 
29) ein Paar dergl, etwas kleinere; 
39) ein Paar weißwollene Strümpfe; 
31) ein blau und grün gegittertes baumwollenes Tuch; 
32) ein roch gegittertes baumwollenes Tuch. 
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Ferner dem Freistellbesitzer Goitlieb Klose zu Langhellwigsdorf 
ebenfalls mittelst gewaltsamen Einbruchs 2 Scheffel Gerste. 

Die Ortö-Behbrden des Kreises werden demnach aufgefordert: 
durch Bekanntmachung in ihren Communcn zur Entdeckung der Diebe 
und Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwanige Entdeckungen sind bald hier zur Anzeige zu bringen. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 8 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  

Der Kömgliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

Zur Bestreitung der Kreis-Kommunal-Bedürfnisse im laufenden blo. s. 
Jahre ist nach den, von der Königlichen Regierung bestätigten Kreis- Aufforderung. 
tags-Beschluß vom 7. December v. I. eine ^monatliche Grundsteuer 
und resp. Servis erforderlich. 

Die Hochwohllöblichen Dominien, Wohllöblichen Magisträte und 
Ortsgerichte fordere ich demnach auf: die Einzahlung der in nächste» 
hendem Verzeichniß ausgeworfenen Summen bei Abfuhr der Steuern 
für den Monat Februar v. an den Rcndauteu der Krete-Kom-
munal-Kasse L. Efnert Hierselbst mittelst eines Lieferzettels zu bewirken. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 8 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

G r a s  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Ober-Baumgarten, Dom 
- Gem 
- Vorwerk 

Nieder-Baumgarten, Dom 
- Gem 

Blumenau, Dom. . 
- Gem.. . 

Börnchen, Dom. . . 
- Gem. . . 

Bohrauseisscrsdorf, Gem 
Dätzdorf, Dom. . . 

- Gem. . . 
Einsiedel, Gem. . . 
Falkenberg, Gem. . . 

13 
16 

1 
14 
14 
7 
8 
3 
1 

9 
1 
3 
5 

Giesmannsdorf, Gem 
Girlachsdorf, Dom. 

- Gem. 
Gräbel, Dom. . . 

- Gem. 
Hausdorf, Dom. . 

- Gem. . 
Hohenhelmsdorf, Gem 
Langhellwigsdorf, Dom. 

- Gem. 
Ober- Hohendorf, Gem. 
Nieder-Hohcndvrf, Dom 

- Gem 
Kauder, Dom. 

19 
28 
6 
5 
3 

11 
18 
7 

12  
24 

4 
1 

29 

8 
10 
8 
8 
3 
8 
4 

1 0  
10 
4 

10 

7 
6 
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Kauder, Gem. . . . 
Ober-Kunzendorf, Gem. 

- Freigut 
Niedec-Kunzendorf, Gem. 
Neu-Kunzendorf, Gem. 
Laulerbach, Dom. 

- Gem. 
Märzdors, Dom. , 

- Gem. . 
Möhnersdorf, Dom. 

- GeM. 
Nimmersatt, Dom. 

- Gem. 
Ofsenbahr, Gem. . 
Hohen-PererSdorf, Dom. 

- Gem. 
Weiden-Petersdorf, Gem 
Ober-Polkiu, Gem. . 
Nieder-Polkau, Gem. 
Preilsdorf, Gem. . . 
Pritnvitzdorf, Gem. . 
Quohlsvorf, Gem. 
Alt-Neichenau, Dom. 

- Gem. . 
Neu-Reichenau, Gem. 
M-Röhrsdorf, Gem. 
Neu-Röhrsdorf, Gem. 
Rohnstock, Dom. 

- Gem. . . 
Rudelstadt, Dom. . . 

- Gem. . . 

19 
4j 

7 
2 

38 
6 
7 
5 
1 
6 
8 
8 

7 
10^ 
9 

24 
17 
42 
8 

17 
1 

30 
17 
13 
2t 
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Ruhbank, Gem. . 
Schweinhaus, Gem. 
Hohenfriedeberg, Dom. 
Schweinz, Gem. . 
Schollwitz, Dom. . 

- Gem. . 
Simsdorf, Gem. . 
Streckenbach, Gem. 
Thomasdorf, Gem. 
Klein-Walrersdorf, Dom. 

- Gem. 
Groß-Wallersdorf, Dom. 

- Gem. 
Wederau, Dom. . 

- Gem. 
Wernersdorf, Dom. 
Ober-Wernersdorf, Gem. > 
Nieder-Wernersdorf, Gem. 
Wiesenberg, Gem. 
Wiesau, Gem. 

Ober-Wolmsdorf, Dom. 
- Gem. 

Nieder-Wolmsdorf, Gem. 
Sradt. Wolmsdorf, Gem. 
Würgshalbendorf, Dom. 

- Gem. 
Neu-WürgSdorf, Gem. 
Würgsdorf, Pfarrth.-Anth. 
Ober-Würgsdocf, Gem. 
Stadt Bolkenhain 
Stadt Hohenfriedeberg 



Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4. 

Volkenhain, den 7. Februar 1848. 

Wohllöblichen Magisträle und Ortsgerichte veranlasse ich hier-
dlirch, mit Anfertigung der Impflisie für das gegenwärtige Jahr als-
bald vorzugehen und solche auher einzusenden. Die gedruckten For
mulare zu den Listen können hier alsbald abgeholt werden. Die im 
vorigen Jahre ungeimpft gebliebenen Kinder sind in d>e neue Liste 
vollständig zu übertragen. Bei Atchvlung der Formulare werden daher 
die vorjährigen Listen zurückgegeben werben, diese sind jedoch der neuen 
Liste wieder beizulegen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  3 .  F e b r u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Mit dem heutigen Kreiöblatt empfangen die Ortsbehördcn ein 
Exemplar der Anleitung zur zweckmäßigen Behandlung und Rettung 
der Scheinlodlen, zur Bekanntmachung und genauen Befolgung in 
vorkommenden Fällen. 

B ö l l e n  b a i n ,  d e n  4 .  F e b r u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

In der Nacht vom 23. zum 26. Januar c. sind dem Schmie
demeister Hiller zu Weiden-Peteredorf mittelst gewaltsamen Einbruchs 
gestohlen worden: 

aus dem Schornstein 14 Stück Schweinefleisch; 
aus dem Keller 1 Pfd. Butler. 

s. 
Aufforderung. 

Kn. 10. 

Betreffend die 
Behandlung der 
Schemtodten. 

dlo.11. 

Diebstahle. 
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Ferner am 28. Januar c. ebenfalls mittelst gewaltsamen Einbruchs 
aus dem Hängehause der Kramsta'schen Bleiche zu Rudelstadt: 

"7 Stück sogenannte Halbleinewand, ä 72 Ellen lang, gez. K. 8. 
Desgleichen am 1. Februar c., Abends II Uhr, dem Freigartner 

RoSner zu Schollwitz mittelst Einbruchs: 
10 Metzen Sommerkorn; 
2/4 Scheffel Brotmehl; 

- Weitzenmehl; 
^ 4  - Gerstenmehl; 
',2 - gebackenes Obst, bestehend aus Kirschen, Pflaumen, 

Birnen und Aepfelspalteu. 
ein Kopfkissen, i» Jndelt und blaustreifigem leinenen Ueberzug; 

(Farbe und Beschaffenheit der Jndelt kann nicht angegeben 
werden.) 

4 Stück neue Teigschüsseln von Wnrzelgeflecht; 
5 Stück mit „küsner" bezeichnete Sacke, und zwar 3 feinere 

Mehl- und 2 gröbere Gelreidesäcke. 
Die Orts-Behörden des Kreises werden demnach aufgefordert: 

durch Bekanntmachung in ihren Communen zur Entdeckung der Diebe 
und Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwanige Entdeckungen sind bald hier anzuzeigen. 
Bolkenhain, den 4. Februar 1848. 

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. 12. Die Gefangenen bei dem unterzeichneten Jnguisitoriat werden 
Bekanntmachung, lediglich mit Federschleißen beschäftigt. Alle diesenigcu, welche Gäuse-

oder Entenfedern billig und gut geschlissen haben wollen, können solche 
zu jeder Zeit in beliebigen Juaruitäten an unsere Gefangen-Jnspeciion 
einliefern und deren schleunige Verarbeitung gewärtigen. 

An Schleißerlohn werden für ein Pfund Gänsefedern 3 Sgr. 
und für ein Pfund Enteiifedeiu 4 Sgr. entrichtet. 

J a n e r ,  d e n  I . F e b r u a r  1 8 4 8 .  
Das Königliche Jnguisitoriat. 



Kreis - Kurrenden - Platt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S. 

Volkenhain, den 21. Februar 1848. 

achstehend communicire ich den Hochwohllöblicben Dominien, Wohl« 
l ö b l i c h e n  M a g i s t r ä t e n  u n d  O r t s g e r i c h t e n  d e s  K r e i s e s  d e n  v o n  d e m  A u f r u f .  
llnterstütznngs-Comits zu Breslau unterm 21ten v. MlS. erlassenen 
Aufruf zur Sammlung von milden Gaben für die verarmten und 
erkrankten Bewohner der Kreise Pleß und Rybnik, mit dem Er
suchen, resp. Aufforderung: die Einsammlung von freiwilligen Gaben 
in den Commune» recht bald zu veranlassen und die eingegangenen 
B e t r ä g e  m i t  d e n  S t e u e r n  p r o  M ä r z  c .  a n  d i e  K r e i s -
Kom munal-Kasse hierseldst, mittelst eines Lieferzettels, ein
zuzahlen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 8 .  F e b r u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
A u f  r u f ! .  

Manche Thräne des Kummers ist in den Hütten des Schlesi-
schen Gebirges durch deutsche Gaben getrocknet worden. Die Be
wohner der Oderniederungen erhielten die Mittel zu neuen Saaten 
durch deutsche Mildthätigkeit, als die reichen Erndten von denWas-
serfluthen des vorigen Jahres vernichtet worden sind. 

Vertrauensvoll wenden wir uns wiederholt an diesen bewährten 
Wohlthätigkeits-Sinn, an die edlen Herzen deutscher Männer und 
Frauen mit der Bitte, ihre Theilnahme, ihre Hilfe von Neuem einem 
Nothstande zuzuwenden, der in einem Theile unseres Vaterlandes in 
der That den höchsten Gipfel erreicht hat. 

In dem Rybniker und Pleßer Kreise in Oberschlesien haben 
drei Mißerndten und das gänzliche Fehlschlagen der diesjährigen Kar-
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toffelerndte die unglücklichen Bewohner aller Snbsistenz-Mittel beraubt. 
Zu arm, um auch z» mäßigen Preisen Nahrungsmittel kaufen, zu 
schwach, um arbeiten zu können, schwanken sie bettelnd umher, und 
aus dem Hunger hat sich der Typhus erzeugt. Beide raffen ihre 
Opfer dahin Und ein bedeutender Theil der Bevölkerung ist ihnen schon 
verfallen. Hunderte verwais ter Kinder schreien nach Brot zwischen 
den Leichen ihrer Eltern. 

Diese auf authentische Vorlagen gegründete Schilderung wird 
unsere Bitte rechtfertigen und so möge denn jener edle Sinn unserer 
Landsleute sich aufs Neue bewähren. 

Die Unterzeichneten sind bereit. Gaben zur Unterstützung der 
Nochleidenden anzunehmen, und werden eifrig bemüht sein, die ihnen 
anvertrauten Spenden nach Möglichkeit nützlich zu verwenden. 

B r e s l a u ,  d e n  2 1 .  J a n u a r  1 8 4 8 .  

Das Comite zur Milderung des Nothskandes in den Dreisen 
Nybttlk und Plest. 

Graf v. Brandenburg, v. Wedell. M. Freiherr v. Depenbrock, Fürstbischof. 
Prinz Biron-Curland. Pinder, IN. Kuh. Graf v. Harrach, v. Willisen, Ruffer. 

Graf v. Hoverden. C. A. Milde. Rintel. Schneer. Graf v. Burghauß. 



Kreis - Knrrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrnth-Amtes in Bolkenhain. 
Stück «. 

Volkenhain, den 28. Februar 1848. 

«^)er Polizei-Observat Ferdinand Büttner, gebürtig aus Höh- wo. 14. 
wiese und ortsangehörig inOber-Würgsdorf, diesseitigen Kreises, Steckbrief, 
hat sich eines nächtlichen Einbruchs schuldig gemacht, ist aber, bevor 
er verhaftet werden konnte, entsprungen. 

Die Ortsbehörden werden daher aufgefordert, auf den nachstehend 
näher hezeichneken :c. Büttner zu invigiliren, denselben im Betretungs-
falle zu verhaften und unter sicherer Begleitung gefesselt anher abzuliefern. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 5 .  F e b r u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

S i g n a l e m e n t .  
1)Namcn: Ferdinand Büttner; 2) Stand: Tagearbeiter; 3) Ge

burtsort: Hobwiese; 4) Wohnort: Ober-Würgsdorf; 5) Religion: 
evangelisch; 6) Alter: 27Jabr; 7)Größc: 5Fuß 2^Zoll; 8) Haare: 
schwarz; 9) Stirn: rund'; 19) Augenbraunen: braun; 11) Augen: 
lichtbraun; 12) Nase: spitz; 13) Mund: gewöhnlich; 14) Zähne: 
schadhaft; 15) Bart: schwärzlich, war rasirt; 16) Kinn, 17) Gesicht: 
oval; 18)Gesichtsfarbe: gesund; 19)Statur: untersetzt; 29)Sprache: 
deutsch; 21) besondere Kennzeichen: keine. 

Da der zeither beabsichtigte chausseemäßige Ausbau der Straße von wo. is. 
Landeshut nach Jauer durch einen Privatunternehmer nicht zu Stande Aufforderung, 
gekommen ist, und auch die Kreisstände den Ausbau dieser Straße 
gegen Bewilligung der ausgesetzten Prämie von 19,999 pro Meile 
nicht übernehmen wollen, so ist höhern Orts vorgeschlagen worden, 
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den Versuch zu machen, ob es nicht möglich wäre, einen Amenverein 
zu Stande zu bringen, welcher mit der in Aussicht gestellten Prämie 
den Ausbau der gedachten Straße übernehmen möchte. 

Indem ich dies hiermit bekannt wache, ersuche ich Diejenigen, 
welche sich bei diesem Unternehmen betheiligen wollen, ergebenst, sich 
in dem hiesigen Landrath-Amte gefälligst zu melden, wonächst wegen 
der Höhe der Amen rc. das Weitere festgestellt werden wird. Es 
versteht sich von selbst, daß den Unternehmern die Erhebung eines 
Chausteegeldcs nach dem Tarif vom 29. Februar 1846 :c. bewilligt 
wird. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 s .  F e b r u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  



Kreis - Kurrenden -Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-AmteS in Bolkenhai». 
Stück ». 

>  ! ?  >  - « » . > > » . .  » > > . > '  >  >  

Bolkenhain, den 3. März 1848. 

s ist zwar früher schon mehrfach angeordnet worden, daß bei einem wo. is. 
jeden Ausbruch ansteckender Krankheiten hier sofort Anzeige gemacht Aufforderung, 
werden soll. 

In Erwägung der großen Verbreitung des ansteckenden Nerven
fiebers in mehreren Kreisen des RegierungS-Bezirks Oppeln, so wie 
der beklagenswerthen Folgen dieses Ereignisses, fordere ich die Wohl
löblichen Magistrate und Ortsgerichte auf, sobald an einem Orte dieses 
ansteckende Nervenfieber sich zeigen sollte, dieserhalb sofort Anzeige hier 
zu machen. Die säumigen Orlsgerichte werden mit einer Ordnungs
strafe von 3 Rthlr. beahndet werden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 Z .  F e b r u a r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück 

Volkenhain, den 6. März 1848. 

«x^b ich zwar durch die Kreisblatt-Verordnung vom 14. Mai pr. wo. 17. 
den Ortsbehörden zur Pflicht gemacht habe, die Müller und Bäcker, Aufforderung, 
welche Brot zum Verkauf bereiten, allwöchentlich zur Einreichung der 
Selbsttaxen ihrer Backwaaren aufzufordern und demnächst in der Ge
meinde bekannt zu machen, wer das größte und wohlfeilste Brot ge
währt, so kommen doch auch in gegenwärtiger Zeit bei niedrigem 
Getraidepreisen begründete Klagen vor mich, daß die Brotpreise nicht 
im angemessenen Verhältniß zu den Getraidepreisen, erstere bedeutend 
höher, stehen. - ^ 

Es werden diese Klagen sicher verschwinden, wenn die Ortöbe-
hörden diese Bevortheilung in der Art überwachen, daß sie denjenigen 
Müllern und Bäckern, welche preiswürdige Waaren liefern, durch Be
kanntmachung größeren Absah verschaffen. 

Diese Erfahrungen veranlassen mich, die Orksbehbrden, vornehm
lich im Interesse der Armuth, auf die großen Vortheile einer Ge
meinde-Bäckerei im schon vorhandenen oder auf gemeinsame Kosten 
einzurichtenden Lokale aufmerksam zu machen, indem durch Ankauf 
von Mehl in größerer Quantität, dem allwöchentlichen Bedürfniß 
angemessen, gewiß größeres Brot gewonnen werden wird. Auch bei 
dem zum Backen zu verwendenden Feuerungs-Material würde sich 
bedeutende Ersparnis; gegen den seitherigen Verbrauch innerhalb der 
Gemeinde, einrichten lassen. Es dürfte nicht minder im Vortheil der 
Angesessenen liegen, welche ihren Brodtbedarf selbst backen, sich an 
diese auf gemeinsame Kosten zu errichtende Bäckerei anzuschließen. 

Ich empfehle den Ortsbehörden und Verwaltungs-Deputirten 
diesen Gegenstand in Erwägung zu ziehen, über die Mittel der Aus
führung sich zu berathen, und demnächst über den Entschluß der Ge« 
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meinde mir binnen 4 Wochen Nachricht zu geben. Wie überak 
werden sich auch hier Schwierigkeiten zeigen, weiche jedoch, wenn di 
Einrichtung verständig geleitet wird, sich gewiß beseitigen lassen; groß» 
Vortheile für Angesessene, wie für Einwohner, sind dadurch sicher z» 
erlange«. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

dilo. 18. Hn der Nacht vom 28ten zum 29te„ v. Mts. sind dem Aus-
Diebstahls-Anzcige. zügler Christian Renner z» Hohenhelmödorf mittelst gewaltsa

men Einbruchs nachstehende Sachen gestohlen worden: 
1) ein grünlichgrauer,Tuchmantel, mit lichteblauem Tuch im Rücke: 

und in den Aermeln, vorn herunter an jeder Seite aber mi 
weiße«, Pärchent gefuttert und mit einer Reihe Kameelgarn 
knöpfen; 

2) ein dunkelblaue Tuchjacke, nüt Parchent gefuttert und mit zwe! 
Reihen weiß metallener Knöpfe; 

3) ein Paar ganz gute kalblederne Hosen mit weiß metallenen 
Knöpfen; 

4) eine grüne Manchesterweste mit weißen breiten Knöpfen; 
5) «in Paar gute Ueberschlagstieftln mit Riemen, und 
6) zwei Stück geräuchertes Schöpsenfleisch. 

Die Ortsbehörden werden aufgefordert: durch Bekanntmachung 
zur Entdeckung der Diebe und Wiedererlangung der gestohlenen Sache» 
mitzuwirken. Entwqnige Entdeckungen sind bald hier anzeigen. 

Volke «Hai«?, den 3- März 1848. 
Der Kömgliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  « n d  D h o ß .  



Kreis -Kurrenden -Platt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bollenhain. 
Stück ». 

" !- . 
Volkenhain, den 13. März 1848. 

der Nacht vom 2?. zum 28. Februar c. sind bei dem FreihäuSler dlo. l9. 
Bruchmaun zu H ohenhelmSdorf mittelst gewaltsamen Einbruchs Diebstahle, 
nachstehende Sachen gestohlen worden: 

m ä n n l i c h e  K l e i d u n g s s t ü c k e .  
1) ein noch ganz guter dunkelblauer Tuchrock mit seidenen nber-

sponnenen Knöpfen, in den Flügeln mit schwarzem Kittei, in 
den Aermeln und im Rücken mit weißem Parchent gefuttert ; 

2) ein dunkelblauer Tuchrock, gefuttert mit lichteblauer Leinwand, 
in den Aermeln und im Rücken aber mit weißem Parchent, 
hat Deckeltaschen an den Seiten und ist mit erhabenen metall-
nen Knöpfen besetzt; 

3) ein dergl. Tuchrock, aber nur für erwachsene Knaben paffend; 
mit überzogenen Tuchknöpfen und gefuttert im Rücken lind in 
den Aermeln mit weißem Parchent und im Schoß mit lichte-
blauer Leinwand; 

L .  w e i b l i c h e  K l e i d u n g s s t ü c k e :  
4) ein blaukattunener Leibelrock, mitunter schon ausgebessert, die 

Farbe sehr verschossen; 
3) ein grauer Unterrock von Kittei, woran ein Leibchen von ge

druckter Wachsleinmand, besonders daran kenntlich, daß derselbe 
viele Malerfarbenflecken hat, die sich nicht auswaschen lassen; 

6) ein rothstreifig quinettner, genähter Pelz, die Wattirung von 
Schafwolle, mit einem aus blauer und rother Baumwolle ge
wirktem Leibchen (Mieder) und 

7) circa eine halbe Metze Kümmel. 
Ferner in der Nacht vom 28ten zum 29ten v. Mts. dem Fui-

X 



22 

gärtner Höppner zu All-Röhredorf ebenfalls mittelst geipalt-
samen Einbruchs: 

eine Spalte-Axt; 
zwei Rodcbaue»; 
eine Spitzhaue und 
eine dreiguartige Flasche voll Leinöl. 

Die Ortsbehörden des Kreises werden demnach aufgefordert, diese 
Diebstähle in ihren Commune,, bekannt zu machen, und zur Wieder
erlangung der geraubten Sachen und Entdeckung der Diebe mitzuwirken. 

Elwanige Entdeckungen sind bald hier anzuzeigen. 
V o l k e  « h a  i n ,  d e n  1 0 .  M ä r z  1 8 4 8 .  

Der Kömgliche Landrath 
G r a f  S p h e r r  u n d  D h o ß .  

dlo. 20. A„ Stelle der alljährlich einzureichenden Nachweisung der am 
Bekanntmachung. Orte befindlichen Militairpersonen aller Waffengattungen und derje

nigen Mannschaften, welche im Fall einer Mobilmachung zu berück
sichtigen sein möchten, ist für die Zukunft angeordnet worden: 

eine Liste aller Militairpersonen, »ach dem nachstehenden Schema, 
a n z u l e g e n ,  u n d  s o l c h e  n n e r i n n e r t  b i s  s p ä t e s t e n s  a m  1 5 .  F e 
bruar jeden Jahres anher in cluplo einzureichen. 

Für das laufende Jahr ist diese Nacbweisung bald aufzunehmen, 
und unfehlbar bis zum 20ten d. M>6. hier nnerinnert einzureichen; 
widrigenfalls die Abholung per Expressen auf Kosten der säumigen 
Ortsbehörden stattfinden müßte. 

Die Gründe, welche einer Berücksichtigung in, Fall einer Mo
bilmachung zur Seite stehen, sind in der betreffenden Rubrik von den 
Ortsbehörden genau und nach der strengsten Wahrheil, in möglich
ster Kürze, anzugeben. 

Der Termin zur Eiurcichung dieser Nachweisung für die Zu
kunft ist im Terminkalender zu noliren, damit die Anherfendung bis 
zum festgesetzten Tage bestimmt erfolgt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  l O .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Kreis - Kurrenden - Platt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück K«. 

Volkenhain, den 20. März 1848. 

«^n einer bei uns schwebenden Untersuchung ist, als muthmaßlich d?o. 2«. 
gestohlen, etwa ^Klafter Kiefern- und Fichtenholz, aus zersägten Stamm- Aufforderung, 
stucken von verschiedener, zum Theil beträchtlicher Stärke bestehend, 
in Beschlag genommen worden. Insbesondere befindet sich darunter 
ein bereits trockenes, von der Rinde entblößtes Stammklotz. Die 
verdächtigen Besitzer dieses Holzes wollen dasselbe in dem Zustande, 
wie es an uns überliefert worden, ans dem Dominialforstgrunde von 
Gräbel, Bolkenhainer Kr., bei der sogenannten Rehlecke gefunden haben. 

Wir fordern den unbekannten Eigemhümer dieses Holzes auf, 
sich zum Zwecke der Besichtigung desselben und weiterer Vernehmung 
in unserem Geschäftslokale vor dem unterzeichneten Richter baldigst zu 
melden. Geschieht dies binnen 4 Wochen nicht, so wird über das 
asservirte Holz anderweit verfügt werden. 

J a u e r ,  d e n  1 4 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Königliches Land- und Stadt-Gericht. Kommission für 

Untersuchungssachen. Der Richter. 
v. Glanbitz. 

Ober-Landes-Gerichts-Asscssor. 

Behufs der Berichtigung und Fortsetzung der Kreis-Stammrolle N0.22. 
und Anfertigung der alphabetischen Liste pro 1848 aller am Orte be- Betreffend die 
sindlichen militairpflichtigen Mannschaften von 20 bis incl. 24.Iahren, Vorarbeiten zum 
veranlasse ich die Wohllöblichen Magisträte und OrlSgerichte, mit 
diesem Geschäft sofort vorzugehen, und die neue alphabetische Liste :c.  c h M t .  
spätestens bis 

zum IV. April d. I. 
m studio anher einzusenden. 
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In Betreff der Anfertigung der Listen sind abändernde Bestim
mungen nicht ergangen, und verweise ich daher die Ortsbehorden auf 
die im Kreisblalt Nr. II pro 1844 ergangenen Vorschriften, nach 
welchen bei diesem Geschäft auf das sorgfältigste zu verfahren ist. 
Damit nun aber nirgends Mannschaften von 26 bis 25 Jahren über
gangen werden, die ihren Gestellungen nicht genügt haben, so ist nicht 
nur der angeordnete Aufruf in jedem Orte sofort zu veranlassen, son
dern die Ortsbehorden haben sich auch durch sorgfältige Nachforschung 
die Ueberzeugung zu verschassen, daß alle junge gestellungspflichtige 
Mannschaften in die Liste aufgenommen worden sind. Der neuen 
Stammrolle müssen die Geburls- und Sterbelisten unerläßlich beilie» 
gen, um deren Ausfertigung die Herren Geistlichen alsbald zu ersuchen 
sind. Auswärts Geborene müssen das Taufzeugniß beibringen. 

Die gedruckten Bogen zur Fortsetzung der Kreis-Stammrolle, 
so wie das Duplicat der berichtigten vorjährigen alphabetischen Liste 
werden den Ortsbehörden mit dem heutigen Kreisblatt zugesandt. 

So wie früher sind die Gestellungsscheine der Mannschaften der 
Abtheilung 4. denselben abzufordern, und der Reihefolge nach geheftet, 
mit der neuen alphabetischen Liste hier einzureichen. Endlich bringe 
ich nur noch i» Erinnerung, daß über den gegenwärtigen Aufenthalts
ort der in andern Kreisen sich aufhaltenden jungen Leute ein Aus
weis beizubringen ist, weshalb mit den betreffenden Ortsbehorden zeit
gemäß in Communication zu treten ist, damit bei Vorstellung der 
anwesenden Leute der Kreis-Ersatz-Kommission auch über die Abwe
senden genügende Auskunft gegeben werden kann. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 6 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

dla. 23. In der Nacht vom I2ten zum 13ten d. Mis. ist dem Dominio 
Diebstahls-Anzeige. Möhnersdorf von einem Fuhrwagen ein Rad, im Werth von 

Z Rthlr., gestohlen worden. 
Die Ortsbehorden werden demnach ausgefordert, zur Entdeckung 

des Diebes mitzuwirken und ekwanige Ermittelungen bald anzuzeigen. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 .  M ä r z  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Bei dem Mangel an Kartoffeln ist es wünschenswerth, daß den wo. 24. 
ärmsten Bewohnern durch die Dominia Mehl zn den mäßigsten Prei- Aufforderung, 
sen und in kleinen Quantitäten verkauft werde, da von Müllern und 
Händlern das Mehl nicht zu den dem Werth des Getreides angemesse
nen Preisen abgelassen wird. 

Indem ich den Hochwohllöblichen Dominien des Kreises diese 
Maßregel dringend anempfehle, bemerke ich, daß auf meine desfallsige 
Anfrage höhern Orts nachgelassen morden ist: 

daß dieser Mehlverkauf gewerbesteuerfrei stattfinden kann. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 .  M ä r z  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Den Wohtlöblichen Magisträten und Ortsgerichten des Kreises 55o.2Z. 
wird nachstehend die Uebersicht der sonntäglichen Landwehr-Control- Bekanntmachung. 
Versammlungen und Schieß-Uebungen im taufenden Jahre mit der 
Aufgabe mitgetheilt: 

den Wehrmännern und Reservisten zur strengsten Pflicht zu ma
chen, den Versammlungen pünktlich beizuwohnen, und nur in den 
allerdringendsten Fällen Entschuldigungs-Atteste auszustellen, da
mit Versäumnisse möglichst vermieden werden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 7 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 



38 

Uebersicht 
der beim Königlichen 2ten Bataillon (Hirschberg) 7ten Landwehr-Regiments im Bolkenhainer 

Kreise abzuhaltenden Kontrol-Versammlungen und Schieß-Uebungen pro 1848. 

K o n t r o l - V e r s a m m l u n g e n .  K o  n t r o l - - V e r s a m m l u n g e n .  
Da
tum. 

Monat. Stations-Ort. Zeit. Da
tum. 

Monat. Stations-Ort. Zeit. 

2. 
21. 
8. 
S. 

N.-M.v.3biszs 

3. Com 
I. Reserve und I. Aufgebot, incl. 

Garde-Cavallerie der Reserve und 
des I. Aufgebots. 

1. A b t h e i l u n g .  
Würgsdors 

clto. 
clto. 
cito. 

2 .  A b t h e i l u n g .  
9. April. Gießmannsdorf 

21. Mai. clto. 
15. October. <Ito. 
5. Novbr. cito. 

April. 
Mai. 
October. 
Novbr. 

V.-M. V .7 
N.-M.V.3 
V.-M.V.7 

- 19 

Nachmittags 
von 3 bis 15 

p " g  
III. 

2. 
8. 

9. 
15. 

16. 
22. 

16. 
28. 
22. 
12. 

April. 
Mai. 
October. 
Novbr. 

3. Abtheilung. 
Kauder 

cito. 
6tc>. 
cllo. 

Nachmittags 
von 3 bis 15 

II. Prov.-Landwehr II. Aufgebots. 

2.! April. 
8.! October. 

9.! April. 
15. ^ October. 

1 ^  A b t h e i l u n g .  
Würgsdors 

l cito. 

16. 
22. 

April. 
October. 

V.-M.v.7bis19. 
äto. 

2 .  A b t h e i l u n g .  
> Gießmannsdorf V.-M.v.7bis19. 

cito. j cito. 

3 .  A b t h c i l u n g .  
Kauder ' V.-M.v.7bis19. 

cllo. cito. 

30. 
7. 

14. 

4.-
9. 

16. 

23. 
30. 

6. 
13. 

nie. 
Sämmtliche Garden, Artillerie, 

Pioniere und Jäger. 
1 .  A b t h e i l u n g .  

April. 
October. 

Würgsdors 
cllo. 

April. 
October. 

2 .  A b t h c i l u n g .  
Gießmannsdorf 

cito. 

April. 
October. 

3 .  A b t h e i l u n g .  
Kauder 
6lo. 

Vormittags 

von 7 bis 

19 Uhr. 

l Apris. 
! Mai. 
Mai. 

Juni. 
Juli. 
Juli. 

S c h i e ß - U e b u n g e n .  
1 .  A b t h e i l u n g .  

Nieder-Baum-
garten. 

2 .  A b t h e i l u n g .  
? 

Juli. 
Juli. 

Gießmannsdorf. 

3 .  A b t h e j l u n g .  
Nieder-Kunzendorf 

cito. 

4. A b t h e i l u n g .  
August. ! Falkenberg 
August. I cito. 

Vormittags 

von 6 bis 9 

und 

Nachmittags 

von 3 bis 

6 Uhr. 



Areis - Murrenden - Malt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück RI. 

Bolkenhain, den 27. März 1848. 

ie Aufregung, welche in den letzten Tagen herbeigeführt durch die 26. 
jüngsten Zeitereignisse die Gemüther ergriffen, und in den massenhaft Bekanntmachung» 
andringenden theilweise falschen, theilweise entstellten Gerüchten immer 
neue Nahrung gewann, hat leider auch in unserem Departement Er» 
scheinungen hervorgerufen, die mit der Festhaltung des Gesetzes und 
der Ordnung unverträglich sind, und bei Erwägung des Schuhes, 
welcher das Eigenthum in Anspruch zu nehmen berechtigt ist, nicht 
geduldet werden dürfen. Wir richten daher die wohlmeinende aber 
bestimmte und ernste Mahnung an die von uns ressorlirenden Be
hörden, in der Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung in der jetzigen 
Zeit ihre nächste und hauptsächlichste Pflicht zu erkennen, und ihren 
ganze» Einfluß und alle ihnen gesetzlich zu Gebote stehenden Mittel 
zur Beruhigung der Gemüther und zur Verhütung jeder Störung der 
öffentlichen Ordnung, wo eine solche hervortreten sollte, zu verwenden. 
Zu den wohlgesinnten Einwohnern unseres Departements aber haben 
wir das unbedingte Vertrauen, daß sie die Behörden in diesen Be
strebungen bereitwillig und kräftig unterstützen und gleichzeitig erkennen 
werden, daß sie mit dieser Unterstützung nur ihr eigenes Wohl beför
dern können. 

Sollten wider Erwarten bei dem arbeitenden Tbeile der Bevöl
kerung unseres Departements ungesetzliche, das Eigenthumsrecht ver
letzende Eigenmächtigkeilen zum Vorschein kommen, so hoffen wir, 
daß eine verständige Belehrung sie zu der Ueberzeugung führen wird, 
daß dergleichen Demonstrationen recht eigentlich gegen ihr eigenes In
teresse gerichtet sind, und insofern ihnen dadurch die Gelegenheit zum 
Verdienst nothwendig verkümmert wird, das Gegentheil von dem, 
was sie bezwecken, herbeiführen müssen. 
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Endlich aber dürfen wir uns vertrauungsvoll der Hoffnung hin
geben, daß, nachdem Se. Majestät der König in den jungst erlassenen 
Patenten und zuiehr in dem Aufruf vom 21. Marz c. dasjenige ge
wahrt haben, was von dem Volke zur Förderung seiner volkSlhüm-
lichen Enlwickeiung gewünscht worden ist, jede Veranlassung zu wei' 
teren Erscheinungen, wie die jüngst erlebten gehoben, und einer ruhi
ger« Beurcheilung der Verhältnisse der bisher überall bemerkbar ge
wordenen Austegung Platz machen wird. 

L i e g n i t z ,  d e n  2 2 .  M a r z  1 8 4 8 .  
Königliche Negierung. 

v .  W i t z l e b e n .  
Vorstehender Erlaß wird den Ortsbehörden des Kreises zur 

sofortigen Bekanntmachung in ihren Kommunen nsttgetheilt. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 4 .  M ä r z  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

dkn. 27. Nach einer heute hier eingegangenen Anzeige find dem Inwohner 
Diebstahls-Anzeige, und lschnittwaarenhäudler Gottlieb Nier zu Neu-Röhrsdorf in der 

ersten Hälfte dieses Monats 100 Tblr. in s, Stücken, welche derselbe 
zwischen zwei Balken unter dem Dach versteckt gehalten hat, gestohlen 
worden. 

Indem ich die Ortsbehörden und Gensd'armen hiervon in Kennt
nis; setze, beaustrage ich dieselben mit aller Sorgfalt zur Ermittelung 
der Diebe und Wiedererlangung des gestohlenen Guts hinzuwirken. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 4 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath , 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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des 

Königlichen Landrath-Amtes in Volkenhain. 
Stück RS. 

Volkenhain, den 29. März 1848. 

Äer auf den 3., 4. und 6. April e. angesetzte Kram-

und Viehmarkt zu Jauer kann nicht abgehalten werden. 

Die Ortsbehörden haben dies daher in ihren Com

mune» bekannt zu machen. 

V o l k e n h a i n ,  d e n  2 7 .  M ä r z  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  T h o ß .  

a» 
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Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück RS. 

Velkenhain, den 3. April 1848. 

An die Bewohner des platten Landes.' N0.29. 
, Bekanntmachung, 

«^andsleute! An mehreren Punkten der Provinz sind Ruhestörungen 
vorgefallen, veranlaßt durch die falsche Ansicht, daß die nun erlangte 
politische Freiheil in ihrer Folge die Befreiung von den Lasten und 
Pflichten mit sich führe, die auf den Rustikal-Besitzungen zu Gunsten 
der Dominien haften. 

Mehrere Gemeinden haben aus dieser falschen Ansicht heraus 
sich zusammengerottet und von den Besitzern der berechtigten Domi
nien Erklärungen erzwungen, daß sie auf diese Rechte und ihr daher 
fließendes Einkommen verzichten wollen. 

Die Klagen über dergleichen Aufstande mehren sich. 
Es ist höchst beklagenswcrch, daß gerade die Landleute, die der 

grundbesitzenden Klasse angehören, ja oft sehr wohlhabende Leute 
sind, sich zu solch ungesetzlichem Betragen haben verleiten lassen und 
ein schlimmes Beispiel geben. Judeß will ich gern dem Glauben 
mich hingeben, daß theils Mißverstand, theils Aufregung Böswilliger 
die Irrenden verleitet habe. Ich bitte und ermahne euch daher alles 
Ernstes, von solchem ungesetzlichen, gewaltthätigen, die Freiheit ver
nichtenden Betragen abzustehen, fernerhin die höchste Achtung vor dem 
Eigenthum eines Jeden zu haben, die erzwungenen Erklärungen die 
ohnedies vollkommen ungültig sind, zurück z» stellen, und mir 
dadurch den Beweis zu liefern, daß ihr zur gesetzlichen Ordnung zu
rückkehren und euch der wahren Freiheit würdig beweisen wollt. 

Sollte dies nicht auf das Schleunigste geschehen, so werde ich 
mich genöthigt sehen, dem Gesetz Achtung, den einzelnen Bürgern 
Schutz durch die bewaffnete Macht zu verschaffen. 
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Die Ruhe und gesetzmäßige Ordnung wird bald wieder herge
stellt sein, und der Schuldige seiner Strafe dann nicht entgehen. 

Landslente! gebt meinen Ermahnungen Gehör, stellt die Ordnung 
wieder her, und betretet dann den gesetzmäßigen Weg, der euch allein 
zu dem erwünschten Ziele führen kann. 

Bald werden die freigewählten Volksvertreter sich versammeln; 
ihnen tragt eure Anliegen vor, sie werden auf Abhilfe auf gesetzlichem 
Wege bedacht sein. Im Verein mit ihnen wird Seine Majestät der 
König, der alle seine Unterthanen mit gleicher Liebe umfaßt, Erfüllung 
gewahren. 

B r e s l a u ,  d e n  2 8 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Königliche Jmmediat-Commissarius für die Provinz 

Schlesien. 
Graf Bork von Wartenbnrg. 

Wird den Ortsgerichten zur baldigen Bekanntmachung an sämmt-
liche Gemeindeglieder mitgetheilt. 

B o l k e n h a i u ,  d e n  3 1 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Königliche Handrath 

Graf Seherr und Schoß. 

30. Der wegen Gewerbesteuer-Contravention in Untersuchung befan-
Steckbrief. gene Bäcker Heitmann aus La n gw a lt ers d o rf hat sich von dort 

entfernt, und allen Nachforschungen ungeachtet ist sein gegenwärtiger 
Aufenthaltsort bis jetzt noch nicht zu ermitteln gewesen. 

Ein Königliches Hochwvhllöbliches Landrath-Amt ersuche ich da
her ergebenst, auf den w. Hiltmann durch die dortigen Ortspolizei-
Behörden und Gensd'armen zu vigiliren, denselben im Betremngs-
falle anhalten lasten, und hiervon mir ungesäumt gefälligst Mittheilung 
machen zu wollen. Ober-Waldenburg, den 15. März 1848. 

Der Königliche Landrath 
v .  E n d e .  

Abschrift vorstehender Requisition wird den Ortsbehörden des 
Kreises zur Vigilanz auf den :c. Hiltmann mitgetheilt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  3 1 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Ein Königliches Hochwohllöbliches Landrath-Amt ersuchen wir No.Z t .  
ganz ergebenst, den Kreis-Insassen bekannt machen zu wollen, daß Bekanntmachung» 
mit höberer Genebmignng der auf den 24. und 25. Mai c. anbe-
räumte Wollmarkt hiesiger Stadt auf den 30. und 31. Mai c. hinaus 
verlegt worden ist. 

S c h w e i d n i t z ,  d e n  2 4 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
D e r  M a g i s t r a t .  

Abschrift hiervon den Ortsbehörden des Kreises zur Bekannt
machung in ihren Communen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  3 1 .  M ä r z  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 

Mit dem heutigen Kreisblatt empfangen die Wohllöblichen Do- dlo. 32. 
minial-Polizei-Verwaltungen ein Exemplar der von der Königlichen Bekanntmachung. 
Regierung anher gesandten GeschaftS.Anweisung nebst Beilage zur ge
nauesten Befolgung. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  3 1 .  M a r z  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 
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Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stuck R4. 

Volkenhain, den 10. April 1848. 

O 
«Hu der Nacht vom 28ten zum 29ten d. Mts. sind bei dem Gärt- b5o. 3Z. 
ner Häring zu Laasuig mittelst Einbruchs nachstehende Sachen Diedstahls-Anzeige. 
entwendet worden: 

1) ein dunkelblauer Tuchrock mit Zeugknöpfen, Leib und Aermel 
mit Parcheut, sonst mit Kittei gefuttert; 

2) ein grauer Tuchmantel mit Kragen, durchgängig mit blauem 
Parchenk gefuttert; 

3) ein Paar schwarze Lederhosen; 
4) eine gnmtucheue Weste, mit weißem Parchent gefuttert; 
5) eene dergl. braune; 
6) ein kattunenes Frauenkleid mitStreifen und Blumen auf grauem 

Grunde; 
7) ein Bettkissen mit blaugedrucktem Ueberzuge; 
8) ein Paar kalblederne lange Stiefeln; 
9) ein gezogenes Handtuch; 

19) zwei Scheffel Breslauer Maß Brotmehl, die Säcke mit Lü-
gezeichnet; 

1 1 )  1 2  S t ü c k  g e r ä u c h e r t e s  S c h w e i n e f l e i s c h ;  
12) ein halder Scheffel gebackeneS Obst; 
13) 4 Kloben gebrechter Flachs; 
14) ein Taschenmesser; 
1Z) zwei Ziegenkäse, etwas Zucker und Kaffee unk 
16) zwei Säcke, wovon der eine mit 8ekruk>mt — llkirin^ ge

zeichnet ist. 
J a u e r ,  d e n  3 9 .  M ä r z  1 8 4 8 .  

Der Landrath-Amts-Verweser. 
(gez.) Demuth. 
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Abschrift hiervon den Ortsbehörden zur Bekanntmachung in ihren 
Commune«. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  7 . A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

dl». 34. In der Nacht vom 3. zum 4. April sind bei dem Auszügler 
Diebstahls-Anzcigc. und Inwohner Gottfried Sterz zu Möhuersdorf mittelst gewalt

samen Einbruchs nachstehende Gelder, Papier« und Kleider gestohlen 
worden: 

An Geldern und Papieren: 
1) 13 Rthlr. in t und 43Rthlr. in ^ Stücken, in einem langen 

rohleinenen Säckchen befindlich; 
2) ein Hypotheken-Instrument über 33 Rthlr., haftend^ auf dem 

Freibause Nr. 23 zu Meimersdorf; 
3) mehrere Papiere verschiedenen Inhalts; 

L. An Kleidungsstücken; 
1) ein Paar neue schwarze kurze Lederhosen; 
2) eine ganz neue rothbraune sammetmanchesterne Weste; 
3) ein neues flächsenes Hemde; 
4) drei alte und ein neues purpurnes Halstüchel; 
5) ein Leibgürtel von schwarzer Leinwand; 
.3) eine llnterziebjacke vou gelblichem Zeuge; 
7) eine alte grünliche manchesterne Weste mit einem Taschenmesser. 

Sämmtliche Gegenstände befanden sich in einem hölzernen Käst
chen, welches auf dem Felde zerschlagen gefunden worden. 

Die Ortsbehörden des Kreises werden aufgefordert, durch Be
kanntmachung in ihren Communcn zur Entdeckung der Diebe und 
Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Elwanige Entdeckungen sind bald hier zur Anzeige zu bringen. 
Bolkenhain, den 7. April 1848. 

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

dlo. 35. Bis zum 3ten d. Mts. sind für die unglücklichen Bewohner 
Bekanntmachung, der Kreise Rybnik und Pleß bei hiesiger Kreis-Kommunal-Kasse die 
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nachstehend verzeichneten milden Gaben, im Gefamwtbetrage von 
232 Rthlr. 19 Sgr. 1 Pf. eingegangen und an den Unterstützungs-
Comite zu Breslau abgeliefert worden, was hiermit nachrichtlich be
kannt gemacht wird. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  7 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
Durch den Herrn Pfarrer und Erzpriester Ullrich in Bolkenhain ge

sammelt 15rtl. 2?sgr. 4pf; desgl. durch Hrn. Sup. v. Herrmann in Hohenfrie-
deberg 42 rtl.; desgl. durch Hrn. Pastor Vorwerk in Ober-Baumgarten 4 rtl. 
22sgr. Ipf; GemeindeNieder-Baumgarten Irtl, 29sgr. 3pf; Dienstpersonal 
des Dom. und Gem. Börnchen 1 rtl. 25sgr, 3 pf.; Gem. Bohrauseiffersdorf13sgr.; 
Gem. Dätzdorf 1 rtl. 4 sgr. 7 pf.; Gem. Falkenbcrg 3 rtl. 21sgr. 3pf; Gem. 
Giesmannsdorf4rtl. 13sgr.7pf.; Gem. Girlachsdorf 22sgr.2pf,; Gcm,Gräbel 
1 rtl, 25sgr. 1Vpf.; Gem. Hausdors 9rtl. 15sgr,; Gcm. Hohenhelmsdorf 2rtl. 
27sgr. 6pf; Gem.Langhcllwigsdorf 13rtl. Ilsgr. 7pf; Gem.Ober-Hohendorf 
Irtl. Ipf; Eem.Nieder-Hohendorf 16sgr.; Dom, Kauder 4rtt.; Gem.Kauder 
14rtl. 4sgr. 6pf; Herrschast Lauterbach 29rtl.; Gem. Lauterbach 1 rtl. 22sgr. 
3 pf.; Gcm. Ossenbahr 3 sgr. 7 pf.; Gcm. Weiden-Petersdorf 7 rtl. 27 sgr. 3 pf.; 
Gem. ObcrPolkau 12sgr. 4pf; Gem.Nieder-Polkau 19sgr.6pf; Gem.Preils-
dorf28sgr.; Gem. Neu-Reichenau 6rtl. 14 sgr. 6 pf; durch den Hrn. Kapellan 
Braun in Alt-Röhrsdorf gesammelt Irtl. 14 sgr. 6 pf; durch denselben 16 sgr.; 
Gem. Alt-Röhrsdors 8 rtl. 2sgr. 5 pf.; Gem. Neu-Röhrsdors 1 rtl. 7sgr. 8 pf.; 
durch den Actuar Niepclt in Rohnstock gesammelt 19 rtl. 18 sgr.; Gem. Rohn-
stock 9rtl. 16sgr.; Gem. Nuhbank 21 sgr. kpf; durch den Hrn.Pfarrer Förster 
in Rudelstadt gesammelt 15 rtlr. 17 sgr. 3 pf; Gem. Schweinhaus 15 sgr. 9 pf; 
Gem. Schweinz 4rtl. Ilsgr.; Gem. Simsdorf 4rtl. 22 sgr.; Gem. Schollwitz 
Irtl. 27sgr. 19pf; Gcm. Klein-Waltersdorf Irtl. 19sgr. 4pf; Gem.Wederau 
1 2 r t l .  2 1 s g r .  2 p f ;  G c m . M i e s a u  2 9 s g r . ;  G e m .  W i e s e n b e r g  1  r t l . 2 2 s g r .  6 p f ;  
Gem. Ober-Wolmsdorf2rtl. 6 sgr. 11 Pf; Gem. Nieder-Wolmsdorf 2 rtl. 5 sgr. 
9 p f ;  G e m .  E i n s i e d e l  1 4  s g r .  9  p f . ;  G e m .  W e r n e r s d o r f  2  r t l .  2 7  s g r .  6  p f ;  
d u r c h  H r n .  P a s t o r  S p o h r m a n n  i n  G i e s m a n n s d o r f  g e s a m m e l t  I r t l .  1 8  s g r .  6  p f ;  
Gem. Märzdorf 4 rtl. 25 sgr. 4 pf. 

LekunntmuekunS. 
-lVueii kür laukeuäe ̂ alir ksbe ied äie 
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und LokörderunA der VersieberunKs-^nträKe K6A6N 
lllaKelsobaden 

k»vi etvr i»S«vn ?Z«i4in«i  
ÜÄKvI» 

übernommen, und indem ieb miel» keebre, die llloeli-
noldlöblieken vominia, ^Vobllöbiieken NaZisträte und 
köklielien OrtsKeriebte de« Kreises — kür die letzter» 
beiden mit der ergebenen Litte, den Krundbesit^ern 
Kenntnis« s:u Keben — biervon ^u benaebriebtiKen, 
erlaube ieb mir noeb naekstebende NittbeilunZen: 

4) kür den bissigen kreis ist die Prämie laut 4'arik 
kür Getreide auk 4°„ 
- Oel^enäekse auk 4k"/<> 
- Runkelrüben auk 2"«, . 
- vandelsKenäebse auk 2z °/» 

kestKesetxt norden. 
2) die /VnmeldunA «ur VersieberunK Aeselüebt dureb 

^usküllunK ^neier Kedruekter Kormulare, nelebe, 
nie kxemplare der Statuten, jederzeit bei mir 
in kmpkanK genommen neiden können. 

3) Viesen ^knmeldunAen ist ein, naeb dem bekann
ten 8ebema KekertiZtes 8aatr6Kister beis:ukÜAen. 

4) Die prämienKelder nerden bei^bZabe der Ver-
sieberunA an micb einKexaldt. 

k o l k e n b a i n ,  d e n  7 .  ̂ i p r i l  4 8 4 8 .  
Ii. «4n< R t. 



Kreis - Kurrenden -Platt 
d e s  

Königlichen Lcmdwth - Amtes in Bolkenhain. 
Stück Z5. 

Bolkenhain, den 17. April 1848. 

en Hochwohllöblichen Dominien, Wohllöblichen Magistrate» und ^ 
Oitsgerichten des Kreises communicire ich nachstehend daS Wahlgesetz Bekanntmachung, 
vom 8, April c, und das Reglement zur Ausführung st« «»dem mit 
der Ausforderung: ihre Gemeinden baldigst zu versammeln und sie 
von dem Inhalt beider durch langsames Porlese» zu unterrichten. 
Gleichzeitig habe»- die Ortsbehörden nach H 4 des Reglements ein 
namentliches Verzeichuiß aller (nach den Haus-Nummern und darin 
Haushaltungen und einzelne Personen) nach § I des Wahlgesetzes 
stimmberechtigten Wähler mir aller Sorgfalt sosorr aufzustellen und 
zu Jedermanns Einsicht durch Aushang in dem Genchlskretscham resp. 
Wulhshäusern zu bringen, und daß solcher Aushang geschehen, ist die 
Gemeinde bei der obenangeordnelen Versammlung zu unterrichten. 
Wer sich darin übergangen glaubt, hat seine Einwendungen binnen 
H Tagen nach der Bekanntmachung an die Gemeinde, anzugeben, und 
ist über die eingegangene Reklamation sofort durch besondere Boten 
zur Entscheidung anher zu berichten. In den Städten steht die Ent
scheidung dem Magistrat zu, conf. § 4 des Reglements. 

Die Wahlen der Wahlmänner werde» in den nach der Anlage 
abgegränzten Wahlbezirke» von den dazu bestimmten Wahl Eommissa-
rien, welche noch besonders namhaft gemacht werden sollen, 

am 1. Ntai c. früh in de» Morgenstunden, 
die der Wahl-Eommistarius für seinen Bezirk zu bestimmen hat, ab
gehalten und bestimmt die Anlage, wie viel Wahlmänner in jedem 
Bezirk zu wählen sind. 

Eine besondere Instruction für die Leitung des Geschäfts werden 
die Wahl-Eommissarien nach Anleitung der gesetzlichen Vorschriften 
von hier erhalten. 
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Im Allgemeine» ist nur zu bemerken: 
1) daß am Wahltage Abwesende in keiner Weise durch Stellver

treter oder sonst an der Wahl Theil nehmen können, conf. § 7 
des Reglements-

2) daß Jemand nur in dem Wahlbezirk zum Wäblmann wähl
bar, worin er als Urwähler stimmberechtigt ist, conf. §3 des 
Gesetzes vom 8. April c. 

3) Um das Geschäft nicht zu erschweren, haben am Wahltage, 
den I. Mai c., alle berechtigten Urwähler sich zur bestimmten 
Stunde einzufinden. 

4) Wird erwartet, daß bei den Versammlungen zu den Urwahlen 
die größte Ordnung und Ruhe herrschen, und man sich jeden 
Streites und Aeußerung verschiedener Meinung über zu wäh
lende Personen enthalten werde. 

Die Formulare zu den Verhandlungen, welche bei den Urwahlen 
aufgenommen werden müssen, werden de» betreffenden Wahl-Com» 
missarien später zugesertigt werden. Sollten Formulare zu den Stimm
zetteln höhcrn Orts nicht ausgegeben werden, so sind selbige von den 
Ortsbehörden zu beschaffen und mit dem Gemeindesiegel zu stempeln. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 3 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Eintheilnng des Kreises in die Wahlbezirke. 

O r t s c h a f t e n .  
Seelen

zahl. 

Zahl 
der 

Wäh
ler. 

O r t s c h a f t e n .  Seelen
zahl. 

Zahl 
der 

Wäh
ler. 

Bolkenhain . . 
Klein-Waltersdorf 
Alt-Röhrsdorf . 
Reu-Röhrsdorf . 
Lautcrbach . . 
Langhellwigsdorf 
Miesau . . . 
Gräbel . . . 
Blumenau . . 
Wederau . . . 

1783 
347 

1023 
309 
500 
899 
189 
373 
435 
822 

Ober-Polkau . . 
Nieder-Polkau . . 
Ofsenbahr . . . 
Falkenberg . . . 
Girlachsdorf . . 
Datzdorf. . . . 
Bobrauseiffersdorf. 
Rohnstock . . . 
Weiden-Petersdorf 
Hausdorf . . . 

104 
97 
77 

251 
412 
243 
137 
731 
415 
«20 

2 

1 
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O r t s c h a f t e n .  

Börnchen . . . 
K a u d e r  . . . .  
Preilsdorf . . . 
Nieder-Wolmsdorf , 
Städtisch-Wolmsdorf 
Obec-Woimsdorf 
Schweinhaus . -
Nieder-Hohendorf . 
Ober-Hohendorf . . 
Groß-Waltersdorf 
Würgshalbendorf, 

Neu-Würgsdorf un 
Pfarrthei-Antheil 

Neu-Kunzendorf 
Nimmersatt . . 
Streckenbach . . 
Ober-Kunzendorf 
Nieder-Kunzendorf 
Rudelstadt . . 
Prittwitzdorf . . 
Adlersruh . . 

incl 

Seelen 

zahl. 

195 
7 48 

99 
352 

38 
371 
254 

37 
234 

92 

1486 
229 
81»  
731 
341 
502 

130» 
173 
325 

Zahl 
der 

Wah
ler. 

O r t s c h a f t e n .  
Seelen

zahl. 

Zahl 
der 

Wäh
ler. 

Nieder-Wernersdorfl^f 
Ober-Wernersdorf 
Marzdors . . 
Ruhbank . . 
Giesmannsdorf 
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«Wahlgesetz 
f ü r  d i e  z u r  V e r e i n b a r u n g  d e r  P r e u ß i s c h e n  S t a a t s -

Verfassung zu berufende Versammlung. 
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von 

Preußen :c. :c. verordnen, nach Änderung Unserer zum Vereinigten 
Landtage versammelten getreuen Stände, auf den Antrag Unseres 
Staate-Ministeriums, was folgt: 

§- 4. Jeder Preuße, welcher das 24le Lebensjahr vollen
det und nicht den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte in Folge rechts
kräftigen richterlichen Erkenntnisses verloren hat, ist in der Gemeinde, 
worin er seit sechs Monaten seinen Wohnsitz oder Aufenhalt hat, 
stimmberechtigter Urwähler, insofern er nicht aus öffentlichen Mitteln 
Armen-Unterstützung bezieht. 

§. 2. Die Urwähler einer jeden Gemeinde wählen auf jede 
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Vollzahl von fünfhundert Seelen ihrer Bevölkerung Einen Wahlmann. 
Erreicht die Bevölkerung einer Gemeinde nicht fünfhundert, übersteigt 
aber dreihundert Seelen, so ist sie dennoch zur Wahl Eines Wahl
mannes berechtigt. Erreicht aber die Bevölkerung einer Gemeinde 
nicht dreihundert Seelen, so wird die Gemeinde durch den Landrath 
mit einer oder mehreren zunächst angrenzenden Gemeinden zu Einem 
Wahlbezirke vereinigt. 

In Gemeinden von mehr als tausend Seelen erfolgt die Wahl 
nach Bezirken, welche die Gemeinde-Behörden in der Art zu begren
zen haben, daß in Einem Bezirke nicht mehr als fünf Wahlmänner 
zu wählen sind. 

Bewohnte Besitzungen, welche nicht zn einem Gemeindeverbande 
gehören, und nicht wenigstens 300 Seelen enthalten, werden durch 
den Landrath Behufs der Urwahlen der zunächst gelegenen Stadt
oder Landgemeinde zugewiesen. 

§. 3. Jeder ist nur in dem Wahlbezirk zum Wahlmann wähl
bar, worin er als Urwähler stimmberechtigt ist. 

§. 4. Die Wahl der Wahlmänner erfolgt durch Stimmzettel 
nach absoluter Stimmenmehrheit der Erschienenen. 

§. Z, Jeder Preuße, der das 30 te Lebensjahr vollendet und 
den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht verwirkt hat (§1), ist im 
ganzen Bereiche des Staats zum Abgeordneten wählbar. 

H. 0. Für jeden landräthlichen Kreis, so wie für jede Stadt, 
welche zu keinem landräthlichen Kreise gehört, soll Ein Abgeordneter 
und Ein Stellvertreter gewählt werden. — Erreicht die Bevölkerung 
des Kreises oder der Stadt sechszig Tausend Seelen, so werden zwei 
Abgeordnete gewählt, und es tritt für jede fernere Vollzahl von Vier
zig Tausend Seelen Ein Abgeordneter hinzu, so daß für hundert 
Tausend Seelen drei, für hundert vierzig Tausend Seelen vier Ab
geordnete u. s. w gewählt werden. 

H. 7. Die Zahl der Bevölkerung bestimmt sich überall nach der 
im Jahre 1840 stattgehabten amtlichen Zählung. 

H. 8. In den Städten werden die Urwahlen der Wahlmänner 
durch Beauftragte des Magistrats, lind da, wo kein Magistratskolle
gium besteht, des Bürgermeisters geleitet. 

Ueber die Leitung der Urwahlen auf dem Lande wird mit Rück
sicht auf die bestehende Verschiedenarrigkeit der ländlichen Gemeinde-
Einrichtungen Unser Staats-Ministerium das Erforderliche in dem 
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über die Ausführung des Wahlgesetzes zu erlassenden Reglement (H. 12) 
feststelle». 

Die Wahlen der Abgeordneten und Stellvertreter werden in den 
Kreise» durch die Landrälhe und in den Städten, welche zu keinem 
landräthlichen Kreise gehören, durch Beauftragte des Magistrats, be
ziehungsweise des Bürgermeisters, geleitet. 

§. 9. Die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter erfolgt 
durch selbstgeschriebene Stimmzettel nach absoluter Stimmenmehrheit 
aller Erschienenen, und zwar bei den Kreiswahlen in dem Hauptorte 
des Kreises. 

Wo mehr als drei Abgeordnete zu wählen sind, soll die Wahl 
»ach Bezirken erfolgen, welche die zur Leitung der Wahl berufenen 
Behörden abzugrenzen haben. 

§. 19. Die gewählten Abgeordneten stimmen in der zu beru
fenden Versammlung nach ihrer eigenen unabhängigen Ueberzeugung, 
und sind an Aufträge oder Instruktionen nicht gebunden. 

§. 11. Die Prüfung der-Richtigkeit der Wahl ist Sache der 
künftigen Versammlung. 

12. Die zur Ausführung dieses Gesetzes sonst noch erforder
lichen Anordnungen hat Unser Staats-Ministerium in einem zu er
lassenden Reglement zu treffen. 

§. 13. Die auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes zusammen
tretende Versammlung ist dazu berufen, die künftige Staatsverfassung 
durch Vereinbarung mit der Krone festzustellen und die seitherigen 
reichsständischen Befugnisse namentlich in Bezug auf die Bewilligung 
von Steuern und Staate-Anleihen für die Dauer ihrer Versammlung 
interimistisch auszuüben. 

Urkundlich w. 

Reglement 
zur Ausführung des Wahlgesetzes vom 8. April d. I., 

für die zur Vereinbarung der Preußischen Staats-Ver--
fassung zu berufende Versammlung. 

§. 1. Die Landräthe und in den Städten, welche zu keinem 
landräthlichen Kreise gehören, die Magisträte und da wo kein Magi
strat besteht, die Bürgermeister haben unverzüglich nach Maaßgabe 
der Bestimmungen des §. 2 des Wahlgesetzes vom 8. April d. I. 
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die nöthigen Einleitungen zur Begrenzung der Beziike für die Ur« 
wählen zu treffen. 

§. 2. (H. 2. des Gesetzes.) Sie haben also festzustellen: 
1. zu welchem Wahlbezirk diejenigen Gemeinden und zu einem 

Gemeindeverbande nicht gekörigen Besitzungen, deren Bevölke
rung nicht 366 Seelen erreicht, vereinigt werden sollen. Dvr so 
gebildete Wahlbezirk steht in Beziehung auf die Zahl der zu 
wählenden Wahlmänner einer Gemeinde von derselben Volks
zahl gleich; --

2. die Zahl der auf die einzelnen Wahlbezirke fallenden Wahl-
männer nach den gesetzlichen Verhältnissen. Wie viel Wahlbe
zirke in den zu einem landräthlichen Kreise gehörenden Gemein
den von mehr als 1666 Einwohnern gebildet werden sollen, 
bestimmen die Gemeinde-Behörden unter Aufsicht des Landraths. 

Da kein Bezirk mehr als 5 Wahlmänner wählen soll, so ergicbl 
sich, daß kein Bezirk volle 3666 Einwohner enthalten darf. 

H. 3. (H. 8. des Gesetzes.) Zn den Städten, in welchen die 
Städte-Ordnung von 1868 oder 1831 eingeführt ist, wird die Wahl 
durch Beauftragte des Magistrats, in den übrigen Städten durch 
Beauftragte des Bürgermeisters geleitet. In den Landgemeinden ist 
in der Regel die Orts-Polizeiobrigkeit oder die Orts-Behörde mit 
der Leitung der Wahl zu beauftragen. Da wo dies in kleinen Ge
meinden Schwierigkeit findet und bei Zusammenlegung mehrerer Ort
schaften zu einem Wahlbezirk bleibt es dem Ermessen des Landralks 
überlassen, auch einen andern wahlberechtigten Einwohner des Wahl
bezirks zum Wahl-Kommissar zu ernennen. 

§. 4. In jeder Gemeinde wird sofort von der Orts-Behörde 
ein namentliches Verzeichnis; aller nach §. 1. des Wahlgesetzes vom 
8. April d. I. stimmberechtigten Wähler aufgestellt, und zu Jeder
manns Einsicht in einem zu bestimmenden Lokal ausgelegt auch daß 
solches geschehen, öffentlich bekannt gemacht. Wer sich darin über
gangen glaubt, hat seine Einwendungen binnen 3 Tagen nach der 
Bekanntmachung anzugeben und zu bescheinigen. Die Entscheidung 
über die Reklamation steht für diesmal dem Landrath resp. Magistrat 
oder Bürgermeister zu. 

H. 3. Die Wahlen in allen Wahlbezirken werden im ganzen 
Umfang der Monarchie am I. Mai d. I. abgehalten. Wenn in 
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demselben Orte mehrere Wahlbezirke sind, so werden sie in denselben 
überall zur nämlichen Stunde vorgenommen^ 

§. 6. Die Wähler sind zur Wahl durch öffentliche Bekannt
machung in ortsüblicher Weise vorzuladen. 

§. 7. Abwesende können in keiner Weise durch Stellvertreter 
oder sonst an der Wahl Theil nehmen. 

§. 8. In der Versammlung werden zunächst die Wahlerlisten 
vorgelesen, die erschienenen Wahler als anwesend verzeichnet und jeder 
nicht stimmberechtigte Anwesende zum Abtreten veranlaßt, 

§ 9. Ans der Milte der Anwesenden ernennt der Wahl-Kom
missar einen Protokollführer und 2 bis 8 Stimmzahler und verpflich
tet sie mittelst Handschlags an Eidesstatt. 

§. 1l). Der Wahl-Kommissar läßt durch die Stimmzahler 
gestempelte Stimmzettel an die einzelnen Wähler austheilen. 

§. II. Jeder Wähler schreibt auf den ihm übergebenen Zettel 
den Namen des von ihm gewünschten Wahlmanns. Zettel, auf 
welchen mehr als Ein Name oder der Name einer nicht wählbaren 
Person geschrieben steht, oder aus welchen der Gewählte nicht unzwei
felhaft zu erkennen ist, ebenso ungestempelte Zettel sind ungültig. 

Wähler, welche nicht schreiben können, lassen ihren Stimmzettel 
durch einen oder mehrere vom Wahl-Kommissar hierzu bestimmte 
sichrer Stimmzähler schreiben. 

§. 12. Die Stimmzettel werden von den Stimmzäklern ge
sammelt und in das vor dem Wahl-Kommissar und dem Protokoll« 
stehende Gefäß gelegt. 

§. 13. Die uneröffneten Zettel werden laut gezählt. Sollte 
diese Zählung durch ein mit der Zahl der Anwesenden im Mißver-
hältniß stehendes Resultat Bedenken erregen, so sind Wahl-Kommissar 
und Stimmzähler befugt, die Abstimmung für ungültig zu erklären 
und eine neue anzuordnen. 

§. 14. Nach vollendeter Einsammlung der Stimmzettel können 
später erschienene Wähler an dieser Abstimmung nicht mehr Theil 
nehmen, sind dagegen von den nach ihrem Erscheinen beginnenden 
Abstimmungen nicht ausgeschlossen und werden zu diesem BeHufe 
nachträglich als anwesend verzeichnet. 

§. 1o. Die Stimmzettel werden durch einen Stimmzähler un
ter Vorzeigung an die übrigen und in Gegenwart der Versammlung 
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laut verlesen, vom Protokollführer bei dem Namen des Kandidaten 
vermerkt und vorweg lant gezählt. 

16. Derjenige, welcher die absolute Stimmenmehrheit er
halten hat, ist für gewählt zu erklären. 

§. 17. Zur absoluten Stimmenmehrheit gehört' mehr als die 
Halste der gültigen Stimmzettel. 

§. 18. Hat sich eine absolute Mehrheit nicht ergeben, so sind 
diejenigen 5 Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalte» ha
ben, auf eine engere Wahl zu bringen. Wird auch bei dieser Wahl 
keine absolute Mehrheit erreicht, so sind diejenigen beiden Kandidaten, 
welche die meisten Stimmen in der engeren Wahl erhalten haben, 
auf eine zweite engere Wahl zu bringen. Tritt in dieser letzten Wahl 
Stimmengleichheit ein, so entscheidet das Lvos, welches durch die Hand 
des Wahl-Kommissars gezogen wird. 

Bei Ausmittelung derjenigen Kandidaten, welche nach den vor
stehenden Vorschriften auf eine engere Wohl zu bringen sind, entschei
det bei Stimmengleichheit ebenfalls dasSovS. 

H. 19. Bei engeren Wahlen sind die Stimmzettel mit ande. 
ren Namen als den auf die engere Wahl gebrachten Kandidaten un
gültig. 

26. Ueber die Gültigkeit einzelner Stimmzettel entscheiden 
Wahl-Kommissar und Srinimzähler. 

§  2 l .  Z u  W a h l b e z i r k e n  w o  m e h r  a l s  E i n  W a h l m a n n  z u  
wählen ist, findet vorstehendes Verfahren mit der Maaßgabe statt, 
daß für jeden Wahlmann eine besondere Wahlhandlung vorzuneh
men ist. 

H. 22. Das Wahlprotokoll, welches nach den anliegenden For
mularen aufzunehmen ist, wirb vom Wahl-Kommissar, den Stimm
zählern und dem Protokollführer unterzeichnet und dem Landralh resp. 
Magistrat oder Bürgermeister eingereicht, welchen die Prüfung der 
Wahl in formeller Beziehung zusieht. 

§. 23. Wenn gegen die formelle Gültigkeit einer Wahl Be
denken obwalten, so sind dieselben der Versammlung der Wahlman-
ner vorzulegen, welche darüber entscheidet, und sodann mit Ausschlie
ßung des Wahlmannes dessen Wahl für ungültig erklärt ist, unmit
telbar zu ihrem ordentlichen Wahlgeschaft fortschreitet. 

§. 24. Der Landratl) resp. Magistrat oder Bürgermeister stellt 
aus den eingereichten Wahlverhandlnngen ein Verzeichniß der Wahl-
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manner auf, und ladet dieselben zur Wahl des oder der vom Wahl
kreis zu wählenden Abgeordneten und Stellvertreter schriftlich ein. 

§. 2o. Die Wahl der Abgeordnelen und Stellvertreter wird 
im ganzen Umfang der Monarchie am 8. Mai d. I. vorgenommen. 

§. 26. Bei der Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter kom
men die Vorschriften der vorstehend §§. "7 bis 21 zur Anwendung, 
mit Ausnahme der §§. 9 und 18, an deren Stelle folgende Bestim
mungen treten. 

§. 27. Di? Stimmzähler und der Protokollführer werden von 
den anwesenden Wahlmännern aus ihrer Mitte durch absolute Stim
menmehrheit gewählt «nd vom Wahl-Kommissar mittelst Handschlags 
an Eidesstatt verpflichtet. 

§. 28. Hat sich auf einen Kandidaten die absolute Stimmen
mehrheit vereinigt, so ist derselbe als gewählt zu erklären. 

Hat sich keine absolute Stimmenmehrheit ergeben, so wird zu 
einer weitem Abstimmung geschritten. Dabei kann keinem Kandida
ten die Stimme gegeben werden, welcher bei der ersten Abstimmung 
keine oder nur Eine Stimme gehabt hat. 

Die zweite Abstimmung wird unter den übrig bleibenden Kan
didaten in derselben Ordnung wie die erste vorgenommen. Jeder 
Stimmzettel ist ungültig, welcher einen andern, als die in der Wahl 
gebliebenen Kandidaten enthält. 

Wenn auch die zweite Abstimmung keine absolute Mehrheit er
zieht, so fällt je in der folgeuden Abstimmung derjenige, welcher die 
wenigsten Stimmen hatte, aus der Wahl, bis die absolute Mehrheit 
sich auf einen Kandidaten vereinigt hat. Stehen sich Mehrere in 
der geringsten Srimmzahl gleich, so entscheidet unter ihnen das Loos, 
welcher aus der Wahl fallt. 

§ 29. Wenn die Abstimmung nur zwischen 2 Kandidatelz noch 
Statt findet, und jeder derselben die Hälfte der gültigen Stimmen 
auf sich vereinigt hat, entscheidet das Loos, welches durch die Hand 
des Wahl-Kommissars gezogen wird. 

§. 39. In den Versammlungen sowohl der Urwähler als der 
Wahlmänner dürfen keine Diskussionen stattfinden, noch Beschlüsse 
gefaßt werden, vorbehaltlich der in §.23 der Versammlung der Wahl
männer überwiesenen Prüfung. 

§. 31. Sämmtliche Verhandlungen über die Wahl sowohl der 
Wahlmänner als der Abgeordneten werden vom Landralh, resp. Ma-
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gistrat oder Bürgermeister dem Ober-Präsidenten eingereicht, welcher 
dieselben mit seinem Gutachten versehen dem Minister des Innern 
zur weiteren Mittheilung an die Abgeordneten-Versammlung vorzule
gen hat. Berlin, den 8. April 1848. 

Königliches Staatsministerium, 
gez. Kamphausen. Graf v. Schwerin, v. Auerswald. Dornemannn. 

v. Arnim. Hansemann. v. Reg her. 

37. zgjr bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß mit Genehmigung 
Bekanntmachung, der Königl. Regierung der nächste hier stattfindende Jahr- und Viehmarkt 

z u m  I S .  u n d  1 6 .  M a i  c . ,  u n d  a m  1 6 .  M a i  z u g l e i c h  d e r  V i e h m a r k t  
abgehalten werden soll. Goldberg, den 9. April 1848. 

D e r  M a g i s t r a t .  

wo. 38. In der Nacht vom 8ten zum 9ten d. Mts. sind dem Bauergutsbesitzer 
Diebstahls-Anzeige. Ehrenfried Werner 3 Stück Schaafe — drei- und vierjährig — aus dem 

verschlossenen Schaafstalle mittelst gewaltsamen Einbruchs gestohlen worden, 
was zur Bekanntmachung in den Communen hiermit veröffentlicht wird. 

Bolkenhain, den 14. April 1848. 
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Die Ortsbehörden des Kreises werden hiermit aufgefordert: binnen 
3 Tagen 

eine Nachweisung aller am Orte noch vorhandenen Kriegs-Reserven 
der Infanterie, unter Angabe der Nr. des Regiments, so wie aller 
W e h r m ä n n e r  d e s  I t e n  A u f g e b o t s  d e r  I n f a n t e r i e ,  

anher einzureichen, und in der Rubrik r „Bemerkungen" die für etwanige 
Zurückstellung sprechenden Gründe genau anzugeben, damit durch deren Ein
berufung nicht Verlegenheiten herbeigeführt werden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 4 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. 39. 

Aufforderung. 

wo. 4o. Höherer Anordnung zu Folge wird die nachstehende Nachweisung über 
Bekanntmachung, die Wirksamkeit der Schiedsmänner des hiesigen Kreises im Jahre 1847 zur 

öffentlichen Kenntniß gebracht. 



Z I  

N a m e n  u n d  W o h n o r t  

der 

S c h i e d s m ä n n e r .  

Es waren Streit
sachen anhängig: 

über- dics-

jahrig. 
S s v-

Davon wurden beendet: 

Durch 
Ver

gleich. 

Durch 
Zurück
nahme 

der 
Klage. 

Durch 
Über

weisung 
an den 
Richter. 

N s 
S 
L »-

Babeb in Bolkenhain . . 
Salut in Hohenfriedeberg . 
Emler in Nüdcr-Baumgarten 
Preuß in Ober-Baumgarten 
Reimann in Einsiedel . 
Großer in Gießmannsdorf 
Weiß in Gräbel . . . 
Exner in Hausdorf . . 
Kilian in Kauder . . 
Jackel in Nieder-Kunzendorf 
Jentsch in Ober-Kunzendorf 
Otto in Langhellwigsdorf . 
Siegerk in Lauterbach . . 
Hossmann in Marzdorf . . 
Tschampel in Quohlsdorf . 
v. Wedelstädl in Alt-Reichenau 
Seile in Rudelstadt, Adlersruh u. Prikt 

w i t z d o r f  . . . .  
Seibl in Rvhnstock . . 
Demnig in Ruhbank 
Walter in Schwcinhaus 
Schindler in Streckenbach 
Riedel in Thomasdorf . 
Sacvph in Klein-Waltersdorf 
Grundmann in Wederau 
Kay in Wernersdorf 
Herzog in Wolmsdorf . 
Schmidt in Nieder-Würgsdorf 
Beyer in Ober-Würgsdorf . 

8»lvnaa 
B o l k e n h a i n ,  d e n  1 4 .  A p r i l  1 8 4 8 .  

v 
16 

9 
16 
5 

11  
6 
2 
1 
2 
1 
6 

19 
4 

22 
53 

13 
3 

16 
4 

15 
15 

2 
3 
1 
1 
6 
3 

264 266 

9 
16 

9 
17 
5 

1 1  
6 
2 
1 
2 
1 
6 

19 
4 

22 
53 

13 
3 

17 
4 

15 
15 

2 
3 
1 
1 
6 
3 

8 
15 

9 
1 6  
5 

11 
3 
2 
1 
2 
I 
5 

18  
4 

2V 
51 

13 
3 
8 
1 

15 
15 

2 
3 
1 
1 
6 
2 

H 
16 
9 

17 
5 

11  
6 
2 
1 
2 
1 
6 

19 
4 

22 
53 

13 
3 

14 
4 

15 
15 
2 
3 
1 
1 
6 
3 

241 19 263 
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Kreis - Kurrenden > Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück Rv. 

Volkenhain, den 24. April 1848» 

ußer der, durch die Kreisblatt-Verfüguug vom I3ten d. Mcs. de- ' 
stimmten Wahl der Gemeindewähler zur Wahl- der Bekanntmachung. 

Abgeordneten zu der Versammlung in Verlin 
ist durch die nachstehend abgedruckte Verordnung und Reglement vom 
Ilten d...Mts. eine gleiche Wahl von Genieindewählern zur Wahl der 

preußischen Abgeordneten zur deutschen National-
Versammlung in Frankfurt a. M. 

angeordnet worden. 
Die Bezirkseintheilung und Zahl der Wähler bleibt unverändert 

und findet die Wahl der Gemeindewähler ebenfalls 
am 1. Mai c. 

statt; nur wird die durch das Gesetz vom 8. April c. angeordnete 
Wahl zuerst vorgenommen. 

Die Anfertigung einer besondern Liste der Stimmberechtigten ist 
nicht erforderlich und genügt es, wenn diejenigen Personen, welche erst 
k Monate am Orte befindlich und in der ersten Liste weggelassen 
sind, in eine Nachcragsliste aufgenommen werden. 

Die Herren Wahl^-Eomniissarien sind inzwischen ernannt und 
werden in der anliegenden Liste bekannt gemacht. 

Bei Abdruck der Bezirks-Eimheilung (Kreisblatt Nr. 15) hatte 
sich ein Druckfehler eingeschlichen, welcher jedoch hier abgeändert wurde, 
um jedoch jedes etwanige Mißverständniß zu beseitigen, enthält das 
gegenwärtige Verzeichnis? nochmals die Einwohnerzahl jedes Ortes, 
sowie die Zahl der Wähler. 

Schlüßlich wird den Orrsbehörden zur strengsten Pflicht gemacht, 



34 

den Anordnungen der Herren Wahl-Commissarien mit Bereitwillig
keit nachzukommen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 0 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dchoß. 
Verordnung 

über die Wahl der preußischen' Abgeordneten zur 
deutschen National-Versammlung« 

Wir Friedrich» Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von 
Preußen :c. :c. verordnen, in Gemäßheit des von der deutschen Bun» 
des-Versammlung in der Sitzung vom 7. April d. I. gefaßten Be
schlusses wegen Einberufung einer deutschen National-Versammlung 
auf den Antrag Unseres Staats-Ministeriums, was folgt: 

§. 1. Jeder großjährige Preuße, welcher nicht den Vollbesitz der 
bürgerlichen Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses verlo
ren hat, ist in der Gemeinde, worin er feinen Wohnsitz oder Aufenthalt 
hat, stimmberechtigter Urwähler, insofern er nicht ans öffentlichen Mit
teln Armen-Unterstützung bezieht. 

§. 2. Die Urwähler einer jeden Gemeinde wählen auf jede 
Vollzahl von fünfhundert Seelen ihrer Bevölkerung Einen Wahlmann. 
Erreicht die Bevölkerung einer Gemeinde nicht fünfhundert, übersteigt 
aber dreihundert Seelen, so ist sie dennoch zur Wahl eines Wabl-
mannes berechtigt. Erreicht aber die Bevölkerung einer Gemeinde 
nicht dreihundert Seelen, so wird die Gemeinde durch den Landrath 
mit einer oder mehreren zunächst angränzenden Gemeinden zu Einem 
Wahlbezirke vereinigt. 

In Gemeinden von mehr als tausend Seelen erfolgt die Wahl 
nach Bezirken, welche die Gemeinde-Behörden in der Art zu begrän-
zen haben, daß in Einem Bezirke nicht mehr als fünf Wahlmänner 
zu wählen sind. 

Bewohnte Besitzungen, welche nicht zu einem Gemeinde-Ver
bände gehören und nicht wenigstens 300 Seelen enthalten, werden 
durch den Landrath behufs der Urwahlen der zuächst gelegenen Skadt-
oder Landgemeinde zugewiesen. 

§. 3. Jeder ist nur in dem Wahlbezirk zum Wahlmann wähl
bar, worin er als Urwähler stimmberechtigt ist. 
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§. 4. Die Wahl der Wahlmänner erfolgt durch Stimmzettel 
nach absoluter Stimmenmehrheit der Erschienenen. 

§. 5. Jever großjährige Deutsche, der den Vollbesitz der bür
gerlichen Rechte nicht verwirkt hat (§. I), ist im ganzen Bereiche des 
Staats zum Abgeordneten wählbar. 

§. 6. Die Zahl der von Preußen nach Maßgabe des Bnndes-
BeschlusseS vom 7. April d. I. zu wählenden Abgeordneten wird auf 
die Provinzen nach den Verhältnissen ihrer Bevölkerung zur Gesammt» 
Bevölkerung der zum deutschen Bunde gehörigen LandeStheile vertheilt. 

§. 7. Die Ober-Präsidenten haben in jeder Provinz so viel 
Wahlbezirke von möglichst gleicher Einwohner-Zahl zu bilden, als 
Abgeordnete zu wählen sind. 

In jedem sochen Bezirke ist Ein Abgeordneter und Ein Stell
vertreter zu wählen. 

H. 8. Die Zahl der Bevölkerung bestimmt sich überall nach der 
im Jahre 1846 stattgehabten amtlichen Zählung. 

§. 9. In den Städten werden die Urwahleu der Wahlmänner 
durch Beauftragte des Magistrats, und da, wo kein Magistratskolle
gium besteht, des Bürgermeisters geleitet. 

Ueber die Leitung der Urwahlen auf dem Lande wird mit Rück
sicht auf die bestehende Verschiedenartigkeit der ländlichen Gemeinde-
Einrichtungen Unser Staats-Ministerium das Erforderliche in dem 
über die Ausführung des Wahlgesetzes zu erlassenden Reglement (§. 12) 
feststellen. 

Die Wahlen der Abgeordneten und Stellvertreter werden durch 
vom Ober-Präsidenten zu bestimmende Wahl-Kommissare geleitet. 

§. 19. Die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter erfolgt 
durch selbstgeschriebene Stimmzettel nach absoluter Stimmenmehrheit 
aller Erschienenen, und zwar nach der nähern Festsetzung des Ober-
Präsidenten in einem der Hauptorte des Wahl-Bezirks. 

§. 11. Die gewählten Abgeordneten stimmen in der zu beru
fenden Versammlung nach ihrer eigenen unabhängigen Ueberzeugung, 
und sind an Aufträge oder Instruktionen nicht gebunden. 

§. 12. Die zur Ausführung dieses Gesetzes sonst noch erforder
lichen Anordnungen hat Unser Staats-Ministerium in einem zu er
lassenden Reglement zu treffen. 
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Jnsiegel. 

Gegeben Berlin, den II. April 1848. 
Fr iedr ich  Wi lhe lm.  

Eamphausen. Graf v. Schwerin, v. Auerswald. Aornemaim. 
Arnim. Hansemann. v. Nsyher. 

ZZeglement 
zur Ausführung der Verordnung vom 11. April d. I. 

über die Wahl der preußischen Abgeordneten zur deutschen 
Natioual-Versammlung. 

Mit Bezugnahme auf die heutige Verordnung über die Wahl 
der preußischen Abgeordneten zur deutschen National-Versammlung 
wird hierdurch festgesetzt, daß die Wahlen der genannten Abgeordneten 
überall nach dem Reglement zur Ausführung des Wahlgesetzes vom 
8. April d. I. für die zur Vereinbarung der preußischen Staats-Ver
fassung zu berufende Versammlung abgehalten werden sollen. Es 
treten nur folgende Modifikationen dabei ein: 

Zu §- 4-
Die Verzeichnisse der stimmberechtigten Wähler werden nicht 

nach Maßgabe der Bestimmungen des H. I des Wahlgesetzes vom 
8. April d. I., sondern derjenigen des H. I der Allerhöchsten Verord
nung vom heutigen Tage aufgestellt. 

ZtN 5-
Die Wahlen der Wahlmanner werden ebenfalls im Umfange 

>er ganzen Monarchie am I. Mai d. I, vorgenommen, jedoch erst, 
nachdem die Wahlen, welche durch das Reglement vom 8. April d. I. 
angeordnet find, abgebalten sein werden. Die Wahlen sind in ge
trennten Wahl-Akten vorzunehmen, wobei jedoch die bei den ersieren 
Wahlen gewählten Wahlmänner bei cken letzteren nicht ausgeschlossen sind. 

Z» 22 und 31. 
Die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter wird im ganzen 

hlmfange der Monarchie am 16. Mai d. I. abgehalten. Doch bleibt 
den Ober-Präsidenten überlassen, da, wo der llmsang der Wahlkreise 
solches zuläßt, die Abhaltung der Wahlen schon am 8. Mai d. I. 
zzi gestatten, und kommen dann die vorstehenden Bestimmungen für 
die Urwahlen zur Anwendung. 
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Die Zahl der vom preußischen Staate abzusendenden Abgeord
neten berechnet sich nach dem Beschluß der Bundes-Versammlung vom 
7. April d. I. mit Ausschluß der Provinz Preußen auf 159 und mit 
Einschluß dieser Provinz auf 191. Diese werden auf die Provinzen 
wie folgt vertheilt: 

Brandenburg 27 
P o m m e r n  . . . . . . .  1 5  
S c h l e s i e n  . . . . . . .  3 9  
S a c h s e n  . . . . . . .  2 3  
Westfalen . 20 
Rhein-Provinz 35 
Preußen . 32 

Zu §. 31. 
Die Wahl-Verhandlungen werden zur Mittheilung an die Ver

sammlung dem Königlichen Bnndestags-Gesandten zu Frankfurt a.M. 
zugesandt werden. Berlin, den II. April 1848. 

Königliches Staatsministerium. 
gez. Kamphaufen. Graf v. Schwerin, v. Auerswald. Dornemannn. 

Arnim. Hanfemann. v. Reicher. 

Das hierzu gehörige Berzeichm'ß der Wahl-Commissare ist auf der folgen
den Seite abgedruckt. 

Am 14ien d. Mts, früh zwischen 7 und 8 Uhr, sind dem Häusler 
Schubert zu Rohnstock mittelst gewaltsamen Einbruchs nach-Diebstahls-Anzeige, 
stehende Sachen gestohlen worden: 

ein dunkelblautuchener Mantel; ein dergl. Rock; ein dergl. kurzes 
Jäckchen; ohngefähr 4 Rchlr. 15 Sgr, baares Geld, bestehend 
in 4 Thalerstücken und verschiedenem kleinen Courant; ein wei
ßes Schnupftuch, in einem Zipfel mit rother Blume, welches 
im Rock gesteckt hat. 

Die Ortsbehörden haben diesen Diebstahl bekannt zu machen, und 
zur Entdeckung des Thäters und Wiedererlangung der Sachen mit
zuwirken. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 0 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  
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Kreis - Kurrenden - Dlatt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amteö in Bolkenhain. 
Stuck RS. 

Volkenhain, den 27. April 1848. 

«mit die Vorlegung der höhern Orts anbefohlenen Listen sämmt- No. 43. 
licher im Kreise befindlichen Militairpflichtigen aus den Altersklassen Bekanntmachung, 
von 20 bis 32 Iahren im Fall einer etwa sich später nothwendig 
machenden Mobilmachung der Armee ohne große Schwierigkeiten er
folgen kann, macht es sich nothwendig, schon jetzt zu ermitteln, wer 
von den im Kreise sich gestellten Mannschaften gedachter Altersklassen 
noch vorhanden und wer ans andern Kreisen in den hiesigen zuge
zogen ist. 

Demnach erhalten die Ortsbehörden (sür jeden Ort) 20 Titel
bogen, mit dem Auftrage: 10 Listen irr Ouplo und zwar für die 
Altersklassen der in den Iahren 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 

1820, 1819,1818,1817 u. 1816 Geborenen anzulegen, und darin alle 
diejenigen in diese Geburtsjahre gehörigen, noch nicht im stehenden 
Heere gedienten mannlichen Personen aufzunehmen, welche sich gegen-
wärtig am Orte aufhalten. 

Aus irgend einem Grunde ist deshalb Niemand wegzulassen, 
auch wenn er einem andern Kreise angehörte, wenn es nur feststeht, 
daß er sich entweder in Diensten oder in bestimmter Arbeit befindet; 
auch sind etwa zufällig auf Reisen befindliche Personen in die Liste 
mit aufzunehmen. 

V o n  j e d e r  A l t e r s k l a s s e  i s t  d a h e r  e i n e  L i s t e  i n  d o p p e l t e r  A u s f e r 
tigung anzulegen, Militairpflichtige mehrerer Altersklassen aber nicht 
mit einander zu vermischen. Da jeder Militairpflichtige im Besitz 
eines Gestellungsscheines ist, so kann es nicht schwer werden, zu er
mitteln, welcher Altersklasse er angehört, welche LoosungS-Nr- er bei 
seiner ersten Gestellung gezogen hat und welche Entscheidung von der 
Ersatz-Behörde bei seiner letzten Gestellung über ihn erfolgt ist. Gleich 
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dem vollständigen National ist daher auch in die Liste Rubr. 2 die 
Loosnngs-Nr. und Cvlonne 13 —17 die Entscheidung der Ersatzbe
hörde durch Deifetzung der Jahreszahl, in welcher diese Entscheidung 
erfolgt ist, in die betreffende Colonne einzutragen; wo der Gestellungs
schein keine Loosungs-Nr. ergiebt, ist die Colonne 2 zu punkliren. 

In Cvlonne 12 sind alle diejenigen aufzunehmen, welche bei 
den Gestellungen stets diensttauglich gewesen, aber wegen hoher Loo-
sungsniimmer (vicls Abschluß-Nr.) nicht zur Einstellung gekommen 
sind, oder als Freilooser keine Bestimmung erhalten haben, und ist 
die letzte Gestellung ebenfalls wieder durch die Jahrzahl auszudrucken. 

Nach erfolgter Aufstellung dieser in cknpln gefertigten 10 Listen, 
welche auf einer Seite nicht mehr als 7 Individuen nachweisen dürfen, 
und in welchen sämmtliche Colonnen bis incl. Colonne 18 nach dem 
gegebenen Schema vollständig beantwortet sein müssen, sind dieselben 
jede belegt mit den Gestellungsscheinen der Gestellungspflichtigen, und 
diese nach der laufenden Nummer der Liste geordnet, klassenweise zu
sammengeheftet, hier einzureichen. Wer sich durch Gestellungsschein 
gar nicht ausweisen kann, hat den erforderlichen Ausweis sich sofort 
zu beschaffen, und damit die Listen ordnungsmäßig gefertigt werden 
können, wird zu deren Einreichung 

bis zum 31. Mai c. 
Frist bewilligt, welche jedoch sireng innegehalten werden muß. 

An Formularen können nur die erforderlichen 20 Titelbogen ge
währt werden, etwanige Einlegebogen müssen liuiirt werden. 

Die Listen sind mit einem Attest, über deren Richtigkeit und 
daß kein gestellungspflichtiges Individuum weggelassen, zu versehen. 

Das Ersatzgeschäft für das laufende Jahr erleidet hierdurch 
keine Abänderung. 

B o l k e i i h a i n ,  d e n  2 5 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

ZZras Seherr  und Dhoß.  



Kreis - Kurrenden-Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück RS. 

Bolkenhain, den 8. Mai 1848. 

im Anfang des Monats Mai c. stattfindenden Urwahlen zu ^ 
den conftitnirenden Versammlungen zu Berlin und Frankfurt a. M. Bekanntmachung, 
machen es unmöglich, das auf den II. Mai c. anberaumte Thierschau
fest unseres Vereins an dem bezeichneten Tage abzuhalten, und es 
ist daher in der heutigen Versammlung einstimmig beschlossen worden: 
das Fest bis zum Herbst d. I. auszusehen, welches einem Hochwohl-
löblichen Landrath-Amte wir mit Bezug auf unser Schreiben vom 
16. Februar c. mitzutheilen, nicht verabsäumen. 

L i e g  n i t z ,  d e n  1 7 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Vorstand des Liegnitzer landwirrhschaftl. Vereins. 

Wird den Ortsbehörden zur Nachricht und Bekanntmachung an 
die Actien-Inhaber bekannt gemacht. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  5 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  
In der Nacht vom 17cen zum I8ten v. Mts. sind bei der In- wo. 45. 

wvhnerin Wittwe Mohsig zu Alt-Röhrsdorf mittelst gewaltsa-Diebstahls-Anzeige. 
men Einbruchs nachstehende Sachen gestohlen worden, und zwar: 

D e m  S o h n e :  
1) ein dunkelblauer Mantel; 2) ein dergl. Rock; 3) eine dergl. 
Jacke; 4) ein Paar kalblederne Hosen; 3) fünf Westen von 
verschiedenem Zeuge; 6) eine manchesterne Weste; 7) ein Paar 
Halstücher; 8) eine grüntuchene Mütze; 9) ein weißer Schafpelz. 

D e r  T o c h t e r :  
16) einen zertrennten grüntucheuen Leibelrock. 

Der Werth dieser Sachen soll sich aus 4st Rthlr. belaufen. 
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Ferner in der Nacht vom 25ten zum 26ten v. Mks. dem Stell
bescher Joseph Hanel zu Hohenpetcrsdorf mittelst gewaltsamen 
Einbruchs nachstehende Sachen; 

I) eine Wanduhr; 2) ein Fleischermesser; 3) ein Taschenmesser; 
4) eine Brille; 5) eine neue grüne Tuchweste mit gelben Knöpfen; 
6) ein Paar fahllederne Stiefeln; 7) 6 gute Hemden; 8) einige 
weiße Handtücher; 9) zwei Tischtücher, ein blaues und ein wei
ßes; 19) sieben bunte Halstücher; 11) drei bunte Schürzen; 
12) zwei neue Frauenröcke von Kattun mit blauem Grunde und 
gelben Blümchen; 13) acht Pfund geräuchertes Fleisch. 

Die Ortsbehörden des Kreises werden demnach aufgefordert: durch 
Bekanntmachung in ihren Communen zur Entdeckung der Diebe »ind 
Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwanige Entdeckungen sind bald hier zur Anzeige zu bringen. 
Bolkenhain, den 3. Mai 1848. 

Der Kömgliche Landrath 
Graf  Seherr  und Dhoß.  

wo. 4s. Nach Anzeige der Königlichen Jnstitttten-Haupt-Kasse hier sind 
Aufforderung, auf die von dem dortigen Kreise für das zweite halbe Jahr 1847 

aufzubringenden Feuer-Soeietäts-Beiträge noch 297 Rthlr. 9 Pf. rück
ständig. Euer Hochgeboren ersuche ich ergebenst: diese Reste sobald 
als irgend möglich einzuziehen und dabei die Restanten von der un-
abweielichen Nolhmendigkeic dieser Maßregel zu überzeugen zu suchen, 
weil, swenn die Beiträge nicht eingehen, die Societät ihre Ver
pflichtung gegen die Abgebrannten wegen Bezahlung der Brandentschä
digungen selbstredend nicht erfüllen kann. 

Denjenigen Associaten, welche ganz und gar außerStande sind, mit 
den Beiträgen aufzukommen, oder welche etwa aus bösem Willen 
in der Voraussetzung, daß sie ihnen erlassen werden müssen, im Rück
stände bleiben, sind die Versicherungen zu kündigen. 

Ueber die dieserhalb getroffene Verfügung sehe ich Ihrem Be
richt binnen 3 Wochen entgegen. 

B r e s l a u ,  d e n  Z . A p r i l  1 8 4 8 .  
Der Provinzial-Land-Feuer-Sozietäts-Director. 

P i n d e r. 
Unter abschriftlicher Mittheilung vorstehender Verfügung com-
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mnni'rire ich den betreffenden Ottsgerichten nachstehend das Verzeich-
niß der jetzt noch rückständigen Feuer-Sozietäts-Beiträge, mit der 
Aufforderung: diese Reste sofort einzuziehen, und längstens mit 
den Steuern pro Mai c. an die Königliche Kreis-Steuer-Kasse Hier
selbst einzuzahlen. 

Sollten einzelne Reste nicht eingezogen werden können, so müßten 
die Versicherungen, und zwar vom 1. Januar c. ab von hier den 
Associaten gekündigt werden. Ortsgerichte haben in diesem letztern 
Falle die Hypothekengläubiger von dieser Kündigung in Kenntniß zu 
setzen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  5 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Adlersruh . . 
Einsiedel . . 
Gräbel . . . 
Hohenhelmsdorf 
Ober-Kunzendorf 
Neu-Kunzendorf 
Lauterbach. . 
Nimmersatt 
Hohenpetersdorf 

LH? 
1 

1 
2 
3 
2 

24 
6 

20 
9 
I 

12 
25 
14 

1V 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Prittwitzdorf . . 
Önohlsdorf . . 
Alt-Reichenau 
Alt-Röhredorf. . 
Ruhbank . . . 
Thomaedorf . . 
Ober-Wernersdorf 
Würgshalbendorf. 
Ober-Würgedorf . 

1 
3 
5 
2 
1 
8 
1 
3 
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2V 
16 
8 
6 
9 

25 
12 
25 
1 

6 
10 
6 
2 

11 
1 

4 
9 

No.47. 
Für die unglücklichen Bewohner der Kreise Rybnik und Pleß Bekanntmachung, 

sind nachträglich hier noch eingegangen: 
von der Gemeinde Ober-Würgsdorf 1 Rthlr. — Sgr. 
- - - Ober-Baumgarten 6 - 1 -

zusammen 7 Rthlr. 1 Sgr. 
welche dem Unterstützungs-Comite zu Breslau zugesandt worden sind. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  5 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 
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Kreis - Kurrenden-Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück RS. 

Volkenhain, den 15. Mai 1848. 

O 
r^n Folge der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 25. ?ipril d. I. 48. 
über die Annahme freiwilliger Beiträge zur Bestreitung der Staats- Aufforderung, 
bedürfnifse und der diesfälligen Bekanntmachung des Herrn Finanz-
niinisters vom 27. April V.J., deren beider Inhalt im I9ten Amls-
blattsinck d. I. abgedruckt ist, weisen wir die Herren Landräthe und 
Magisträte hiermit an: 

ohnverzüglich Subscriptionslisten in die Gemeinden, resp. in die 
Bezirke der Städte zu erlassen, um diejenigen Beträge zur frei
willigen Anleihe darin zu verzeichnen, zu welchen die Einwohner 
sich verstehen wollen. 

In den Städten werden, wie wir erwarten, die Magisträte und 
für das Land die Kreissteuer-Kassen zur Annahme der Beträge und 
deren Abscndung an die hiesige Regierungs-Haupt-Kasse sich bereit
willig finden lassen, und zwar unter Beifügung eines Verzeichnisses 
a» letztgenannte Haupt-Kasse, in welchem der Name, Stand und 
Wohnort des Einzahlers und der Betrag der eingezahlten Summe 
anzugeben ist. Bis zum' Eingange der von der Regierungs-Haupt-
Kasse zu ertheilenden Quittung wird der Postschein über die erfolgte 
Absendung den Einzahlern genügen müssen. 

Von den an die Haupt-Kasse abgeführten Beträgen ist uns 
der Kontrolle wegen kurze Anzeige zu machen. 

L i e g n i t z ,  d e n  2 .  M a i  1 8 4 8 .  
Königliche Regierung, 

v .  W i t z  l e b e n .  

Unter abschristlicher Mittheilung volstebeuder Verfügung fordere 
ich die Ortsbehörden auf, unverzüglich Subferipnonslisten zu erlassen, 
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dlo. 49. 

Aufforderung. 

No. 50. 
Aufforderung. 

die wohlhabenden Einsassen zur Unterzeichnung von Beiträgen zn be
wegen und die Listen nebst Negativ-Anzeigen bald anher einzureichen. 

V o l k e  » H a i n ,  d e n  1 2 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

Da es neben der fortdauernden currenten Armen-Unterstützung 
manchen Communen schwer fallt, die unbemittelten Familien der zum 
Landwehr-Bataillon eingezogenen Wehrmänner allein zu unterstützen, 
diese Aushülfe aber, zumal sie auch vorübergehend ist, als gemeinsame 
Verpflichtung des Kreises sich darstellt, der zurückgelassenen bedürfti
gen Familien Derjenigen sich anzunehmen, welche Gefahr und Unge
mach znm Schutze des Landes übernehmen; so werden die Hoch-
wohllöblichen Dominien, Wohllöblichen Magisträle und Ortsgerichte 
ersucht, in ihren Communen zu dieser Unterstützung bald Samm
lungen zu veranstalten und die Spenden zur Kreis-Kommunal-Kasse, 
wo möglich noch im Laufe dieses Ntonats, unter Angabe der 
milden Gaben, einzuzahlen. Von den vielen von mir reclamirten 
angesessenen Landwehrleuten hoffe ich insbesondere, daß sie sich bei 
dieser Collecte recht freigebig zeigen werden; auf diese haben die Orts
behörden vorzugsweise einzuwirken. 

Die Vertheilung der Beiträge nnter die Empfänger wird unter 
Zuziehung eines kreisständischen Ausschusses erfolgen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 6 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Gras Seherr  und Dhoß.  

Unter Bezugnahme auf vorstehenden Erlaß fordere ich die OrtS-
behörden des Kreises ans: binnen 3 Tagen eine Nachweisung der am 
Orte befindlichen Frauen und Kinder derjenigen ins Feld gerückten 
Wehrmänner einzureichen, welche als bloße Inwohner-Familien ohne 
allen Grundbesitz der Unterstützung bedürftig sind. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 6 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß,  
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Ein Königliches Hochlöbliches Landrath-Amt ersuche ich ganz 5t. 
ergebenst, für jetzt sämmtliche Reklamationen von beim Bataillon be- Bekanntmachung, 
findlichen Laudwehrleuten zurückzuweisen. Das Bataillon steht in der 
Mitte eines insnrgirten Landes, so daß sowohl das Hinführen als 
auch Zurückführen einzelner Leute, ja selbst ganzer Kompagnien un
möglich wird. 

H i r s c h b e r g ,  a m  6 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Oberstlieutenank und Führer des 2. Aufgebots. 

W i t t i c h .  

Abschrift vorstehenden Schreibens communicire ich den Ortsbe
hörden zur Kennmißnahme. Sobald die Verhaltnisse sich andern, 
werden begründete Reklamationen hier wieder angenommen und be
fördert werden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 2 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Handrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  
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Kreis - Kurrenden - Platt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain» 
Stück S« 

Bolkenhain, den 22. Mai 1848. 

Kre isbewohner !  N0.52. 

as ehrenvolle Verträum Eurer Wahlmänner hat mich zu der so Bol^n'hnine" 
hohen und wichtigen Mission eines Abgeordneten nach Berlin berufen. Kreises. 
Gern wäre ich dieser schweren Verpflichtung überhoben geblieben, weil 
ich weiß, daß bedeutende Kräfte nöthig sind, um an dem 
großen und herrlichen Baue für Volkswohlfahrt sich so zu betheiligen^ 
als ich es selbst wünsche und Ihr Alle es wollt. — Da mir aber, 
ungeachtet aller meiner Einwendungen, diese Aufgabe dennoch ward, 
so halte ich es für Pflicht, hiermit noch besonders zu erklären: daß 
ich in jener hohen Versammlung der National-Vertreter, nun auch 
nach Kräften und wie es mir nach bestem Wissen und Gewissen nur 
möglich ist, für die gute Sache mitwirken werde. Es werden dort 
sein mancherlei Gaben, aber, wenn uns nur Alle ein Grundgedanke 
beseelt, nämlich der: ,,Alles durch und Alles fürs Volk" — dann 
wird aus unserm gemeinsamen Wirken die ersehnte Gestaltung besserer 
Verhältnisse segensreich hervorgehen. Kann ich meine Stimme auch 
nicht in glänzender und gewandter Rede geltend machen, so werde 
ich dieselbe doch stets nur für die allgemeine Volkewohlfahrt abgeben, 
fern von jedem Sonder-Interesse und Standcs-Vorurtbeil. 

Für Euch aber, die Ihr bereits mit mancherlei Wünschen und 
Hoffnungen an mich herangetreten seid, noch cie Bemerkung: Er
w ä g e t ,  d a ß  i c h  n u r  e i n e  S t i m m e  h a b e  u n d  a l s  E i n z e l n e r  N i c h t e  
d u r c h z u f ü h r e n  v e r m a g .  B e a c h t e t  f e r n e r ,  d a ß  n i c h t  d i e  A n l i e g e n  
e i n e s  K r e i s e s  n u r ,  s o n d e r n  d i e  d e s  g e s a m m t e n  V a t e r 
l a n d e s  i m  A l l g e m e i n e n  i n  B e t r a c h t  k o m m e n  m ü s s e n .  S o  
wie „Rom nicht in einem Tage erbaut ist," so kann auch, nach Be-
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semaung des seit 1816 angenommenen Regierungsystems, welches bin
nen 33 Iahren solche druckende Zustände hervorrief, nicht binnen Ta
gen oder Wochen alles Heil mit einmal kommen. Ich schließe mich 
hier unserm Volksfreunde, dem Lehrer Wand er an, wenn derselbe 
sagt: „Wir dürfen hoffen, daß eine gerechtere Vertheilung der Ab
gaben den Armen Erleichterung verschaffen, daß die völlige Beseitigung 
mittelalterlicher Feudalreste, das Loos der Landbewohner verbessern und 
den Wohlstand allgemeiner machen werden. Aber wir dürfen nicht 
hoffen, daß irgend eine Verfassung der Welt alle Armuth beseitigen, 
alle Unterschiede aufhebe», allen Arbeitern volle und stets lohnende 
Beschäftigung zu beschaffen im Stande sein werde. Dies hoffen, 
hieße die Natur der Verhältnisse gänzlich verkennen. Eine freie Volks
verfassung ist ein Heilmittel gegen viele Schäden, aber sie ist kein 
Universal-Recept gegen jedes einzelne Uebel." 

Ferner: „Das Volk ist der Staat; wenn eS aber glaubt, 
das Land werde eines Morgens, ohne sein Wirken, in hesperi-
dische Gärten umgewandelt sein und es werde die Güter, nach denen 
es sich sehnt, nur als goldene Aepfel herunterschütteln dürfen, so ist 
es in dem gefährlichsten Irrlhume. Die Freiheit wird eine Wahr
heit sein, wenn wir sie werden zur wahren Freiheit machen. Das 
G e s e l l s c h a f t s g e b ä n d e  s o l l  f ü r  A l l e  w o h n l i c h  s e i n ;  w o h l a n ,  s o  r ü h r e  
J e d e r  d i e  H a n d  i n  s e i n e m  K r e i s e  u n d  w i r k e  d a z u  m i t ,  
t r a g e  J e d e r  e i n e n  B a u s t e i n  d a z u ! "  —  

In diesem Geiste, mit dieser Gesinnung werde auch ich als Ab
geordneter nach Kräften mitwirken uyd Euer Vertrauen zu rechtfertigen 
suchen. Erhaltet mir dasselbe und wendet es der ganzen Versamm» 
lung z», die in ihrer Mehrheit gewiß nur das allgemeine und längst 
ersehnte Volkswohl im Auge behalten und für dasselbe kämpfen wird. 
Denn nur durch Vertrauen kann die gute und große Sache herrlich 
sich entfalten und gedeihen. So wollen wir denn Alle, mit festem 
Vertrauen und voller Hoffnung, das neue Werk begrüßen und uns 
gegenseitig ermuthigen und treulich beistehen! 

H o h e n f r i e d e b e r g ,  d e n  1 8 .  M a i  1 8 4 8 .  
Salut ,  

Abgeordneter des Bolkenhainer Kreises 
zur preuß. National-Versammlung in Berlin 
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Ein großer Theil der Ortsgerichte ist mit Einsendung der Ge- 5Z. 
meinde-RechnnngS - Abnahme - Alteste sür das verstostene Jühr 1817 Aufforderung, 

noch im Rückstände. 
Die bettestenden Orts Vorstände werden daher aufgefordert, die 

noch fehlenden RechnungS-Abnakme-Atteste ohnfehlbar innerhalb 8 
Tagen einher einzusenden, oder binnen gleicher Frist die etwanigen 
Behinderungs-Ursachen hier anzuzeigen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 9 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

Einem Königlichen Hochwohllöblichen Landräthlichen Amte fin- Ko. s4. 
den wir uns nothgedrungen veranlaßt, hierdurch ganz ergebenfl anzu» Bekanntmachung, 
zeigen: wie in Folge des der hiesigen Anstalt seither gewordenen ge
ringen Schutzes Seitens der Wohllöblichen Orrsgerichte die Verun
treuungen der den Webern anvertrauten Garne auf eine überaus auf
fallende Weise sich vermehren, worüber sich ferner unmöglich hinweg
sehen läßt. 

Demnach erlauben wir uns, Ein Königliches HochwohllöblicheS 
Landräthliches Amt zu unserer Sicherung ganz gehorsamst dringend 
zu bitten, die Ortsgerichte auf ihre Verpflichtung erneuert anfmerksam 
machen zu wollen und ihnen aufs Schärfste die Wahrnehmung des 
Interesses der hiesigen Anstalt anzuempfehlen. 

Zugleich können wir nicht umhin zu bemerken, daß, wenn dem-
ungeachtet dergleichen Veruntreuungen wieder vorkommen und die OrtS-
gerichte uns den durchaus erforderlichen Schutz ferner nicht angedeihen 
lassen sollten, wir uns genöthigt sehen würden, sammtliche Weber 
eines solchen Ortes ohne Nachsicht unbeschäftigt zu lassen. 

Um dergleichen Fällen nach Möglichkeit vorzubeugen, ersuchen 
wir Ein Königliches HochwohllöblicheS Landrath-Amt, außerdem eine 
Bekanntmachung ergehen lassen zu wollen, worin Jedermann bei Strafe 
der Diebeshehlerei vor dem Ankauf der Garne von den Webern nach
drücklich gewarnt wird, woraus w>r im dennoch wiederkehrenden Falle 
jedenfalls aufs strengste antragen würden. 

E r d m a n n s d o r f ,  d e n  1 5 .  M a i  1 8 4 8 .  

Flachsgarn-Maschinen-Spinnerei. 
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Wird den Ortsbehörden des Kreises zur Bekanntmachung in 
den Commune,« und sirenger Venvarnigung der Weber, Garn- und 
Leinwandhändler mitgetheilt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 9 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

wo. 55. Durch uns von verschiedenen Seiten zugegangene Anfragen über 
Bekanntmachung, den Zeitpunkt des hiesigen Wollinarktes werden «vir zu dem ganz 

ergebensten Ersuchen veranlaßt, daß Ein Königliches Hochwohllöbliches 
Landralh-Amt in dem dortigen Kreisblatt veröffentliche, daß der Woll-
markl in hiesiger Stadt am 36 und 3t. Mai d. I. statthaben werde, 
und für das Einsehen der zum Markte kommenden Wolle für hin
länglichen Raum gesorgt worden ist. 

S c h w e i d n i t z ,  d e n  1 6 .  M a i  1 8 4 8 .  
D e r  M a g i s t r a t .  

Abschrift hiervon communieire ich den Orlsbehörden des KreiseS 
zur Bekanntmachung in ihren Communen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 9 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

wo. 56. Aus Cammerau, Kreis Schweidnitz, ist der nachstehend bezeich-
Steckbricf. uete Ochsenknecht Ernst Fischer, «reicher «regen Vagabondiren lind 

Herumtreiben aufgegriffen, auf dem Transporte von Cammerau 
nach Schweidnitz in dem Dorfe Schönbrunn dem Transporteur am 
3ten d. MtS. entsprungen. 

Sämmtliche Militair» und Civil-Behörden werden ersucht, auf 
denselben Acht zu haben, ihn im Betretnngsfalle zu verhaften und 
an das Königliche Landrath-Amt unter sicherer Begleitung abliefern 
zu lassen. 

«Schweidnitz, den II. Mai 1848. 
Der Kreis-Landiath. 

v .  G e l l h o r n .  
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S i g n a l e m e n t .  
Geburtsort: Tannhausen, Kreis Waldenburg; gewöhnlicher Auf

enthalt: Eammerau; Stand: Ochsenknecht; Alter: 36H Jahre; 
Größe: unterm Maße; Haare: blond; Stirn: frei; Augenbraunen: 
bell; Augen: grau; Nase, Mund': gewöhnlich; Zahne: defect; Bart: 
braun, ziemlich stark, auch Backenbart; Kinn: rund; Gesichtsfarbe: 
gesund; Gesichtsbildung: oval; Statur: klein u. gedrungen; Sprache: 
deutsch; besondere Kennzeichen: keine. 

B e k l e i d u n g :  b r a u n k a r r i r t e  J a c k e ,  d e r g l e i c h e n  W e s t e ,  r o h l e i n e n e  
Hosen, lange Stiefeln und Tuchmütze. 

Im Betretungsfalle ist der Knecht Fischer anher abzuliefern. 
V o l k e  n h a i n ,  d e n  1 9 .  M a i  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

Der diesjährige Engere Ausschuß hat beschlossen, den Kredit- 67. 
verbundenen die Frage zur Abstimmung vorzulegen: Bekanntmachung. 

Soll die Aufnahme in den landschaftlichen Kreditverband dem ge
summten ländlichen Grundeigenthümer der Provinz eröffnet — das 
jetzige n'tterschaftlicheJnstitut zu einer allgemeinen landschaftlichen 

.Kredit-Anstalt erweitert und eine hierauf gerichtete Proposition 
einem bald einzuberufenden General-Landtage vorgelegt werden? 

B r e s l a u ,  d e n  2 8 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Der stellvertretende Director 

der Schweidnitz-Jauerschen Fürstenthums-Landschaft. 
O t t o  F r e i h e r r  v .  Z e d l i t z .  

An 
den Landes-Aeltesten und Kbnigl. Landrath 

Herrn Grafen v. Scherr-Thoß 
Hochgeboren 
auf Hohenfriedeberg. 

Vorstehendes Schreiben haben die OrtSbehörden zur Kenntniß-
nahme der Kreiseinsassen zu bringen, und ihnen dabei bemerklich zu 
machen, daß der Engere Ausschuß-Beschluß von Denjenigen, welche 
ein Interesse daran nehmen, im landräthlichen Bureau eingesehen 
werden kann, da nur wenige Exemplare hier eingegangen sind. 
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Die Rustikalbesiher werden in diesem Beschlüsse ein ihrem In-
teresse zusagendes bereitwilliges Entgegenkommen des Standes der 
Ritterschaft erkennen 

V o l k e  » H a i n ,  d e n  1 9 .  M a i  1 8 4 8 .  
' Der Königliche Landrath 
Graf  Seherr  und Dhoß.  



Kreis - Murrenden - Dlatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück AK. 

Bolkenhain, den 29. Mai 1848. 

er mehrerer gewaltsamen Diebstähle dringend verdächtige Zimmer- Na. 58. 
mann Florian Rose aus Alt-Reichenau hat sich der Verhaftung Steckbrief, 
durch die Flucht entzogen. Wir ersuchen alle Polizei-Behörden, auf 
den Rose zu invigiliren und ihn im Betrctungsfalle au uns im hie
sigen Inquisiloriate unter sicherer Begleitung abzuliefern. 

S c h w e i d n i t z ,  d e n  1 6 .  M a i  1 8 4 8 .  
Königl. Land-- und Stadt-Gericht. Kommission 

für Untersuchungssachen. 
S i g n a l e m e n t .  

1) Familienname: Rose; 2) Vorname: Florian; 3) Geburts-
u. 4) Aufenthaltsort: Alt-Reichenau, Kr. Bolkenhain; 5) Religion-
katholisch; 6) Alter: 26 Jahr; 7) Größe: 3 Fuß 7 Zoll; 8) Haare: ' 
schwarz; 9) Stirn: breit; 19) Augenbrauneu: braun; 11) Augen-
b r a u n ;  1 2 )  N a s e  u .  1 3 )  M u n d :  p r o p o r t i o n i r t ;  1 4 )  B a r t :  s c h w a r z ;  
15) Zähne: gut: 16) Kinn: rund; 17) Gesichtsbildung: oval; 
18) Gesichtsfarbe: gesund; 19) Gestalt: ziemlich groß und schlank; 
29) Sprache deutsch; 21) besondere Kennzeichen: keine. 

B e k l e i d u n g :  i s t  n i c h t  b e k a n n t .  

Nach Anzeige des Führer von dem Commando der Train-Sol- l>1o. 59. 
daten für das Füsilier-Bataillon 19. Infanterie-Regiments ist in der Steckbrief, 
v e r g a n g e n e n  N a c h t  d e r  T r a i n - S o l d a t  F r a n z  W i n t e r  a u s  S c h w e i d 
nitz, geboren den 3. November 1826, 4 Zoll groß, entwichen, wo
von wir Ein Königliches Hochwohllöbliches Landrath-Amt hierdurch 
gehorsamst in Kenntniß sehen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 1 .  M a i  1 8 4 8 .  
D e r  M a g i s t r a t .  
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Abschrift hiervon wird den Ortsbehörden zur Vigilanz auf den 
:c, Winter, welcher im Betretungsfalle zu verhaften und anher abzu
liefern ist, mitgetheilt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 3 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Handrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

^ Am 1. k. m. ist in einem Busche bei Willmannsdorf, hiesigen 
Bekanntmachung. Kreises, ein silberner, innen vergoldeter Abendmahlskelch in 2 Stücken, 

nämlich dem Fußgestell und dem obern Theile, ohne das Mittelstück, 
gefunden worden. Die beiden Stücke sind ohne irgend ein Zeichen. 

Die untengenannten Königl. Hochwohllöblichen Landrath-Aemter 
werden hiervon mit dem ergebensten Ersuchen in Kenntniß geseht, 
in ihren Amtsbereichen geneigtest ermitteln zu lassen, ob irgendwo ein 
solcher Kelch entwendet worden, und mir von dem Resultat baldge-
falligst Nachricht geben zu wollen. 

J a u e r ,  d e n  1 6 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Königl. Landrath-Amts-Verweser, 

( g e z . )  D e m u t h .  
Wird den Ortsbehörden zur Nachricht und Bekanntmachung 

mitgetheilt. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 6 .  M a i  1 8 4 8 .  

Der Kömgliche Handrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

wo. sr. Es sind mir in der verflossenen Nacht mittelst Einbruch durch 
DiebstahlS-Anzeige. ein Fenster aus der Lehrstnbe meiner Amtswohnung nachstehende Bü

cher und Instrumente gestohlen worden, als: 
1) Anweisung zum schriftlichen Rechnen von Rendschmidt; 2) An
weisung zum Kopfrechnen von Rendschmidt; 3) Geographie von 
Annegarn; 4) Naturgeschichte von Schubert; 3) Naturlehre von 
Herr; 6) Naturlehre von Röhr; 7) biblische Geographie von 
Palästina von Heyne; 8) deutsche Sprachkunde von Röhr; 9) ein 
Universal-Briefsteller von Rummler; 16) Sckmalz's Haussecre-
tair; II) Deulschmanns Gesangbuch; 12) Deutschmanns Cho
ralbuch; 13) eine größere Naturgeschichte mit colorirten Abbil
dungen; 14) biblische Geschichte für die untere Klasse der Kin
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der von Barchel; 15) Lesebuch für die obere Klasse der Kinder; 
16) eine braungelbe gute Violine nebst Bogen; 17) eine braune 
Violine nebst Bogen; 18) eine braune Violine, welche nur mit 
2 Seiten bezogen, unten aufgeleimt und ohne Bogen war; 
19) eine braune Alt-Viola, noch neu. 

Sämmtliche Bücher, die zusammen mindestens einen Werth von 
16 Rthlr. haben, befanden sich auf dem in der Lehrstube befindlichen 
Tische, und sind die Bücher von Nr. 1—12 mein Eigenthum, Nr. 13 
und 14 gehört dem Herrn Pfarrer Scholz und Nr. 15 ist Jnven-
tarium der hiesigen katholischen Schule. 

Die Bücher Nr. 1, 2, 3 und 5 haben rochen Schnitt und ist 
der Name „Scheumann" mit Goldschrift und lateinischen Lettern 
auf der äußern Rückseite eingedrückt in den andern Büchern Nr. 4, 
6, 7, 8, 9, 16, II u. 12 steht der Name „Scheumann" in dieser 
Buchstaben-Form mit Dinte geschrieben auf der ersten Seite. 

Sämmtliche Bücher sind eingebunden, ausgenommen Nr. 6 ü. 8, 
welche nur brochirt sind. 

Die Violine Nr. 16 ist mein Eigenthum und hatte schwarze 
Wirbel, der Bogen war von Ebenholz mit schwarzen Haaren. Die 
Violinen Nr. 17 u. 18 und die Alt-Viola sind Inventarium der 
hiesigen katholischen Kirche und im Jahre 1846 vom Instrument« 
bauet Dreßler in Landeehuc reparirt, weshalb im Innern derselben 
ein Zettel angeleimt war, worauf die Worte stehen: „reparirt 1846 
von Dreßler in Landeshut." Die Instrumente hatten zusammen min
destens einen Werth von 18—26 Rthlr. 

Gleichzeitig sind in derselben Nacht dem hiesigen Pfarrer Herrn 
Scholz 9 Stück Hübner aus einem Stalle gestohlen worden, und 
haben die Diebe den Riegel, welcher die Thüre zum Eingange in den 
Stall festhält, mittelst eines spitzen Instruments zurückgeschoben und 
sind auf diese Art in den Stall gedrungen. 

G i e S m a n n s d o r f ,  d e n  1 9 .  M a i  1 8 4 8 .  
S c h e u  m a n n ,  C a n t o r  u .  S c h u l l e h r e r .  

Abschrift hiervon erhalten die Ortsbehörden zur Nachricht und Be
kanntmachung in ihren Communen. Etwanige Entdeckungen sind bald 
anzuzeigen. Bolkenhain, den 26. Mai 1848. 

Der Königliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 
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wo. 62. Den 'Herren Landräthen theile ich anbei eine Abschrift des Re
Bekanntmachung, scripts der Königlichen Ministerien des Innern und für Handel, Ge

werbe und öffentliche Arbeiten vom 2(1. April c. mit, aus welcher 
Sie ersehen werden, daß die Agrikultur-Gesetzgebung einer schleunigen 
Revision zum Zweck der Herbeiführung einer beschleunigten und er
leichterten Ablösung aller lehn- und grundherrlichen Dienste und Ab
gaben unterworfen werden soll, und daß ich mit Hinweisung hierauf 
dahin wirken soll, daß die Landbewohner bis zur Emanirung jener 
Gesetze sich beruhigen. 

Zu diesem Zwecke habe ich de» beigefügten Aufruf in die hie
sigen Zeitungen und in die Amtsblatter der Provinz einrücken lassen. 
Die Herren Landräthe veranlasse ich, denselben auch in das dortige 
K r e i s b l a t t  a u f z u n e h m e n ,  d i e  b e i f o l g e n d e n  S e p a r a t - A b d r ü c k e  
j e n e s  A u f r u f s  u n t e r  d i e  R u s t i k a l - B e s i h e r  I h r e s  K r e i 
ses verth eilen zu lassen; und zugleich persönlich, soviel Sie 
können, durch unmittelbare vertrauende und ernste Zuspräche zur Be
ruhigung der Gemülher und dazu beizutragen, daß ein friedliches 
Einvernehmen zwischen den Dominien und Rustikalen hergestellt werde. 

Sollte die Dringlichkeit der Verhältnisse in dem dortigen Kreise 
den unverzüglichen Erlaß provisorischer Bestimmungen über die Rechts
verhältnisse zwischen den Dominien und Rustikalbesitzern erfordern, so 
ersuche ich unter Hinweisung auf den darauf bezüglichen Theil des 
Reskripts vom 2l)ten v. Mts. die Herren Landräthe ergebenst, schleu
nigst darüber der Königlichen General - Commission umständlich zu 
berichten, wenn aber jenes Bedürfnis, nicht vorhanden, dies derselben 
anzuzeigen. 

^ B r e s l a u ,  d e n  1 3 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien. 

Pinder. 
Abschrift vorstehenden Erlasses nebst nachstehendem hohen Mi-

nisterial-Rescript vom 26cen v. Mts., so wie des Aufrufs vom 13ten 
d. MtS. wird den Ortsbehörden des Kreises zur Bekanntmachung in 
ihren Communen mitgetheilt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 6 .  M a i  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  
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Die Regierung Sr. Majestät hat es als eine ihrer nächsten und 
wichtigsten Aufgaben erkannt, die Agrikultur-Gesetzgebung einer Re
vision zu unterwerfen und eine den Anforderungen der Zeit entspre
chende Ablösung der, der Wohlfahrt der Landbewohner und der För
derung der Landeskultur noch hinderlichen, auf dem Grund und Bo
den noch haftenden Lasten herbeizuführen. So sehr das Bedürfniß 
der Zeit eine schleunige Lösung der Frage erfordert, so muß doch 
bei der tief eingreifenden Wichtigkeit dieses Theils der Ge
setzgebung die Regierung es für ihre dringendste Pflicht erkennen, 
nicht ohne Zustimmung der neuen Volksvertretung mit entscheidenden 
legislatorischen Schritten vorzugehen. Gesetz-Entwürfe über die be
schleunigte und erleichterte Ablösung aller lehn- und grundherrlichen 
Dienste und Abgaben, namentlich der Laudemial-Gefalle werden vor
bereitet, um der künftigen Volks-Vertretung vorgelegt zu werden. 
Die Regierung hofft, in diesen Entwürfen das Interesse der Land
bewohner, welches mit dem der Landeskultur zusammenfallt, mit den 
billigen Ansprüchen der bisher berechtigten Grundbesitzer in Einklang 
zu bringen, und eine beide Theile befriedigende Lösung herbeizuführen. 

Euer Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst, die Landbewohner 
Ihrer Provinz von dieser Absicht der Regierung in Kenntniß zu setzen 
und darauf aufmerksam zu machen, daß sie in diesen Gesetz-Vorschlä
gen die Beantwortung der von zahlreichen Landgememden unmittel
bar an Seine Majestät den König oder an die Ministe
rien gerichteten Petitionen in Betreff der gruudherrlichen Abgaben 
finde» werden. Es steht zu hoffen, daß das Vertrauen in die Re
gierung, welche bereit ist, gerechten Beschwerden der Landbevölkerung 
auf dem legislatorischen Wege schleunige Abhülfe zu gewähren, jene 
Aufregung beschwichtigen wird, die leider in vielen Landestheilen die 
Kundgebung der Wünsche und Bitten der Landbewohner an unge
setzliche Demonstrationen hat knüpfen lassen. Sollte die Dringlichkeit 
der Verhältnisse in einzelnen Provinzen oder Distrikten den unverzüg
lichen Erlaß provisorischer Bestimmungen erfordern, welche die Grund
züge für einstweilige Vereinbarungen zwischen den Berechtigten und 
Verpflichteten aufzustellen haben würden; so wollen Euer Hochwohl
geboren dahin zielende Vorschläge uns schleunig einreichen. 

Euer Hochwohlgeboren werden es Sich zur Aufgabe zu machen 
haben, durch beruhigende Miiiheilungen über die bevorstehende gesetz
liche Lösung der Frage die Landbewohner zu überzeugen, daß sie mit 
Vertrauen dem Erlaß dieser Gesetze entgegen sehen können, und daß 
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die künftige Versammlung der Volks-Vertreter ihnen die beste Ge
legenheit gebe» wird, ihren Interessen und Wünschen durch die von 
ihnen gewählten Männer ihres Vertrauens Geltung zu verschaffen. 

B e r l i n ,  d e n  2 0 .  A p r i l  1 8 4 8 .  
Ministerium des Jnnnern. Ministerium für Handel, 

(gez.) v. Auers wald. Gewerbe und öffentliche Arbeiten, 
s c , .  .  ( g e z . )  v .  P a t o w .  

den Königlichen Ober-Präsidenten 
H e r r n  P i n d c r  

Hochwohlgeborcn 
K.I, !75Z. zu Breslau. 

An die ländlichen Bewohner der Provinz Schlesien. 
Eine große Anzahl von Euch hat sich in Betreff der grundherr

lichen Abgaben und Leistungen mit Gesuchen und Beschwerden an 
Seine Majestät den König und an die Ministerien gewandt. Ich 
bin beauftragt, Euch mitzutheilen, daß alle Eure Gesuche und Be
schwerden in ernstliche Erwägung genommen worden sind, und daß 
Ihr die Beantwortung derselben in den Gesehen finden werdet, welche 
bald erlassen werden sollen. Es werden nämlich neue Ablösungs-Ge-
sehe gegeben werden, deren Zweck es sein wird, Gu«H öle Ablö
sung auf möglichste Weise zu erleichtern und zu be
schleunigen. Diese Gesehe werden den künftigen Volksvertretern 
vorgelegt werden, nachdem durch die bevorstehende constituirende Ver
sammlung z» Berlin die Staatsverfassung Preußens vereinbart sein 
wird. Ihr könnt mit Vertrauen dem Erlaß dieser Gesetze entgegen
sehen und überzeugt sein, daß die Regierung entschlossen ist, Eure Lage 
zu erleichtern. Demnach erwarte ich, daß Ihr fortan als brave 
Schlefier Euch ruhig und ordentlich verhalten und den Gutsherren 
dasjenige entrichten werdet, was sie nach den bestehenden Gesehen 
und Rechten von Euch zu fordern haben. Aufwiegler, die Euch durch 
falsche Vorspiegelungen hintergehen, werdet Ihr unter Euch nicht 
dulden, sondern der Obrigkeit zur verdienten Bestrafung überliefern. 

Sollten aber wider Erwarten, lpie es an einzelnen Orten gesche
hen, Verletzungen der öffentlichen Ordnung und Ruhe oder Gewalt-
thätigkeiten gegen das Eigenlhum und die Person vorkommen, so 
werde ich mit aller Strenge dagegen einschreiten und die Schuldigen 
zur Verantwortung ziehen lassen. Breslau, den 13. Mai 1848. 

Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien. 
Binder. 



Kreis- Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück SS. 

Volkenhain, den 13. Juni 1848. 

Aur Aushebung der Ersahmannschaften für daß stehende Heer ist, wo.63. 
höherer Anordnung zufolge, im gegenwärtigen Jahre ein Termin auf Bekanntmachung. 

den 22. Juni d. I. als Donnerstag 
in hiesiger Kreisstadt angesetzt worden, an welchem Tage die nach, 
stehend namentlich aufgeführten Mannschaften der Königlichen Depar-
t e m e n t S - K o m m i s s i o n  v o r g e s t e l l t  w e r d e n  m ü s s e n ,  u n d  z w a r :  

die bei der Kanton-Revision im gegenwartigen Jahre als 
diensttauglich verzeichneten Leute, 

L. diejenigen Leute, welche wegen Schwache und Kleinheit zum 
dritten Mal zurückgestellt worden sind, 

4!. diejenigen Mannschaften, welche zum Train und für die Armee-
Reserven notirt sind, und 

O. die als ganz und halb Invalide bezeichneten Leute. 
Die Mitglieder der Königl. Departements-Commission treffen 

schon am 2t. Juni c. hier ein, und da die Aufstellung sämmtlicher 
Mannschaften am 22. Juni spätestens früb um 6 Uhr erfolgen muß: 
so erscheint es nothwendig, daß die Mannschaften aus den entfernte
ren Ortschaften sich schon Abends am 21. Juni bier einfinden. Hö
herer Anordnung zufolge geschieht die Vorstellung der Leute Seitens 
der Städte durch die Herren Bürgermeister und Seitens der Landge
meinden durch die Gerichtsscholzen, im Fall dringender als nothwen
dig nachzuweisender Abhaltungen aber durch deren gesetzliche Stell
vertreter. 

Für die pünktliche und rechtzeitige Gestellung der nachstehend 
verzeichneten Leute muß ich die Ortsbehörden persönlich verantwortlich 
machen, und haben dieselben unerläßlich dafür zu sorgen, daß 
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Aus Bolkenhain: 

1) alle diensttauglichen suk verzeichneten Leute bei der Vor« 
stellung nicht nur ihren Gestellungs- resp. Loosungs-Schein, 
sondern auch den Revaccinations-Schein bei sich haben, wel
cher Letztere denselben abgefordert werden wird, und 

2) daß die vorzustellenden Leute ein reines Hemde anhaben und 
mit gewaschenen Füßen sich einfinden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  9 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

Namen der bei der Kanton-Nevision als diensttauglich 
verzeichneten Leute. 

1. Johann Gottfried Uber. 
2. Johann Gottlieb Wilhelm Nier. 
3. Albert Johann Joseph Hesse. 
4. Ernst Wilhelm Robert Förster. 
3. Friedrich August Matheus. 
6. Herrmann Robert Stenzel. 
7. Ernst Fritsch. 
8. Franz Herrmann Alois Pohl. 

Hohenfriedeberg: 1. Robert Thon. 
2. August Neumann. 
3. Adolph Marchard. 
4. Herrmann Vogdt. 
3. Wilhelm Brünner. 
6. August Ruhland. 

Ober-Banmgarten? I. Johann Carl Samuel Seidel. 
2. Johann Carl August Bauch. 
3. Johann Carl Ehrenfried Bauch. 
4. Christian Ehrenfried Franz. 
3. Johann Carl Wilhelm Nagel. 
6. Johann Gottfried Pohl. 
7. Carl Heinrich Ecke. 

Nleder»Baiimgatten: 1. Johann Carl Heinrich Thomas. 
2. Johann Gottlieb Pelkner. 
3. Johann Samuel Bieder. 
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Aus Nicdcr-Baumgarten -

Blumenau -

Börnchen: 
Dätzdorf: 

Einsiedel: 
Gieömannödorf: 

Girlachsdorf: 

Gräbel: 
Hansdorf: 

Hohenhclmödorf: 

Langhellwigsdorf: 

4. Johann Heinrich Sagasser. 
5. Carl Ehrenfried Tbost. 
6. Johann Carl Ehrenfried Friese. 
1. Heinrich Angnst Winkler. 
2. Johann Gottfried Süßenbach. 
3. August Kurz. 
4. Carl Heinrich Reimann. 
3. Carl Eckert. 
6. Carl Peterwitz. 
7. Johann Carl August Jung. 
I. Johann Carl Joseph Anders. 
1. August Hilfe. 
2. Wilhelm Schreiber. 
1. Carl Friedrich Peukert-
1. Johann Ehreufried Renner. 
2. Johann Franz Stephan Seidel. 
3. Wilhelm Ahlerk. 
4. Joseph Herrmann. 
5. Ehrenfried Gläser. 
6. Carl Benjamin Jentsch. 
7. Johann Joseph Semper alia« Flegel. 
8. Johann Göttlich Raupach. 
9. Johann Carl Wilhelm Raupach. 

19. Friedrich 'August Endler. 
1. Carl Meckert. 
2. August Stachel. 
3. Wilhelm Becker. 
4. August Mergner. 
1. Wilhelm Heinrich Wandel.' 
1. Ernst Gottlob Möschter. 
2. Johann Gottlieb Mielsch. 
3. Franz Warton. 
4. Johann Christian Richter. 
5. Johann Heinrich Wagner. 
9. Ernst Wilhelm Beer. 
1. Christian Ehrenfried Pförtner. 
2. Ernst Benjamin Glauch. 
1. Friedlich Wilhelm Engelbrecher. 
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Aue Langhellwigsdorf: 

- Nieder-Hohndorf: 
- Kauder: 

- Nieder-Kunzendorf: 

- Neu-Knnzendorf: 

- Lauterbach: 

» Merzdorf: 

Möhnersdorf: 
Nimmersatt: 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
1. 
2. 
3. 
1. -> 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
1. 

Friedrich August Maffert. 
Albert Franz Theodor Dittrich. 
Carl Wilhelm Gottfried Porrmann. 
Ernst August Wilhelm Grauer. 
Johann Carl Heinrich Ketzler. 
Julius Conrad. 
Carl Gottlieb Förster. 
Wilhelm Plüschke. 
Carl Langer. 
Carl Ulger. 
Christian Schwanitz. 
Gottlieb Tauber. 
Carl August Eder. 
Ehrenfried Thamm. 
Heinrich Ludewig. 
Heinrich Hevtner. 
Carl Hilfe. 
Carl Raupach. 
Wilhelm Ernst Eckert. 
Gottlieb Schadovsky. 
Carl Samuel Scharff. 
Carl Friedrich Scharff. 
Benjamin Heinrich Hoffmann. 
Christian Heinrich Böhm. 
Christian Samuel Schinner. 
Friedrich August Ferdinand Knaut. 
Johann Heinrich Jenlsch. 
Ernst Carl Wilhelm Hörtel. 
Christian Gottlieb Maywald. 
Johann August Jäckel. 
Carl Heinrich Oester. 
Carl Wilhelm Weyrauch. 
Friedrich August Ernst Reimann. 
Carl Heinrich Kriucke. 
Ernst Herrmann Jung. 
Johann Carl Wilhelm Krause. 
Carl Friedrich Fischer. 
Carl Ehrensried Eckert. 
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Aus Hoh-Petersdorf: 

Weiden-Petersdorf: 

Nicder-Polkau: 
Preilsdorf: 
Quohlsdorf: 

Alt-Reichenau: 

» Neu-Reichenau: 
- Alt-Röhrsdorf: 

1. Johann Carl Weigel. 
2. Johann Gottlieb Lowe. 
3. Johann Carl Ehrenfriev Scholz. 
4. Johann Carl Wilhelm Seidel. 
3. Johann Gotklieb Wilhelm Zimmer. 
1. Wilhelm Hümer. 
2. Wilhelm Meymald. 

- 3. Carl Paucksch. 
1. Anton Täuber. 
1. Carl Seidel. 
4. Carl Heinrich Kretschmer. 
2. Friedrich Wilhelm Knoblich. 
3. Carl Benjamin Pfitzner. 
4. Johann Heinrich Guder. 
3. Carl Heinrich Heimann. 
6. Carl Wilhelm Flegel. 
7. Friedrich August Müller. 
8. Carl Christian Brauer. 
9. Johann Carl August Härtel. 
4. Carl Benjamin Teichler. 
2. Robert Elias Burkert. 
3. Carl Benjamin Brimmer. 
4. Johann Carl Gottlieb Bieder. 
3. Carl Elias Elsner. 
6. Joseph Franz Bernhard Kammler. 
7. Johann Franz Rösner. 
8. Wilhelm Lorenz Jager. 
9. Carl Heinrich Gottmald. 

40. Ernst Benjamin Preuß. 
14. George Friedrich Hering. 
12. Johann Carl Wilhelm Weinert. 
13. Carl Wilhelm Heinrich. 
14. Carl Friedrich Tietze. 
15- Johann Carl Franz Bergmann. 
16. Johann Heinrich Hentschel. 
1. Carl Wilhelm Knörich. 
1. Johann Friedrich Reimann. 
2. Christian Ehrenfried Renger. 
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Aus Alt-Röhrsdorf: 

Neu-Nöhrsdorf: 
Rohnstock: 

Ruhbank: 

Rudelstadt.-

Schweinz: 

Simsdorf: 

Schollmitz: 

Streckenbach: 

Thomasdorf: 
Klein-Waltersdors: 
Groß-Waltersdorf: 

3. Theodor Julius Graen. 
4. Ernst Wilhelm Käse. 
5. Johann Carl Gottfried Groer. 
6. Eduard Julius Schwarzer. 
7. Johann Carl Ehrenfried Kuttig. 
8. Carl Friedrich Bock. 
1. Johann Earl Heinrich Nier. 
1. Wilhelm Michler. 
2. Carl Gottlieb Rüdiger. 
3. Wilhelm Leopold. 
4. Wilhelm Ludwig. 
5. August Elsner. 
6. Carl Heinrich Puppe. 
7. Heinrich Fischer. 
8. Carl Groer. 
9. Gustav Thiem. 

Iv. Wilhelm Schenke. 
II. Heinrich Grun. 

1. Carl Rudolph Menzel. 
2. Heinrich Häusler. 
1. Carl Wilhelm August Künzel. 
2. Johann Carl Wilhelm Bertermann. 
3. Carl August Kynast. 
4. Carl Benjamin Schindler. 
1. Carl Wilhe'", Neumann. 
2. Carl Gottlieb Bauch. 
1. Friedrich Wilhelm Franz. 
2. Johann Joseph Heinrich Hakeuberg. 
3. Johann Christian Langer. 
1. Carl Heinrich Scholz. 
2. Johann Carl Gottfried Förster. 
3. Ernst August Lindaner. 
1. Carl August Scholz. 
2. Christian Wilhelm Opitz. 
3. Carl Wilhelm Föst. 
I. Johann Gottsried Rolke. 
I. Eduard Tilguer. 
1. Göttlich Härtel. 
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Aus Wederau: 1. Carl Ehrenfried Thamm. 
2 Ernst Samuel Schöps. 
3. Johann Carl Ehrenfried Nier. 
4. Carl Friedrich Weickert. 

- Ober-Wernersdorf: I. Carl Friedrich Wilhelm Reiß. 
- Nieder-Wernersdorf: I. Carl Ernst Jackel. 

2. Christian Friedrich Drescher. 
3. Carl Gottfried Seidel. 
4. Heinrich August Kriegel. 

- Wiesau: 1. Johann Carl Wilhelm Worbs. 
- Wiesenberg: I. Carl August Vogel. 

2. Ernst Gottfried Metschke. 
- Ober-WolmSdorf: 1. Heinrich Kluge. 

2. Christian Langer. 
- Nieder-Wolmsdorf: 1. Franz Bogdan. 

2. August Adolph. 
3. August Schmidt. 

- Städtisch-Wolmsdorf: 1. Heinrich Zölfel. 
- Würgshalbendorf: 1. Franz Fichtner. 

2. Carl Ehrenfried Hansch. 
3. Ernst Gottlieb Wierschner. 

- Ober-Würgsdorf: I. Carl Adolph. 
2. Ernst Conrad. ^ 

« 
Diejenigen Leute, welche wegen Schwäche und Kleinheit 

zum dritten Male zurückgestellt worden sind. 
Aus Bolkenhain: 1. August Friebe. 

2. Carl Adolph Stenzel. 
3. Carl Heinrich Woizaveck. 
4. Anton Franz Hasner. 
5. Carl Friedrich Wilhelm Holz. 
6. Johann Joseph Putschker. 
7. Carl Joseph Albert Schubert. 
8. Herrmann Schön. 
9. Ernst August Florig. 

» Hohenfriedeberg: 1. Carl Opitz. 
2. Johann Knappe. 



Aus Hohenfriedeberg: 

- Adlersnil): 
- Ober-Baumgarten: 

- Nieder-Baumgarten: 

- Blumenau: 

- Dätzdorf: 

- Einsiedel: 

- Falkenberg: 
- Giesmannsdorf: 

- Gräbel: 
. HohenhelmSdorf: 

- Langhellwigsdorf: 

- Kauder: 

- Ober-Kunzendorf: 

- Nieder-Kunzendorf: 
- Merzdorf: 
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3. Robert Tillmann. 
4. Heinrich Mosig. 
5. Robert Conrad. 
6. Friedrich Baldamus. 
I. Christian August Wilhelm Wittig. 
1. Ehrenfried May. 
2. Johann Gottfried Peuser. 
4. Gottfried Samuel Winckler. 
2. Gottlieb Ehrenfried Berndt. 
1. Johann Ignatz Glaubih. 
2. Johann Albert Anton Kammler. 
1. Gottlieb Schreich. 
2. Heinrich Rindfleisch. 
1. Christian Gottlieb Grnndmann. 
2. Christian Benjamin Boer. 
3. Carl Wilhelm Dorn. 
I. Wilhelm Neumann. 
1. Johann Christian Böhm. 
2. August Paulus Ulrich. 
3. Christian Ehrenfried Emmrich. 
4. Johann Carl Keller. 
I. Carl Wilhelm Gottmald. 
1. Carl Ernst Hoffmann. 
2. Christian Wilhelm Böhm. 
3. Christian Ehrenfried Weiß. 
1. Carl Friedrich Wilhelm Rose. 
2. Friedrich Gustav Seidelmann. 
3. Friedrich Wilhelm Kretschmer. 
4. Wilhelm Bartsch. 
5. Carl Wilhelm Rose. 
6. Ernst Gotrlieb Otte. 
1. Ehrenfried Küttig. 
2. Eduard Förster. 
3. Wilhelm Plüschke. 
Z. Friedrich August Herrmann. 
2. Ernst Benjamin Schneider. 
1. Christian Ernst Langer. 
1. Carl Ehrenfried Heidrich. 
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Aus Merzdorf: 
- Nimmersatt: 

- Hoh-Petersdorf: 

- Weideu-Petersdorf: 

- Preilsdorf: 
- O.uvlsdorf: 

» Alt-Reichenau: 

- Neu-Reichenau: 

- Alt- Röhrsdorf: 

- Robnstock: 
- Rudelstadt: 

- Simsdorf: 

2. Friedrich August Schuberl, 
1. Johann Friedrich Menzel. 
2. Friedrich Wilhelm Fest. 
3 Wilhelm Kleiner. 
4. Traugott Ferdinand Raupach. 
1. Johann Carl Heinrich Ludwig. 
2. Franz Pestinger. 
3. Gotilieb Benjamin Kammer. 
4. Johann Gottfried Bauch. 
1. August Scheumann. 
2. Heinrich Eiseld. 
3. Carl Ehrenfried Meyer. 
4. Wilhelm Schön. 
Z. Carl Göppert. 
1. Heinrich Rudolph. 

Johann Gottfried Kammler. 
2. Johann Carl Flegel. 
3. Johann Carl Ehrenfried Raupach. 
4. Carl Friedrich Elsner. 
s. Gottl. Heinrich Bauch. 
1. Johann Springer. 
2. Johann Anton Franz. 
3. Carl Benjamin Heidersbach. 
4. Johann Joseph Andreas Kirsch. 
5. Johann Joseph Franz Hering. 
6. Carl Gottfried Keil. 
7. Ernst Wilhelm Dorn. 
4. Carl Wilhelm Renner. 
2.. Carl Benjamin Langer. 
1. August Walter. 
2. Carl August Schneider. 
3. Johann Carl Ernst Grandel. 
1. Carl Heinrich Hentschel. 
1. Johann Carl Ernst Guttler. 
2. Carl Friedrich Wiemer. 
3. Joh. Christ. Traug. Wiedermann. 
1. Carl Gottfried Unger. 
2. Friedrich Wilhelm Wilcke. 
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Au6 Streckenbach.-
- Groß-Waltersdorf: 
- Wederau: 

- Ober-Wernersdorf: 
» Nieder-Wernersdorf: 
- Ober-Wolmsdorf: 
- Nicder-Wolmsdorf: 

- Stadt. Wollersdorf: 
- Wnrgöhalbendorf: 

Ober-Würgsdorf: 

I. Carl August Härtel. 
I. Ernst Wilhelm Speer. 
1. Jobann Samuel Schubert. 
2. Carl Klose. 
3. Wilhelm Schon. 
1. Carl Benjamin Schubert. 
1. Ernst Carl Friedrich Manchen. 
I. Carl Friedrich Wilhelm Hausse. 
1. Ernst Kuhnt. 
2. Franz Föst. 
I. Wilhelm Mähig. 
1. Johann Traugokt Hencke. 
2. Johann Carl Gottlieb Reichstein. 
3. Christian Wilhelm Jentsch. 
4. F'riedrich Wilhelm Langer. 
1. Carl Böhm. 
2. August 'Pilz. 
3. Heinrich Wendrich. 
4. Samuel Müller. 

«). 
Diejenigen Mannschaften, welche zum Drain und für die 

Armee-Reserven notirt sind. 
1. August Ferdinand Ludwig. 
1. Johann Carl Friedrich Tietze. 
2 Carl August Ehrenkraut. 
1. Friedrich Wilhelm Scharst. 
1. Carl Dittrich. 
1. Johann Carl Leder. 
1. Carl August Scholz. 
2. Johann Carl llnger. 
1. Ernst Wilhelm Berger. 
2. Carl Gott?. Keil. 
1. Gustaw Scholz. 
1. Carl Göttlich Springer. 
2. Joh. Christian Wilhelm Bettermann. 
3. Friedrich Wilhelm Lehmann. 

Aus Kauder.-
- Merzdorf: 

- Nimmersatt: 
- Preilsdcrf: 
- Prittwitzdorf.-
- Alt-Reichenau.' 

- Neu-Reichenau.-

- Rohnstock: 
- Rudelsiadt: 
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AuS Schvllwitz: 1. Johann Gottlieb May. 
2. Ernst Wilhelm Homann. 

- Streckenbach: 1 Christian Gottl. Tschorn. 
- Klein-Waltersdorf: 1. Gottlieb Unger. 
- Wederau: 1. Ehrenfried Reimann. 
« Würgshalbendorf: 1. Heinrich August Kahl. 

2. Carl Samuel Nagel. 
3. Johann (5^ Göttlich Böhm. 
4. Ernst Wilhelm August Conrad. 

I» 
Die als Ganz- und Halb-Invalide verzeichneten Leute. 
AuS Dolsenhain: 1. Ernst Julius Ziege«. 
- Dätzdorf: 1. Carl August Ullmann. 
- ?llt-Reichenau. 1. Carl Seidel. 
- Schollwih: 1. Carl Gottlieb Ludwig. 
- Groß-Waltersdorf- 1. Johann Friedrich Thomas. 

2. Friedrich Grepke. 
- Ober-WernerSdorf: 1. Christian Heinrich Wähner. 

2. Carl Friedr. Wilh. Walter gen. Berndt. 
» Nieder-WernerSdorf: 1. Carl Christian Böhm. 
» Wiesenberg: 1. Anton Hampel. 
» Ober-Wolmsdorf: 1. Zlugust Hamann. 
- Ober-Würgsdorf: 1. Wilhelm Muller. 

2. Gottlieb Schäl. 

In der Nacht vom 6. zum 7. d. Mts. sind dem Häusler Carl 
Ehrenfried Engel zu Kessel (Colonie von Kauder) mittelst gewaltsa» Diebstahls-Anzeige, 
men Einbruchs nachbenannte Sachen gestohlen worden: 

1) ein Paar lange, schwarze schöpslederne Beinkleider durch und 
durch gefüttert mit Parchenc. 

2) Ein neuer, lichtfarbener, feintuchener Mannsrock mit Metall
knöpfen, worauf sich Kronen eingemustert befinden; dieser Rock 
gehört dem Schwager des zc. Engel, dem Bauersohne Röbel 
aus Ullersdorf, welcher gegenwärtig im Militair dient. 

3) Ein Paar wejßbaumwollene Franenstrümpfe. 
4) Ein Paar dergleichen Fingerhandschuh. 
6) Ein Purpurtnch mit bunten Blumen. 
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6) Eine Quittung des Königl. Ober-Landes-Gerichts-Depositii zu 
Breslau, über das an dasselbe gezahlte Laudemien-AblösungS-
Kapical. 

Ferner in der Nacht vom 4. zum 3. d. M. den Freihäusler Schön» 
schen Eheleuten zu Ober-Kunzendorf ebenfalls mittelst gewaltsamen 
Einbruchs: 

1) 32 Rthlr. Silbergeld, bestehend in 2 Zweithalern, mehreren V» 
und i/g Stücken, 

2) eine schwarzgrundige grünblumige manchesterne Weste mit gel« 
den Knöpfen, der Rücken aus Parchent, im Werth von 1 Rthlr. 

3) ein schwarz kattunener Frauen-Spenser, mit Parchent gefuttert, 
im Werth von 1 Rthlr. 13 Sgr. 

4) eine schwarz kattunene Schürze, im Werth von 13 Sgr. 
3) ein schwarz kattunenes Tüchel mit weißer Randform, im Werth 

von 3 Sgr. 
6) ein blaugrundig kattunenes Tüchel mit grün, gelb und weißen 

Blumen, im Werth von 3 Sgr. 

Die Ortsbchörden des Kreises werden demnach aufgefordert: 
durch Bekanntmachung in ihren Communen znr Entdeckung der Diebe 
und Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwanige Ermittelungen sind bald hier anzuzeigen. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  I I ) .  J u n i  1 8 4 8 .  

Der Kömgliche Eandrath 
Graf  Seherr  und Dhoß.  

chlo,65. Ein Königliches Hochwohllöbliches Landrath-Amt benachrichtige 
Bekanntmachung, ich hierdurch, um den vielfachen übertriebenen Gerüchten zu begegnen, 

ganz ergebenst, daß das Bataillon zwar bei Gefechten bei Grab und 
Buk betheiligt gewesen, jedoch nur 1 Mann eine leichte Verletzung 
erlitten hak. 

Obgleich das Bataillon durch anhaltende Marsche und sonstige 
Anstrengungen sehr hergenommen worden ist, so hat sich der Kran
kenstand bis jetzt doch überaus günstig gestellt, indem gegenwärtig 
Kur 9 Mann sich im Lazareth oder als krank im Revier befinden. 

Aus dem Bolkenhainer Kreise ist namentlich der Wehrmann 
Ernst Heinrich Gründe! seit dem 26. April c. wegen einem Drüsen-. 
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geschwür im Lazareth zu Kosten und der Gefreite Gottlieb Effler seit 
dem 14. Mai c. wegen Fieber im Revier hierselbst befindlich. 

Schließlich ersuche ich Ein Hochwohllöbliches Landrath-Amt, 
ebenmäßig vorstehende Benachrichtigung durch das Kreisblatt gefälligst 
bekannt machen zu lassen, und werde ich nicht verfehlen, Wohldemsel
ben von Zeit zu Zeit ahnliche Mittheilungen zugehen zu lassen. 

Carito».--Quartier Rogasen, 39. Mai 1848. 
Freiherr von Schenk, 

Major u. Commandeur. 

Abschrift vorstehenden Schreibens communicire ich den Ortsbe
hörden zur Nachricht und Bekanntmachung in ihren Communen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 9 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

Die Königliche Regierung zu Liegnitz hat angeordnet, wo. 66. 
daß die kürzlich bei den Fahnen eingestellten Reserven und Bekanntmachung. 
Landwchrmänner ersten Aufgebots und ihre Familien, von 
dem auf ihre Einberufung jolgenden Monate ab mit dem auf 
sie veranlagten Klassensteuerbekrage in Abgang, und erst seit 
demjenigen Monate wieder in Zugang gestellt werden, wo sie 
bei den Fahnen entlassen und in ihre Heimath zurückgekehrt sind. 

Die Ortsbehörden des Kreises werden daher hiermit angewiesen, 
die betreffenden Mannschaften in die am 15. d. MlS. hier einzurei
chende Klassensteuer-Zu- und Abgangs-Liste aufzunehmen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  9 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  
Den Hochwohtlöblichen Dominien und Orlsgerichten des Krei- wo. 67. 

ses mache ich zur Mittheilung an die unbeschäftigte Arbeiterklasse be- Bekanntmachung, 
kannt: daß in Folge eines vor mehreren Monaten bei der Königli
chen Regierung von mir gebildeten und von derselben befürworteten 
Antrages zur Ausführung des Straßenbaues von Landeshut nach 
Bolkenhain und Jauer aus Staatsfonds die Mittel z» gewahren, 

für diesen Zweck vorlaufig 1599 Rthlr. höher» Orts bewilligt 
worden sind; 
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auch wie Bekanntmachung bereits durch die Currende vom 39. v. M. 
ergangen, dieser Straßenbau bei Wernersdorf am 3. d. M. begon
nen hat. 

Um nun diese 1399 Rthlr. unverkürzt zur Löhnung der brod
losen Handarbeiter zu verwenden, sollen vorerst die erforderlichen Fuh
ren von den zum Kreiswegebau — dessen Sistirung bei der Königl. 
Regierung von mir beantragt worden — zu rcpcmirenden Fuhren 
entnommen werden. 

Ob für diese Fuhren, oder nach Abrechnung der zum Kreiswege
bau zu leistenden, eine Vergütigung aus Staatsfonds spater zu er
warten, dieserhalb wird, nach von der Königl. Regierung «ingeholter 
Entscheidung, später Mittheilung erfolgen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 9 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Versicherungen gegen Hagelschaden werden fortwahrend, und bis 

8 Tage vor beginnender Erndte, angenommen und unverweilt befördert. 
Bolkenhain, den 19. Juni 1848. 

L.'Gfnert, 
Agent der neuen Berliner Hagcl-Assekuranz-Gefellschaft. 



Kreis - Kurrenden - Platt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Wölkenden». 
Stück S». 

Volkenhain, den 19. Juni 1848. 

An die Wähler und Wahlmänner des Volkenhainer wo. 68. 
Kreises. Bekanntmachung. 

die National-Versammlung dnrch das Pfingstfest in ihrer Thä-
tigkeit eine Unterbrechung erleidet, benutze ich diese freie Zeit, Ihnen 
einen kurzen Bericht von hier aus zu geben. Ich halte dies um so 
mehr für meine Pflicht, als ich weiß, daß man in den Provinzen 
bereits mit Ungeduld bestimmten Resultaten entgegen gesehen hat. 

Daß es nicht so rasch vorwärts geht, wie wir Alle es wünschen, liegt 
theils daran, weil unsere Versammlung acht volksthümlich und aus 
so verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist, weshalb sie sich in 
das parlamentarische Verfahren gewissermaßen erst einrichten muß. 
Andrerseits sind die Verhaltnisse gegen früher auch ganz andere, in
dem fast Alles neu anzubahnen ist. Eine gründliche Geschäftsord
nung zu berathen und einzuführen war daher auch unsere nächste 
Aufgabe, da eine so große Versammlung von ungefähr 499 Mitglie
dern nicht ohne bestimmte, bindende Normen zweckentsprechend zu 
leiten ist. Außer den formellen Fragen, die uns in dieser und an
derer Beziehung bisher beschäftigten, erfolgten auch eine Menge An
träge aller Art und öftere Anfragen an die Minister, wodurch unsere 
Plenarsitzungen wenigstens einiges Interesse gewährten. — Die Zei
tungen und stenographischen Berichte enthalten darüber das Nähere, 
so daß ich hier nicht weiter darauf einzugehen brauche. Uebrigens 
fehlt es unserer Versammlung nicht an tüchtigen und gründlichen 
Rednern, die mit Fug und Recht die Tribüne besteigen. Ist dazu 
auch nicht ein jeder berufen und besähigt, so bietet sich für die Thä-
tigkeit des Einzelnen doch vielfache Gelegenheit: bei den Abstimmun-
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gen, sowie bei den Vorarbeiten in den Abteilungen und verschiede
nen Kommissionen. Die ganze Versammlung ist nämlich in acht 
Abtheilungen getrennt, deren jede gegen 59 Mitglieder zählt. Diese 
einzelnen Abtheilungen beschästigen sich jede für sich, außer der Ple
narsitzung, täglich 2 — 3 Stunden mit den Vorarbeiten für die Ple-
nar-Versammlung. Diese Einrichtung ist zur gründlichen und viel
seitigen Erörterung aller wichtigen Gegenstände durchaus nöthig. 
Außer der Geschäftsordnung ist in den Abtheilungen nun das Ver
fassungsgesetz — welches von dem, vom Ministerium uns vorgelegten 
Entwurf wohl bedeutend abweichen wird —^ in Berathung, so daß 
die eigentliche Hauptfrage nun wohl auch bald in der Plenarsitzung 
zur Debatte kommen wird. Uebrigens geht es in andern Parlamen
ten, z. B. in Frankfurt, eben nicht viel rascher. „Gut Ding will 
auch Weile haben!" Und wenn uns nicht eine gewisse Partei, ent
weder die der „äußersten Rechten" oder die der „äußersten Linken" 
die Sache verdirbt, so hoffen wir den neu zu gründenden Bau um 
so gediegener auszuführen und eine bessere Zukunft für unser gelieb
tes Vaterland begründen zu helfen. Welches das Ende oder besser 
der Ausgang unseres Wirkens sein werde, das ist allerdings unter 
den gegenwärtigen, allgemein kritischen Verhältnissen noch nicht ab
zusehen. Vertrauen, Zeit und Geduld für die große Sache sind vor 
Allem nöthig! — 

Was die verschiedenen Petitionen anbelangt, deren übrigens eine 
Unzahl vorliegen, so ist dafür eine desondere Kommission ernannt, be
stehend aus 24 Mitgliedern, worunter unter Anderen die in unserer 
Provinz gekannten Namen: Prediger Uhlich, vr. Elsner und 
Justiz-Kommiss. Teich mann zu finden sind. Diese Kommission 
sichtet nun das so bedeutende Material, prüft es und macht geeignete 
Vorschläge. Die mir zugehändigten Petitionen habe ich mit einem 
von mir gefertigten Extracte an den Präsidenten der National-Ver-
sammlung abgegeben, wie dies das desfallsige gedruckte Verzeichniß 
näher nachweist. Es werden sonach hoffentlich auch in dieser Be
ziehung manche Uebelstände zur Sprache gebracht und allmählich be
seitigt werden. Daß auf den Domänen das lästige Schutzgeld bereits 
aufgehoben ist und daß diese Abgabe mit Aufhebung der Patrimo-
nlal-Gerichtsbarkeit allgemein wegfallen soll, wird Ihnen bereits be
kannt sein. — 

In Betreff unserer so drückenden Weber-Verhältnisse war ich 
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dieser Tage mit den Deputirten des Reichenbacher, Schweidnitzer und 
Landeshuter Kreises bei dem Handels-Ministcr v. Patow und dem 
Minister des Innern v. Auerswald, um die so drückende und trau
rige Lage unserer armen Weber vorzutragen und um schleunige Hülfe 
Seitens des Staates nachzusuchen, wobei der Abgeordnete des Rei
chenbacher Kreises unser warmer und beredter Wortführer war. Es 
sind uns nun die besten Zusicherungen geworden; jedoch werden wir 
wenn uns keine bestimmte Resultate werden, noch mit einer schrift
lichen Eingabe das Slaats'Ministerium angehen. 

So suchen wir, ein Jeder in seiner Weise und nach Kräften 
unserer Aufgabe nachzukommen. Ich habe mich den Männern der 
„gemäßigten Linken" angeschlossen, die zur „Vereinbarung" mit der 
Krone hier sind und eine konstitutionelle Monarchie auf den breitesten 
Grundlagen erstreben, mit dem Wahlspruche: „Alles durch und Alles 
fürs Volk!" — 

Nach diesen Mittheilungen werden Sie auch entnehmen, daß 
wir unsere Zeit in voller Thätigkelt zubringen, wenn auch die ersehn
ten Resultate selbst, den Verhältnissen gemäß, noch nicht so bestimmt 
hervortreten können. Beachten Sie ferner, daß täglich außer den 3 
bis 4 Stunden langen Plenarsitzungen noch 2 bis 3 Stunden in den 
Abteilungen verbracht werden und daß außerdem noch provinzielle 
oder Privat-Berarhungcn und Vorarbeiten stattfinden. 

Die Versicherung kann ich Ihnen geben, daß wohl Keiner unter 
uns sein dürfte, der nicht das volle Gewicht seiner Verantwortlichkeit 
fühlt und seine Aufgabe als eine heilige erkennt. 

Bewahren Sie daher der National.Versammlung ferner Ihr 
Vertrauen und halten Sie mit uns die Hoffnung fest, daß der Höchste 
unser Werk segnen würde. Bert in, den 11. Juni 1848. 

Salut, 
Abgeordneter für den Bolkenhainer Kreis. 

Abschrift vorstehenden Schreibens wird auf Verlangen des Herrn 
Abgeordneten Salut den Ortsbehörden des Kreises zur Nachricht und 
Bekanntmachung in ihren Gemeinden hierdurch mitgetheilt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 6 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 
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wo. 69. Die Kreis-Armen-Kommission hat laut Beschluß vom 3ten d. 
Bekanntmachung. Mts. den hülföbedürftigen Familien der ausgehobenen Landwehrmän

ner au6 dem Landwehr-Unterstützungs-Fond eine Beihülfe von wöchent
lich 4 Sgr. für jede Frau und für jedes in elterlicher Pflege stehende 
Kind wöchentlich 2 Sgr. Unterstützung bewilligt, und es soll dieselbe 
vom nächsten loten resp. Iten des Monats nach der Aushebung des 
betreffenden Ehemanns oder Vaters anheben, und von 8 zu 8 Tagen 
geleistet werden. 

Indem ich die Orts-Behörden des Kreises hiervon in Kenntniß 
setze, mache ich denselben zur Pflicht, ihre zeither diesen Familien ge
währte Unterstützung auch fernerhin zu verabreichen, indem obige Ge
währung nur eine Beihülfe ist, und die erste Verpflichtung zu dieser 
Aushülfe immer 4>ie Orts-Kommunen trifft. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 6 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

7o. Nach den bisher eingegangenen Beiträgen zu der freiwilligen 
Aufforderung. Staats-Anleihe müssen wir annehmen, daß sich das platte Land bisher 

noch gar nicht dabei betheiligt hat, während wir grade von dort her, 
namentlich von dem wohlhabenden Bauerstande gehofft haben, daß er 
die Gelegenheit sehr gerne ergreifen werde, seine angesammelten Er
sparnisse sicher und zu einem angemessenen Zinsfuß unterzubringen 
und nebenher seinen Patriotismus zu bethatigen. 

Schließlich nehmen wir in Folge eines so eben eingegangenen 
Reskripts des Herrn Finanz-Ministers Epcellenz Veranlassung, noch
mals auf das dringenste zu empfehlen, die in Rede stehende An
g e l e g e n h e i t  i n  j e d e r  g e e i g n e t e n  W e i s e  u n d  n a c h  a l l e n  K r ä f t e n  z r  
fördern. Liegnitz, den 2. Juni 1848. 

Königliche Regierung, 
v .  W i t z  l e b e n . "  

Unter Bezugnahme auf den vorstehenden Erlaß fordere ich die 
OrtSbehörVen des Kreises hiermit wiederhvlentlich auf, meiner die obige 
Angelegenheit betreffenden Verfügung vom 12. Mai d. I. (viele Kreis
blatt Stück Nr. 19) recht bald nachzukommen, und die wohlhaben



99 

den Einsassen zur Unterzeichnung von Beiträgen zu bewegen. Ueber 
das Resultat der Subfcription wird binnen 8 Tagen Bericht erwartet. 

B o l ke n h a in, den 14. Juni 1848. 
Der Königliche Handrath 

Graf Seherr und Dhoß. 

Der Deputirte der Kreise Landeshut und Bolkenhain für die wo. 71. 
deutsche National-Versammlung zu Frankfurt a. M., Herr Ober- Bekanntmachung« 
Zoll-Jnspector Schultz? zu Liebau, will über die Versammlung zu 
Frankfurt und deren Verhandlungen fortlaufende Berichte mikcheilen. 
Die hiesige Buchdruckerei des Carl Lips ist geneigt, falls mindestens 
120 Subscribenten sich finden, dem Druck dieser Mittheilungen in 
einem besonderen Blatte zum Preise von Einem Silbergroschen pro 
Bogen sich zu unterziehen. 

Da auch in den Gemeinden des Bolkenhainer Kreises diese 
Mittheilungen Vielen von Interesse sein dürsten, so stelle Einem Kö
niglichen Hochwohllöblichen Landrath-Amte ich ergebenst anHeim, den 
Gemeinden und einzelnen Mitgliedern durch Einleitung eines Sub-
striptions-Verfahrens zur Betheiligung an dem bercgten Unternehmen 
Gelegenheit zu geben, bitte aber, die möglichste Beschleunigung zu 
empfehlen und mich recht bald von dem Resultat der Subscription 
in Kenntniß setzen zu wollen. 

L a n d e s h u t ,  d e n  7 .  J u n i  1 8 4 7 .  
Der interimistische Landrath 

G r a f  z u  S t o l b e r g «  
Abschrift vorstehenden Schreibens communicire ich den Ortsbe

hörden zur Nachricht und sofortigen Bekanntmachung in ihren Ge
meinden, mit dem Auftrage: binnen 3 Tagen nach Empfang des 
Kreisblatteö hierher Anzeige zu machen, wer sich an dem beregten 
Unternehmen betheiligen und als Subscribent aufgezeichnet sein willi 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 6 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 





Kreis - Kurrenden-Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück A4. 

Volkenl)ain, den 26. Juni 1848. 

o> 
^Hn der Nacht vom I5ten zum I6ten d, Mts. sind dem Vorwerke- 72. 
bescher Teuber zu Grögeredorf (äußere Vorstadt von Iauer) Diebstahls-?lnzcige. 
mittelst gewaltsamen Einbruchs nachstehende Sachen gestohlen worden: 

1) eine große starke goldene Erbsenkelte mit durchbrochenem gol
denem Kreuz, in welchem sich ein grüner Stein befunden, im 
Werth von 86 Rthlr,; 

2) ein Golbschmuck, bestehend in einer goldenen Halskette, golde
nen Ohrringen mit dergl. Bommeln, einer Brochc und weißen 
Steinen, im Werth von 75 Rrblr,; 

3) ein schwarz und grau karrirter wollener Frauen-Oberrock; 
4) ein blau- und weiß gestreiftes wollenes leichtes Sommerkleid; 
5) ein schwarzseidenes Dameu-Mantelchen mit rolhgefärbtem, hinten 

geschnürtem Futter versehen; 
6) eine schwarzseidene Mamille mit Doppclkrause und Gympe besetzt; 
7) zehn Stück Oberbelt- und Kopf,zücke» von 

a) roth, braun und blau großkarrirler Leinwand; 
b) braun und weiß karrirter Leinwand; 
«) rorh und weiß in mittler Größe karrirter Leinwand; 
ä) braun und weiß kleinkarrirter Leinwand; 
e) roth und weiß kleinkarrirter Leinwand; 

8) zwei große Tischtücher, wovon das eine mit 4. ^ und das 
andere mit 4. gezeichnet ist; 

9) 18 Ellen, blau und grau gegitterter neuer Kattun; 
16) ein Oberbett mit vier Kopfkissen, wovon das eine Kopfkissen 

mit weißer Züche, die »übrigen aber mit gestreisten Inletten ver
sehen gewesen; 



102 

II) zwei Unterbetten ohne Züchen, nur mit Inletten, wovon das 
eine blau und roth und das andere rothgestreift gewesen. 

Ferner in der Nacht vom 22ten zum 23ten d. MtS. dem Frei-
häuSler Böhm zu Ho Heu Helmsdorf mittelst gewaltsamen Ein
bruchs in die Scheuer von seinem Wagen alle 4 Räder. Die Hin
terräder sind daran kenntlich, daß sie durch einen Nagel, der im Hemm
schuh ist, eingenarbt worden sind. Außer den Rädern haben die 
Diebe noch denLinn und den eisernen Scheunthor-Riegel mitgenommen. 

Die Ortsbehörden des Kreises werden demnach aufgefordert, durch 
Bekanntmachung in ihren Communen zur Entdeckung der Diebe und 
Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwanige Ermittelungen sind bald hier anzuzeigen. 
V o l k e n h a i n ,  d e n  2 3 .  J u n i  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

wo. 73. Wenn in den beiden ersten Monaten des laufenden Jahres nicht 
Bekanntmachung, mehr Brandschaden-Vergüligungen in Anspruch genommen wurden, 

als in den ersten 3 Jahren des Betriebes der Provinzial-Land-Feuer-
Societät zur Anrechnung kamen und wenn hiernach gehofft werden 
konnte, daß an die Associatcn die früher,, mäßigen Ansprüche gemacht 
werden dürften, so hat sich diese Hoffnung leider nicht verwirklicht, 
indem schon in den beiden folgenden Monaten gesteigerte Anforderun
gen gemacht wurden, Letztere in dem verflossenen Monat Mai hin
wiederum eine bedenkliche Höhe erreichen, auch im laufenden Monat 
bereits Brandschäden in ungewöhnlicher Zahl eingetreten sind. — Li-
qni'dl'rt sind an Brandschäden: 

in dem Monat Januar 20,371 Rthlr. 
- - - Februar 28,472 -
» » - Ätärz 51,813 » 
. - - April 55,707 -
» » - Mai 91,923 -

zusammen 248,545 Rthlr. 
Die mnthmaßlichen Brandentschädigungen pro 

Monat Juni lassen sich freilich mit einiger Sicherheit 
Iritis 248,545 Rthlr. 
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Transport 248,343 Rthlr. 
nicht berechnen und scheinen selbige bedeutende Opfer 
zu fordern. Indessen kann nur der aus den Ergeb
nissen der Vormonate zu ermittelnde Durchschnitts« 
Betrag von 49,709 -
so wie an Prämien, Ersah für Feuerlöschgeräthe, 
V-'rsichenings.Taxen, Brand-Abschätzungö- und 
Verwaltungskosten 10,000 « 
zur Berechnung gezogen werden, so daß durch die 
erste Semestral-AuSschreibung eine Summe von 308,234 Rthlr. 
zu decke» ist, welche sich, selbst in dem glücklichen Falle, daß da-
wahre Bedürfnis; des laufenden Monats unter dem muthmaßlich ver-
anschlagten Betrage bleiben sollte, doch um deswillen kaum vermin» 
dem dürfte, weil aus einigen Kreisen Brandschaden-Liquidationen 
noch zurück sind. 

Das Kataster der Societät ist am I Januar d. I. mit96,I43,600 
Rthlr. Versicherungssumme und 116,288 Rthlr. 23 Sgr. 6 Ps. 
Beitragssimplnm eröffnet worden. Durch die in der geordneten Frist 
vor dem Ablauf des verflossenen Jahres angemeldeten und mit dem 
1. Januar d. I. in Wirkung tretenden Ab- und Zugänge, welche 
Letztere noch in einzelnen Kreisen in der definitiven Feststellung beru
hen, wird sich indes; die Kalastersumme ans 80,343,290 Rthlr. und 
das Beitragssimplum auf 99,393 Rthlr. 18 Sgr. 8 Pf. ermäßigen. 
Es leuchtet daber ein, daß zur Deckung der im laufenden Halbjahr 
vorgekommenen Brandschaden und der dahin einschlagenden Aus
gaben ein 3'//aches Beitragssimplum um so mehr eingezogen werden 
muß, als der damit gewonnene Betrag nur wenig mehr als der vor
stehend berechnete Betrag gewahrt, und dieser Ueberschuß, selbst wenn 
er zu Brandbouificationen nicht gebraucht werden sollte, bei Weitem 
nicht den Betrag erreicht, welcher nach §. 29 bei jeder Ausschreibung 
über den Bedarf zu Brandhülfen nächstdem zur Bildung des Reserve-
Fonds eingezogen werden soll. 

Euer !c. ersuche ich daher, von den Associaten vom Hundert 
der Versicherungssumme 

in der ersten Beitragsklasse 6 Sgr. 6 Pf. 
- - zweiten » 8 - 8 -
- - dritten - 10 - 10 -
- - vierten - 13 - — -
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durch die Königliche Kreis-Steuer-Kasse im Monat Juli d. I. ein» 
ziehen und an die Königliche Juslituten-Haupt-Kasse abliefern zu lassen. 
Dem Eingang der diesfälligen Heberolle und der Veränderunqs-Nach-
weisung pro IteS Semester d. I. wird bis zum 30ten d. Mts. ent
gegen gesehen. 

B r e s l a u ,  d e n  1 4 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Provinzial-Land-Feuer-Societatö-Director 

Pinder. 
Unter abschriftlicher Mittheilung vorstehenden Erlasses communi-

cire ich den Ortsbchörden des Kreises nachstehend das Verzeichniß 
der, mit den Stenern pro Monat Juli c. an die hiesige Königliche 
Kreis-Stener-Kasse einzuzahlenden Feuer-Societäts-Beiiräge. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 3 .  J u n i  1 8 4 8 .  
Der Königliche Handrath 

und Feuer-Societäts--Kreis-Director 
G r a f S e h e r r u n d D h o ß .  

1. Adlersruh . . 
2. Ober-Baumgarten 
Z. Nieder-Baumgarten 
4. Blumenau . . 
5. Börnchen . . 
6. Bohrauseiffersdorf 
7. Datzdorf . . 
8. Einsiedel . . 
9. Falkenberg . . 

10. Gießmannsdorf 
11. Girlachsdorf 
12. Gräbel . . . 
13. Hausdorf . . 
14. Hohenhelmsdorf 
15. Lang-HeUwigsdorf 
18. Ober-Hohendorf 
17. Nieder-Hohendorf 
13. Kaudec . . . 

11 
175 
118 

91 
4 

12 
5 
8 

67 
11 
39 
82 
97 
48 

289 
24 
18 
89 

I I  
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
28. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Ober-Kunzendorf. 
Neu-Kunzendorf , 
Nieder-Kunzendorf 
Lauterbach . . 
Marzdorf . . . 
Möhnersdorf . . 
Nimmersatt . . 
Ossenbahr . . 
Hohen-Petersdorf 
Weiden-Petersdorf 
Ober-Polkau . . 
Nieder-Polkau 
Preilsdorf . . 
Prittwitzdorf . . 
Quohlsdorf . . 
Alt-Reichenau 
Neu-Reichenau . 
Alt-Röhrsdorf 

22 
11  
37 

135 
8 
8 
2 

11 
67 
74 

3 
8 
7 
9 

52 
237 

35 
118 » 
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O r t s c h a f t e n .  Beitrag. O r t s c h a f t e n .  

37. Neu-Röhrsdorf 
38. Rohnstock . 
39. Ruhbank 
40. Rudelstadt . 
41. Schweinhaus 
42. Schweinz . 
43. Simsdorf . 
44. Schollwitz . 
45. Streckenbach 
48. Thomasdorf 
47. Klein-Waltersdsrf 
48. Groß-Waltersdorf 
49. Wederau . . 

2 
91 
25 
70 
37 
12 
31 

3 
18 

1 
es 
i 

166 

50. Ober-Wernersdorf . 
51. Niedeb-Wernersdorf. 
52. Wiesau .... 
53. Wiescnberg . . . 
54. Ober-Wolmsdorf. . 
55. Städtisch-Wolmsdorf 
56. Nieder-Wolmsdorf . 
57. Würgshalbendorf 
58. Würgsdorf Pfarrthei-

Antheil . . . . 
59. Neu-Würgsdorf . » 
60. Ober-Würgsdorf. . 
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Kreis - Kurrenden - Matt 
deS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bollenhain. 
Stück ss. 

Volkenhain, den 3. Juli 1848. 

nachbenannten Königlichen Hockwohllöblichen Landrath-Aemter No.74. 
werden ergebenst ersucht, in ihrem Bereich gefälligst nach dem Zim- Aufforderunz. 
mermann George Friedrich Winckler, welcher früher in der Colonis 
Sandretzky, Kreis Schönau, ein Haus besaß, das im Jahre 1840 
vom Dominio »uk ttustu erstanden worden, Ermittelungen anstellen 
lassen und mir von dem Resultat derselben Nachricht geben zu wollen. 
Der Aufenthaltsort des Winckler ist selbst seinen im hiesigen Kreise 
wohnenden Anverwandten unbekannt. 

Jaue r ,  den  15 .  Jun i  1848 .  
Landrach-Amts-Verwescr 

Dem« th. 
Abschrift hiervon den Ortsbehörden zur Nachricht und baldigen 

Anzeige von dem etwanigen Aufenthalt des rc. Winckler anher. 
Bo l kenha in ,  den  3s t .  Jun i  1848 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Bei Aufräumnng der von den Landwehrmannern in Hirschberg dlo.75. 
abgegebenen Militair-Effecten sind in einem Kupferhütchen-Täschchen Dekan»tmach«»g. 
einiges Geld und zwei deutsche Kokarden vorgefunden worden. 

Der Eigenchümer kann Beides hier in Empfang nehmen. 
Bolkenhain, den 3l). Juni 1848. 

Der Königliche Landrath 
Gra f  Seher r  und  Dhoß.  
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Na. 7«. In der Nacht vom 26ten zum 27ten d. Mls. sind mittelst ge« 
Ticbstahls-Anzeige. waltsamen Einbruchs dem Auszügler Gottlob Raupach zu Ober-

Würgsdorf nachsiehende Gegenstande gestohlen worden: 
1 )  20  S tück  Ga rn ,  be re i t s  gewaschen  und  zuge r i ch te t ;  
2) ein rothgegitlerrer Ueberzug; 
3) ein blaugegitterter desgl.; 
4) ein rvcißleinener Vorhang; 
5) ein blaubedruckter desgl.; 
0) ein gemustertes Tischtuch; 
7) ein leinenes desgl.; 
8) ein leinenes Betltuch; 
9) zwei gemusterte Handtücher; 

10) 15 bis 16 Stück diverse Schürzen, meist baumwollene gestreifte 
und kattunene; 

11) ein wollenes Frangentnch; 
12) 16 Stück diverse Tücher, meist kattunene und blau bedruckt; 
13) zwei ächte Granatenhalsbänder; 
14) 30 Ellen weiße Leinewand; 
15) ein Paar wollene Handschuhe; 
16) ein Paar dergl. von Kaninchenwolle; 
17) zwei Frauen-, und ein Mannshemde; 
18) zwei Paar zwirnen? Strümpfe; 
19) ein Paar zinnerne Leuchter; 
20) ein Dutzend blechene Löffel; 
21) eine braune Tuchkappe; 
22) ein Halssiück mit dem Gepräge eines Rosses, im Werth von 

1 Rtblr.; 
23) neun Thaler baores Geld, bestehend in zwei Thalerstücken und 

das übrige in kleineren Münzsorten. 
Die Ortsbehörden des Kreises werden demnach aufgefordert: durch 

Bekanntmachung in ihren Commnnen zur Entdeckung der Diebe und 
Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwanige Ermittelungen sind bald hier anzuzeigen. 
Bolkenhain, den 30. Juni 1848. 

Der Königliche Landrath 
Gra f  Seher r  und  Dhoß.  
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Die Nachstände, welche durch die vorjährige Kartoffel-Mißerndte, dZo. 77. 
durch die allgemeine Stockung des Verkehrs und durch Krankheiten Bekanntmachung, 
in der Provinz Schlesien eingetreten sind, haben die Staats-Behör
den veranlaßt, durch Einleitung ausgedehnter Bauten der dürftigen 
Bevölkerung neue Erwerbs-Gelegenheit zu bieten. Diese Erwerbs
quelle muß aber in nicht langer Zeit aufhören, da theils die Bauten 
dann vollendet sein werden, theils die Witterung ihre Forlsetzung 
hindern wird, theils endlich die Geldmittel, welche im ausgedehntesten 
Maaße und mit der höchsten Anstrengung disponibel gemacht worden 
sind, erschöpft sein werden. Es wird einleuchten, daß es der Staats« 
Kasse unmöglich ist und zu den verderblichsten Folgen führen würde, 
in dieser Weise fortdauernd jedem Einzelnen Erwerb zu verschassen. 
Es wird daher unerläßlich, daß alle bei jenen öffentlichen Bauten 
beschäftigte Personen sich jetzt ernstlich selbst bemühen, für den 
nicht fernen Zeitpunkt ihrer Entlassung aus der Arbeit sich ander
wärts ihren Unterhalt zu sichern, und die Ortsarmen-Verbände müs
sen es zum Gegenstände ihrer angestrengtesten Sorge machen, ihren 
Angehörigen bei jene» Bemühungen behülflich zu sein. Die Herren 
Landräthe ersuche ich demnach, dies sämmtlichen im Kreise an den 
öffentlichen Arbeiten Theil nehmenden Personen auf das Eindring
lichste vorzustellen und ihnen mit Rath und That beizustehen, zu dem 
Ende aber auch dafür zu sorgen, daß die öffentlichen Bauten keines 
Falles angestrengter betrieben werden, als eS der nicht abzuweisende 
Andrang von Arbeitern erfordert, daß also namentlich in derErndte» 
Zeit so viel Arbeiter als möglich entlassen werden, damit nachher noch 
Gelegenheit und Mittel zu fernerem Erwerbe übrig bleiben. 

B res lau ,  den  16 .  Jun i  1848 .  
Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien. 

Pinder. 
Abschrift gegenwärtiger Verfügung wird den Ortsbehörden deS 

Kreises zur Nachricht mitgetheilt. 
Bo l kenha in ,  den  30 .  Jun i  1848 .  

Der Königliche Landrath 
Gras  Seher r  und  Dhoß.  
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Kreis - Kurrenden -Matt 
des  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück ZG. 

Volkenhain, den 10. Juli 1848. 

Ueber die angemessene Auflösung der zwischen den K-,.7S. 
Rustikalbesitzern und den Besitzern der Rittergüter in Bekanntmachung. 

Schlesien bestehenden Rechtsverhältnisse. 
(V> 
c^n einer Zeit, wo von minder unterrichteten Grundbesitzern, so wie 
von  manchen  bege i s te r t en  Anhänge rn  po l i t i s che r  F re ihe i t ,  d i e  Au f 
hebung aller Dominiallastcn als ein Akt der Gerechtigkeit gesorderc 
wird, hält es die unterzeichnete Behörde für ersprießlich' durch Dar
stellung des wahren Sachverhältnisses Irrthümern und Mißverständ
nissen möglichst zu begegnen und den gerechten Weg zu bezeichnen, 
auf welchem diese Verhältnisse allein einer befriedigenden Lösung enr-
gegengeführt werden können. Es ist nicht zu verkennen, daß die be
schleunigte Auflösung der in Schlesien zwischen Dominialbesitzern und-
Rnsticalen noch bestehenden Abhängigkeit zu einer Nochwendigkeit 
geworden ist. 

Es ist nicht mehr allein die segensreiche Beförderung 
der LandeS-Cultur, es ist nach Erlaß des neuesten Wahlgesetzes 
das allgemeine Wohl aller Staatsbürger, welches die 
Beseitigung dieser Abhängigkeit, die Verschmelzung von gleichartigen 
Interessen fordert, welche Dominial- und Rustical-Besitzer später auf 
das Innigste verbinden müssen. 

G le i chwoh l  muß  de r  he i l same ,  a l l geme ine  G rund 
satz unserer Ablösungs-Gesetze, alle am Besitz, und nicht 
an  de r  Pe rson ,  ha f t enden  Las ten  n i ch t  ande rs  a l s  gegen  
e i ne  mäß ige  En tschäd igung  au f zuheben ,  a l s  de r  e i nz i g  
ge rech te ,  b i l l i ge  und  mora l i s che  Weg  angesehen  we r 
den, welcher eingeschlagen werden konnte. 
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Weit verbreitet unter dem minder unterrichteten Publikum ist 
die irrige Ansicht, cils ob die auf bäuerlichem Grundbesitz noch haf-
cenden Lasten und Abgaben in der sogenannten Feudalzeit dem Ver
pflichteten gewaltsam aufgedrungen worden seien, und ganz besonders 
glaubt man von der Verpflichtung zu landwirthschaftlichen Diensten 
(Roboldiensten), daß diese lediglich aus der Leibeigenschaft hervorge
gangen und als ein Ueberbleibsel derselben sofort unentgelilich aufge
hoben werden müßten 

Ohne über die Grenzen unserer Provinz hinauszugehen, muß 
diese Ansicht in Bezug auf Schlesien als vollständig unrichtig 
und unhistorisch betrachtet werden. 

Durch die Bemühungen ausgezeichneter Männer haben wir auch 
in Schlesien Kenntniß von den speziellen Zuständen der Vergangenheit. 

Wir wissen, daß der deutsche Landmann in Schlesien niemals 
von fremden Herren untersocht, oder im Kriege dauernd besiegt wor
den ist. Schon der Fürstentagsschluß vom 1. October 16Z2 bezeugt 
uns, daß in Schlesien die oder Leibeigenschaft niemals 
üblich gewesen ist, und es steht historisch fest, daß freie Deutsche die 
schlesischen Gauen kultivirt haben. Schlesien war nämlich bis in 
das zwölfte Jahrhundert nach Christi Geburt ein ganz polnisches Land, 
und nur allmählig im Verlaufe von Jahrhunderten ist es von deut
schen Kolonisten, besonders aus Sachsen und Franken, bevölkert wor
den. Noch befindet sich im Archive zu Breslau ein Theil der Ur
kunden im Original, welche man bei Gründung der deutschen Dörfer 
aufzunehmen pflegte, und wir wissen durch dieselben genau, auf welche 
Weise die heutigen Dienste und Abgaben der schlesischen Rusticalbc-
sitzer entstanden sind. 

Theils berufen von den einheimischen Rittern, geistlichen stiften 
und zahlreichen Fürsten, theils von freien Stücken zogen die Deutschen 
ins schlesiscke Land, und erhielten gegen gewisse, fortwährende Ab
gaben und Dienste und einen kleinen oder gar keinen Kaufpreis Grund 
und Boden, über den sie meist als freie Eigenrhümer schalten, den 
sie zuweilen aber auch, nach der Sitte früherer Zeit, nur als Nutz
nießer besitzen und nutzen konnten. 

So haben sich die Abhängigkeitsverhältnisse der schlesischen Ru-
sticalbesitzer von den Ritlern, geistlichen Stiften und Fürsten gebildet, 
so sind sie auf die gegenwärtigen Besitzer der ehemaligen Ritter-, Für
sten- und Sliftsgüter übergegangen. 
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Nicht Gewalt also, sondern freier Wille ist die geschichtliche 
Quelle ihrer Entstehung. 

Die Gerechtigkeit, welche im Preußischen Staate von jeher ge
gen Reich und Arm ohne Unterschied der Person geübt wurde, bat 
sich indeß niemals mit dieser allgemeinen Kenntnis; früherer Verhält
nisse begnügt, wenn es sich darum handelte, die Verpflichtung der 
Rusticalbesitzer richterlich festzustellen. Von jeher wurde mit der ge
wissenhaftesten Anwendung der für jeden Staatsbürger geltenden Ge
setze nach dem speziellen Rechtstitel gefragt, welcher die Verpflichtung 
begründet habe, und hier zeigte sich, daß es besonders vier vom Ge
setz anerkannte Quellen sind, aus denen die dinglichen Rechte und 
Verpflichtungen der Landbewohner hcrfließcn: 

1 )  d i e  Kau fe  und  Uebe r  l assungö -Ve r t r äge  de r  Rus t i -
calbesitzer; 

2 )  gese t z l i ch  nachgew iesene  Ve r j äh rung ;  
3 )  d i e  de r  P rov inz  Sch les i en  e i g  en lhüm l i ehen ,  von  

Friedrich dem Großen geschaffenen Urbarien, d.h. 
mit Zuziehung sämmtlicher Interessenten abgeschlossene, höhern 
Orts geprüfte und vom Könige bestätigte Verträge über alle 
die Bewohner eines Dorfes unter einander und den Gutsherrn 
betreffende Rechtsverhältnisse; 

4 )  woh lbeg ründe te  Obse rvanz  an  Or ten ,  wo  ke in  U r -
barium besteht. H 136. Tit.7. Thl II. Allgem. Landrechc. 

Es leuchtet ein, daß auf solche Rechtsritcl die Pfeiler unseres 
ganzen Privatrechts-Gebäudes gegründet sind. 

Nur die Observanz, ein Üeberbleibsel früherer Zeiten, in denen 
die Kunst zu schreiben fast ganz unbekannt war, auf die sich aber 
dessenungeachtet nicht nur Verpflichtungen, sondern auch bedeutende 
Berechtigungen der Rusticalbcsitzer gründen, ist stets die Quelle viel
facher Prozesse gewesen, weil das Gesetz sich über die Erfordernisse 
und den Beweis einer solchen Observanz nicht deutlich ausspricht. 
E5 wird eine dringende Aufgabe des Gesetzgebers sein, diesem Zn
stande der Rechtsunsicherheit durch klare, zweckmäßige Gesetze ein bal
diges Ende zu machen. Gleichwohl kann auch hier nicht ohne Be
rücksichtigung der beiderseitigen Interessen verfahren werden, und es 
wird nunmehr klar sein, daß eine unentgeltliche Aufhebung aller am 
bäuerlichen Besitz hastenden Verpflichtungen und Rechte, soweit sie 
auf allgemeine, geltende RechtStitel gegründet sind, nicht erfolgen kann, 
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ohne alles RechtSbcwußtsein zu zerstören, ohne die Rechte der Real-
gläubiger auf das empfindlichste zu verletzen, ohne das bäuerliche Be-
fitzrhum vor jedem anderen Besitzlhum auf ganz ungerechte Weise 
zu bevorzugen. 

Eine solche allgemein durchgreifende Maaßregel erscheint aber 
auch bei näherer Betrachtung ganz unausführbar, ohne unter den 
Rustiealbesihern selbst die ungerechtesten Unterschiede zu machen. Eine 
vollständige gegenseitige Aufhebung aller zwischen den Rillergutsbe
sitzern und den bäuerlichen Grundbesitzern bestehenden Berechtigungen 
und Verpflichtungen würde sehr viele Rusticalbesitzer außerordentlich 
in Nacktheit bringen. Abgesehen von den mitunter sehr wertbvollen 
nnabgelösten Hutungs-, Gräserei-, Brennholz- und Bauholz-Berech
tigungen der Rusticalbesitzer, sieben in vielen Gegenden von Nieder
schlesien selbst die dienstpflichtigen Dreschgärlner so hoch im Lohne, 
daß sie nach Anfbebnng der Dienste und bisherigen Belohnungen 
mitunter noch 5 bis 6 Tbaler jährliche Renten als Entschädigung für 
die aufhörenden Dienstbelohnungen (Mandel und Hebe) von der 
Gntshcrrschaft herausbekommen, während in anderen Gegenden zum 
Beispiel im Neisser und Grottkauer Kreise, wo die Belohnungen ge
ringer sind, die Dreschgärtner bei der Dienst-Ablösung eine Rente von 
Z bis Iv Thaler an die Gutsherrschaft zu zahlen haben. 

ES fragt sich also, was kann gerechter Weise geschehen, um die 
als nolbwendig anerkannte Auflösung der die Rnsticalen noch belasten
den Abhängigkeits-Verhältnisse möglichst schnell zu bewirken. 

Hier muß man sich zuvörderst klar machen, worin diese Abhän
gigkeit noch besteht. Abgesehen von der Patrimonialgerichtsbarkeit 
und der Dominialpolizei, welche außerhalb deS Geschäflskreises der 
Königlichen General-Commission liegt, bieten sich gegenwärtig, nach
dem fast überall die großen Acker-Separationen, Spanndienst-Ablö
sungen und Eigenthums-Regulirungen beendet sind, hauptsächlich fol
gende Verhältnisse als Gegenstände der Ablösung dar: 

1) Die sehr bedeutenden Brennholz-, Nutzholz- und Banholz-
Berechligungen, die Woldstreu-, HutungS- und Sichelgräserci-
Berechtigungen der Rusticalbesitzer, besonders in Oberschlesien 
und in der Lausitz. 

2) Die bisher wegen der Verordnung vom 13. Juli 1827 noch 
nicht angegriffenen Eigenthums-Regulirungen, welche alle un-
eigenthümlich nur zum Nutzungsrechte besessenen Stellen unter 
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25 Morgen Ackerland im Bezirk der Oberschlesischen Fürsten-
thums-Landschaft, im Ujester Halt und im Creutzburger Kreise 
in sich begreifen. 

3) Die Dienste und Abgaben der mit Mandel und Hebe belohn
ten Dreschgärlner. 

4) Die wenigen noch bestehenden Diensttage, die Geldzinsen und 
Naturalabgaben der Bauern, Freigärtner und Häusler. 

5) Die Zinsen, Abgaben und gewerbliche Leistungen der Müller, 
Kretschmer und Schmiede auf dem platten Lande^ 

6) Die Laudemien, Markgroschen und Verreichsgebühren. 
Es versteht sich von selbst, daß die mit dem Vorrechte vor 

allen Hypothekenschulden vom Gesetze beliehenen Geldzinsen der 
bäuerlichen Grundbesitzer ohne Vernichtung alles Credils und ohne 
Erschütterung des Eigenthums nicht angegriffen werden können. 

Wegen der übrigen, noch besiehenden Rechte und Verpflichtun
gen ist bereits von dem Königlichen Ministerium öffentlich Zusage 
e r the i l t  wo rden ,  daß  wegen  b i l l i ge r  und  sch leun ige r  Ab 
w icke lung  d iese r  Ve rhä l t n i sse  den  kün f t i gen  Ve r t r e te rn  
de r  Na t i on  angemessene ,  ve rbesse rnde  Gese tzes -Vo r -
sch läge  we rden  vo rge leg t  we rden .  

Die Vertreter der Nation werden im Einverständnisse mit dem 
Königlichen Ministerium bei Erlaß dieser neuen Gesetze dafür Sorge 
t ragen ,  daß  d ie  Ab lösung  m i t  Be rücks i ch t i gung  des  Znsam
menhanges  manche r  Abgaben  m i t  dem du rch  d i e  Ge 
werbeo rdnung  f r e i  gewordenen  Gewerbebe t r i eb ,  so  w ie  
m i t  de r  i n  Auss i ch t  s t ehenden  Ve rände rung  i n  de r  Ge 
r i ch t sve r f assung  au f  de r  G rund lage  de r  Ge rech t i gke i t  be 
w i r k t  w i r d ,  daß  de r  Geschä f t sgang  ve re in fach t  und  be 
schleunigt wird, daß die Entschädigung eine mäßige und 
b i l l i ge  i s t ,  und  daß  nach  Ve rwand lung  a l l e r  noch  bes te 
henden  D iens te  und  Na tu ra l abgaben  i n  e ine  Ge ld ren te  
j ede  b l e i bende  Abhäng igke i t  des  bäue r l i chen  G rundbe 
s i t zes ,  von  den  R i t t e rgü te rn  end l i ch  ganz  au fgehoben  
wird. 

Auf diese Weise, können wir mit Grund erwarten, wird zum 
Besten der allgemeinen Wohlfahrt und zum Gedeihen der seit Ema-
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nirung der Ablösungsgesetze bereits unendlich geförderten Landeskultur 
die vollständige Abwickelung der noch bestehenden Abhängigkeits
verhältnisse der bäuerlichen Grundbesitzer binnen wenigen Iahren er
reicht werden. 

Wir richten daher an alle hierbei noch interessirten Rusticalbe-
sl'tzer die dringende Mahnung, mit Ruhe und würdiger Mäßigung 
dem Fortschreiten einer Gesetzgebung entgegen zu sehen, der sie be
reits so unendlich viel zu verdanken haben. Wir erwarten, daß der 
Rusiicalstand, vor allen andern bisher ausgezeichnet durch einfache 
Redlichkeit, der Nation den Beweis geben wird, daß er Wahrheit 
und Recht, Gesetz und Ordnung als die heilige Grundlage jeder 
wahrhaften Freiheit über Alles zu ehren und zu achten weiß, und 
wollen nur noch schließlich durch nachfolgende amtliche llebersicht dem 
Unkundigen die Ueberzeugung verschaffen, was für segensreiche Er
folge in dieser wichtigen und ernsten Angelegenheit durch die ange
strengte, oft ungerecht verkannte Thätigkeit der Behörden feit Erlaß 
der Ablösungsgesetze bereits erreicht worden sind. 

I. Seit dem Jahre 1811 bis zum Ende des IahreS 1846 
s ind  im  Be re i che  de r  Kön ig l i chen  Gene ra l  -  Commiss ion  
für Schlesien auf Grund deS Regulirungs-Ediktes vom 14. Sep
tember 1811 

4639 Nutznießer zu freien Eigenthümern ihrer Stellen 
umgewandelt worden. Ihr freies Eigenthum umfaßt 1? 1,237 
Morgen Land. Der Werth ihrer freien Höfe beträgt 2,248,186 
Thaler. Dabei sind sie befreit worden: 

u) von 733,386 Spanndienstragen, 
Ii) 182,271 Handdiensttagen. 

Gleichzeitig wurden dabei 
v) 629,762 Morgen Forst servitutsfrei, 
6) 34 Schulstellen verbessert, 7 neue Vorwerke, 8 neue 

Höfe und 16 neue Familien-Etablissements gegründet. 
II. In dem Zeitraum von 1811 bis Ende 1846 wurden in 

Sch les ien  g le i chze i t i g  au f  G rund  de r  Ab lösungs  -  O rdnung  
vom 7. Juni 1821 

s) 62,643 zins- und dienstpflichtige, eigenthümliche Ru-
sticalstellen und 248 dienstpflichtige Dominien von 
1,348,968 Spanndiensttagen und 6,738,676 Hand-
diensttagen befreit. 
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b) Dabei wurden andere Abgaben in Naturalien oder 
Geld, auch Laudeiiiiei, u. dgl. für 659,575 Thlr. Ca
pital, 58,293 Tblr. jährliche Geldrente, 14,727 Scheffel 
jährliche Kornrente und 12,514 Morgen Landentschä-
dignng abgelöst und nebenbei 192 Schulämter ver
bessert, 21 neue Vorwerke, 22 neue Höfe, 97 neue 
Familien-Etablissements gegründet. 

III. In demselben Zeilraum von 1811 bis Ende 1846 wur
den außerdem auf Grund der Gem. - Theil.»O. v. 7. Juni 1821 
i n  Sch les ien  

s) 3586 Dominien, 27,694 Bauern, 71,942 Gärtner 
und Häusler mit 1,785,715 Morgen Land vollständig 
separirtj; 

I>) außerdem aber 1,765,975 Morgen Acker, 151,275 
Morgen Wiese, 62,847 Morgen Heilung und 1,647,298 
Morgen Forst, in 8uinir>s gcl b. 3,626,496 Morgen 
Land von allen Holz-, Streu-, und HulungS-Servi-
tuten befreit. 

v) Gleichzeitig wurden bei dieser Gelegenheit 938 Schul
ämter verbessert, 79 neue Vorwerke, 219 neue Höfe und 
2881 neue Familien-EkablissementS gegründet. 

B res lau ,  den  9 .  Jun i  1848 .  
König!. General-Commisfion für Schlesien. 

Abschrift hiervon erhalten die OrtSgerichte des Kreises zur Nach
richt und Bekanntmachung in ihren Communen. 

Bo l kenha in ,  den  7 .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

In der Nacht zum Sonntag, den 2ten d. Mts., sind die hie- 51«,. 7«. 
figen Magistrats- und Gerichts-Locale auf dem Rathause gewaltsam Diebstahls-Anzeiae 
erbrochen und die nachstehend aufgeführten Gelder und übrigen Gegen
stände gestohlen worden. 

F re i bu rg ,  den  3 .  Ju l i  1848 .  
D e r  M a g i s t r a t .  
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Aus  den  Mag i s t r a t s -Loca len :  
1 Cassenanweisnng n 5 Thlr.; 10 Thlr. Silbergeld in 2 Thlr. 

2V Sgr. desgl. in 
2 gegossene messingene beuchter mit Tillen; 
1 messingenes Einsatz-Pfund-Gewicht; 
1 Federmesser mit weiß-beinerner Schaale; 
die Christus-Figur von einem Cruzifix, von Neusilber, II Zoll 

lang, nebst Tovtenkopf; 
eine Quantität Schlüssel; 
1 Packet mit 16 Schock ganzen Brettnageln; 
13 Ellen rothgegikterte Züchenleinwand; 
2 Stück blau und weiß gedruckte Leinwand; 
eine Quantität gelb und weiß gestreifte wollene Tücher; 
1 brauner getragener Rock mit schwarzseidenem Futter und seide

nen Knöpfen, aus dem rechten Ellenbogen ein kleines Loch; 
1 grüner alter Rock mit schwarzem Orleans gefuttert, übersponne-

nen größtentheils schadhaften Knöpfen, mit Kittei im Rücken 
und Aermeln gefuttert, jedoch ganz zerrissen, ebenso die vorderen 
Aermel ganz dcfect; 

8 bis 9 Eisenbahnkarren; 
1 Buch beschränkte Reiserouten; 
13 Stück ungestempelte Paßsormulare; die beiden letzt erwähnten 

Paßformnlare sind wahrscheinlich von den Dieben mit Abdrücken 
der Magistratsstempcl versehen und wird vermuthet, daß der
gleichen Abdrücke auch auf leeres Papier gemacht worden, um 
falsche Akteste zu fertigen; 

die Instanzien'Notiz pro 18^,, mit dem Vermerk auf dem Titel-
blatte: „Raths-Registratur Freiburg." 

Aus  dem Ger i ch t s -Loea le :  
4 Rthlr. in halben Thalerstücken; 4 bis 5 Rthlr. in 2 bis 
3 Rthlr. in einige 20 Rthlr. in ein Schnitzer; ein Ge-
bund Schlüssel (3 Siück); eine Menge einzelner Schlüssel, und 
wahrscheinlich sind von dem Gcrichtssiegcl auf leeres Papier zu 
falschen Documenten ebenfalls Abdrücke gemacht worden. 

Abschrift vorstehender Mittheilung und Beilage den Ortsbehör
den des Kreises zur sorgfältigen Vigilanz auf die Diebe und die ge-
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stohlenen Gegenstände. Etwanige Wahrnehmungen sind bald hier 
anzuzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  7 .  Ju l i  1848 .  
Der Kömgliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Der am 14. ?lpril c. nach Verbüßung einer mehrmonatlichen N«>. so. 
Freiheitsstrafe au6 dem hiesigen Criminal-Gcfängniß entlassene Tage« Steckbrief, 
arbeitet Franz Langer hat sich am 21. k. in. aus dem ihm ange
wiesenen Aufenthaltsorte Kalthaus unerlaubter Weise entfernt und 
treibt sich jedenfalls seitdem arbeitslos umher. Da der Genannte 
ein der öffentlichen Sicherheit sehr gefahrliches Subject ist. so wird 
Ein Königl. Hochwohllöbl. Landrath-Amt hierdurch ergebenst ersucht, 
auf ihn gefalligst fahnden zu lassen und ihn im Ergreifungsfalle der 
kompetenten Gerichtsbehörde zum weiteren Verfahren überweisen zu 
wollen. Jauer, den 2?. Juni 1848. 

Landrath-Amts-Verweser 
Demu th .  

Wird den Ortsbehörden des Kreises zur Nachforschung nach 
dem :c. Langer, — welcher im Betretungsfalle anzuhalten und mittelst 
sicherer Begleitung anher abzuliefern ist, — mitgetheilt. 

Bo l kenha in ,  den  7 .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Feuer-Versicherungs-Angelegenheit. 
Mehrere Landgemeinden des hiesigen Kreises haben in der letzten 

Versammlung des hiesigen Kreis-Vereins den Wunsch ausgesprochen/ 
daß eine besondere Laud-Feuer-Verficherung begründet wer
den möchte. 

Aus dem Berichte, welchen die dazu erwählten Vereins-Mit
glieder erstattet haben, geht hervor, daß man eine Feuer-VersicherungS-
Societät beabsichtigt, 

welche durchaus nur die Rustical besitz er, und zwar wo 
mög l i ch  im  h ies igen  und  i n  den  benachba r ten  Geb i rgsk re i sen  
umfaßt. 
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Bevor jedoch ein vollständiger Entwurf ausgearbeitet wird, sollen 
erst die Ansichten und Wünsche der Dorfgemeinden des hiesigen Kreises 
gebort werden, wonächst der daraus hervorgegangene Entwurf den 
Orlsgerichten zum Vortrage, Besprechen und Beschlüsse über den 
Beitritt oder Nichtheitritt in der Gemeinde mitgetheilt werden würde. 

Zu dieser vorlaufigen Berathung und Besprechung ladet der 
unterzeichnete Vorstand in Folge ausdrücklichen Wunsches mehrerer 
Gemeinden hiermit 

auf den 24ten d. Mts. Nachmittags um 3 Uhr 
im hiesigen Mattickschen Kaffeehause 

«n. Die löblichen OrtS^erichte im hiesigen Kreise werden daher er
such t ,  zu  d iese r  Besp rechung  aus  j ede r  Geme inde  zwe i  Depu t i r t e  
hierher zu schicken, welche alsdann das Weitere ihren Gemeinden be
kannt zu machen haben, ohne daß diese blos hierdurch zu irgend 
etwas verpflichtet wird. 

Bolkenhain, den 4. Jul i  1848. 

Der Vorstand des hiesigen Kreis-Vereins. 



Kreis - Kurrenden - Matt 
des  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
StüS SV. 

Bolkenhain, den 17. Juli 1848. 

er Zimmermann Florian Rose aus Alt-Reichenau ist zur wo. 81. 
Haft gebracht und daher der Steckbrief vom 16. Mai d. I. erledigt. Steckbrief-Wider-

Schwe idn i t z  den  6 .  Ju l i  1848 .  ru f .  
Königl. Lands und Stadtgericht. 

Kommission für Untersuchungs-Sachen. 

Die DominiaUPolizei-Verwaltungen, welche mit Einreichung k<o. 
der Nachweisnng der im ersten halben Jahre c. vorgekommenen poli- Erinnerung, 
zeilichen Untersuchungen noch im Rückstände sind, werden aufgefordert, 
solche binnen 3 Tagen anher einzureichen. 

Bei Ausstellung der Nachwcisung ist die Kreis-Blatt-Verord
nung vom 27. März 1846 (Nr. 8 28. 29) genau zu beachten. 

Bo l kenha in ,  den  14 .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Das Schießen mit Feuergewehren ?c. in der Nähe bewohnter ^ gz 
Gebäude, oder an gewohnlich von Menschen besuchten Orten, ist ge- Bekanntmachung 
schlich verboten, und es soll jede derartige Uebertretung, wenn auch 
kein Schade geschehen ist, mit einer Strafe von fünf bis fünfzig 
Thalern beahndet werden. (Theil II. Tit. 26 § 745 des Allg. Landr.) 

Die Ortsbehörden des Kreises veranlasse ich daher: diese Vor
schrift den Orlseinsassen bekannt zu machen und sie gemessenst zu be
deuten, daß jede Contravention dieser Art, welche zur Cognition der 
Behörde kommt, nach den obigen Bestimmungen beahndet werden 
wird. Bolkenhain, den 14. Juli 1848. 

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  T h o ß .  
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Kreis - Kurrenden -Platt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S8. 

Volkenhain, den 24. Juli 1848. 

An die Wähler und Wahlmänner des Volkenhainer "->-84-
Kreises! Bekanntmachung. 

6 sind bereits über 4 Wochen verflossen, seit ich Ihnen von hier 
aus berichtete. Insofern dies damals mehr im Allgemeinen geschah, 
gehe ich heute ans das Speciellere über. 

Nicht unbekannt wird Ihnen geblieben sein, daß am 9. Juni, 
in unserer 14. Plenarsitzung, der Behrends'sche Antrag: „die Natio-
nal-Versammlung wolle in Anerkennung der Revolution zu Protokoll 
erklären, daß die Kämpfer des 18. und 19. März sich um das Va
terland wohl verdient gemacht haben/' — nicht durchging, sondern 
daß vielmehr der Antrag des Abgeordneten Zachariae auf motiviere 
Tagesordnung angenommen wurde. Dadurch war nicht bloß große 
Ausregung in der Kammer selbst, sondern auch unter dem hiesigen 
Publikum hervorgerufen. — Hierzu kamen später in der Nacht vom 
14—15. v. Mts. die bedauerlichen Vorfälle bei und in dem Zeug
hanse. — Bald darauf, am 17. v. Mts., in unserer 18. Plenar
sitzung, wurde uns durch den Ministerpräsidenten Camphausen die 
Mittheilung, daß die Minister des Krieges, des Auswärtigen und 
des Cultus, ihre Entlassung eingereicht hätten. Am 29. Juni (19. 
Plenarsitzung) erfolgte auch die Anzeige von dem Rücktritt des Mi
nisterpräsidenten Camphausen, mithin die Auflösung des bisher be
standenen Ministeriums. 

Unsere Sitzungen erlitten dadurch eine sechstägige Unterbrechung 
(bis zum 26.), da es durchaus nöthig ist, daß die Regierung in un
serer Kammer gehörig vertreten werde. — 

Diese bedauerliche Krisis verzögerte aber auch die erforderlichen 
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nnm'sterielleu Gesetzesvorlagen und hemmte unsere Thätigkeit in viel
facher Weise. Andererseits war es ohnebin nicht zu verlangen, daß 
das Ministerium, wo die Arbeiten so massenhaft vorlagen und der 
Drang der Umstände es für die größte Thätigkeit unmöglich machte, 
so tief eingreifende Gesetze auszuarbeiten, — uns mit solchen entge
genkomme. In der Sitzung vom 20. Juni wurde uns zwar die 
Mittheilung einer Denkschrift des Ministers Patow; .,betreffend die 
Maßregeln der Gesetzgebung, durch welche die zeitgemäße Reform 
der guts- und grundherrlichen Verhältnisse und die Beseitigung der 
noch vorhandenen Hemmungen der Landeskultur bezweckt wird." — 
Dieselbe fand aber im Allgemeinen wenig Beifall und wurde durch 
die Auflösung des Camphansenschen Ministeriums, so wie jetzt dadurch 
beseitigt, daß dieser Tage von dem gegenwärtigen Ministerium der 
„En twu r f  e ines  Gese tzes  wegen  unen tgc ld l i che r  Au fhebung  ve rsch ie 
dener Laste» und Abgaben," uns zur Erklärung zugehändigt wurde. 

Die Männer des neuen Ministeriums darf ich dem Namen nach 
als bekannt bei Ihnen vorausfetzen; eben so das Programm, welches 
dieselben in der 20. Sitzung, am 26. Juni aussprachen. Diese 
Grundsätze des neuen Ministeriums unterscheiden sich namentlich durch 
zwei Punkte von denen des frühern, und zwar: durch Anerkennung 
der März-Revolution und durch die zugesicherte volksthümlichere Ba
sis der ersten Kammer. — Dagegen vermisst man mehrere wesentliche 
Fragen, wie über das Verhältniß zwischen Kirche und Schule, über 
die Umgestaltung des Heerwesens, der Finanzen und die auswärtigen 
Angelegenheiten. — 

Nachdem nun so ein neues Ministerium besteht, wird der Er
laß einer „Adresse," als Antwort auf die Thronrede, wohl nicht mehr 
stattfinden, obwohl der Minister Hansemann den Wunsch dahin wie
derholt aussprach. Der Bericht der Adreß-Cvmmission selbst, ist jetzt 
gegen eine Adresse und obgleich dieselbe auf der Tagesordnung für 
nächsten Dienstag sieht, so hoffe ich doch, daß man dem Antrag? 
der Commissi'on: „von der Berathung einer Adresse abzustehen," all
gemein beipflichten werde. —^ 

Unterm 26. Juni, in unserer 20. Sitzung, wurde auch die Ge
schäftsordnung, so wie sie von der damit beauftragten Commission 
vorgelegt wurde, ohne weitere Debatte angenommen, vorbehaltlich spä
terer nothwendig erscheinender Abänderungen. — Es fand demnach 
am 27. Juni die Wahl eines neuen Präsidenten, der vier Vicepräsi-
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denten und der acht Schriftführer statt, wobei der Abgeordnete Gra
bow (Oberbürgermeister in Prenzlau) zum ersten Präsidenten ernannt 
wurde. — 

Wie ich bereits in meinem frühern Bericht mittdeilte, so hatte 
ich mit noch drei Deputirten unserer Gebirgskreise das Ministerium 
persönlich um baldige Abhilfe der großen, brückenden Noll) unserer 
armen Weber und Spinner angegangen. In der 22. Sitzung, am 
28. Juni, wurde auch noch auf Antrag des Abgeordneren Elsner 
die Niedersctzung einer Commission zur Untersuchung der eigeuthüm-
lichen Verhältnisse der Weber nnd Spinner, so wie der gesummten 
preuß. Finnen-Manufaktur, einstimmig beschlossen. 

Eben so wurde in dieser Sitzung der Antrag des Abgeordneten 
Waldeck angenommen, wonach jetzt wöchentlich nur zwei Plenar
sitzungen stattfinden, damit die Abtheilungen und Commissioncn in 
ihren Arbeiten — die den Berathnnzen im Plenum immer vorgehen 
müssen — nicht so aufgehalten werden, namentlich bezüglich der Ver-
fassungS-Commission. 

Diese wurde bereits am 15. Juni, in der 16. Sitzung, mit 
188 Stimmen für und 142 gegen, beschlossen und zwar auf fol-
genden Antrag der Abgeordneten Waldeck und Wachsmuth: „Die 
Plenar-Versammlung tritt sofort in die Abtheilnngen, welche je drei 
Mitglieder zu einer Commission für den Entwurf einer Verfassung 
wählen. Diese Commission wird unter Zufertignng des Regierungs-
Entwnrfes und Mittheilung aller auf die Verfassung bezüglichen Pe
titionen und Anträge, dessen Berathung event. dessen Umarbeitung, 
oder die Ausarbeitung eines neuen Entwurfes aufgetragen; der sol
chergestalt ausgearbeitete Entwurf wird in den Abtheilungen berathen 
und durch die Central-Sekiion in die Plenar-Versammlung gebracht." 
— Diese Commission, deren Vorsitzender der Abgeordnete Waldeck 
ist, schreitet in ihrer Arbeit bedeutend vor, nachdem sie den inhalt-
rcichen Titel ll. des Verfassungs-Entwurfs erledig hat, der von den 
allgemeinen Bürgerrechten handelt. 

Ick? muß hier auf die erste ausführliche Berichterstattung dieser 
Kommission in unsrer 27ten Sitzung am 11. Juli, resp. aufdie steno
graphischen Berichte und öffentlichen Blätter verweisen, resumire da
her nur die Hauptpunkte, welche bereits erledigt sind: 

1) Erwerbung des Staatsbürgerrechts, oder der Eigenschaft eines 
Preußen. 2) Gleichheit vor dem Gesetz. 3) Persönliche Frei-
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heit (6aboa8-t:alpu8-Acte). 4) Preß- und Redefreiheit. 3) Pe-
lilionS- und AssocialionS-Recht und Bewahrung des Briefge-
heimnißes. 6) Verhäliniß veö Staats zur Kirche. 7) Oeffent-
lieber Unterricht; die Volksschule. 8) Freiheit des Eigenthums. 
Ueber Fideicommisse; Feudallasten. 9) Wehrverfafsung. — 
Hieran schließen sich die Bestimmungen über das Kommunalwesen. 

Der polirische Theil der Verfassung ist in 2 Theile gebracht: I) über 
Konstruktion der Nationalversammlung, nämlich, ob eine oder 
zwei Kammern? mit Berücksichtigung des Wahlgesetzes; 2) die 
Attribute und Rechte der National-Vertretung und des König-
thlinis. — Die Titel über Justiz- und Finanz-Verwaltung sind 
unter verschiedene Referenten vertheilt. — 

Hoffentlich wird so in nicht gar langer Zeit diese unsre 
Haupt-Aufgabe aus der betreffenden Kommission vollständig hervor
gehen und dann wahrscheinlich, nicht wie beabsichtigt war, zur Be-
rathung in die Abteilungen, sondern bald ins Plenum gelangen. — 
Ein Antrag des Abg. Temme in der Sitzung am II. d. M., „daß 
die fertigen Titel des Verfassungs-Entwurfes sofort zur Berathung 
ins Plenum der Versammlung kommen möchten/' war infofern nicht 
anzunehmen, weil es bei einem solchen Werke, der nähern Beurthei-
lung und Erörterung wegen, durchaus nölhig ist, dasselbe in „einem 
Gusse" vor sich zu haben. — 

Außer dieser Verfassungs-Kommission sind auch noch die „Fach-
Kommissionen" zu erwähnen, deren Wahl in der 23. Sitzung, am 
36. Juni, beschlossen wurde, und zwar folgende: I) die Kommission 
für Agrar-Verhältnisse, mit Einschluß der Feudallasten, 2) für Han
del und Gewerbe, mit besonderer Berücksichtigung der Lage der ar
beitenden Klassen, 3) für Justizreform, 4) für Kirchen- und Schul
wesen. 5) Für Finanzen und Steuerwesen, 6) für Kommunal-Ver-
fassung in ihren engern und weitern Verbanden, 7) für Militairwe-
sen und allgemeine Wehrverfafsung, 8) für allgemeine Organisation 
der Staats-Verwaltung, einschließlich der Domainen-Angelegenheiten, 
9) die Kommission für Berg- und Hütten-Wesen. — 

Diese Fachkommissionen beschäftigen sich jede für sich und berück
sichtigen namentlich die eingegangenen bezüglichen Petitionen. — In 
Betreff der letzter» bemerke ich noch insbesondere, daß deren bereits 
über 5666 Nummern vorhanden sind und zwar in Verbreitung über 
alle nur möglichen Gegenstande, dabei oft eine der andern geradezu 
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widersprechend, größtentheils aber auf Abschaffung von Lasten und 
Abgaben aller- Art sich beziehend. — So viel scheint hierüber in un
serer Versammlung anerkannt zu werden, daß die schleunigste Ab
wicklung der feudalen Verhältnisse durchaus nöthig ist, daß dies aber 
auch mit möglichster Berücksichtigung des Rechts geschehen müsse. 
Nicht alle Lasten und Abgaben werden ohne Ablösung und Entschä
d igung  bese i t i g t  we rden  können ,  da  d i es  den  ew igen  Grund 
sätzen des Rechts und der Billigkeit widerspräche und 
selbst gegen alles Rechtsgefühl des größten Theils unserer Landbewoh
ner sein würde, wie dies auch in mehreren Petitionen bestimmt aus
gesp rochen  i s t .  E i ne  Gese tzgebung  abe r ,  d i e  au f  Un rech t  
und  Gese tzw id r i gke i t  f uß t ,  kann  unmög l i ch  von  l ange r  
Daue r  se in ,  da  s i e  den  Boden  un te r  den  e i genen  Füßen  
un te rg raben  hä t t e .  — 

In den „Abtheilungen," in welchen, neben den genannten Kom
missionen, ebenfalls Anträge und Gesetze berathen werden, kam un
ter Andern dieser Tage auch der Antrag „über Aufhebung der 
Jagdgerechtigkeit ohne Entschädigung," so wie der Gesetz-Entwurf 
über „Aufhebung des eximirten Gerichtsstandes in Kriminal- und 
fiskalischen Untersuchungen und Injurien-Sachen" zur Berathung. 
Gegen den letztern Entwurf waren einige Abtheilungen, indem man 
nicht blos einen Theil der neuen Justizverfassung haben wolle, 
sondern baldmöglichst das Ganze. — Der Antrag wegen Aufhebung 
der Jagd ohne Entschädigung wird dagegen wahrscheinlich angenom
men werden. — Gegenwärtig haben wir in den Abtheilungen die 
Berathung des Gesetzes über eine allgemeine Bürgerwehr. — 

Nachdem uns am 4. d. M., in unsrer 25. Sitzung, die Mit
theilung wurde, daß der Minister des Kultus, Rodbertus, wieder 
seine Entlassung genommen habe, beschäftigte uns lediglich der An
trag des Abg. Reuter, „betreffend die Untersuchung der in der Pro
vinz Posen in der neuesten Zeit stattgehabten blutigen Ereignisse 
und deren Ursachen." Es wurde derselbe angenommen und beschlossen, 
eine Kommission von 16 Mitgliedern, mit Ausschluß der Abgeordne
ten aus der Provinz Posen, hierzu zu ernennen und dieser Komission 
völlig freie Hand zu lassen. — Am Schlüsse dieser Sitzung machte 
der Ministerpräsident v. Auerswald noch die erfreuliche Anzeige von 
der Wahl des Erzherzogs Johann von Oesterreich zum unverant
wortlichen deutschen Reichsverweser. — 
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Nachdem nun so in Frankfurt a. M. der große Wurf geschehen, 
und ein unverantwortlicher Reichsverweser als Trager der provisorischen 
Cen t ra l -Execu t i v -Gewa l t  f ü r  Deu tsch land  e rnann t ,  a l so  das  con -
s t i t u t i one l l eP r i nz i p  auch  do r t  zu r  Ge l t ung  gekommen  i s t ,  
sind wir hoffentlich in ein neues und besseres Stadium eingerückt. 

Ueber diese Wahl, welche auch in unserer Kammer bis ans eine 
geringe Fraktion, freudige Sensation erregte, herrschten in den letzten 
beiden Sitzungen am Ilten und I2ten d. scharfe Debatten, angeregt 
durch einen Antrag des Abg. Dv. Iacobi, der aber in der Minorität 
blieb, da die Majorität der Meinung war, daß dies eine Lebensfrage 
für ganz Deutschland und namentlich für unser Ministerium sei, das 
aber unter den obwaltenden Verhältnissen nicht abtreten dürfe. — 

In den letzten Tagen sind uns außer der Gesetzesvorlage über 
„Errichtung der Bürgerwehr" und „über die Verpflichtung der Ge
meinden zum Ersatz des bei öffentlichen Aufläufen verursachten Scha
dens" noch mehrere Allerhöchste Botschaften geworden, als: der bereits 
oben erwähnte „Entwurf eines Gesetzes wegen unentgeldlicher Auf
hebung verschiedener Lasten und Abgaben"; wegen „Ausschreibung 
einer Zwangs-Aulejhe"; wegen „Erhöhung der Branntweinsteuer und 
Rübenzuckersteuer"; wegen „Aufhebung bisheriger Befreiungen von 
Klassenstener"; wegen „Ermäßigung des Zeitung- und Gesuchstempels", 
so wie der „Haupt-Finanz-Erat für das Jahr 1848." 

So weit nun dieser historische Bericht! Sie werden daraus 
entnehmen, daß wir vollauf beschäftigt sind und daß das Verfassungs-
Geseh, dem allgemeinen Modus nach, noch nicht zur allgemeinen Be-
rathung kommen konnte. Wenn dagegen in den Plenarsitzungen, 
außer den vielfachen Interpellationen, so manche wesentliche und er
wünschte Anträge — namentlich über baldige Beseitigung vbn drük-
kenden Abgaben, Lasten und Einrichtungen — vorkommen und dann 
zurück und in die Abtheilungen verwiesen wurden, so geschah dies 
hauptsachlich deshalb, weil dies Angelegenheiten sind, die, als tief 
eingreifend in den noch bestehenden Staatsorganismus und für 
die Finanzen, ohne bestimmte Gesetze nicht zur sofortigen Berathnng 
und Erledigung sich eigneten, sondern zur gründlicher» und wei
tern Erörterung in die verschiedenen Abtheilungen verwiesen werden 
mußten. — 

Wenn ich sonach hoffe, durch diesen Bericht namentlich denje
nigen, welchen nicht Gelegenheit geboten ist, die stenographischen Be« 
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richte und Zeitungen zu lesen, hiermit eine nähere Ueberskcht von un
serer Wirksamkeit gegeben zu haben, so werde ich spater damit gern 
fortfahren! — 

Ihrem geneigten Vertrauen halte ich mich auch für fernerhin 
bestens empfohlen! 

Be r l i n ,  den  13 .  Ju l i  1848 .  
Salut, 

Abgeordneter für den Bolkenhainer Kreis. 

Abschrift des vorstehenden Schreibens wird dem Wunsche des 
Herrn Abgeordneten Salut gemäß den Ortsbchörden des Kreises 
zur Nachricht und Bekanntmachung in ihren Gemeinden hierdurch 
mitgetheilt. 

Bo Ibenha in ,  den  2V .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath . 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

In der Nacht vom 17ten zum 18ten d. Mts. sind mittelst ge- l^c». 85. 
waltsamen Einbruchs in die Behausung der Maria Anna P e s ch e l Dlebstahls-Anzcige. 
zu Weidenpetersdorf von 3 Mannspersonen nachbenannte Sachen 
gestohlen worden, und zwar: 

I. Der  Ma r i a  Anna  Pesche l  gehö r i g .  
I n  de r  un te rn  S tube  aus  e inem T i schschube :  

zwei goldene einer Schlange ähnliche Ohrringe, an jedem ein Ge
hänge in Form einer Weintraube, ebenfalls von Gold mit einem 
kleinen weißen Diamantstein; 

zwei goldene Ohrringe, ebenfall? einer Schlange ähnlich gearbeitet; 
zwei Ohrringe von Krongolv, jeder mit einer dergleichen Bommel mit 

einer ovalen, sogenannten Perlmutter-Perle eingefaßt; 
ein goldner Fingerring mit einer Granate, in der Größe einer großen 

getheilten Erbse, auf welcher ein Portrait einer Frauensperson; 
ein Fingerring von Krongold mit blauschimmerndem Stein und Gra

naten-Einfassung ; 
«ine Tuchnadel von Krongold, eingefaßt mit kleinen Diamantsteinchen, 

welche einen Stern bilden. 
Im  Saa le  de r  2 ten  E tage  aus  e i nem o f f enen  

Sch ranken :  
einen Frauen-Oberrock von dunkelgrün geblümten Thibet. 
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II. Der Theresia Kastner gehörig. 
Aus  de r  Wohns tube  pa r t e r re  und  zwa r  aus  e inem 

Wäschsch ranken :  
8, auch vielleicht noch mehrere Bettüberzüge, zu jedem Ueberzüge 2 

bis 3 Kissen gehörig, nämlich: 
4 Ueberzüge von gezogener weißer Leinwand; 
1 Ueberzug von ganz feinem weißen Kattun; 
die übrigen Ueberzüge sind von weißer Leinwand; 

14, auch vielleicht 16 silberne Eßlöffel, gezeichnet mitP. X.; 
12 Stück silberne Kaffeelöffel, gezeichnet mit 1. 
ein Dutzend (vielleicht mehrere) schachwitzene streifigte Handtücher; 
gegen 8 Rthlr, Geld, mehrencheils in Silbergroschen; 
eine ganz kleine Wanduhr mit messingenem Gewerkt, dergleichen Zif

ferblatt mit römischen Zahlen; 
eine Tuchnadel von Krongold, so wie die oben angegebene; 
zwei Paar goldene Ohrringe, einer Schlange ähnlich gearbeitet; 
ein goldner Ring, innen mit den Buchstaben II. X. bezeichnet; 
ein Halsband von rothen Korallen; 
circa 8 Stück weiß leinene Betttücher; 

Aus  e inem Sp iege l sch ränkchen :  
ein Dutzend bunt gedruckte kattunene Halstücher. 

Aus  e inem G lassch ranken :  
6 Stück silberne Kaffeelöffel mit matt gearbeitetem Stiele in Form 

einer Schnure; 
Z Stück dergleichen kleine Löffel ohne Zeichen; 
1 dergleichen Löffel in größerer Form, gezeichnet P X. 

Aus  e inem Commodeschube :  
ein schwarztaffetner Shawl und ein dergleichen Umschlagetuch, beide 

Stücke mit geknüpften Frangen; 
ein dergleichen kleines Halstuch mit geknüpften Frangen. 

Aus  e inem Näh l i s chchen :  
2 silberne Fingerhüte; 
1 Rosenkranz von braunem Holze, zu welchem das Ute Gran von 

Silber, mit einer Medaille, den Erzengel Michael vorstellend; 
1 dergleichen von schwarzem Holze mit einer silbernen Medaille und 

Portrait, auf der einen Seite den Herrn Christus und auf der 
andern Seite die heilige Jungfrau Maria vorstellend; 
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ein goldnes Schaustück, im Werth von 2 Dukaten (das Gepräge 
stellt die heilige Taufe dar); 

ein viereckiger Viertels-Dukaten; 
ei« ganzer Dukaten; 
ein silberner angezeichneter Markslöffel; 
ein violettes Sammettuch, ^ groß; 
ein ganzes türkisches Halstuch, halb Wolle und halb Seide; 
ein halbwollenes Kravattentvch, gelb und kornblan; 
3 feine neue MannShemden, gezeichnet ?. X. mit Nummer; 
ein Dutzend alte Hemden mit demselben Zeichen; 
ein großes feinmollenes Umschlageluch, grün und roch karrirt; 
eine Hülle von grün gemustertem Thibet. 

Die Diebe haben sich unter Zurücklassung eines breunenden 
Wachslichtes entfernt; eine von ihnen entwendete Stutzuhr ist hinter 
den Gebäuden des Bauergutsbesitzers Plüschke zu Weidenpetersdorf 
wiedergefunden worden. Nach der Aussage der Bestohlenen waren 
die Diebe von mittler Größe; der eine von ihnen ist mit einem grün-
tuchenen Rocke bekleidet gewesen. — 

Ferner in derselben Nacht zwischen 2 bis 4 Uhr dem Mittel
gärtner Gottfried Schmidt zu Einsiedel mittelst gewaltsame» Ein
bruchs durchs Fenster des Hausflures folgende Gegenstände: 

aus einem leinenen Säckchen Ist ganze Thalerstücke und 1 Rlhlr. 
Ist Sgr. in verschiedener, Münzsorten; 

ein Halsband von vier Schnuren kleiner Granaten, woran ein 
Marien-Ducaten mit Kranz und goldnem Kreuz befindlich gewesen ; 

2 silberne Ohrringe; vier silberne und vier messingne Kaffeelöffel; 
ein Paar gute blaugestreifte Tuchhosen, mit Parchent gefuttert; 
ein Paar blautuchene Hosen, mit Leinwand gefuttert; 
ein Paar parchentne Unterhosen; 
eine aschgraue Unterjacke mit Parchentfutter; 
vier verschiedene Halstüchel; 
ein gelb und grün gestreifter Frauenspenzer mit Parchentfutter; 
drei Manns- und drei Frauenhemden. 

Dieser Diebstahl ist ebenfalls von drei gutgekleideten Manns
personen verübt worden, wovon der eine ungefähr 3st bis 4st Jahr 
alt, der andere circa 23 Jahr, und der dritte, welcher noch eine so
genannte Müllerdose entwendet hat, beinahe 2stJahr alt gewesen sein 
kann. Die Diebe haben ebenfalls ein Wachslicht zurückgelassen. 
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Indem ich die Ortsbehörden des Kreises hiervon in Kenntniß 
sehe, fordere ich dieselben auf: durch,Bekanntmachung in ihren Kom
munen zur Entdeckung der Diebe und Wiedererlangung der gestoh
lenen Sachen mitzuwirken. 

Elwanige Entdeckungen sind bald hier anzuzeigen. 
Bo l kenha in ,  den  21 .  Ju l i  1848 .  

Der Königliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

. ' In der Nacht vom Ilten zum I2ten d. Mts. sind dem Bauer 
Diebstahls-Anzeige. Rauschel zu Oelse mittelst gewaltsamen Einbruchs folgende Ge

genstände gestohlen worden: 
1) gegen 20 Stück geräuchertes Schweinefleisch, worunter 2 bis 3 

Stück Rippenstücke befindlich waren, das übrige Speck; 
2) gegen 50 Kloben Flachs von etwas gelber Farbe, bis lang 

und dreimal gebunden; 
3) zwei Ballen rohe wergene Leinwand; 
4) vier Stück Betten, zwei Oberbetten und zwei Kopfkissen mit 

blangestreiften Züchen; 
5) eine rohe Flachszüche. 
Ein Hochwohllöbliches Landrath-Amt wird ergebenst ersucht, für 

die Entdeckung der Thäter und des gestohlenen GuteS nach Kräften 
mitzuwirken. 

S t r i egau ,  den  20 .  Ju l i  1848 .  
König!. Landrath-Amt. 

Abschrift hiervon wird den Ortsbehörden des Kreises zur Vigi
lanz mitgetheilt. 

Bo l kenha in ,  den  20 .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

dlo.87. Den gesetzlichen Bestimmungen gemäß, steht die Wahl der 
Bekanntmachung. Ortsgerichts-Personen der Gutsherrschaft resp. Gerichtsobrigkeit zu. 

(Conf. §§. 47. 73. 74. Tbl. II. Tit. 7. Allgem. Landrechl.) 
Die Orrsbehörden des Kreises mache ich daher hiermit darauf 

aufmerksam, daß von dieser gesetzlichen Vorschrift, die zur Zeit nicht 
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aufgehoben ist, diesseits nicht abgegangen und eine Wahl der Ge
richtsleute durch die Gemeinde nicht zugestanden werden kann. 

Den Hochwohllöblichen Dominien und Ortsgerichten wird daher 
die strenge Befolgung obiger Vorschrift, so lange die Gesetzgebung 
hierin nichts ändert, gemessenst empfohlen. 

Bo l kenha in ,  den  2V .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Die Orlsgerichte des Kreises werden hiermit aufgefordert: bin
nen 3 Tagen eine Nachweisung sämmtlicher am Orte vorhandenen, be
reits entlassenen oder ^noch nicht einberufen gewesenen Landwehrmänner 
und Reservisten, nach dem untenstehenden Schema hierher einzureichen. 

Die Reservisten sind in einerbesonderen List e nachzuweisen, 
ebenso die Landwehrmänner. 

Bo l kenha in ,  den  20 .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
Nachweisung 

sämmtlicher, in der Gemeinde N. N. anwesenden, bereits wieder ent
lassenen oder noch nicht einberufen gewesenen Landwehrmanner und 

Reservisten. 

s 
Aufenthalts-Ort. 

N a m e n  
der Landwehrmänner. 

(Reservisten.) 

Angabe der Gründe, welche für 

deren Berücksichtigung sprechen. 

5lo.8S. 

Aufforderung. 
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Areis - Kurrenden -Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück A». 

Bolkenhain, den 31. Juli 1848. 

unten signalisirte verehelichte Inwohner Opitz aus Röhn--
stock, welche an Blödsinn leidet, ist am I8ten d. Mts. heimlich Steckbrief. 
anS Rohnstock entwichen, und hat aller Nachforschungen ungeachtet, 
bis heute nicht aufgefunden werden können. 

Die Olsbehörden des Kreises fordere ich daher hiermit auf, 
die Opitz, wenn sie irgendwo betroffen. werden sollte, sofort an die 
Ortsbehörde in Rohnstock abzuliefern, und davon bald hier Anzeige zu 
machen. 

Bo l kenha in ,  den  28 .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d .  D h o ß .  
S i g n a l e  m  e n t .  

Famisien-Name: Opitz; GeburtS- u. Aufenthaltsort: Rohnstock; 
Alter: 28 Jahr; Statur: groß; Haare: braun; Stirn: frei: Augen-
braunen: braun; Augen: blau; Nase, Mund: proportivnirt; Zahne: 
vollständig; Kinn: spitz; Gesichtsfarbe: blaß; Gesichtsbildnng: läng
lich, Sprache: deutsch; besondere Kennzeichen: keine. 

Bek le i dung :  e in  b raunka t t unene r  Rock  m i t  g rünged ruck tem '  
Leibchen, ein braunes gedrucktes kattunenes Tnchel, eine blaue leinene 
Schürze, ohne Kopf- und Fußbekleidung. 

Der Polizei Observat Emanuel Rieger aus Märzdorf hat W. 
sich heimlich von' da entfernt und treibt sich wahrscheinlich vagabon- Steckbrief, 
dirend umher. 

Die Orlsbehörden und Gensd'armen des Kreises weise ich da
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her hiermit an, ans den Rieger zu vigiliren und ihn im BetretungS-
falle hierher abzuliefern. 

Sollte Rieger aber irgendwo in Arbeit stehen, so haben dies 
die betreffenden OrtSgerichte sofort hier anzuzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  28 .  Ju l i  1848 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
S i g n a l e m e n t .  

Familienname: Rieger; Vornamen: Carl Emanuel; Geburts
und Aufenthaltsort: Marzvorf, Kreis Bolkenhain; Alter: 28 Jahr; 
Größe: 3Fuß; Haare: braun; Stirn: bedeckt; Augcnbraunen: schwarz; 
Augen: grau; Nase, Mund: proportionirt; Zähne: vollständig; Bart: 
schwarz; Kinn: rund; Gesichtsfarbe: gesund; GesichtSbildung: läng
lich; Statur; untersetzt; Sprache: deutsch; besondere Kennzeichen: keine. 

Bek le i dung  is t  n i ck t  bekann t .  

No.S j .  Gott, für König und Vaterland, konstistuirte sich heute hier, 
Aufforderung, unter dem Vorsitz der Unterzeichneten, der Veteranen-Haupl-Verein 

für Schlesien, zur Wiederberstellung der Eintracht, wie sie in den . 
Befreiungskriegen von 1813 bis 1813 zwischen König und Volk 
geherrscht hat, und wie sie von dem vaterländischen Heere während 
langer Friedensjahre mit Sorgfalt gepflegt und in Ehren gehalten 
wurde. 

Wir Kämpfer und Sieger auf den Schlachtfeldern von Denne-
witz, Groß-Beercn, an der Kahbach, Wachau, Leipzig, Vrienne, Laon, 
Paris und In belle ^lliemhe sehen mit Stolz auf die Früchte, welche 
diese Siege in den Soldaten aller Truppengattungen unsers heutigen 
Heeres trugen. Alle hielten die glorreiche Geschichte, welche wir 
ihnen überlieferten, in Ehren; alle wiesen die Versuche zur Untreue 
und zum Abfall mit Verachtung zurück und kämpften in Holstein, 
wie in der Provinz Posen unter unserm Wahlspruch: Mit Gott für 
König und Vaterland! ruhmvoll und sieggekrönt. 

Eine solche Armee, die alle Stänoe des Volks zum hohen Ziele 
der vaterländische» Ehre in Eintracht zusammen zu halten vermag, 
wird Deutschlands neuer Gestaltung willkommen sein, und es ist 
Pflicht jedes Freundes des Gesammt-Vaterlandeö, ihm eine solche 
Armee auch im Ersatz derselben ehrenwerth zu erhalten. 
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Wir Veteranen stellen nns demnach der jungen Armee, unfern 
lieben theucrn Söhnen, als Reserve auf, um ihnen den Ersatz aus 
dem treu erhaltenen Volke zu sichern, und wenn das nicht ausreicht, 
noch einmal mit Gott für König und Vaterland ihnen nach in den 
Kampf zn eilen. 

Wenn auch bis jetzt noch keine Vcrräther in dem Heere sich 
befinden, so »venig wie »vir solche damals kannten, so sind doch leider 
im Vaterlande Verräther genug, welche auf die leicht zu bethörende 
Menge durch Lug und Trug feindlich wirken. Die jüngste Zeit hat 
das zur Genüge bewiesen. Die Republikauer und Anarchisten machen 
mit ihnen gemeinschaftliche Sache und verführen das Volk znm Ab
fall von König nnd Vaterland und Gesetz. Dies, wie die Vergrö
ßerung der Schmach zu verhindern, welche die Verrälher auf unse 
thenres Vaterland schon in herzzerreißender Last häuften, ist unser 
nächste Aufgabe. Um diese zu erfülle»,, haben die Veteranen der 
Hauptstadt Schlesiens in erfreulicher Menge sich zusammen geschaart, 
in der sichern Hoffnung: 

1) daß alle gleichgesinnten Veteranen des Vaterlandes und in 
unserer Provinz, die irgend wie und wo, ob kurz oder lang, 
im Heere oder im Civil, unserm König und Herrn treu und 
ehrenwerth gedient haben, und ein Herz für die Entwickelung 
des Staats und seiner konstitutionellen Verfassung auf gesetz
lichem Wege im Busen tragen, sich zu gleichem Streben in 
Provinzial-, Kreis- und Lokal-Vereinen, wo eS nur irgend 
möglich, zusammenschaaren und mit uns in Verbindung setzen 
werden; 

2) daß alle Veteranen-Vereine, unter sich verbunden, nöthigenfallS 
ein Reserve-Heer bilden. 

Drum, Ihr treuen Kameraden des Vaterlandes, schaart Euch zu 
Veteranen-Vereinen Eurer Provinzen und Kreise zusammen! Erhaltet 
die Eintracht zwischen König und Volk, und seid, wie früher, ein 
Beispiel deutscher Treue und Ehrenhaftigkeit! Das Heer muß stark 
bleiben zur Unterstützung der Macht des konstitutionellen Thrones, 
damit dieser die Umgestaltung des Staats kräftig vollenden kann. — 

Nun aber auch an Euch, ihr edlen Vereine in Stadt und Land, 
die ihr die schweren Zuckungen und Kämpfe des Vaterlandes gleich 
uns zum Wohle desselben zu heilen strebt, die Bitte: nehmt die dar
gereichte treue deutsche Rechte zum gemeinsamen Streben von uns an, 
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und gönnt uns die Freude, durch eine kurze Kundgebung Eurer in
nigen Vereinigung mit uns, Euch zu den Unserigen zählen zu dürfen, 
wie wir unwandelbar die Eurigen sein werden. 

B res lau ,  den  13 .  Ju l i  1848 . .  
Veteranen-Haupt-Verein in Schlesien. 

Freiherr Hiller v. Gärtringcn, General-Lieutenant a. D. v. Strauch, 
General-Lieutenant a. D. (v. d. Kavall.). v. Röder, General-Major a. D. 
v. Dröstlre, General-Major a. D. v. Hüllessen, Oberst-Lieutenant a. D.' 
Derndt, Senior. Hossinann, Blinden-Jnst.-Jnspector u. Lieutenant a. D. 
Nicky, Rechnungs-Rath u. Prein.-Lieutenant a. D. Warnke, Stadtrath 
u. Prem.-Lieutenant a.D. Limmer, Rechnungsrath u. Prcm.-Lieut. a. D. 

Der Unterzeichnete nimmt Veranlassung, die Veteranen im dies« 
seitigen Kreise mit Abschrift vorstehenden, in den Zeitungen veröffent
lichten Inserats zu benachrichtigen und aufzufordern, zur Theilnahme 
an dem Vereine durch Namens-Unterschrift in die zur Unterzeichnung 
in der hiesigen Kreiösteuer-Kasse ausgelegte Liste sich bereit erklaren 
zu wollen, und soll, sobald diese Unterzeichnung für geschlossen zu 
erachten, event. wegen Constituirung des Zweig-Vereins hier in einer 
General-Versammlung der Theilnehmer zur Wahl des Vereins-Vor
standes geschritten, die angemessenen Berathungen begonnen und nach 
dem Wunsche der Gesellschaft fortgesetzt werden. 

Bo l kenha in ,  den  19 .  Ju l i  1848 .  
A. W. I. Richter, 

Hauptmann a. D. und Kreis-Steuer-Einnehmer. 
Abschrift hiervon commuuicire ich den Ortsbehörden des Kreises 

zur Bekanntmachung an die in ihren Kommunen befindlichen Veteranen. 
Bo l kenha in ,  den  28 .  Ju l i  1848 .  

Der Kömgliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  



Kreis - Kurrenden - Dlatt 
des  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S«. 

Volkenhain, den 7. August 1848. 

o> 
Verfolg der ?lllerhöchsten Kabinets-Ordre vom 23. April 1848 dilo.92. 

„nv des Finanz-Ministerial-ErlasseS vom 27. April 1848 sind bei Aufforderung, 
der Regierungs-Hauptkasse Hierselbst zur freiwilligen Staatsanleihe bis 
heute überhaupt: 

66,836 Rthlr. eingezahlt worden und außerdem 
736 Mark 16 Loth Silber und 
12 Mark 6 Loth Gold 

eingegangen. 
Wenn nun nach der, der National-Versammlung in Berlin ge

machten Finanz-Vorlage das außerordentliche Bedürfniß des Staats
hauehalts 13 Millionen beträgt, so ist es klar, daß die bis jetzt aus 
dem Regierungsbezirk eingegangenen Beiträge im Verhältniß der Größe 
und Volkszahl desselben höchst unbedeutend sind, und die Ausschrei
bung der Zwangsanleihe nicht zu umgehen sein wird. — Abgesehen 
von den Nachtheilen, welche durch die Zwangsanleihe für den Her
anzuziehenden überhaupt herbeigeführt werden, wird noch mehr das 
Eindringen in die Vermögens-Verhältnisse aller Einsassen des Re
gierungsbezirks lästig werden, und sehen wir uns daher veranlaßt: 
sämmtliche Einsassen wiederholt aufzufordern, sich sofort bei der frei
willigen Anleihe z» betheiligen, indem nach der Vorlage des Herrn 
Finanz-Ministers vorläufig der Schlußtermin auf den 16. August d. I. 
festgestellt worden ist. 

Die Landrath-Aemter und Magisträte haben für die Verbreitung 
dieser Bekanntmachung, welche möglichst in allen öffentlichen Blättern 

. aufzunehmen ist, Sorge zu tragen, und persönlich dahin zu wirken: 
daß eine größere Anzahl der vermögenden Einwohner des Regierungs-
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bezirks als zeicher bei der freiwilligen Anleihe sich angemessen be
theiligen. LiegniH, den 26. Juli 1848. 

Wird den Ortsgerichten zur Bekanntmachung in ihren Kommu
nen mit der Aufforderung zugefertigt, die eingehenden Capitalien recht 
bald an die hiesige Königliche Kreis-Skeuer-Kasse einzuzahlen. 

Vo l ke  nha in ,  den  4 .  Augus t  1848 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

1^0.93. Die Ortsgerichte werden hiermit aufgefordert: die Feuer-Sozie-
Aufforderung. täts-Reste pro 1. Halbjahr c. sofort, nöthigenfalls durch ExeculionS-

vo l l s t r eckung ,  von  den  Res tan ten  e inzuz iehen  und  so l che  vo l l s t änd ig  
mit den Steuern für den laufenden Monat an die Königl. KreiS-
steuer-Kasse Hierselbst einzuzahlen. 

Wenn bei Vollstreckung der Execution die Assistenz eines Gens-
d'armen erforderlich sein sollte, so ist solche bald hier zu beantragen. 

Bolkenhain, den 4. August 1848. 
Der Königliche Handrath 

und Feuer-Sozietäts-Kreis-Director 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  



Kreis - Kurrenden-Matt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück St. 

Bolkenhain, den 14. August 1848. 

bat sich hin und wieder die Meinung verbreitet, daß keine wo. 94. 
Einzahlungen zur freiwilligen Anleide mehr angenommen werden. Aufforderung. 
Diese Meinung ist unrichtig. — Der Schlußtermin der freiwilligen 
Anleihe war .in dem Gesetz-Entwurf wegen der Zwangs-Anleihe 
auf den lOten August dieses Jahres angenommen. Wahrscheinlich 
wird aber dieser Schlußtermin noch einige Wochen hiuausgerückt, 
weil der gedachte Gesetz-Entwurf noch in der Berathung begriffen 
ist. Jedenfalls wird der Schlußtermin zeilig durch die öffentlichen 
Blätter micgerheilt werden. 

Die königliche Regierung hat Vorstehendes in Ihrem Bezirk 
bekannt zu machen. 

Be r l i n  den  3 .  Augus t  1848 .  
Der Finanz-Minister. 

H a n s e m a n n .  
An die Königliche Regierung 
zu Licgnitz. 1 Nr. 9244. 

Abschrift vorstehenden Ministerial-Erlasses erhalten sämmtliche 
Königliche Landraths-Aenuer und Magistrate zur Kenntnißnahme 
mit der Aufforderung, diesen Erlaß, welcher im nächsten Amtsblatte 
abgedruckt wird, schleunigst auch in die Kreis- und Lokalblätter auf
nehmen zu lassen. 

L i eg  n i t z ,  den  6 .  Augus t  1848 .  
Königliche Regierung. 

v .  W i t z  l eben .  
Abschrift hiervon communicire ich den Orts-Behbrden zur Kennt

nißnahme mit der Aufforderung: die wohlhabenden Ortsbewohner 
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wiederholt anzuregen, sich bei der freiwilligen Anleihe nach Kräften 
zu betheiligen. Bolkenhain, den II. August 1848. 

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

No. 95. In der Nacht vom 2ten zum 3ten d Mts. sind mittelst Ein» 
Diebstahls-Anzcige. steigen durch ein Fenster der Freistellbesitzerin Caroline, verw. 

Fleischermeister Wilhelm zu Groß-Rosen, aus ihrer, zu gleicher 
Erde gelegenen Wohnstube nachstehende Gegenstande gestohlen worden : 

1) eine fast noch ganz neue Schürze von blauer Leinewand mit 
blauen Bändern; 

2) ein grün geblümtes Halstuch von Nesselkattun mit blauem 
Grunde; 

3) ein schwarz kattunenes Halstuch; 
4) ein schwarzes Merinotuch mit geknüpften Frangen; 
Z) ein blau und weiß gezogenes neues Tischtuch; 
K) 2 weiße gezogene Handtücher; 
7) eine roth polirte Kleiderbürste mit schwarzen Borsten, bezeichnet 

mit l'. durch weiße Borsten; 
8) aus derselben Stube ein, dem Pachtfleischer Huld gehöriger, 

ganz neuer Mannsrock von grauem Tuche mit blauem Kittei» 
fulter und schwarzen gepreßten Hornknöpfen. In dem rechten 
Flügel, neben der Tasche war in das Futter ein kleines Loch 
von der Größe eines Silbergroschens gebrannt. 

Aus der Stube des Fleischer Huld wurden gleichzeitig gestohlen: 
^4 .  Den  F le i sche r  Hu ldschen  Ehe leu ten :  

1) eine schon getragene brauntuchene Weste mit 2 Reihen schwar» 
zer gepreßter kleiner Hornknöpfe, in jeder Reihe 7; ' ' 

2) eine neue hellbraune Tuchmütze nach jetziger Form, mit Leder
schirm und hellbraunem Zeugfutter; 

3) eine neue schwarze Tuchmütze nach jetziger Form, mit Lederschirm, 
schwarz lackirter Schnalle und grünem Zeugfutter; 

4) ein Paar langschäftige fahllederne noch ganz gute Stiefeln mit 
Zwecken auf den Sohlen; 

Z) ein Paar noch neue fahllederne Halbstiefeln; 
6) ein Paar kalblederne Halbstiefeln, an den äußeren Fußselten 

mit kleinen Flecken; sämmtliche Stieseln mit Lederstrippen; 
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7) eine schon sehr getragene Unterjacke von braunem Köper mit 
messingenen Knöpfen; 

8) eine Schürze mit Latz von weißer Leinwand, welche in der 
Mitte erst neu ausgebessert war und weiße Bander hatte; 

9) ein neuer wollener Shawl, roch und schwarz gestreift; 
19) eine neue kurze Tabackpseife mit Rehkrone und breiter schwarzer 

Spitze. Der Kopf von weißem Porzellan hatte die gewöhnliche 
Form und enthielt die Aufschrift: ,,Frei und einig. Erinnerung 
an den 18. Marz"; der Deckel war gelb und schon alt; 

11) eine Kleiderbürste mit weißen Borsten, bezeichnet mit L. N. 
durch schwarze Borsten; 

12) eine neue Frauenfchürze von blaugestreifter Leinwand mit blau
gestreiften Bändern; 

13) ein übergoldetes Fünskreuzerstück; 
14) 3 Ellen weiße flächsene Leinwand. 

L. Dem F le i sche rgese l l en  Ka r l  K lenne r :  
1) ein Paar lange fahllederne, fast noch neue Stiefeln mit Band

strippen und Zwecken auf den Sohlen; 
2) eine blautuchene kurze Jacke, noch gut, mit blauem Parchent-

futter und schwarzen gepreßte» Hornknöpfen. 
S t r i egau ,  den  9 .  Augus t  1848 .  

Der Landrath Ruprecht. 
Wird den Ortsbekörden des Kreises zur Bekanntmachung in 

ihren Communen und Vigilanz auf die bezeichneten Sachen mitgetheilt. 
Ve l ken  Ha in ,  den  11 .  Augus t  1848 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Der mehrfach wegen großen Diebstählen bestrafte und erst kürz
lich aus der Straf-Anstalt zu Görlitz entlassene Corrigende, Karl 
Elsner aus Peterwitz hat sich vor zehn Tagen heimlich und un
erlaubter Weise von da entfernt, und treibt sich seitdem wahrscheinlich 
seiner früheren Lebensweise nachhängend umher. Da der Elsner ein 
der öffentlichen Sicherheit höchst gefährliches Subject ist, so erman
gele ich nicht, ein Königl. Hochwohllöbl. Landrath-Amt hierdurch 
auf ihn unter dem ergebensten Ersuchen aufmerksam zu machen, 
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auf ihn sorgfaltig vigiliren lassen, und ihn im Betretungsfalle dem 
competenten Gericht zur Bestrafung überweisen zu wollen. 

I aue r ,  den  31 .  Ju l i  1848 .  
Der Landrath-Amts-Verweser, 

gez .  Demu th .  
Abschrift hiervon den Ortsbehörden zur Vigilanz auf den w.Els-

ner, welcher im Betretungsfalle zu verhaften und mittest sicherer Be
gleitung anher abzuliefern ist. 

Bo l kenha in ,  den  11 .  Augus t  1848 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
I^a. 97. der Nacht vom 8ten zum 9ten d. Mts. stnd dem Brauer-

Diebstahls-Anzeige. Meister Haude zu Weimersdo r f  ans  dem unve rsch lossenen  S ta l l e  
3 Schweine im Werth von 3l) Thlr. 

gestohlen worden. 
Eins männlichen nnd eins weiblichen Geschlechts sind bläulich 

weiß, das dritte, männlichen Geschlechts, hat schwarzeFlecken und am 
rechten Hinterfüße eine Beule. 

Die Orcs-Behörden haben diesen Diebstahl bekannt zu machen 
und von etwaigen Ermittelungen bald Anzeige zu erstatten. 

Bolkenhain, den II. August 1848. 
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
dto.98. In der heutigen Versammlung des Kreis-Vereins ist beschlossen 

Bekanntmachung, worden, einstweilen monatlich nur einmal die gewöhnlichen Zusammen
künfte stattfinden zu lassen. 

Indem wir dies den Mitgliedern des Vereins bekannt machen, 
ersuchen wir die Herrn Scholzen, ihre Gemeinden zu benachrichtigen: 

daß von jetzt ab und bis auf weitere Anzeige des Vorstandes 
der Kreis-Verein sich hierorts stets monatlich nur einmal, nnd 
zwar  immer  am e rs ten  Mon tage  jeden  Mona ts ,  (daS  
nächstemal also den 4. September d. I.) Nachmittags 3VzUhr 
versammelt. Bolkenhain, den 7. August 1848. 

Der Vorstand des hiesigen Kreis-Vereins. 



Kreis - Kurrenden - Matt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stuck SS. 

Bolkenhain, den 28. August 1848. 

,e Herren Minister des Innern und der Finanzen haben es für No.99. 
zeitgemäß erachtet, den Geschäftsbetrieb von ihnen unwesentlich schei- Bekanntmachung, 
nenden  Fo rmen  zu  be f re i en ,  und  demzu fo lge  besch lossen ,  i nne rha lb  
Ihres Geschäfts-Ressorts von den Prädikaten „Hochlöblich," 
„Wohllöblich," „löblich," „hochedel," „edel" und ähnlichen Beziehungen, 
so wie auch von der in den Erlassen an Behörden gebräuchlichen An
rede „Ein oder Eine" (Regiernngs-Präsidium, Regierung) anstatt 
„das" oder „die" in der Geschäftö-Eorrespondenz keinen weitern Ge
brauch machen z» lassen. 

Indem wir die uns untergebenen Behörden und Beamten hier
von in Kenntniß setzen, weisen wir dieselben gleichzeitig an, sich danach 
von jetzt ab und zwar mit der Maaßgabe zu achten, daß nur da6 
Prädikat „Königlich" beizubehalten bleibt. 

Aegnitz, den 8. August 1848. 
Königliche Regierung. 

Graf Zedlitz-Trützschler. 
Abschrift den Ortsbehörden des Kreises zur Nachricht und Be

achtung. Bolkenhain, den 25. August 1848. 
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Einem Hochwohllöblichen Landrath-Amt beehre ich mich, hierdurch dZn. zbo. 
ivebel, Unterossizier Riedel, gestern vcmBata,llons-(~t^ , 
bcra urückaekehrt bin und die Geschäfte des Compagn.efuhrers der 
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lind ersuche daher Ein HochwohllöblicheS Landrath-Amt, solches den 
betreffenden unterhabenden Kreis- und Ortsgerichten durch das Kreis--
Kurreuden-Blatt baldigst mittheilen lasten zu wollen. 

Bo l kenha in ,  den  24 .  Augus t  1848 .  
v. Salisch, 

Premier-Lieutenant und Kompagnicführer. 
Abschrift hiervon den Ortsbebbrden des Kreises zur Nachricht. 

Bolkenhain, den 25. Angnst 1848. 
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

No. ?v t .  Da  es  d r i ngend  no thwend ig  i s t ,  daß  d ie  Kompagn ien  j e t z t ,  nach -
Auffördttunz. dem das Bataillon wieder zurückgekehrt ist, sich genau i» Kenntniß 

sehen, was sich an Mannschaften, Reserven und Landwehr in ihrem 
Bezirk befindet, so ersuche ich Ein Königliches Hocbwohllödiiches 
Landrath-Amt ganz ergebenst, die unterhabenden OrtSbebörden geneig
test anweisen zu wollen, der Kompagnie auf deren Requisition die 
gewünschten Notizen zu geben. 

H i r schbe rg ,  den  24 ,  Augus t  1848 .  
Oer Major und Bataillons-Kommandeur. 

F re i h .  v .  Schenk .  
Wird den OrtSbehörden mit der Aufforderung mitgetbeilt, den 

deSfallsigen Requisitionen der Compagnie pünktlich Genüge zu leisten. 
Bolkenhain, den 25. August >848. 

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

blo. tv2. In der Nacht vom Alten zum 21ten d. MlS. brach zu Mittel» 
Aufruf zur schleus Falkenhain in dem Gottfried Brusigschen Bauergure aus noch unbe-

nigcn Unterstützung kannter Ursache Feuer aus, das durch einen Hefligen Sturm begünstigt, 
w NÄ?" »l- kMMch.' Kirch, wi, 

die Schule, 
den Dominial-Mittel-Hvf, 
die Brarierei, 
6 Bäuergeböfte, 
D Ackerhüueler- und 
22 Leerlfflueler-Steüen, 
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zusammen «6 Gebäude — die Scheuern mit reichlicher Erndte ge
füllt, — in Asche legte. Das Feuer griff so schnell um sich, daß 
die Verunglückten von ihren Habseligkeiten, außer dem Vieb, meist 
nichts und nur einige wenige Kleidungsstücke zu retten vermochten. 
51 Familien mit 89 Kindern, zusammen 299 Personen sind resp. 
ihres Obdachs und ihrer Habe, die Bauern und Ackerhäusler der 
reichlichen Erndte, des Futters für ihr Vieh und des Saamens zur 
Aussaat und die Leerhäusler und Inwohner der Mittel zum ferneren 
Erwerbe beraubt, und schleunige Hülfe ist hier von Nöthen. 

Die Verunglückten nehmen in ihrer trostlosen Lage zunächst ihre 
Zuflucht zur Barmherzigkeit der Kreis-Einsassen und bitten die Do
minien, Magisträte und Onsgerichte: die Sammlung von milden Ga
ben aller Art und der Absenkung derselben an den Unterstützungs-
Verein zu Falkenhain oder Hierher sich zu unterziehen. Sie wenden 
sich ferner auch an ihre mildthätigen Laudsleute in andern Kreisen 
und bitten die Herren Landräthe durch mich: die Sammlung einiger 
milden Spenden für sie vermitteln zu wollen, welche ich dankbar an
nehmen und dem Umerstützungs-Vereine zur zweckmäßigen Verwen
dung überweisen werde. 

Schönau ,  den  22 .  Augus t  1848 .  
Königlicher Kreis-Land-Rath. 

In Vertretung: 
von  Ho f fmann .  

Abschrift hiervon rommvnirire ich den Ortsbehörden zur Bekannt
machung in ihren Communen und Sammlung milder Gaben. 

Die eingekommenen Beträge sind bei Abfuhr der Steuern pro 
Septeniber c. an die hiesige Kreis-Kommunal-Kasse mittelst Lie
ferzettels abzuführen. 

Bo l kenha in ,  den  25 .  Augus t  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

In der Nacht vom 4. zum 5. August c. ist dem Stellbesitzer io3. 
und Schuhmacher Seifert zu Nieder-Reichwaldau aus feinm Stake Diebstahls-Anzeige. 
eine Kuh gestohlen worden Sie ist rochfahlscheckig mit weißen Strei
fen, eher klein als groß, hat ganz spitze Hörner, ihr Kopf ist ohne 
Abzeichen, ganz roth; sie hat erst zwei Kälber gehabt und das letzte 
Mal vor circa 5 Wochen gekalbt. 
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Ein Königliches Hochwohllöbtiches Landrath-Amt ersuchen wir 
ganz ergebenst, den Diebstahl im Kreisblatt zur Kenntniß des Pu
blikums und der Gewerbetreibenden zu bringen «urd die Herren Gens-
d'armen zur Vigilanz aufzufordern. 

Schönau, den 3. August 1848. 
Der Magistrat. (Polizei-Verwalt.) 

Wird den Ortsbehörden zur sorgfältigen Nachforschung mitge-
theilt. Etwanige Wahrnehmungen sind ungesäumt hier anzuzeigen. 

Bo l kenha in ,  den  23 .  Augus t  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. 104. Am 23len d. Mls. Nachmittags 3 Uhr ist von dem Inwohner 
Bekanntmachung. Halx zu Schönthälchen auf den, an der Bolkenhain-Hobenfriedeber-

ger Straße gelegenen Wolmsdorfer Aecken, eine schwarze trächtige 
Sau eingesungen worden. 

Die Ortsbehörden haben nach dem Eigenthümer in ihren Com
mune» nachzuforschen, und wenn solcher ermittelt werden sollte, hier 
Anzeige zu machen. 

Bo l kenha in ,  den  23 .  Augus t  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a s  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. 105. der Nacht vom 19ten zum 2(sten d. Mts. sind dem Schmie-
Diebstahls-Anzeige. demeister Scharfenberg zn Ober-Wclmstorf von zwei vor dem Hause 

stehenden Pflügen 
ein Seich, gezeichnet (l. I'., im Werth von Il> Sgr., 
ein Schaar von einem böhmischen Pfluge, welches neu erlegt 

war, werth 2 Rthlr., 
entwendet worden. 

Die Orlsbehörden werden aufgefordert, durch Bekanntmachung 
in ihren Communen zur Entdeckung des Diebes und Wiedererlangung 
der Sachen mitzuwirken. 

Bo l kenha in ,  den  23 .  Augus t  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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AuS Neu-Reichenau ist der nachstehend bezeichnete, unter poli- klo.ios. 
zeilicher Aufsicht stehende Tagearbeiter Christian Renner entwichen und Steckbrief 
treibt sich vagabondirend umher. 

Sämmtliche Militair- und Civil-Behörden werden ersucht, auf 
denselben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und 
anher abliefern zu lassen. 

Bo l kenha in ,  den  25 .  Augus t  1848 .  
Der Königliche Landrath. 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
S i g n a l e m e n t .  

Geburtsort und gewöhnlicher Aufenthalt: Neu-Reichenau; Reli
gion: evangelisch; Stand, Gewerbe: Tagelöhner; Alter: 45 Jahr; 
Größe: 5 F»ß 4 Zoll; Haare: dunkelblond; Stirn: hoch, schmal; 
Augenbrauen: blond, dünn; Augen: bläulich; Nase: lang, stumpf; 
Mund: klein; Zähne: vollständig; Bart: röthlichblond; Kinn: breit, 
rund; Gesichtefarbe: gesund; GesichtSbildung: oval; Statur mittel; 
Sprache: schlesischer Dialect; besondere Kennzeichen: keine. 
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Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhenn. 
Stück SS. 

Vclkenhain, den 4. September 1848. 

lis dem Beriete der Königlichen Regierung vom 2ten d. MlS. wr». 107. 
habe ich ungern ersehen, daß seit dem Erlaß der Allerhöchsten Ordre Bekanntmachung, 
vom 26. Juni d. I., welche für alle bis zu diesem Tage verübten 
Forstfrevel Amnestie bewilligte, eine maßlose Vermehrung der Hvlz-
diebstähle eingetreten ist. 

Da diese Besorgniß erregende Erscheinung nach den Ermittelun
gen der Lokalbehörden aus der im Publikum verbreiteten Meinung 
hervorgegangen sein soll, 

daß beim Erscheinen des neuen Staatsgrundgesetzes eine aber
malige Amnestie für Forst- und Jagdfrevel eintreten werde, 

so muß der Königlichen Regierung zur Pflicht gemacht werden, die 
östentliche Meinung über die Unrichtigkeit dieser durchaus unbegrün
deten Voraussetzung zu belehren. 

Die neue Verfassung wird dem Volke die errungene Freiheit 
verbriefen, zugleich aber den Gesetzen die ihnen gebührende Achtung 
und Geltung sichern. 

Be r l i n ,  den  23 .  Augus t  1848 .  .  
Der Finanz-Minister. 

(gez.) Hansemann. 
An die Königs. Regierung zu Potsdam. II. 15571. 

Abschrift des vorstehenden Ministerial-ErlasseS wird den OrtS-
behörden des Kreises z»r baldigen Bekanntmachung in ihren Com-
munen, höherer Anordnung gemäß, hierdurch mirgecheilt. 

Bo l kenha in ,  den  1 .  Sep tember  1848 .  
Der Königliche Landrath. 

Graf  Seher r  und  Dhoß.  
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wo. 108. In der Nacht vom 28ten zum 29ten v. MtS. sind aus der 
Diebstahls-Anzeige. Schenkstube des Brauermeister Opitz in Röhn stock folgende Sachen 

gestohlen morden: 
1) eine große stählerne Wanduhr mit weißem Emaille-Zifferblatt 

und römischen Zahlen. Dieselbe schlägt auf die Frder, die 
Schnuren geben auf Walzen, sie hat zwei schwere eiserne Ge
wichte und geht 19 Tage. 

2) ein rundes messingenes Vogelbauer mit gelbem Canarienvogel. 
Das Bauer hat 3 runde messingene Knöpfe, worauf eS sieht, 
am Boden eine broncene Roselte; das Thürchen war etwas 
schadhaft. 

3) einige blechene Küchengeräthe und ein ordinaires Handtuch. 
Die Ortsbehörden werden aufgefordert, diesen Diebstahl in ihren 

Kommunen zu veröffentlichen und zur Entdeckung deS Diebes und 
Wiederlangung der Sachen mitzuwirken. 

Bolkenhain, den 1. September 1848. 
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  



Kreis - Kurrenden - Platt 
des  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stock »4. 

Volkenhain, den 18. September 1848. 

Äie Magistrate und Ortsgerichte des Kreises werden hierdurch auf--
gefordert, mir der Aufnahme der Klassensteuer-Rolle pro 1849 Betrifft die 

^ . Klassenstcuer-Ver-
'  a l l geme in  zum I .  Oc tobe r  c .  anlagung pro 1849. 

vorzugehen, und die Listen i» «tuplo 
b i s  zum 15 .  Oc tobe r  c .  

hierher einzureichen. Von den kleinem Gemeinden wird die Einsen
dung derselben noch vor diesem Termin gewärtigt. 

Die Aufnabme selbst ist von Haus zu Hause und mit aller 
Sorgfalt zu bewirken, und sind sämmtliche Personen, gleichviel ob 
steuerpflichtig oder steuerfrei in die betreffende Aliergklasse zu sehen. 

Uebrigens verweise ich auf die im Kreisblatte pro 184? Seite 
192 und 193 aufgenommene Regierungs-Verfügung vom 25. Juli 
c., nach welcher bei Anfertigung der Listen genau zu verfahren ist. 

Bo l kenha in ,  den  13 .  Sep tember  1848 .  

Der Königliche Handrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Da bis jetzt abändernde Bestimmungen in Betreff der Anferti- be<>. 110. 
gung der Gewerbesteuer-Rolle für das Jahr 1849 nicht ergangen Betrifft die 
sind^ so veranlasse ich die Magisträte und Ortsgcrichte unter Hin- Aufnahme der Ge-
wcisung auf die deshalb früher ergangenen Vorschriften, mit diesem werbesteuer-Rolle. 
Geschäft in den ersten Tagen des Monat October c. dergestalt vor
zugehen, daß die neue Gewerbesteuer Rolle, so wie die besondere 
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Nachweisung der steuerfreien Gewerbetreibenden von jedem Orte 
spätestens 

den  6 .  Oc tobe r  c .  
hierher eingereicht wird. 

Bo l kenha in ,  den  13 .  Sep tember  1848 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  T h o ß .  

wo. III. Nacht vom 10. zum II. d. M. sind mittelst gewalt-
Diebstahls-Anzeige. samen Einbruchs aus der kathol. Kirche zu Alt-Reichenau, nachbe-

nannte Sachen gestoblen worden: 
1) Ein Ciborium (großer Kelch von Kupfer und vergoldet). 
2) Eine Pateue (kleiner silberner Teller). 
3) Eine silberne Kapsel (worin Oel und Baumwolle). 
4) Eine große Klingel. 
3 )  14  S tück  we iße  Ke rzen  ( schon  geb rauch te ) .  
6) Eine Brille mit silbernem Gerüste. 
?) Zwei messingene kleine Leuchter und 
8 )  Zwe i  Büche r  i n  l a te i n i sche r  Sp rache .  

Ferner ist in der Nacht vom 13. zum 14. d. M. aus der Do-
minial-Brcnnerei zu Börnchen 

der Hut von der Branntweinblase 
gestohlen worden. Derselbe ist von einem gewöhnlichen kleinen Zeuge 
und hat auf der Seite ein paar Beulen. 

Indem ich die Ortsbehörden hiervon in Kenntniß setze, fordere 
ich dieselben auf, durch Bekanntmachung in ihren Communen zur 
Wiedererlangung der gestohlenen Sachen und Entdeckung der Diebe 
eifrigst mitzuwirken. 

Wahrnehmungen sind bald hier zur Anzeige zu bringen. 
Bo l kenha in ,  den  13 .  Sep tember  1848 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo.512. Diejenigen Reservisten und Wehrmänner der diesseitigen Com-
Bekanntmachung. pagnie, welche bei der Auskleidung des aktiven Bataillons am 19. 

August c. in Hirschberg ihre auf der Montirungskammer daselbst 
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niedergelegten Civilsachen nicht wiedergefunden, auch jetzt noch nicht in 
Bes i t z  de rse lben  s i nd ,  we rden  h i e rdu rch  au fge fo rde r t ,  s i ch  ohne  Ze i t 
verlust bei dem Bezirks-Feldwebel hierselbst persönlich einzufinden, 
um von diesem wegen der ihnen verloren gegangenen Civilsachen zu 
Protokoll vernommen zu werden. 

Die Namen der betreffenden Mannschaften sind hier zwar be
reits bekannt, jedoch herrscht noch eine Differenz hinsichtlich der feh
lenden Sachen, welche aufs Schleunigste, behufs deren Herbeischaf
fung erledigt werden muß. 

Sollten jedoch obige Meldungen nicht unmittelbar nach Erlaß 
dieser Bekanntmachung erfolgen, so mußten dieselben später unberück-
sichtiget bleiben. 

Bo l kenha in ,  den  13 .  Sep tember  1848 .  
v. S.alisch, 

Prem.-Lieutenant und Compagniesi'ihrcr. 
Vorstehende Bekanntmachung haben die Ortsbehörden der be

treffenden Wehrmänner und Reservisten bald mitzutheilen, damit sich 
solche zur Vernehmung gestellen können. 

Bo l kenha in ,  den  15 .  Sep tember  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

An die Wähler und Wahlmänner des Volkenhainer n». 113. 
Kreifes« Bekanntmachung. 

Indem ich Ihnen heute weiter» Bericht erstatte, erachte ich es 
für wesentlich, zunächst über das Ve rfafsu n g Sg e se tz nähere Aus
kunft zu geben. Dasselbe wird Ihnen, sowie es aus der betreffenden 
Kommiss ion  he rvo rgegangen  i s t ,  du rch  d i e  ö f f en t l i chen  B lä t t e r  vo l l 
ständig bekannt geworden sein. Ich darf daher spezielle Milthei-' 
lungen darüber wohl jetzt unterlassen. Nur soviel bemerke ich für 
Diejenigen, welche mit dem Inhalte nicht näher vertraut sein sollten, 
daß der Entwurf Iii) Artikel in folgenden Titeln enthält: 

Tit. 1. Vom Staatsgebiete. (2 Art.) Tit. II. Von den Rech
ten der Preußen. (35 Art.) Tit. III. Vom Könige. (15 Art.) 
Tit.. IV. Von den Ministern. (2 Art.) Tit. V. Von den 
Kammern. (26 Art.) Tit. VI. Von der richterlichen Gewalt. 
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(13 Art.) Tit. VII. Von den Staatsbeamte». (2 Art.) Tit. VIII. 
Von der Finanz-Verwaltung. (6 Art.) Tit. IX. Von den Ge
meinde-, Kreis- nndBezirköverbänden und „Allgemeine Bestim
mungen." (9 Art.) 

Der Text giebt die Grundzüge der neuen Verfassung. Für 
alle Hauptfragen sind noch spezielle organische Gesetze unumgänglich 
nöthig, wie z. B. bei Tit. II. das Gesetz zum Schutz der persönlichen 
Freiheit, das Preßgesetz, Unlerrichrsgesetz, Bürgerwehrgesetz; zum 
Tit. IX. eine vollständige Gemeinde-Ordnung u. s. w. 

Dieser von der Verfassungs-Kommission Anfangs v. Mts. uns 
vorgelegte Entwurf ist nun dem angenommenen Geschäftsgange gemäß 
nicht ohne Weiteres ins „Plenum", sondern erst in die 8 „Ablhei-
lungen" zur Berathung gekommen und hat hier manche wesentliche 
Abänderungen erlitten, wie dies wohl auch noch durch die Debatten 
im Plenum geschehen wird. 

Da wir bis zum 21. August in der Regel wöchentlich nur zwei 
Mal Plenarsitzung halten, so bewegte sich die Thätigkeit der Ver
sammlung hauptsächlich in den Abteilungen und Fachkommissionen, 
wo die für die Zukunft des preußischen Staats wichtigsten Fragen 
erörtert wurden. — Die Berathung über den Verfassungsentwurf ist 
fast in allen Ablheilungen beendet bis auf Tit.III, V. u.IX., da diese 
erst nach Berathung der Kommunal-, Kreis- und Bezirke-Ordnung 
disknlirt werden können, insofern die letztere auf die Frage über das 
„Zweikammersystem" resp. die Wahl der Mitglieder der „ersten Kam» 
mer" durch die „Bezirks- und Kreisvertreter" von großem Einflüsse 
ist. Ueberhaupt ist die Gemeiudeverfassung neben der Staatsverfassung 
das wichtigste Werk, welches uns obliegt, da, wenn jene nicht dem 
wahren Leben deS Volkes entspricht, auch die letztere nie eine Wahr
heit werden kann. Von der „Linken" ist ein vollständiger Gesehent
wurf über die Verfassung der Gemeinden, Kreise und Bezirke des 
preußischen Staats vorgelegt, von der Staats-Regierung jedoch erst 
die Verfassung der Gemeinde»; die Kreis- und Bezirks-Ordnung er
warten wir täglich. Es ist dies wieder ein Hinderniß für den Fort» 
gang unserer Hauptarbeit, so wie es Anfangs der mangelhafte Ver
fassungsentwurf selbst war. ^ 

Aus einer frühern Mittheilung wird Ihnen erinnerlich sein, daß 
nach Berathung in den „Abtheilurigen" jede Sache durch eine Cen« 
tral-Abtheilung" fürs „Plenum" bearbeitet wird. Von dem Ver
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fassungsgesetz liegt uns als Centtalbericht bereits Tit.I. vor-, die andern 
erwarten wir in diesen Tagen. Wären wir nicbt, wie eben erwähnt, 
durch die noch fehlende „Kreis- und Bezirks-Ordnung" in der Wei
lern Berathung des Verfassungsgesetzes behindert, so dürfte binnen 
Kurzem diese unsere Hauptaufgabe vollständig zur Erledigung ins 
Plenum gelangen. — 

Ich halte es für nothwendig, darauf besonders hinzuweisen, in
dem von mehreren Seiten Stimmen laut geworden sind, welche, hin
weisend auf die bisher noch nicht erfolgte Vollendung des Verfassungs
werkes, einerseits Unzufriedenheit und Mißtrauen gegen unsere Ver
sammlung au den Tag legen, andererseits derselben wohl gar für alle 
übrigen Fragen djeKompetenz absprechen, wie dies namentlich durch einen 
Theil der großen Grundbesitzer geschieht. Wir theilen gewiß den 
lebhaften Wunsch mit allen wahren Freunden des Vaterlandes, däs 
Slaatsgrundgesetz sobald als möglich ins Leben treten zu sehen, müs
sen aber jene Angriffe um so mehr für grund- und bedeutungslos 
erachten, da der gesehmäßig berufenen Volksvertretung, im Vereine 
mit der Krone, in jener Weise die aktive Souveränität einzig und allein 
zusteht. Als nvlhwendige Folge sind wir dann nicht blos berechtigt, 
sondern auch verpflichtet, überall wo der Erlaß eines neuen, oder 
die Aufhebung eines bestehenden Gesetzes sich nach weisem 
Ermessen im Interesse des Vaterlandes als dringend er
weist, durch Berathung und Beschlußnahme den Willen 
des Volkes der Negierung vor Augen zu führen» Die 
bloße Verfassung ist Nichts, wenn sie nicht von einer sol
chen Gesetzgebung begleitet wird, welche alle Verhältnisse 
Von Grund aus umgestaltet. Mit Rücksicht hierauf und in An
sehung der großen Schwierigkeiten und den zeitraubenden Vorarbei
ten, welche die Vereinbarung der Staatsverfassung noch verzögern, 
wolle man unsere Wirksamkeit vorurtheilsfrei ansehen und erwägen, 
daß das Ministerium selbst nächst der Verfassung uns mehrere Ge-
sctzesvorlagen zur schleunigen und vorzugsweisen Berathung und Er
ledigung zugetheilt hat. 

Zum Beweise übrigens, daß unsere Thätigkeit bisher eine reich
haltige war, erlaube ich mir die Aufzählung derjenigen Gesetze und 
Beschlüsse, welche von der Versammlung theils erledigt sind, theils 
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berathen werden, oder über welche Berichte der Centtal-Abtheilungen 
oder Kommissionen vorliegen: 

^ Im Plenum berathen und publicirt: 
1) Die Geschäftsordnung der Versammlung, 2) Das Gesetz, betref

fend den Schutz der zur Vereinbarung der preußischen Verfassung berufe
nen Versammlung. 3) Daö Gesetz, betreffend den Verlust der Mitgliedschaft 
der Versammlung im Fall der Annahme eines Staatsamtcs. 4) Das Ge
setz, betreffend die Aufhebung der Verordnungen über das Recht der Kreis-
stänvc, Ausgaben zu beschließen. 5) Das Gesetz, betreffend die Sistirung 
der wegen Theilung gemeinschaftlicher Jagddistrikte eingeleiteten Regulirungen. 
6) Das Gesetz, betreffend die Aufhebung des erimirten Gerichtsstandes in 
Kriminal- und fiskalischen Untersuchungen, sowie in Jnjurienprozcssen. 

k. Im Plenum berathene Anträge und Vorlagen, 
die zum Theil kein Gesetz nach sich ziehen, zun, Theil der Königlichen 

Genehmigung vorliegen: 
4) Das Gesetz, betreffend die Abschaffung der Todesstrafe. 
2) - - zum Schutz der persönlichen Freiheit (bukeas-corpus-uvte). 
3) - - betreffend die Erhöhung der Rübenzuckersteuer. 
4) - - - - Unterstützung der in ihren Civil-Verhältnissen 

verarmten Krieger aus den Jahren 1813, 1814 u. 1815. 
5) - - betreffend die Regulirung und Gleichstellung der Berg

werksabgaben. 
6) Ernennung einer Kommission zur Untersuchung der Ereignisse in Posen. 
7) - - - wegen der Vorgange in Schweidnitz. 
8) Bestimmung der Richtung der Ostbahn. 

t). In den Abteilungen berathen und als Central-Bcrichte für 
das Plenum vorliegend: 

1) Das Bürgerwehrgesetz (ist gegenwartig im Plenum zur Diskussion). 
2) Der Gesetz-Entwurf wegen Verpflichtung der Gemeinden zum Ersatz 

des bei öffentlichen Aufläufen verursachten Schadens. 
3) Der Gesetz-Entwurf, betreffend die Aufhebung der Klasscnsteuerbesreiungen. 
4) - - - betr. die Aufhebung der Grundstcuerbefreiungcn. 
5) - - , - - Ermäßigung d.Zeitungs-u. Gesuchstempels. 
6) - - - - ' Ausschreibung einer Zwangsanleihe. 
7) - - - über Umgestaltung der Domänen-u.Forstverwaltung. 
8) - - - betr. die Erhöhung der Branntweinsteuer. 
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ö) Bericht, betr. die Einstellung der schwebenden Verhandlungen Behufs 
Negulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse und Dienst
ablösungen. 

10) Bericht, betr. die Revision aller Ablösungen, Separationen und Negu
lirung gutsherrlich-bäuerlicher Verhältnisse. 

11) Bericht, betreffend die unentgeldliche Aufhebung des Jagd-Servitutcn-
rechts und freier Ausübung des Jagdrcchts. 

12) Bericht, betr. die sofortige Aufhebung des Gesetzes vom 31. Januar 
1845 über Zulässigkeit von Verträgen über unablösbare Abgaben. 

13) Bericht, betr. die Aufhebung des Gesetzes, betr. die bäuerliche Erbfolge 
in Westphalen. 

14) Bericht, betr. die Aushebung der Gesindeordnung. 
15) - - - Abschaffung der Verfolgung der unehelichen Vaterschaft. 
16) - - - - - Lotterie. 
17) - - - Aufhebung der noch stehen gebliebenen Censur der 

Leihbibliothekenbücher. 
18) - - ? - - Moststeuer. 
19) ? der Fachkommission für Handel und Gewerbe über „eine An

zahl auf die Verhältnisse der Mühlenbesitzer bezüglichen Petitionen." 
20) Bericht der 1. und 2. Petitionskommission. 
21) Bericht, betr. Tit. I. der Verfassung. 

O. In den Abteilungen berathen und in den Central-Abtheilungen 
zur Berichterstattung befindlich: 

1) Der Gesetz-Entwurf wegen unentgeltlicher Aushebung mehrerer Lasten 
und Abgaben. 

2) Der Gesetz-Entwurf über unerlaubte Volksversammlungen und Zusam
menrottungen. 

Zur Berathung in den Abtheilungen liegen noch vor: die Ge--
meinde-Ordnung und die darnach zu erledigenden Titel III., V. u. IX. 
der Verfassung. 

Ich könnte mich nun über mehrere der angeführten Gesetze oder 
Berichte speciell auslassen, da es für Viele unter Ihnen von großem In
teresse sein würde. Doch abgesehen davon, daß durch die Debatten und 
Beschlüsse im Plenum vielfache Abänderungen eintreten, würde es 
mich andrerseits auch zu weit führen. Daher aus dem reichhaltigen 
Material nur Einiges! 

Nächst dem Verfaffungsgesetz ist die Regulirung der gutsherr
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lichen und bäuerlichen Verhältnisse wohl eine Hauptaufgabe gerade 
unserer Versammlung, da sie berufen ist, die zukünftigen Verhältnisse 
aller Staatsbürger festzustellen. Ein von der StaatSregierung uns 
vorgelegtes Gesetz, die Bestimmungen enthaltend, welche Vorrechte 
und Lasten ohne Entschädigung abgeschafft werden sollen, ist 
bereits, wie oben bemerkt, in den Abtheilnngen berathen und befindet 
sich in der Central-Abtheilung zur Berichterstattung. Wünschens
wert!) wäre es allerdings gewesen, wenn mit diesem Gesetz zugleich 
das Abl ösungsgesetz wegen derjenigen Lasten und Abgaben, die 
ohne Entschädigung nicht wegfallen können, vorgelegt worden wäre. 
Die StaatSregierung hat dies bis jetzt noch verzögert. 

Bereits in unserer 30sten Sitzung am 2i. Juli wurde über den 
An t rag ,  be t re f f end  „ d i e  E ins te l l ung  de r  schwebenden  Ve r 
handlungen Behufs Regulirung der gnisherrlichen und bäuerlichen 
Verhältnisse und Dienstablösuugen" debatkirt. Eine Menge Abän
derungsvorschläge (Amandements) machten es jedoch nöthig, daß diese 
Angelegenheit noch einmal an die Central-Abtheilung überwiesen wurde. 
Ein zweiter Bericht liegt uns nun vor und die Beschlußnahme darüber 
steht in den nächsten Tagen zu erwarten. Der Vorschlag der Cen
tral-Abtheilung geht jetzt dahin: 

Es werden fistirt: 
1 )  au f  den  An t rag  auch  nu r  e i nes  The i l nehmers . -  a l l e  

Verhandlungen über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuer
lichen. Verhältnisse und über die Ablösung der Dienste, Natural-
und Geld-Abgaben, in denen der Rezeß noch nicht bestätigt ist. 

2 )  von  Amts  wegen :  
a) die bei den zu I gedachten Verhandlungen entstandenen und 

noch nicht rechtskräftig entschiedenen Prozesse, jedoch mit Vor
behalt interimistischer Festsetzung über die laufenden Leistungen. 

h) die bei den ordentlichen Gerichten anhängigen Prozesse über 
die Verpflichtung zur Entrichtung von Besitzveränderungsab-
gaben, insoweit sie nicht rückständige Gefälle betreffe», und 
über die Exmission lassitischer Wirthe. 

o) die GemcinheitStheilungS'Sachen, insofern Streit ans der 
Auwendung der 86, 94 u. 114 derGemeinheitStheilnugs-
Ordnung vom 7. Juni 1821 obwaltet, und die darüber schwe
benden Prozesse. 
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Das bereits publicirte Gesetz, schaß der eximirte Gerichtsstand 
in Kriminal- und fiskalischen Untersuchnngssachen, sowie in Jnjurien-
prozessen aasgehoben ist," wird Ihnen bekannt geworden sein. 
Die gänzliche Wegschaffung des eximirten Gerichtsstandes soll 
mit der nahe bevorstehenden Umgestaltung deS Iustizwesens eintreten. 

Die Verhältnisse desHandwerkerstandes wurden eben
falls in den Bereich unserer Beralhung gezogen und in unserer 32stcn 
Sitzung am 23. Juli beschlossen: „daß die dahin ernannte Kommis
sion mit der „Fachkommission für Handel, Gewerbe u. Arbeit" dann 
zusammentrete, wo es auf Bestimmung der gemeinschaftlichen In
ternsten der verschiedenen Gewerbszweige ankommt. 

In Betreff der Domainen gab die Staatsregierung die Er
klärung. daß dieselben nach und nach in die Bewirthschaftung freier 
Eigenlhnmer übergehen und möglichst parzellenweise verkauft werden 
sollte». 

Ebenso sollen die Etablissements der Seehandlnng, sobald 
die Zeitverhälrniffe sich gebessert haben, in Privathände übergehen und 
die Bank unter Mitwirkung des Staats ein völliges Privat-In-
stitut werden. 

Eine längere Berathung in unserer 34sten, 33sten und 36sten 
S i t z u n g  r i e f  d e r  A n t r a g  a u f  „ A b s c h a f f u n g  d e r  T o d e s s t r a f e "  
hervor. Die Versammlung nahm mit 294 gegen 37 Stimmen den 
Grundsah: „die Todesstrafe ist abgeschafft" an, und be
stimmte als einzige Beschränkung desselben: „daß es für «solche Ver-
brechen bei derselben verbleibt, rncksichtlich deren in den Gesetzen für 
den Fall eines Krieges oder Belagerungszustandes die Todesstrafe 
vorgeschrieben ist." Sie fällt aber weg, „sofern sie noch nicht vor 
der Beendigung des Krieges oder Belagerungszustandes vollstreckt ist." 
Unter welchen Umstände», mir welchen Formen und Wirkungen ein 
Belagerungszustand ausgesprochen werden darf, bleibt einem beson
dern Gesetze vorbehalten. 

Mehrere Angelegenheiten hatten das Land und namentlich die 
Stadl Berlin in Aufregung versetzt; dahin gehörte auch die Einfüh
rung eines kolossalen Polizei-Instituts von 1666 Schutzmännern 
(Eonstablern), wofür das Land über eine halbe Million zahlen soll. 
Es mehrten sich zugleich wieder in bedrohlicher Weise die Verhaftun
gen auf Grund alter der Gegenwart nicht mehr entsprechender Ge
setze. Der Abgeord. Walbeck bantrkigle daher in unserer 34sten 



162 

Sitzung das Gesetz „zum Schutz der persönlichen Freiheit," welches 
man in England unter dem Namen Imltt-as-eoi-pus-iwtcz zum Schutz 
der Staatsbürger vor P ol i z ei - W i l l kü r bat. Die Beralhung die
ses Gesetzes fand am 22. und 24. August statt und es liegt dasselbe 
der Krone zur Genehmigung vor. 

Was die blutigen Vorgange in Schweidnitz betrifft, die nament
lich in Schlesien große Aufregung hervorgerufen haben, so werde ich 
am Schlüsse darauf zurückkommen. — 

In Betreff der viele» „Petitoncn," deren Zahl bereits an 
16,666 ist, bemerke ich, daß dieselben an die betreffende Kommission 
nnd von da je nach ihrem Inhalte an die verschiedenen „Fachkommis
sionen" verrheilt sind. Auch di6 mir wiederholt zugegangenen habe 
ich abgegeben, darunter die in diesen Tagen von 23 Gemeinden 
mir zugestellte. Jedesmal auf eine mir übersandte Petition besonders 
zu berichten oder Aufklärung zu geben, ist mir unmöglich. Unsere 
Zeit ist wahrlich zu beschränkt! Sämmtliche Petitionen werden bei 
Verhandlung der Materie, worauf sie sich beziehen, ihre Erledigung 
finden. So z. B- liegt uns von der „Fachkommission für Handel 
und Gewerbe" ein Bericht über „eine Anzahl auf die Verhältnisse 
der Mühlenbesiher bezüglicher Petitionen" vor, der wohl binnen Kur
zem im Plenum zur Beralhung kommen wird. Der eine Antrag 
dieser Fachkommission geht dahin: „Die hohe Versammlung wolle 
das Staatsministerium auffordern, die vom Herr Minister für Han
del nnd Gewerbe bereits ausgearbeitete und einzelnen Depntirten mit-
getheilte Gesetzes--Vorlage über Regulirung der aus Mühlen und 
dergleichen gewerblichen Anlagen hastenden Abgaben schleunigst der 
National-Versammlung zur Beralhung vorzulegen." Ein zweiter 
Antrag schlägt uns einen dahin zielenden Gesetz-Entwurf zur Annahme 
vor, in dessen einzelne Bestimmungen ich mich hier nicht näher ein
lassen kann. Jedenfalls werden bei der Beralhung hierüber die dahin 
bezüglichen Petitionen unbedingt ihre Berücksichtigung finden. 

In der 46sten Sitzung, am 16. Aug., hatten wir bereits den 
ersten Bericht der „Petilions-Kommission" zur Beralhung im Ple
num, und zwar betreffend die Petitionen für Handel, Gewerbe und 
Arbeuersachen. Die Kommission schlägt vor: „zur gründlichen Erör
terung der Verhältnisse der ländlichen Bevölkerung, sowohl derjenigen, 
w e l c h e  v o n  d e r  A r b e i t  l e b t ,  a l s  d e r ,  w e l c h e  A r b e i t  g i e b t ,  i n  j e d e m  
Kreise eine gemischte Kommission einzusetzen, bestehend 
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aus etwa 2 Gutsbesitzern, 2 Pächtern, 2 bauerlichen Grundbesitzern, 
2 Häuslern, 2 Tagelöhnern, 1 Landgeistlichen, I Dorfschullehrer und 
1 Arzt, gewählt durch die Wahlmänner des Kreises mir absoluter 
Stimmenmehrheit." Das Resultat der Berathung war (155 gegen 
146 Stimmen): „daß dieser Antrag dem Ministerium deS Handels 
und der Gewerbe und des Ackerbaues zur nähern Erwägung rcsp. Aus
führung in denjenigen Kreisen, in welchen sich das Bedürfuiß zeigt, 
überwiesen werde." — 

Wegen des zahlreichen Materials, das uns jetzt fürs Plenum 
vorliegt, finden seit dem 21. August wöchentlich vier Plenarsitzungen 
statt. Gegenwärtig haben wir das „Bürgerwehrgesetz" in Berathung, 
wozu wir gedrängt wurden durch die sich wiederholenden Konflikte 
zwischen Militair und Bürgern, sowie auf dringendes Ansuchen der 
meisten Städte. 

Damit aber anch andere Vorlagen nebenbei erledigt werden, 
so ist die 4te Sitzung in der Woche zu diesen bestimmt. So 
wurde in der 48sten Sitzung, am 1. September, der Antrag auf Un
terstützung der in ihren Eivil-Verhälmissen verarmten Krieger aus den 
Feldzügen von 1813, 14 u. 15" diskutirt und beschlossen: 

1) die den Kombattanten aus den Jahren 1813 —1815 durch 
die Kabinelsvrdre vom 13. März 1846 in den Stufen 12 
und IIb zugestandene Klassensteuerbefreiung wird auch auf die 
Steuersiufe IIa ausgedehnt. 

2) Die nach Beendigung des Krieges bei dem Ausscheiden aus 
dem Dienste erfolgte Vcrzichtleistung auf Invaliden-Ansprüche 
wird als nicht geschehen betrachtet. 

3) Für den Anspruch auf Unterstützung genügt der Nachweis der 
Dürftigkeit und die Beibringung einer ärztlichen Bescheinigung 
darüber, daß die Invalidität in Folge der Kriegsstrapazen ein
getreten ist, selbst wenn anch keine Verwundung nachgewiesen ist. 

4) Den anerkannten Unterstützungsberechtigten wird nach Vollen
dung des 66sten Lebensjahres, im Fall wirklicher Hilfsbedürf
tigkeit der erhöhte Unterstützungsbetrag von resp. 2 Thür, und 
3 Thlr. monatlich gezahlt. 

5) Die Anzahl der noch lebenden und verarmten Krieger, welche 
keine Invalide».Unterstützung beziehen, ist zu ermitteln, und 
wird bis zum Eingange dieser Nachricht der weitere Beschluß 
vorbehalten. 
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6) Die Ausdehnung dieser Kommissions-Vorschläge findet auch 
Anwendung auf die verarmten Krieger aus den Fcldzügen 
von 1866 n. 1867 und auf die verarmten Krieger, welche 
früher in der französischen Armee gedient Kaden. 

Diese Beschlüsse sind nun der Krone zur Genehmigung vorge« 
legt und steht deren Ausführung wohl in naher Aussicht. 

In Betreff der no tbl eidenden Weber in Schlesien 
wurde in unserer Sitzung am 5. d. M. von der PeritionS-Kommis-
fion durch den Abgeordneten Elsner der Antrag gestellt: 

„Die hohe National-Versammlung wolle beschließen, daß die 
Petition <1. ei. Liegnitz, ö. 'Aug., welche beantragt, daß von 
Seiner des Staats den armen nothleidenden Webern in den 
Sudeten, vor allen aber denjenigen des Eulengebirges eine nam
hafte rcsp. wirksame Unterstützung sofort überwiesen werde, dem 
Staateministerium zur schleunigen Berücksichtigung empfohlen 
werde." — 

Die Majorität hat sich dafür entschieden und es steht demnach auch 
in dieser Hinsicht das Beste zu erwarten! — 

Indem ich nun zum Schluß schreite, muß ich auf die bluti
gen Vorgange in Schweidnitz zuiückkommen, da in Folge des
halb von der National-Versammlung gefaßten Beschlusses, dieser 
Tage eine Minister-KrisiS eingetreten ist. 

Die Vorgänge in Schweidnitz machten es nämlich unerläßlich, 
irgend Etwas zu tkun, um die beständigen Zerwürfnisse, wie sie an 
vielen Orten zwischen Militair und Bürgern stattgefunden, endlich 
einmal unmöglich zu machen. Die Beschlüsse der Nationalversamm
lung in dieser Sache werden Ihnen bekannt sein. Sie wissen, daß 
eine Kommission zur Untersuchung niedergesetzt wurde und daß drei 
Mitglieder davon an Ort und Stelle waren um den Tatbestand 
aufzunehmen. Im allgemeinen Interesse sollte auch auf Antrag des 
Abgeord: Stein „das Kriegs-Ministerium in einem Erlaß an die 
Armee sich dahin aussprechen, daß die Offiziere allen reaktionären 
Bestrebungen fern bleiben, nicht nur Konflikte jeglicher Art mir dem 
Civil vermeiden, sondern durch Annäherung an die Bürger und Ver
einigung mit denselben zeigen, daß sie mit Aufrichtigkeit und Hin
gebung an der Verwirklichung eines constitutionellen RechtszustandeS 
mitarbeiten wollen." Der Abgeord. Schulz aus Wanzleben stellte 
noch den Zusatz: „es denjenigen Offizieren, mit deren politischer Ueber-
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zeugung dies nicht vereinbar ist, zur Ehrenpflicht zu machen, aus der 
Armee auszutreten." — Einen ähnlichen Erlaß hatten die Minister 
des Innern und der Finanzen vor einiger Zeit an die Verwaltungs
behörden ergehen lassen; bei der ausschließlichen Stellung aber, die . 
das Militär den Bürgern gegenüber einnimmt, war ein solcher Zusatz 
für die Offiziere um so gerechtfertigter. Das Land harrte jedoch ver
geblich der Aueführung dieses Beschlusses vom 9. Aug., und als der 
Abgeordnete Stein am 4. d. M. Veranlassung nahm, daran zu er---
innern, erklärte das Ministerium, daß es diesen Beschluß nicht aus
führen könne. Die angegebenen Gründe genügten nicht, um diese 
Weigerung zu rechtfertigen. Welche Aufregung hierdurch nicht nur 
in unserer Versammlung, sondern namentlich in Berlin und wohl 
überall, hervorgerufen wurde, kann Ihnen nicht unbekannt geblieben 
sein l — In unserer Sitzung am Donnerstage, den 7. d, M-, nach 
einer fast achtstündigen Debatte, wurde Stein's Antrag: „Die hohe 
National-Versammlung wolle beschließen, daß es die dringendste Pflicht 
des hohen Staatsministerii sei, denjenigen Erlaß, welchen die Ver
sammlung am 9. Aug. in der 37sten Sitzung beschlossen hat, ohne 
Weiteres zur Beruhigung des Landes und Erhaltung des Vertrauens, 
so wie zur Vermeidung eines Bruches mit der Versammlung ergehen 
zu lassen" — mit 219 gegen 142 Stimmen angenommen. 

Die unmittelbare Folge dieses Beschlusses ist der Rücktritt des 
^bisherigen Ministeriums, wovon uns die Anzeige in der heutigen 

Sitzung wurde, zugleich aber auch, daß dasselbe bis zur Bildung 
des neuen, die Geschäfte interimistisch fortführen werde und daß Herr 
von Beckerath aus Frankfurt herberufen sei, um das neue Kabinet 
zu konstituiren. 

Furchtsame Gemüther glauben hiernach Grund zu einiger Besorgniß 
für die nächste Zukunft zu haben. Ich kann diese Ansicht nicht 
theilen, finde vielmehr einen entschiedenen Gewinn für's Land, als wie 
für unsre Versammlung. Diese hat ausgesprochen, daß sie auf Aus
führung ihrer Beschlüsse bestehe und dadurch wird sie zu einer that-
kräftigen, selbstbewußten Wirksamkeit gelangen: Die Nationalver
sammlung hat durch Aufrechthaltung des Beschlusses unumwunden 
erklärt, daß sie dem Schwanken zwischen Fortschritt und Reaktion 
ein Ende gemacht wissen wolle; daß sie reaktionäre Bestrebungen 
nirgends zu dulden gemeint sei; daß das Ministerium überall, in der 
Eivil-Verwaltung »yie im Militair, zu dem volkstümlichen System 
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des neuen demokratischen Preußen sich offen bekenne und demgemäß 
handeln müsse. Aus diesem Grunde kann auch die entgegengesetzte 
Meinung, daß dieser Beschluß ein ungeeigneter Eingriff in Verwal
tungsmaßregeln sei, nicht Platz greisen. — Hier galt es mehr, es 
galt der Ehr« und Würde der National-Versammlung in ihrer Be
s c h l u ß f ä h i g k e i t ,  g e g e n ü b e r  e i n e m  M i n i s t e r i u m ,  d e s s e n  
V e r a n t w o r t l i c h k e i t  n o c h  n i c h t  f e s t g e s t e l l t  i s t !  —  I c h  h o f f e  
dadurch nicht nur den richtigen Gesichtspunkt angedeutet, sondern auch 
meine Abstimmung bei dieser Frage gerechtfertigt zu haben. 

Hiermit schließe ich denn auch meinen, diesmal etwas langen 
Bericht. Es sind mir wiederholte Aufforderungen dazu geworden, 
denen ich auch ferner, sobald es Stoff und Zeit gestatten, gern nach
kommen werde. Leben Sie wohl! 

B e r l i n ,  d e n  II. September 1848. 
Salut, 

Abgeordneter für den Bolkenhainer Kreis. 
Wird den Ortsbehörden des Kreises zur Bekanntmachung an 

die Urwähler mitgetheilt. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
Gra f  Seher r  und  Dhoß.  



Kreis - Kurrenden- Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 

Stück SS. 

Botkenhain, den 25. September 1848. 

Zufolge Bataillons-Befehls vom l öten d. Mts findet die Cont.roll- il4. 
Versammlung für die Mannschaften, welche sich bei Nieder-Würgs- Bekanntmachung, 
dorf zu gestellen haben, 

am 8. October d. I. 
fiatt. Da von Seiten des Bataillonß-Commando's hinsichtlich der 
Stunde der Gestellung noch eine nähere Bestimmung zu erwarten 
steht, so wird dieselbe in dem nächstfolgenden Kreis-Kurrenden-Blatte 
bekannt gemacht werden, eben so auch die Termine für die Controll-
Versammlungen bei Gießmanusdorf und Kauder. 

Obgleich bereits im Monat Marz c. die Gestellungsordres aus
gefertigt und an die betreffenden Mannschaften verausgabt sind, so 
sind doch seitdem aus fremden Bataillons - Bereichen Mannschaften 
zugezogen, weshalb es unumgänglich nothwendig ist, daß die betref
fenden Löblichen Ortsgerichte die in ihrem Orte befindlichen Mann
schaften der Reserve und Landwehr I. und II. Aufgebots aller Waffen 
incl. Garden von obigem Gestellungsrerminc in Kefftniß setzen, indem 
es wegen Kürze der Zeit unmöglich ist, abermals Ordres auszufertigen. 

Von der Gestellung sind jedoch alle Mannschaften sowohl 
der Landwehr, als der Reserve, welche in diesem Sommer theils 
bei dem diesseitigen Bataillon, den betreffenden Linien-Regimentern, 
t h e i l s  b e i  f r e m d e n  L a n d w e h r - B a t a i l l o n e n  e i n g e z o g e n  g e w e s e n  
sind, entbunden. 

Die Löblichen Ortsgerichte sind dafür verantwortlich, daß sich 
a l l e  ü b r i g e n  M a n n s c h a f t e n  o h n e  A u s n a h m e  u n d  u m  s o  p ü n k t 
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l i c h e r  g c s t e l l e n ,  a l s  w a h r s c h e i n l i c h  a n  j e d e m  G e s t e l l u n g s o r t e  i n  d i e s e m  
Herbste nur eine Controll-Versammlung abgehalten werden wird. 

Bolkenhain, den 26. September 1848. 
v. Salisch, 

Premier-Lieutenant und Kompagnieführer. 
Abschrift hiervon den Ortsbehörden des Kreises zur Bekannt

machung in ihren Kommunen. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

tt5. J„ der verwichenen Nacht sind dem hier ror dem Oberthore an-
Diebstalsts-Anzeige. sessenen Coffetier Matlick nachstehendes Geld und Gegenstande ge

stohlen worden: 
1) gegen 26 Rthlr.' Geld in verschiedenen Münzsorten; 
2) eine Blase mit Knpfergeld und einem Lederriemchen, woran 

3 kleine Schlüssel waren; 
3) ein Ducaten mit Kranz und Weintraube, im Werthe von 3 

Ducaten, an einer langen Schnur von 1666 Stück Granaten; 
4) ein einfacher Ducaten mit Oehr; 
3) ein goldenes Schlößchen mit ei„em Chrisopraöstcin in der Mitte 

an 366 Stück guten Granaten; 
6) eine silberne eingehäusige Uhr mit einer schwarzen Gnmmischnur; 
7) 3 Stück (ein Satz) Billardbälle, wovon die Caroline mit 

ein Ball mir zwei blauen, sich kreuzenden Ringen und mit 
e i n  w e i ß e r  B a l l  a b e r  g a r  n i c h t  b e z e i c h n e t  w a r ;  

8) ein weißes viereckiges kattunenes Tuch, auf zwei Seiten mit 
breitblumiger Kante und im Zipfel ein großer Baum; 

N) ein weißgrundigeS dreieckiges blaublümligeS Halstuch; 
16) ein großes Umschlagetuch von Tif t i ,  der Grund blau mit  grü

nen Blumen; 
11) ein schwarzwollenes Umschlagetuch mit gestreuten seidenen Blumen; 
12) ein großes kattunenes Umschlagetuch mit gestreuten Blumen; 
13) ein längliches fournirtes Körbchen mit runden messingenen Füßen; 
14) ein viereckiges Znckerkästchen zum Verschließen, mit Mahagoni 

fournirt; 
13) eine Parlhie Schlüssel, französische und deutsche, an zwei Ringen; 
16) ein Paar neue Sommerschuhe mit Tuchsohlen. 
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Das Königliche Landrath-Amt wird ganz ergebenst ersucht, zur 
Ermittelung der entwendeten Gegenstande und der Diebe behülstich 
zu sein. 

Der Magistrat. (Pol.-Verw.) 
Schöps. 

Abschrist hiervon wird den Ortsbehörden mit der Aufforderung 
mitgetheilt, durch Bekanntmachung in ihren Communen zur Entdek-
kuNg der Diebe und Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzu
wirken. Etwanige Entdeckungen sind bald hier zur Anzeige zu bringen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

In der Nacht vom 29ten zum 21ten d. Mts. sind mittelst Ein- ^o. tis» 
bruchs in den verschlossenen Kuhstatl des Dominii Wederau 39 Diebstahls-Anzeige. 
Stück gut genährte Gänse und 4 Stück Enten gestohlen worden. 
Erstere waren erst vor 3 Wochen berauft. 

Der Besitzer des Dominii Wederau hat demjenigen, welcher die 
Diebe namhaft machen kann, um solche gerichtlich belangen zu können, 
eine Belohnung von 3 Rthlr. zugesichert. 

Die Ortsbehörden des Kreises werden aufgefordert, diesen Dieb
stahl in ihren Kommunen bekannt zu machen, und zur Entdeckung 
der Diebe und Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwanige Entdeckungen sind bald hier zur Anzeige zu bringen. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  

Der. Königliche Landrath 
Gra f  Seher r  und  Dhoß.  
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Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück S« 

Bolkenhain, den 2. October 1848, 

it Bezugnahme der diesseitigen Bekanntmachung vom 20. Sep- 117. 
tember c. im Kreis-Knrrenden-Blatt Stück 33, betreffend die Eon- Bekanntmachung. 
troll-Versammlung in diesem Herbste, soll dieselbe den höhern Be
stimmungen gemäß wie folgt abgehalten werden? 

Reserve und I. Aufgebot inel. Garde-Cavallerie der 
Reserve und des I. Aufgebots. 

I. Ablh. Nieder-Würgsdorf: II. Abth. Gießmannsdorf: 
8. October Nachm. von 3 bis ^5 Uhr. 29. October Nachm. von 3 bis ^5 Uhr. 

III. Abth. Kauder: 
22. October Nachm. von 3 bis ^5 Uhr. 

Provinziat-Landwehr II. Aufgebots. 
I. Abth.: Nieder-Würgsdorf: II- Abth. Gießmannsdorf: 

8. October Vorm. von 7 bis ^9 Uhr. 29. October Vorm. von 7 bis ^9 Uhr. 
III. Abth. Kauder: 

22. October Vorm. von 7 bis ^9 Uhr. 

Sämmtliche Garden, Artillerie, Pionniere und Jäger. 
I. Abth.: Nieder-Würgsdorf: II. Ablh. Gießmannsdorf: 

8. October Vorm. von 7 bis ^9 Uhr. 29. October Vorm. von 7 bis H9 Uhr. 
III. Abth. Kauder: 

22. October Vorm. von 7 bis 19 Uhr. 
Gleichzeitig wird noch hierdurch mitgetheilt, daß der dienstthnende 

Bezirks-Feldwebel Unteroffizier Riedel des 3. Bataillons (Glogau) 
6. Landwehr-Regiments, laut Befehl der König!. 9. Landwehr-Bri
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gade vom 23. September c. zum wirklichen Feldwebel ernannt und 
zur 5. Compagnie 7. Landwehr-Regiments als Bezirks-Feldwebel ver
setzt worden ist. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  
v. Salisch, 

Premier-Lieutenant und Kompagnieführer. 

118. An der Nacht vom 21teu zum 22ten d. Mts. sind dem Müller 
Dicbstahls-Anzcige. C o n r a d  z u  S k o h l  d i e  n a c h s t e h e n d  v e r z e i c h n e t e n  G e g e n s t ä n d e  m i t 

telst gewaltsamen Eidbruchs entwendet worden. Ein Königl. Land-
rath-Amk wird daher hierdurch ergebenst ersucht, nach Möglichkeit für 
die Ermittelung der Diebe und des gestohlenen Gutes mitzuwirken. 

I a u e r ,  d e n  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Landrath-Amts-Verweser, 

( g e z . )  D e m u t h .  
4) Em goldnes Kreuz; 2) ein Paar Ohrringe von Krongold 

mit Granaten; 3) ein Paar dergl. etwas kleinere; 4) ein geehrter 
Dncaten mit Kranz, auf der einen Seile ein Lamm; 5) eine Brochs 
von Krongold; 6) ein Fingerring von Krongold; 7) ein dergl. von 
besserem Golde; 8) eine Schnur Wachsperlen; 9) ein Perlbeutel mit 
verschiedenen Münzsorten; Il1)eine Börse mit 1 Thlr. IISgr. 6Pf.; 
11) ein krongoldnes Armband. 

Wird den Ortsbehörden zur Nachricht und Vigilanz mitgetheilt. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. 119. Am 2Iten d. Mts. Abends sind mittelst gewaltsamen Einbruchs 
Diebstahls-Anzeige. dem Inwohner Mann zu Heinzenwalde folgende Sachen gestohlen 

worden: 
1) ein auf dem Webstuhl befindliches bis auf 3 Blatter abgewirk-

tes Webe Leinwand, sogenanntes Siebengebinder, im Garne 
gebleicht; 

2) ein weißes Betttuch, 3 Ellen lang, 3 Ellen breit, ungezeichnet; 
3) eine wachsgedruckte Schürze, die früher grün und gelb gedruckt, 

durch Waschen aber ins Blaue überging; 
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4) eine braungestreifte einblättrige kattunene Schürze; 
5) ein grünkattunenes und ein weißes dergl. Tüchel; 
6) ein zugeschnittenes weißleinenes Hemd für eine Mannsperson; 
7) ein ungefähr 3 Ellen langer weißer und ein dergl. halbweißer 

Streifen Leinwand; 
8) ein weißbaumwollener Frauenstrumpf; 
9) verschiedene weiße Parchentflecke und ein Fleck braunwollenes 

Zeug. 
Ferner in der Nacht vom 28ten zum 29ten d. MtS. ebenfalls 

mittelst gewaltsamen Einbruchs dem Kretfchmer Hentschel zu Bohrau-
seiffersdorf: 

der Helm von der Branntweinblase. 
Indem ich die Ortsbehörden des Kreises hiervon in Kenntniß 

setze, fordere ich dieselben aus: durch Bekanntmachung in ihren Kom-
munen zur Entdeckung der Diebe und Wiedererlangung der gestohle
nen Sachen mitzuwirken. Elwanige Entdeckungen sind bald hier an
zuzeigen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 





Kreis-Kurrenden-Matt 
d e s  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück SV. 

Volkenhain, den 9. October 1848. 

Z nr Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter Behufs Vertheilung wo. 120. 
der Gewerbesteuer unter die Gewerbetreibenden der vier geschlossenen Betrifft die 
GeWerbegesellschaften für das Jahr 1849 habe ich einen 'Termin auf Veranlagung der 

den Lvten d. Mts., als Freitags, Gewerbesteuer. 

und zur Veranlagung der Gewerbesteuer der übrigen Gewerbs-Ab-
theilungen auf 

den 2Iten d. Mts., als Sonnabends, 
angesetzt, und fordere ich daher die Magisträte und Ortögerichte auf, 
alle Mitglieder der vier geschlossenen Gewerbeaesellschaften anzuweisen, 
sich am 29len d. Mts. und zwar: 

die Kaufleute früh um 8 Uhr, 
die Gast-, Speise- und Schankwirthe um 9 Uhr, 
die Bäcker um 19 Uhr, 
die Fleischer um 11 Uhr, 

im Landrathlichen Amts-Lokale Hierselbst einzufinden. 
Behufs der Steuer-Vertheilung unter die übrigen Gewerbetrei« 

benden hat sich am 21ten c. früh 8 Uhr Seitens der Städte ein 
Magistrats-Mitglied und Seitens der Dörfer der Gerichtsscholz oder 
ein Gerichtemann mit einigen Gewerbsgenossen der Handeltreibenden 
lbätt. k. und der Handwerker lbätt. L. einzufinden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  4 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 
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wo. I2l. Ail die Stelle des nach dem Goldberg-Haynauer Kreise verseh« 
Bekanntmachung, ten Kreis-Secretairs Herrn Kettner ist der interimistische Kreis-

Secrekair Herr Hänisch von Goldberg nach der diesfälligen höhern 
Verfügung getreten, was ich den Dominien, Magisträten und Orts-
genchcen des Kreises mit dem Bemerken bekannt mache, daß der 
Herr :c. Hänisch am Iten d. Mts. sein Amt allhier angetreten hat. 

Bolkenhain, den 4. October 1848. 
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Nach einer desfalls eingegangenen höher» Verfügung wird den 
Ortsgcrichten dringend empfohlen, die baldige Ausräumung der im 
Monat September c, verbliebenen bedeutenden Steuer-Reste sich thä-
tigst angelegen sein zu lasten, da bei den dermaligen bedeutenden Aus
gaben der SkaalS-Kasse die pünktliche und ungekürzte Abführung der 
fälligen Steuern durchaus erforderlich ist. 

Jedenfalls haben sich die Orlsgerichte binnen 14 Tagen desfalls 
im Königlichen Kreis-Steuer-Amte schriftlich auszuweisen, resp. die 
eingezogenen Reste dahin abzuführen, 
s Bolkenhain, den 4. October 1848. 

Der Königliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

dlo. 123. Die noch bestehenden Feuer-Sozietäts-Reste haben die betreffen-
Bctrifft die Ein- den Ortsgerichte sofort nöthigenfalls durch Anwendung von Zwangs-

zkhung der Feuer- maßregeln von den Debenten einzuziehen, und bei Abfuhr der Steuern 
ozu a ' e. ^ ̂  laufenden Monat an das Königl. Kreis-Steuer-Amt Hierselbst 

einzuzahlen. 
Sollte Assistenz eines Gensd'armen dabei nöthig werden, so ist 

der desfallstge Antrag bald hier anzubringen, da eine weitere Stun
dung dieser Reste durchaus unstatthaft ist. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  6 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Na. 122. 
Betrifft die 

Einziehung der 
Sieuer-Reste. 
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Wie den Kreis-Emsassen bekannt geworden sein wird, ist die Wo.t24. 
Stadt Liebau von einein sehr umfangreichen Brandunglück betroffen Aufruf zur Uns 
worden, wodurch ein großer Theil der Bewohner i» die bilstoseste tcrstützung. 
Lage versetzt worden ist, Ohngeachtet von der dortigen Behörde ein 
Aufruf zur Sammlung milder Gaben hier noch nicht eingegangen ist, 
nehme ich doch hiermit Veranlassung, die Menschenfreundlichkeit der 
Kreisbewohner hiermit in Anspruch zu nehmen. 

Die eingekommenen Gaben sind mittelst Lieferzettels mit den 
Steuer» für den laufenden Monat an die Kreis-Kommunal-Kasse 
Hierselbst einzuzahlen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  6 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

G e e h r t e r  H e r r !  ^<,125 
SM b.b.» m>° g.stnn nun auch °l- ,°ch- R.puIM 

im eigentlichen Sinne des Worts an unsere Thurm klopfen Horm, 
und ich kann Sie nur im Interesse der guten Sache düngend bitten, 
die »achstehende kurze Mittheilung möglichst zu veröffentlichen, damst 
die Wahrheit immer mehr Geltung gewinnt, daß wir nur durch das 
Verharren auf dem gesetzlichen Wege etwas Gutes stiften. 

In der berüchtigten dänischen Waffenstillstandsfrage haben mm 
für dessen Gutheißung gestimmt, weil unser spezielles Vaterland, das 
bisher die Opfer des dänischen Krieges fast allein gebracht hatte, 
dringend der Ruhe bedurfte. 

Unsere Linke war gegen die Genehmigung, weil sie die Ehre 
Deutschlands durch die Stillstandsbedingungen füvWerletzt erachtete.' 
Den Beweis für eine Verletzung hat sie uns aber mit Nichts geliefert. 

Als nun am 16ten d. Mts. die Majorität sich für den Waf
fenstillstand ausgesprochen hatte, wurden die Depurirten des rechten 
Centrums und der äußersten Rechren, als sie die Paulskirche verlie
ßen, von der draußen gedrängt stehenden Volksmenge mit Hohn 
Mlpfangen und zum Theil mit dem Titel Verräther u.s. w. begrüßt. 

? Am I7ten d. Mts. wurde eine große Volksversammlung abge
halten, bei der die Herren Zitz, Simon von Trier, Schlöffe! und 
andere in aufregender Weise sprachen und das Volk geradezu zur 
Gewalt aufgefordert wurde. 

Am 18ten d. Mts. früh während der Sitzung fand denn auch 
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zuerst ein Angriff auf die Paulskirche statt, und während wir tagten, 
donnerten die Schläge der Aufruhrer an unsere Thür. Die in der 
Nahe befindlichen Truppen trieben mit dem Bajonett das Volk zu
rück und 3 Verwundete wurden unmittelbar vor dem Saal im Vor
flur der Kirche schwer getroffen weggetragen. 

Bis auf eine kurz andauernde große Verwirrung behielt die Ver
sammlung ihre Würde und die Sitzung wurde bis 2 Uhr fortgesetzt. 
Inzwischen waren überall in der Stadt Barrikaden gebaut worden, 
es war für Truppenverstärkungen aus Mainz gesorgt und es begann 
der Straßenkampf, der Abends II Uhr mit der Eroberung aller 
Barrikaden größentheils durch Kanonen endete. 

Ein schrecklicher Zwischenfall ereignete sich Abends zwischen Z 
und 7 Uhr. Der Fürst Lichnowsky und der General Auerswald 
waren nach der Friedberger Chaussee geritten, um den Anzug der von 
dorther erwarteten Truppen z» beschleunigen. Sie waren unbewaff
net und Lichnowsky im Civil. Vor dem Thore erhielten sie von 
hinter Gebüsch verstecktem Gesindel eine Salve, sie sprengen vorwärts, 
da begegnet ihnen mit rother Fahne eine Jnsurgentenschaar, die von 
Friedberg aus herzueilt. Nun drehen sie um, erreichen die Hombur-
ger Straße, können aber auch da nicht weiter wegen heranziehenden 
Jnsurgentenschaaren. Sie eilen also nach der Stadt zurück, aber 
auch hier Haufen vor sich sehend, bleibt ihnen nichts übrig, als von 
Schüssen verfolgt über einen Gartenzaum zu sehen, und Anerswald 
bittet den Gärtner um Goktkswillen um ein Versteck; das erhält er 
auf dem Boden des Hauses, Lichnowsky im Keller. 

Dort werden sie von den Insurgenten aber gefunden und es 
wird zuerst Auerswald mit Knütteln und Sensenhieben am Tage und 
auf offner Straße erschlagen. Vor Lichnowsky stellt sich ein Lehrer 
und ruft in tiefer Entrüstung aus: „Nun, so erschlagt erst mich." 
Lichnowsky aber, den edlen Kern seines Characters nicht verläugnend, 
schiebt den Mann bei Seite und sagt: „Das soll nimmermehr ge« 
schchen!" Die Rotte schleift ihn aufs Feld mit Stichen und Schlä» 
gen, man bindet ihm ein weißes Tuch auf den Rücken, man schießt 
nach ihm Scheibe und als der Unglückliche stürzt, zerschmettert man 
ihm mit 5 Schüssen den ganzen einen Arm und schießt ihm eine 
Kugel in den Leib. Dann zieht der Haufen fort. Inzwischen kommt 
der Ruf seiner Gefahr in die Stadt und man eilt hinaus und findet 
ihn noch lebend. Abends II Uhr ist er gestorben. 



579 

Das waren zwei Mitglieder des ersten deutschen Parlamentsund 
Lichnowsky eines der begabtesten. So hat ihnen daß Volk vergolten 
nach Cannibalenart! und das sind die Früchte jener Auswiegelungen 
zur Gewalt und die Hoffnungen von der gewünschten Republik. 

Ein gleiches Loos ist uns Allen gedroht,, wir werden es stand
haft erwarten, denn wir glauben, solche Thaten müssen wie ein Schrei 
tiefster Entrüstung durch das gesammte Vaterland gehen und es wer
den die Meuchelmörder ihrem Schicksale nicht entgehen. 

Sie, mein verehrter Herr Stellvertreter, bitte ich daher recht 
dringend, benutzen Sie diesen Brief, der — in Nebensachen vielleicht 
nicht ausführlich — wenigstens den Gang der letzten Tage im All
gemeinen genau und der Wahrheit gemäß hinstellt, um die Bewohner 
meines Bolkenhainer Wahlbezirks mit diesen Thatsachen bekannt zu 
machen, und sie Namens meiner, dem sie bisher ihr Vertrauen ge
schenkt, um ihre Mitwirkung zu dem Ziele zu bitten, 

„daß nicht die Gewalt dem Rechte vorgehe und die Anarchie 
hereinbreche." 

Wir stehen jetzt genau an dem Punkte, wo Frankreich vor der 
Schreckensherrschaft Robespierres, und wir werden dem blutigen 
Strom auch in unserem Lande ein Bett graben, wenn wir nicht alle 
uns fest an einander schließen zur Aufrechterhaltung des Gesetzes. 

Empfehlen Sie mich meinen Herren Wählern; Ihnen selbst, 
geehrter Herr, füge ich die Versicherung aufrichtiger Hochachtung bei, 
mit der ich bleibe Ihr ergebener 

Frankfurt, 20. September 1848. Schultz?» 
Gestern und heute ist alles ruhig geblieben, Frankfurt in Bela

gerungszustand erklärt. Standrecht publicirt und executirt, und die 
Stadt gleicht einem Feldlager. Morgen findet die Beerdigung der 
Gefallenen statt. 

An den Bürgermeister Herrn Heggenberger 
Wohlgeboren 

In Hohenfriedeberg in Schlesien. 

Vorstehendes Schreiben wird den Ortsbehörden zur Bekannt
machung in den Communen mitgetheilt. 

B o  I b e n h a i n ,  d e n  6 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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126. Nn die Urwähler und Wahlmänner des Bolkenhainer 
Bekanntmachung. Kreises. 

Indem ich hiermit Veranlassung nehme, Ihnen ergebenst anzu-
z e i g e n ,  d a ß  i c h  d u r c h  V e r h ä l t n i s s e  g e z w u n g e n  b i n ,  m e i n  A b g e o r d -
ueteü-Mandat niederzulegen, kann ich nicht umhin. Meinen 
innigsten Dank für das niir zugewendete ehrende Vertrauen auszu
sprechen ! 

Nach so langer, ununterbrochener Ausdauer und Theilnahme an 
unfern Verhandlungen, in Rücksicht auf mein Geschäft und meine 
Gesundheit, wird man es wohl gerecht und billig finden, wenn ich 
meinen Platz einem Andern einzuräumen wünsche. — Ich werde übri
gens, damit der Kreis nicht unvertreten sei, so lange hier ausharren, 
bis mein Nachfolger eintrifft. 

Es freut mich, daß vor meinem Abgange wahrscheinlich die mei
sten der Gesetze noch zur Berathung und Erledigung gebracht wer
den, welche die schöne Bestimmung Habe,,, so manche von dem ehren-
werthen Stande der Rustikalen lang ertragene Unbill für alle Zukunft 
zu beseitigen und dadurch Frieden und Glück auf unsere von der 
Natur so gesegneten Fluren zurückzuführen. Hoffen Sie von der 
nächsten Gestaltung unserer politischen und sozialen Verhältnisse das 
Beste und bahnen Sie wie bisher durch ruhige und gesetzmäßige 
Haltung der neuen Zeit den Weg weiter! 

Berlin, den 3. October 1848. 
Salut. 

Mir den Ortsbehörden zur Bekanntmachung in den Commune» 
zugefertigt. 

BolkenhaiN, den 6. October 1848. 
Der Königliche Landrath 

Gra f  Seherd  und  Ohoß. 



Kreis - Kurrenden - Platt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 38. 

Bolkenhain, den 16. October 1848. 

Gerichtöscholzen der sammtlichen Dörfer haben sich wo. 127. 
den SV. October c. früh s Uhr Bekanntmachung, 

zu einer mündlichen Besprechung in meinem Bureau einzufinden. 
Nur in Krankheitsfällen kann die Vertretung durch einen Gerichts
mann stattfinden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  II. October 1848. 
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Der Abgeordnete zur hiesigen NatioNal-Versammlung für den wo. 128. 
Kreis Bolkenhain, Kaufmann Salut, hat nach einer Mittheilung Bekanntmachung, 
des Präsidenten Grabow fein Mandat niedergelegt. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, die dadurch nöthig 
gewordene Wahl eines neuen Abgeordneten möglichst schleunig vor
nehmen zu lassen, die diesfällige Verhandlung hierher einzureichen, 
und den Neugewählten, falls seiner Wahl Bedenken nicht entgegen 
stehen, zur schleunigen Herkunft und Meldung bei dem Präsidenten 
der National-Versammlung aufzufordern. 

B e r l i n ,  d e n  6 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Minister des Innern. 

(gez.) Eich mann. 
An den Königl. Ober-Präsidenten Herrn Pin der, 

!. 1566. Hochwohlgeboren zu Breslau. 

Lr. irr. ». 1. r. dem Königl. Landrath Herrn Grafen von Se» 
herr-Thoß, Hochgeboren in Bolkenhain, mit dem Ersuchen zu über
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senden, in Stelle des Abgeordneten für Berlin, Kaufmann Salut, 
welcher sein Mandat niedergelegt, einen neuen Abgeordneten für Berlin 
im dasigen Kreise sofort wählen z» lassen, und mir die Wahlverhand» 
lung möglichst bald einsenden zu wollen. 

B r e s l a u ,  d e n  9 .  O c r o b e r  1 8 4 8 .  
Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien. 

Im Auftrages 
v .  K o t t w i t z .  

Indem ich vorstehende Verfügungen zur öffentlichen Kenntniß 
bringe, bemerke ich zugleich, daß die Herren Wahlmänner des Kreises 
zur Wahl des neuen Abgeordneten auf 

den S 1. Vctober c. 
ins Landrath-Amt eingeladen worden sind. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 1 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

dZo.129. Dem Kretschmer Christoph Sauer zu Batzdorf ist in der 
Diebstahls-Anzeige. Nacht vom 9ten zum Idten d. Mts. ein hellbrauner Wallach, 6 Jahr 

alt, die linke Hinterfessel und rechte Vorderfessel weiß, mit blassem 
Stern und auf dem Widergen'ist einen weißen Fleck, 4 bis Z Zoll 
groß, aus dem Stalle gestohlen worden. 

Ich bitte das Königliche Landrath-Amt, zur Ermittelung des 
gestohlenen Pferdes die erforderlichen Maßregeln anordnen zu wollen. 

Striegau, den 19. Oktober 1848. 
Der Landrath Ruprecht. 

Wird den Ortsbehörden zur Bekanntmachung in ihren Commu» 
nen mitgetheilt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 1 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

klo.izo. In der abgelaufenen Nacht sind aus dem Verkaufsladen mit-
Diebstahls-Anzeige. telst gewaltsamen Einbruchs der hiesigen Putzmacherin Wolff nach

stehende Gegenstände entwendet worden, und zwar: 



183 

18 Stück schwarzdaumwollene Spitze»; 
1V Stück seidene Spitzen, die Breite von ^ u. ^ Elle; 
6 Stück schwarzseidene Blonden zu Haubengarnirung; 
8 Stück meißseidene Blonden in verschiedenen Mustern; 

5) ei» halbes Stück karmoisinroche Blonden, ^ Elle breit; 
6) 4 Stück achte Awirnspitzen, die Stücke von 20 bis 50 Ellen 

Länge, 1 breit; 
7) 50 Stück weiße Spitzen, 1 bis z u. ^ breit; 
8) 30 Stück seidenes Band in allen Farben von Nr. 5 bis 12; 
9) 16 Ellen poncefarbenen Sammet; 

10) 4 Ellen braunen desgl.; 
11) 3 Ellen hellblauen desgl.; 
12) 6 Ellen/stahlgrünen desgl.; 
13) 8 Ellen schwarzen Halbsammet; 
14) 3 Ellen rosa ungerissenen Sammet; 
15) 3 Ellen hellbraunen desgl.; 
16) 4 Ellen grauen desgl.; 
17) 6 Ellen kornblauen desgl.; 
18) 6 Stück Reißstrohhüte; 
19) 4 Stück Mädchenhüt« in Klarissenform; 
20) 18 Stück Roßhaarhüte; 
21) 2 Stück Schmeizerhüte; 
22) 6 Stück dergl. schwarz und weiße; 
23) 6 Stück Haubengmnd,, wovon die Ellenzahl 10 bis 18 Ellen 

beträgt; 
24) 2 Stück Blondengrund; 
25) 1 Dutzend gestickte Morgenhauben. 

Den Werth gedachter Gegenstande giebt die Damnistcatin über 
400 Rthlr. an. Jauer, den 7. October 1848. 

D e r  M a g i s t r a t .  
Abschrift den Ortsbehörden des Kreises zur Bekanntmachung m 

den Communen und Vigilanz auf die gestohlenen Sachen. 
Entdeckungen sind bald hier zur Anzeige zu bringen. 

Bolkenhain, den 11. Ottober 1848. 
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Tchoß. 
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13t. Der Holzdiebstahl hat sich in einigen Tbeilen unserS Departe-
Bikanntmachung. ments in neuerer Zeit vermehrt. Jeder Wohlgesinnte wird diese ver

mehrten Eingriffe in fremdes Eigenlhum nicht nur als solche mißbil
ligen, sondern auch erwägen, daß damit eine naheliegende allgemeine 
Benachtheiligung verbunden ist, indem es dem allgemeinen Interesse 
nur entsprechen kann, die Wälder in möglichst ergiebiger Productivi-
tät und nicht in einem durch Diebstahl herabgekommenen Zustande 
zu sehen, dessen Wiederherstellung, abgesehen von andern Opfern, so 
sehr viel Zeit erfordert. Zur Verminderung des Holzdiebstahls trägt 
es nun sehr wesentlich bei, wenn der Ankauf des gestohlenen Holzes 
vermieden wird, und wir finden uns daher veranlaßt, recht dringend 
von solchen Ankäufen abbrachen. 

Liegnitz, den 26. September 1848. 
Königliche Regierung. 

Abtheilung der direkten Steuern, Domainen und Forsten. 
Vorstehende Verfügung haben die Ortsbehörden in ihren Com

mune» bekannt zu machen. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  I I .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  

Der Königliche Handrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Nu. 132. Die Ortsbehörden werden aufgefordert, an die hiesige Compagnie 
Aufforderung, binnen 8 Tagen nachstehende Verzeichnisse einzureichen: 

Von Freiwilligen und Brotlosen aus dem I. u. II. Aufgebot 
und Reserve, auch Garden; 

ö. vollständig Abkömmliche des I. Aufgebots und der Reserve, 
a b e r  k e i n e  G a r d e n ,  

welche in Hirschberg eintreten können. 
B o l k e n h a i n ,  d e n  I I .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a s  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

K<i. 133. In der verflossenen Nacht sind durch gewaltsamen Einbruch aus 
Diebstahls-Anzcige. den an der Stadtmauer belegenen Remisen und Appretur-Gebäuden 

der Handlung Kramsta L Söhne hierselbst folgende Waaren ge
stohlen worden: 
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gebleichte Leinwand gezeichnet U 13. — 9 Schock l 
N14. — 3 - <ä 50 Verl. 

-  . ^ 1 6 . - 2  . c Ellen, 
halbgebl. Leinw., Z breit, gez. 1t — 5 - ) 
geklärte Creas-Leinwand, breit, gez. tt 60 2 Längen » 

90 Berk. Ellen, 
und mehrere Pakete gebleichte Baumwolle ä 5 Pfd. 
Sämmtliche Stücke sind dem Handlungssignum, bestehend aus 

einem Anker mit den Buchstaben X.&8., und noch einer Nummer 
versehen, die nicht zu bestimmen ist. 

F r e i b u r g ,  d e n  I I .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
D e r  M a g i s t r a t .  

Abschrist den Ortsbebörden zur Bekanntmachung und Vigilanz 
auf die gestohlenen Sachen. Etwanige Ermittelungen sind bald hier 
anzuzeigen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 3 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Die nächste Versammlung unsers Kreis-Vereins findet wo. 134. 
den 6. November d. A. Nachmittags 3 Uhr Bekanntmachung. 

Hierselbst statt. 
Außer der Neuwahl des Vorstandes sollen erhebliche Beschlüsse 

über das Statut gefaßt werden^ weshalb sich die Mitglieder recht 
zahlreich einfinden wollen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 2 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Vorstand des Kreis-Vereins. 
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Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 

Stuck SV. 

Volkenhain, den 23. October 1848. 

^us Alt-Rbhrsdorf hat sich der nachstehend bezeichnete Tagearbeiter Kc,. 135. 
Carl Samuel Conrad, welcher eines Diebstahls dringend verdächtig, Steckbrief, 
heimlich entfernt. 

Sammtliche Militair- und Civil-Behörden werden ersucht, auf 
denselben Acht zu haben, ihn im Bekretungsfalle zu verhaften, und 
anher abliefern zu lassen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 6 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
S i g n a l e m e n t .  

Geburtsort und gewöhnlicher Aufenthalt: Alt-Röbrsdorf; Reli
gion: evangelisch; Stand, Gewerbe: Tageardeiter; Größe: 5 Fnß 
2 Zoll; Haare: schwarzbraun; Stirn: etwas hoch; Augenbraunen: 
dunkel; Augen: schwarzbraun; Nase: spitz; Mund: gewöhn
lich; Zahne: gut; Barl: keinen; Kinn: spitz; Gesichtsfarbe: blaß; 
Gesichtsbildung: länglich; Statnr: mittel; Sprache: deutsch; beson
dere Kennzeichen: keine. 

B e k l e i d u n g :  b l a u t u c h e n e  J a c k e ,  b l a u g e g i t t e r t e  W e s t e ,  s c h w a r z 
lederne Hosen, zweinälhige Stiefeln, Wintermütze mit Plüsch besetzt 
und leinenes Hemd. 

Dem Gerichtsscholzen Heinrich zu Günlhersdorf, hies. Kr., sind No.tZK. 
in vergangener Nacht mittelst Einsteigens folgende Gegenstände ge- Diebstahls-Anzeige. 
stöhlen worden: 
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1) ein schwarztuchener s.'iner Rock mit schwarzem Kamelottfutter; 
2) ein brauntuchener Rock mit Sammetkragen; 
3) ein lichteblauer Tuchrock mit Deckeltaschen; 
4) ein wattirter dunkelgrüner Tuchrock; 
o) ein weißer Piquee-Rock mit schwarzen Schnüren; 
3) ein Paar schwarztuchene Beinkleiver; 
7) ein Paar blautuckene desgl.; 
8) zwei Paar Piquee-Beinkleider, das eine Paar etwas ausge-

bessert; 
9) 3 Piquee- und ein Paar schwarze Atlas-Beinkleider; 

eine grünseidene, drei halbseidene, eine schwarzgeblümte, eine 
b l a u g e b l ü m t e  W e s t e ;  

Ist) ein schwarzes Atlastuch mit grünen Blümchen und zwei grün« 
seidene Tücher; 

11) eine schwarze Tuchmühe; 
12) ein weißkattunener, ein baumwollener grüngegitterter, ein lilla-

streifiger und ein dunkelgrüner Tuch-Ueberrock; 
13) 9 Ballen weiße Leinwand, gez. 0. 8.; 
14) 2 roch und zwei braun und weißgegitterte Oberbettzüchen, 5 

Kopfkissen; 
13) ein weißkattuneuer, ein gelbkattunener, ein braunkattunener mit 

Tuch gefütterter Pelz; 
16) ein blauer Blondenshawl; 
17) ein feines Betttuch, gez. t). 8. N. 6; 
18) 4 roh und weiße Schochwitz-Handtücher: 
19) 3 kattunene u. eine baumwollene roch u. blau gestreifte Schürze; 
2st) 2 violett kattunene Tüchel und mehrere Ueberreste von Züchem 

Ich bitte ergebenst, auf die gestohlenen Sachen und die Diebe 
vigiliren zu lassen. 

Striegau, den 17. October 1848. 
Der Landrath Ruprecht. 

Abschrift hiervon den Ortsbehörden des Kreises zur Bekannt
machung in den Communen und Vigilanz auf die gestohlene» Sachen 
und die Diebe. Elwanige Entdeckungen sind bald hier anzuzeigen. 

Bolkenhain, den 2st. Ottober 1848. 
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Höhern Orts veranlaßt gebe ich den Ortsgerichten auf, mir eine tZ7. 
Zusammenstellung über die Verhältnisse der im Orte befindlichen We- Bekanntmachung, 
der nach dem anliegenden Schemä binnen 8 Tagen einzureichen. Für 
die Folge erwarte ich diese Eingabe alljährlich zum 1. Juni und 
I. November. 

Da es einleuchtend ist, daß die Sammlung von Zahlen-Anga
ben nur dann nützlich werden kann, wenn die Zahlen zuverlässig sind, 
so ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Richtigkeit der angegebenen 
Zahlen möglichst verbürgt werden kann, und daß, wo dies nicht der 
Fall, genau angegeben werde, welche Zahlen und aus welchen Grün
den dieselben als unsicher zu betrachten sind. 

Demnächst wünsche ich bei Einreichung der gedachten Zusam
menstellung noch darüber Auskunft zu erhalten: 

1) ob unter der Zahl der Gehülfen die erwachsenen Familienmit
glieder, Frau und Kinder, insofern sie mitarbeiten, einbegriffen sind; 

2) welche Gattung an Gewebe (Creaö, Drill, Marktleinewand !c.) 
vorzugsweise im Kreise fabrizirt wird; 

3) wie die Lohnverhältnisse zu stehen kommen, d. h. wie viel der 
Weber bei der vorherrschend im Kreise gefertigten Gattung der 
Gewebe bei regelmäßiger Arbeit durchschnittlich verdienen kann; 

4) ob und wieviel Grundeigenthum der Weber besitzt, d. h. ob 
der Grundbesitz wenigstens von der Ausdehnung ist, daß die 
Familienglieder dadurch Beschäftigung finden, und 

5) ob und in welcher Ausdehnung die nicht angesessenen Weber 
im Sommer beim Ackerbau Beschäftigung suchen. 

Die heutige Besprechung hat mit der vorstehenden Eingabe 
nichts gemein. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 0 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Zusammenstellung 
statistischer Nachrichten über die Weber in 

Kreis. 

t) Leinenweber . 
2) Baumwollenweber 
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Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4«. 

Bolkenhain, den 30. October 1848. 

O 
^n der Nacht vom 26ten zum 27ten d. Mts. ist dem Nieder-Kretsch- 188. 
wer Rüffler zu Wederau mittelst gewaltsamen Einbruchs Diebstahls-Anzeigc. 

eine rolhe Kuh, die Stirn fahlweiß, mit zurückgebogenen Hör
nern, übrigens nicht groß, 

gestohlen worden. 
Die Ortsbehörden werden aufgefordert, durch Bekanntmachung 

in ihren Commune» zur Entdeckung des Diebes und Wiedererlangung 
der gestohlenen Kuh mitzuwirken. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 7 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Um den mir zugekommenen diesfälligen Beschwerden zu begeg- dlo. 139. 
nen, bringe ich zur allgemeinen Kenntniß, daß derjenige Hausbesitzer, Bekanntmachung. 
Landwirlh oder Stadtbewohner, von dem erwiesen ist, daß er, um das 
Fleisch zu verkaufen, gewerbsweise schlachtet oder schlachten laßt, 
der gesetzlichen Gewerbesteuer unterworfey ist. Nicht minder trifft 
denselben die Besteuerung, wenn er Fleisch zum Wiederverkauf einge
kauft hat und für Jedermann feil hält. 

Was hiernächst das Hausirgewerbe mit frischem Fleische anlangt, 
so darf die Ausübung desselben fürs Erste nur ganz besonders zuver
lässigen Personen und auch nur für die nächste in dem Gewerbescheine 
zu bezeichnende Umgegend ihres Wohnortes gestattet werden, und dann 
unterliegt die Ausübung desselben ebenfalls der gesetzlichen Gewerbe
steuer. 
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Contraventions-Fälle werden mit der Jahressteuer im höchsten 
Satze und außerdem mit dem 4fachen Betrage derselben als Strafe, 
sowie mit Coiifiscatl'on des ausgebotenen Fleisches geahndet. 

Die Ortsgerichte haben diese Verfügung ungesäumt im Orte be
kannt zu machen, und Uebertretungsfälle alsbald anher zur Anzeige 
zu bringen. 

V o l k e n h a i n ,  d e n  T 7 ,  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß . .  

d?o.i4o. In der Nacht vom 22ten zum 23ten d. Mts. ist aus dem Herr-
Diebstahls-Anzeige. schaftlichen Kutschenstall des Dominii Nieder-Arnsdorf ein schwarz

brauner Watlach mit Stern, 3 Jahr alt, Füße struppirt und höchstens 
das Maß habend, gestohlen worden; weßhalb ich ergebenst ersuche, 
gefälligst zur Ermittelung des Thäters und des entwendeten Pferdes 
mitwirken zu wollen. 

S c h w e i d n i t z ,  d e n  2 3 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Kreis-Landrath, 

v .  G e l l h o r n .  
Abschrift hiervon den Ortsbehörden zur Bekanntmachung und 

Vigilanz auf das gestohlene Pferd. 
Etwanige Wahrnehmungen sind bald anzuzeigen. 

B a l t e  n h a i n ^  d e n  2 ? . .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

141. Mit Bezugnahme auf die AmtsblMk-Verordnuug vom I. Octo-
Auffordcrung. ber c., Stück Nr. 42, Seite 242, die Subfcription für das Werk: 

„Praktische Anleitung zur Bildung und Verwaltung der Sterbe-
Kasten-Verei»!« von I>e. Unger zu Erfurt" 

betreffend, veranlasse ich die Ortsgerichte, die etwanigen Subscribentt« 
bis zum 19. November c. anher namhaft zu wachem Negativ-Atteste 
sind nicht erforderlich. 

B o l k e u c h . a i n ,  d e «  2 7 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4R. 

Volkenhain, den 6. November 1848. 

o> 
mehreren Theiien der Monarchie sind die Grundlagen staat- Ko. 142. 

licher Ordnung erschüttert, der gesetzliche Schutz für Person und Bekanntmachung. 
Eigenlhum ist geschwächt, und dadurch die wahre Freiheit, welche 
nur auf dem Boden des Gesetzes bestehen und gedeihen kann, ge
fährdet. 

Die freie Presse und das Recht der freien Vereinigung sind ge-
mißbraucht worden, um die gesetzliche Ordnung zu stören und anar
chische Zustände herbeizuführen. 

Das Staals-Ministerjum ist fest entschlossen — getreu seiner 
Erklärung in dem der Königlichen Regierung unter dem Wten v. 
Mts. mitgetheilten Programm, — auf dem konstitutionellen Wege 
fortzuschreiten und insbesondere dem Volke jene große Freiheiten, in 
deren rechtmäßigen Besitze dasselbe sich befindet, vollständig zu er
halten; um so mehr aber erkennt das Ministerium die Verpflichtung 
an, einem solchen Mißbrauche dieser Freiheiten, welcher Einschüchte
rung, Knechtschaft und Umsturz im Gefolge hat, mit aller Kraft 
und Energie entgegen zu treten. 

Das Staatö-Ministerium hat im Einverständnisse mit der deut
schen Central-Gewalt den entschiedenen Willen, i» diesem Sinne zu 
handeln und nöthigenfalls selbst die äußersten gesetzlichen Mittel an
zuwenden, um seiner Pflicht vollständig zu genügen. Allein es hofft 
und wünscht einer solchen schmerzlichen Nolhwendigkeit überhoben zu 
werden. Dazu ist besonders nöthig, daß die Provinzial,-Kreis- und 
Lokal-Behörden es nicht au der erforderlichen Wachsamkeit fehlen 
lassen, um das Verbrechen, da wo es sich zeigt, sogleich zu entdecken, 
und nicht an Entschlossenheit, um es im Entstehen zu unterdrücken. 
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Die Königliche Regierung wird demnach hierdurch angewiesen, 
sowohl Ihrer Seit» die angedeuteten Gesichtspunkte festzuhalten, als 
auch an die Behörden Ihres Bezirks die ernste Mahnung ergehen 
zu lasten, daß sie in dieser bewegten Zeit gegen alle Verbrechen und 
Vergeben, namentlich aber gegen die, welche durch den Mißbrauch 
der freien Presse oder des Versammlungsrechtes verübt werden, un
verzüglich mit Nachdruck einschreiten, und unter strenger Beobachtung 
der gesetzlichen Vorschriften geeignete Maaßregeln treffen, um die 
Uebertreter des Gesetzes, unter Angabe der Beweismittel, sobald als 
möglich vor den Richter zu stellen und der verwirkten Strafe zu 
unterwerfen, auch bei Vollstreckung gerichtlicher Verfügungen dem 
Gesetze gemäß starke Hand zu leisten Insbesondere sind die Be
hörden darauf hingewiesen, daß Versammlungen unter freiem Him
mel, welche für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Gefahr brin
gend sind, nach §> 4. der Verordnung vom 6. April dieses Jahres 
nicht gestattet, daß Vereine nur zu solchen Zwecken, welche den Straf
gesetzen nicht zuwiderlaufen, errichtet werden dürfen, und daß dem
nach Versammlungen.und Vereine, welche sich selbst zu verbreche
rischen und ungesetzlichen Bestrebungen bekennen, nicht zu dulden 
sind. 

Es wird erwartet, daß alle Behörden, hauptsächlich aber die 
Beamten, welchen die Aufrechthaltung und Vollziehung der Gesetze 
obliegt, zur Wahrung der gesetzlichen Ordnung überall pflichtgetreu 
und kräftig, und da, wo es die Umstände erfordern, mit Entschieden
keit und Selbstaufopferung einschreiten werden. 

Die Behörden werden dabei eine feste Stütze in dem im Volke 
lebenden guten Sinne der Gesetzmäßigkeit und Treue finden, der 
auch da wo er durch Irrlehre verdrängt zu sein scheint, doch nur 
schlummert und nirgend im Vaterlande vergeblich angerufen wird. 
Da aber, wo es erforderlich ist, dürfen die Behörden sich des vollsten 
und wirksamsten Schutzes des Staats-Ministeriums versichert halten. 

Diejenigen Beamten dagegen, welche aus Schwache oder bösem 
Willen diesen ihren Obliegenheiten nicht nachkommen möchten, müssen 
im gesetzlichen Wege sobald als möglich aus ihren Aemtern entfernt 
und auf diese Weise für das öffentliche Wohl unschädlich gemacht 
werden. 

Es wird erwartet, daß die Königliche Regierung es auch in 
dieser Beziehung an der erforderlichen Aufmerksamkeit nicht wird 
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fehlen lassen und daß Sie mit den diesfälligen Maaßregeln oder 
Anträgen pflichtschuldig vorgehen wird. 

Unser Wahlspruch sei, Schutz und Förderung der gesetzlichen 
Freiheit, Unterdrückung der Anarchie, mag diese aus revolutionairen 
oder reactionairen Bestrebungen hervorgehen. 

B e r l i n ,  d e n  4 .  O k t o b e r  1 8 4 8 .  
Der Minister des Innern. 

A n  E i c h m a n n ,  
die Königliche Regierung zu 
Liegnih. Nr. 144. K. I. 

Abschrift hiervon erhallen die unten genannten Unter-Behörden 
unsers Vermaltungs-Bezirks zur Kenntnißnahme und genauesten Da-
nachachtung. 

L i e g n i t z ,  a m  1 3 .  O k t o b e r  1 8 4 8 .  
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern, 

v .  W o  r i n g e n .  
Vorstehendes bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, und vertraue 

ich, daß mich die Ortsbshörden und Alle rechtlich Gutgesinnten bei 
Ausrechthaltung der Ordnung und Ruhe unterstützen werden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  O c r o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath -

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Mit Bezug auf rmsere im 43. Stück des Amtsblatts dieses 
Jahres enthaltene Aufforderung vom 16. d. Mts. in Betreff der Bekanntmachung, 
freiwilligen Staatsanleihe müssen wir die Könjgl. Landrath-Aemter 
und Magisträte nochmals und dringendst auffordern, nach allen Kräf
ten durch geeignete wiederholentliche Anregung dahin zu wirken, daß 
die Kreis-Einsassen und städtischen Bewohner sich möglichst schleunigst 
noch angemessen bei der freiwilligen Staateanleihe dergestalt betheili-
gen, damit dieselbe einen ausreichenden Ertrag gewähre, da ansonst 
mit dem nahe bevorstehenden Schluß-Termine für dieselbe, zu gewär
tigen ist, daß nunmehr die Zwangsanleihe in Kurzem zur Ausfüh
rung kommen werde. 

L i e g  Nitz., den 16. Oktober 1848. 
Königliche Negierung. 

S c h a r f e n o r t .  
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Wird den Ortsbehörden zur Kenntnißnahme lind Bekanntmachung 
in ihren Kommunen mit der Aufforderung mitgetheilt, nach Kräften 
dabin zu wirke», daß die woblbabenden Orrseinsaffen sich bei dieser 
freiwilligen Staatsanleihe angemessen betbeiligen. 

B o l k e n b a i n ,  d e n  3 k .  O c r o b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. In Folge der vielfachen Beschwerden der Gntsherrschaften in 
Betrifft die Fort- Schlesien über die Verweigerung der Leistung von Diensten und Ab

lehnung der Dienste gaben Seitens der verpflichteten Rnsticalstellenbesitzer finden wir uns 
de?i"'^an^die veranlaßt, die Besitzer von Rnsticalstellen, von welchen Zinsen, Eh-

Gur'öherrschaften. "mgen «nd Dienste an die Gnleberrschaften geleistet worden sind, 
daraus aufmerksam zu macheu, daß die National-Versammlung zu 
Berlin in der Sitzung voni 36. September 1848 den Antrag auf 
S i s i i r u n g  d e r  f e r n e r e n  L e i s t u n g  d e r - D i e n s t e  u n d  Z a h 
lung der Zinsen verworfen hat, mitbin für setzt alle Dienste 
fortgeleistet und die Zinsen gezahlt werden müssen, wi
drigenfalls die geeigneten Maaßregelu zur Aufrechtbaltung der gesetz
lichen Bestimmungen und zum Schutz des Eigenthunis angewendet 
werden würden. 

Zugleich machen wir aber auch die verpflichteten Rusticalstellen-
Besitzer auf das von der National-Versammlung beralhene, unter 
dem 9. October 1848 ergangene Gesetz über die Sisiirung der Ab
lösungen noch besonders aufmerksam. 

B r e s l a u ,  d e n  1 7 .  O k t o b e r  1 8 4 8 .  
Königliche General-Commission von Schlesien, 

sei II. 367. Oktober o. 
Vorstehende Bekanntmachung wird den Ortsbehörden des Krei

ses zur Mittbeilung an die Gemeindeglieder zugefertigt. 
D o l s e n h a i n ,  d e n  3 1 .  O c t o b e r  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Des Königs Majestät haben ans den Bcricbt des Königlichen d?o. t-^5. 
Staatsministeriums in Ilebereinstimmung mit dem Beschlüsse, welchen Bekanntmachung, 
die zur Vereinbarung der Verfassung berufene Versammlung hierüber 
gefaßt hat, durch die Allerhöchste Kabjnctsordre vom 29. d. MlS. zu 
bestimmen geruht, daß vom I. Januar k. I. an, die Steuerfreiheit, 
welche denjenigen Kriegern aus den Feldzügen von 1813/15, die zur 
untersten, oder als Einzelnstcuernde zur vorletzten Klassensteuerstufe 
einzuschätzen sein würden, zugestanden ist, weiter ausgedehnt werde, 

s) ans die Krieger aus den Feldzügen von I80t» 7; 
Ii) auf die Krieger, welche in der Französischen Armee haben die

ne» müssen und jetzt zu Preußen gehören, endlich 
v) unter Zurechnung dieser beiden unter n. und I>. bezeichneten 

Kategorien auf die Haushaltungen, welche zur vorletzten II. 
Stnsse einzuschätzen sein würden. 

Die Königl. Regierung wird beauftragt, diese Allerhöchste Be
stimmung durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen 
und das Weitere danach zu veranlassen. In Bezug auf die Zeit 
und Art der Militairdienste, so wie auf den Nachweis derselben, 
kommt bei den hiernach von der Klassensteuer weiter zu befreienden 
Personen, dasselbe zur Anwendung, was in der Verfügung vom 
31. März 1849 (III. 6959) wegen der Krieger ans den Jahren 
1813/5 augeordnet ist; auch können den ehemals Französischen Krie
gern diejenigen, welche in der Großherzoglich-Bergischen, Königlich-
Westfälischen, Polnischen, Herzoglich-Warschauischcn und Sächsischen 
Armee bis zum Jahre 1815 gedient haben und jetzt zu Preußen ge
hören, gleichgestellt werden. 

Dem Berichte über die Veranlagung der Klassensteuer für das 
künftige Jahr, ist eine, nach den landräthlichen Kreisen zusammen
gestellte Haupt-Nachweisung der hiernach von der Klassensteuer zu 
befreienden Personen, beizufügen, welche die Zahl der Krieger, die 

s) in den Jahren 1813/15 in dem Preußischen und in den ver
bündeten Heeren, 

K) in dem Feldzuge von 1896/7, 
v) in dem Französischen und in den, demselben gleichgestellten Hee

ren gedient haben, 
so wie die Steuerbeträge ersehen läßt, welche, so viel als thunlich, 
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abgesondert für jede dieser Kategorien beziehungsweise in der Stufe 
IIa, IIb und 12 bisher entrichtet worden sind. 

B e r l i n ,  2 1 .  O k t o b e r  1 8 4 8 .  
Der  F inanzmin is ter .  

Im Auftrage: Kühne. 
An die Königl. Regierung 

III. 23551. in Liegnitz. 
Abschrift den sämmtlichen Königlichen Landräthlichen Aemtera 

des Liegnitzer Regierungs-Bezirkes zur Kenntnißnahme, Nachachtung 
mit Bezug auf unsere Verfügung vom 21. April 1846(11.11. 2,861) 
und Beifügung der angeordneten Nachweisung der bezüglichen Be
freiungen bei dem, bald zu erstattenden Berichte über die Veranla
gung der Klafsensteuer für 1849. Liegnitz, den 23. Oktober 1848. 

Königliche Regierung, 
Abtheilung der direkten Steuern, Domänen und Forsten. 

S c h a r f e n o r t .  
An das Königl. Landräthlichc Amt 

in Bolkenhain. 
Vorstehende hohe Verfügungen werden den Ortsgerichten mil 

dem Auftrage mitgetheilt: mir ungesäumt eine namentliche Nachwei
sung aller Krieger, auch derjenigen, welche bereits Steuerfreiheil ge
nießen, nach folgendem Schema einzureichen. 

1) Laufende Nummer, 
2) laufende Nummer der Klassensteuer-Rolle pro 1849, 
3) Haus-Nr,, 
4) Zu- und Vornamen, 
5) Stand und Gewerbe, 
6) Anzahl der zur Haushaltung gehörenden Personen: 

s) unter 16 Jahre, 
1>) über 16 Jahre. 

7) Steuert zur Stufe 
s) IIa. Z Sgr., 
b) IIb, 2V, Sgr.) 
o) 12. I', Sgr. 

8) Monatlicher Steuer-Betrag; 
9) Nummer der Beläge und Bemerkungen. 

Dies sind die Rubriken in der Nachweisung, nun folgen die 
Unterabtheilungen in dieselbe: 
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Krieger aus den Feldzügen 1813—1813. 
N. N. N. N. 

L. Krieger aus den Fekdzügen 1806—180?. 
N, N. N. N. 

O In dem Französischen und in den demselben gleichgestellten 
Heere gedient. 
N. N. N. N. 

Bei Denjenigen, welche bereits Steuer-Freiheit in Folge Be-
weiölieferung genossen haben, ist solches in der Rubrik 9. kurz anzu
geben, für die neu hinzutretenden Krieger aber muß der Beweis nach 
Vorschrift der Kreisblatt^Verfügung v. 13. Mai 1846 Seite 42. 
geliefert werden. 

Schließlich wird den Ortsgerichten die großl möglichste Beschleu
nigung der Einreichung zur Vermeidring der kostenpflichtigen Abholung 
empfohlen, der spätestens bis zum 11. d. Mts. unbedingt entgegen
gesehen wird. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath. 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

Von mehreren Orts-Gerichren fehlt noch immer die in der Kreis- . 
blatt-Verfügung v. 20. Oktober c. Seite 189. verlangte Zusammen- AAA ^er stäti°-
stellung statistischer Nachrichten über die Weber, obschon deren Ein- stischen Nackwci-
reichung sehr dringlich gemacht worden. sung über die Weber. 

Gehl solche nunmehr nicht spätestens binnen 3 Tagen hier ein, 
so werde ich deren kostenpflichtige Einholung unnachsichtig verfügen. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

In der Nacht vom 29. zum 30. Oktober c. Morgens zwischen wo. 147. 
3 und 4 Ubr, sind dein Freistellbesitzer und Schuhmacher Johann Diebstahls-Anzcige. 
Gottlieb Thamm zu Kau der, mittelst Einsteigens durch ein Stu
b e n f e n s t e r ,  - 4 . .  a u s  d e r  W o h n s t u b e :  

1) ein weißgezogenes 3 Ellen langes Handtuch, gezeichnet mit den 
Buchstaben N. H. N>; 

2) ein paar zweinäthige, fast noch neue Stiefeln; 
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3) ein paar gute kalblederne Frauen-Schuhe; 
4) einen 2 Quart fassenden eisernen Topf; 
5) ein mit Silber ausgelegtes Tischmesser; 
6) ein dergl. Messer und Gabel, die Schale mit Zinn ausgelegt; 
7) ein dergl. Messer und Gabel mit hölzerner Schale; 
8) einen weißen Handkorb mit zwei Deckeln; 

L .  i m  H a n s f l u r :  
1) aus dem Brodtschrank 3 angeschnittene hausbackene Brodte; 
2) zwei Flaschen gefüllt mit Kornbrantwein; 
3) zwei dergl. mit gutem Branntwein. 

Q  a u s  d e m  K e l l e r :  
1) eine weiß porzellaine Schüssel mit gebratenem Fleisch; 
2) einen Topf mit 4 Quart Bulter 

gestohlen worden, wobei der Dieb im Keller seine Schnupftabak-
Dose verloren und liegen gelassen hat. 

Die Ortsbehörden werden demnach aufgefordert: durch Bekannt» 
machung in ihren Kommunen zur Ermittelung des Diebes und Wie» 
dererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

D o l s e n h a i n ,  d e n  3 .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  

dlo.148. Mit Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Verfüg. v. 4. Octbr. c. 
Aufforderung. Seite 122 veranlasse ich die Orls-Gerichte mir die Verhandlungen, 

wodurch die inexigibel« Klassensteuer Reste, die in eine enorme Höhe 
herangewachsen, coustatirt sind, jedenfalls bis zum 13. d. Mts. hier 
einzureichen. 

Dabei bemerke ich, wie die jetzige Finanz Lage des Staates 
die Vermeidung jedweder Ausfälle und Rückstände in der Staats-
Einnahme zur dringendsten Pflicht macht, und vertraue ich, daß die 
Orls-Gerichte durch angemessene Belehrung in fraglicher Beziehung 
auf die Steuerpflichtigen günstig einwirken werden. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  3 .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Königliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  



Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4S. 

Bolkenhain, den 13. November 1848. 

Hilter Hinweisung auf die Bestimmungen im 47. Stück der Gc- l^c>. 549. 
setz-Sammlung pro >848 Nr. 3047 u. Nr. 3048 und mit Bezug» Bekanntmachung, 
nähme auf den abschriftlich beigefügten Ministerial-Erlaß vom 20. 
Oktober c- — die Errichtung der Bürgerwehr betreffend — sehe ich 
mich genöthigt, zur Begegnung von Mißverständnissen in fraglicher 
Hinsicht Folgendes anzuordnen. 

I .  Z w e c k  d e r  B ü r g e r w e h r  ? c -
Hierüber sprechen sich die 1—0. des Gesetzes v. 17. Okto

ber >848 vollständig aus. Die §. 7 bestimmte feierliche Versiche
rung ist nach dem Gesetz Nr. 3048 §. 1 wieder aufgehoben. 

II. Berechtigung und Verpflichtung zum Dienste :c. 
Die §§. 8 und 9 lassen desfalls keinen Zweifel übrig. Hier

nach ist asto jeder Preuße, der sich im Vollgenusse der bürgerlichen 
Rechte befindet, nach vollendetem 24ten und vor zurückgelegtem 50. 
Lebensjahre, unbeschadet seiner sonstigen Militärpflicht für das ste
hende Heer oder die Landwehr, zum Dienste in der Bürgerwehr der
jenigen Gemeinde berechtigt und verpflichtet, in welcher er seit wenig
stens einem Jahre sich aufgehalken hat. Falls Mitglieder der Bür
gerwehr verziehen, so sind sie zum sofortigen Eintritt in solche des 
neugewählten Aufenthalts berechtigt und verpflichtet. 

Die Entbindung w. vom Dienst in der Bürgerwehr ist in den 
10—12 festgesetzt. . 
III. Stamm listen der Bürgerwehrpflichtigen. 

13. u. 14. Hiernach haben die Gemeinde-Vorstände (Orrs
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gerichte) die Stammlisten aller Bürgerwehrpflichtigen im Orte sofort 
anzulegen und bei Feststellung derselben die im §. 14. daselbst für 
deren Erneuerung vorgeschriebenen Fristen inne zu balten. Die Fest
stellung der Gemeindevertretung muß demnach spätestens bis zum 1. 
Januar 1849 erfolgt sein. 

Die Scammliste ist nach folgenden Rubriken aufzustellen. 
1) Laufende Nr. 
2) Vor- und Zunamen. 
3) Stand oder Gewerbe. 
4) Geboren: Tag, Monat, Jahr. 
3) Geburtsort. 
6) Verheirathet. Zahl der Kinder. 
7) Ob zur Landwehr oder Reserve gehörig, und welche Charge 

er da bekleidet. 
8) Seil wie lange im Orte. 
9) Bemerkungen. 

Hier ist z. B. aufzunehmen: 
Wohnte bis in N. N., wo er Mitglied der Bürger-

wehr war. Freiwillig gemeldet u. s. w. Daß die Auslegung der 
Liste unter dem vorgeschriebenen Verfahren zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht werden muß, bedarf keiner weitern Erklärung. §. 14. Dar
über, daß die Stammliste überall vom 1. Decbr. c. auöliegt, werde 
ich mir Ueberzeugung zu verschaffen suchen. 

Bis spätestens den 6. Decbr. c. haben mir die Ortsgerichte, 
d. h. ungefähr die summarische Zahl der wirklich dienstthuenden 
Mannschaften der Bürgerwehr §.16 mitzutheilen und sich dabei 
event. nach §. 36 über Formation resp. zum Bataillon, einer Com-
pagnie oder einer Abtheilung gutachtlich zu äußern, wobei ich auf 
§. Z des anliegenden Ministerial-Rescriptö noch besonders hinweise. 

IV. D i e n s t l e i s t u n g  d e r  B ü r g e r w e h r p f l i c h t i g e n .  
Sobald die Feststellung der Stammliste erfolgt, ist sofort zur 

Aufstellung der zweiten Dienstliste H. 18 zu schreiten, wornächst Die
jenigen, welche sich zur Aufnahme in solche berechtigt glauben, mit 
kurzer Frist aufzufordern sind. Die erste Dienstliste §.'16 ergiebt 
sich dann von selbst durch die in der Stammliste übrig gebliebenen 
Mannschaften. 
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Zu diesen beiden Dienstlisten ist das sock. III. vorgeschriebene 
Schema zu benutzen. 

Der §. I? beschränkt im Allgemeinen die Verwendung der wirk
lich dienstlhueuden Mannschaft nach Maaßgabe der Bevölkerung des 
Ortes, und es wird anheimgestellt, später darauf zurück zu kommen. 

H. 18 erläutert die Aufnahme in die zweite Dienstliste. In 
solche sollen namentlich nur Dienstboten und alle Diejenigen kommen, 
für welche der laufende Dienst eine zu drückende Last sein würde. 

19. 20. Hier ist festgesetzt, daß Personen über 30 Iahren 
und Personen von mehr als 17 und weniger als 24 Jahren nuter 
gewissen Umständen in die^ erste Dicusiliste aufgenommen werden 
können. Ebenso daß die Compagnien und Unterabtheilungen aus 
den in die erste Dienstliste eingetragenen Personen gebildet werde». 

§. 21. Streitige Fälle über die Aufnahme in diese oder jene 
Liste sind mir zur Entscheidung vorzulegen. 

Falls eine Gemeinde Bürgerwehr-Artillerie einzuführen geneigt 
sein sollte, nehme ich auf den H. 44 Bezug und sehe ich der dies-
fälligen Erklärung entgegen. 

Im Allgemeinen füge ich Hinz», daß die Wahlen der Vorge
setzten H. 30 und 32 bis zur Organisation der Bataillone, Eom-
paguien w. noch ausgesetzt werden müssen. 

Nicht minder bleibt die Wahl §.46 u. 31 der drei Kandidaten 
für die Stelle des Obersten bis dahin ruhen. 

Hinsichtlich der Dienstzeichen und Ausrüstung der Bürgerwehr 
ist das Nölhige in den 37 st sscz. zur Genüge erörtert. 

Ebenso ist der Dienst der Bürgerwehr 66 ganz genau vor
geschrieben, so daß es einer Ergänzung nicht bedarf. 

Das H. 74 von dem Obersten der Bürgerwehr zu entwerfende 
Dienst-Reglement werde ich mir feiner Zeit vorlegen lassen. 

Endlich behalte ich mir die wettern Verfügungen nach der am 
6. Decbr. c. von den Orts-Gerichten erforderen Eingabe zur Sache 
noch vor. 

Für den Fall endlich, daß hier und da über die Anlegung der 
Stammlisien :c. noch Zweifel sein sollten, erwarte ich ungesäumte 
Anzeige, indem ich zugleich den Wunsch ausspreche, daß sich die 
Ortsgerichte mit den diesfälligen vorallegirten Bestimmungen recht ge
nau bekannt machen, und solche überhaupt auch öfters zur Kenntniß 
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der sämmtlichen Gemeinde-Mitglieder bringen mögen, um sich vor 
Verantwortnng zu verwahren. 

B o l k e n h a i » ,  d e n  8 .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  
Der Kömgliche Landrath 

Graf  Seherr  und Dhoß.  
Behufs gleichmäßiger und schleuniger Ausführung der in dem 

beute ausgegebeneu 47. Stücke der Gesetzsammlung unter Nr. 3047 
und 3048 publizirten Gesetze über Errichtimg der Bürgerwehr eröffne 
ich der Königlichen Regierung hierdurch Folgendes: 

1) Die Gemeinde-Vorstände sind nach §. 13. des ersteren Ge
setzes anzuweisen, die Stammlisten aller Bürgerwehrpflichtigen sofort 
anzulegen und bei Feststellung derselben die in dem H. 14 daselbst 
sür deren Erneuerung vorgeschriebenen Fristen inne zu halten. Die 
Feststellung der Stammliste durch die Gemeindevertretung muß dem
nach spätestens bis zum 1. Januar künftigen Jahres erfolgt sein.— 

2) Nach erfolgter Feststellung der Stammliste ist sofort zur Auf
stellung der zweiten Dienstliste (§. 18.) zu schreiten und sind zu die
sem BeHufe diejenigen, die nach §. 18 Ali». 2 ei» Recht zur Auf
nahme in dieselbe zu haben glauben, mit kurzer jedoch nicht präklu-
sivischer Frist zur Anmeldung aufzufordern. 

3) Die erste Diensiliste crgiebt sich alsdann von selbst, da sie alle 
diejenigen umfaßt, welche auf der Stammliste stehen und nicht in 
die zweite Dieustliste aufgenommen sind. 

4) Wenn bei Aufstellung der Stammliste Zweifel entstehen, zu 
welcher Gemeinde ein Haus, Etablissement :c. in Beziehung auf 
die Bürgerwehrpflicht zu rechnen ist, so hat hierüber b,s zur allge
meinen Regelung der betreffenden Kommunal-Verhältnisse durch Ein
führung der neuen Gemeinde-Ordnung die Kreisbehörde mit Rekurs 
an die Königliche Regierung zu entscheiden. 

5) Bei Festsetzung der Stärke der einzelnen Bürgerwehr-Batail-
lone, Compagnien :e. und bei Abgrenzung der Bezirke derselben wird 
es rathsam sein, sich so viel als möglich an die bestehenden Gemein-
debezirke und deren llnterabkheilungen als: Stadtreviere, Stadtbe
zirke, Sektionen, Gemeinde-Abrheilimgeu :c. anzuschließen. 

6) Wo nach 33 und 46 ein Oberst zu ernennen ist, hat die 
Königliche Regierung die Wahl der drei Seiner Majestät dem Kö-
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nige zu präsentirenden Kandidaten zu veranlassen und die Wahlver-
verkandlungen unter gutachtlicher Aeußerung einzureichen. 

7) Will eine Gemeinde Bürgermehr-Artillerie einführen, so hat 
sie hierüber eine Erklärung abzugeben und darin zugleich die im H. 44 
des Gesetzes gedachte Verpflichtung zu übernehmen. Ob hiermit der 
gedachten gesetzlichen Bestimmung genügt ist, darüber hat für jetzt 
die Königliche Regierung, nach vorgangiger Kommunikation mit der 
betreffenden Militärbehörde, zu erkennen und demgemäß das Wei
tere zu veranlassen. 

8) Die Bestimmung wegen des Dienstzeichens (H. 57) bleibt vor-
bebalten. 

9) Die Landräthe haben in einstweiliger Wahrnehmung der Ver
richtungen der Kreisvertretnng (§. 12h) dafür zu sorgen, daß das 
im H. 74 erwähnte Dienstreglement, entworfen und ihnen zur Ge
nehmigung vorgelegt werde. 

10) Die Königliche Regierung hat auf die eventuelle Ausführung 
der Bestimmungen des §. 128 zu achten. 

11) Schließlich wird die Königliche Regierung darauf aufmerksam 
gemacht, daß diejenigen Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes vom 
I7ten dieses Monats welche dem allgemeinen Beruf der Bürgerwehr, 
deren Verbältuiß zu den StaatS-und Kommunal-Behörden und die 
den gemeinen Gerichten unterworfenen Vergehen betreffen, wie ins
besondere die 1.3.4.5.6.66.77.78 und 80, ferner der §. 81 
(mit der für dringende Fälle, wo die Requisition der Civilbehörde 
nicht abgewartet werden kann, im §. 2 der transitorischen Verordnung 
vom selbigen Tage vorgeschriebenen Modifikation) und §. 127 auch 
auf die bereits bestehende Bürgerwehr Anwendung finden. 

Berli,n, den 20. Oktober 1848. 
Der Minister deS Innern. 

E i c h m a n n .  
An die Königliche Regierung 

I. 2842 L. Liegnitz. 

In der Nacht vom 1. zum 2. d. MtS. sind dem Bauerguts- No. iso. 
Besitzer Johann Wilhelm Tietze zu Wederau mittelst gewalt-Diebstahls-Anzeige. 
samen Einbruchs folgende Gegenstände gestohlen worden: 



206 

1) ein schwarztuchener Paletot; 
2) ein pfaugrüner tuchener Leibrock mit Kamelott gefüttert; 
3) ein paar schwarze feintuchne Beinkleider; 
4) ein schwarzer Pelz mit braunem Nanquin überzogen; 
5) zwei grüntuchne Westen; 
6) eine schwarze Atlas-Weste; 
7) eine brauntuchne Weste mit gestickten bunten Blumen; 
8) eine 3zehäusige Taschenuhr mit goldner Drathkette und pisto-

lenförmigen llhrschlüsseln: 
9) acht silberne Kasselöffel, 5 mik 5V. gezeichnet; 
10) eine silberne Sahnkelle, inwendig vergoldet; 
11) eine silberne Zuckerzange; 
12) eine goldne Panzerhalskecce; 
13) einen goldnen Reifring inwendig mit den Buchstaben P.; 
14) ein Haarring mit Krongold; 
13) einige Dutzend Schnupftücher, diverse Sorten; 
16) zwei Oberberte und ein Kissen, kleberzüge karmosinfarbig; 
17) einige Dutzend baumwollne, weiß und buntfarbige Strümpfe; 
18) sechs Stück feine Frauenhemde, gezeichnet 8. ; 
19) acht Schürzen diverse Sorten und Farben; 
20) zwei Tischtücher und sechs Handtücher ordinair roh und weiß; 

(zum täglichen Gebrauch.) 
21) vier Ellen braunen Thibet-Merino; 
22) einen dunkelbraune» tuchenen MannSrock; 
23) circa 40—50 Thlr. baar Geld, worunter 2 Ducaten, in s 

22 Thlr., in 20 Kr. 2 Thlr. und kleinem Courant und ver
schiedenen Münzsorten das übrige; 

24) drei gute Rasirmesser; 
25) eine halbe Krause voll Phosporus zur Vertilgung der Feld

mäuse; 
Die Diebe haben durch das Fenster, wo selbige eingebrochen, 

ihren Rückzug mit Hinterlassung eines Schnitzers und einem Pech-
pflastcr, genommen. 

Ferner am 3. d. Mts. in der Mittagstunde sind der Bauer-
wittwe Plüschke zu Weiden-Petersdorf aus einer unverschlos
senen Hauskammer folgende Gegenstände gestohlen worden: 

s) em blau tuchener Mantel; 
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k) ein dunkelgrauer Mantel; 
v) ein grün zeugnes Sommerjackchen; 
0) ein blautuchenes Jäckchen; 
e) eine schwarztuchene Sommermühe und 
k) eine kurze TabackSpfeife mit Porzellaiukopf 

Endlich sind in der Nacht vom 9. zum 10. d. Mt6. aus dem 
Dominial-Brennerei-Lokal zu Börnchen entwendet worden: 

die Schlange, eine große Bügelsage (der Bügel ist zurückgelassen 
worden), zwei Handsägen, ein Handbeil, zwei Bohrer und eine 
Radwer. 

Die Orts-Behörden des Kreises werden demnach aufgefordert: 
durch Bekanntmachung in ihren Communen zur Entdeckung der Diebe 
und Wiedererlangung der gestohlenen Sachen mitzuwirken. 

Etwauige Entdeckungen sind bald hier anzuzeigen. 
Bolkenhain, den 10. November 1848. 

Der Königliche Landrath. 
Graf  Seherr  und Dhoß.  

An die Landwehrmanner, denen, Ehre und Pflicht ein hohes dlo. 15t. 

Gut ist, die in Erfüllung ihres Eides, den sie ihrem Konige und Bekanntmachung, 
dem Vaterlande geleistet habe», ein Heiligthum ihres Gewissens fin
d e n ,  d i e  e i n g e d e n k  s i n d  i h r e s  W a h l s p r u c h s :  „ M i t  G o t t  f ü r  K ö n i g  
und Vaterland" richte ich meinen Anspruch: 

Fünfzehn Jahre der Landwehr angehörend, habe ich sie hoch
achten gelernt, denn immer nur habe ich in ihnen Männer von Ehre 
und Pflichttreue gefunden, mit denen in Verbindung zu stehen, mir 
stets eine Auszeichnung gewesen ist. Kameraden der Landwehr, 
ihr kennt mich, sowohl ihr jünger» Soldaten, als besonders die altern, 
nie habe ich euch getäuscht, was ich euch sagte, war stets richtig und 
wahr, daher glaubt mir auch jetzt, was ich euch in offener und freier . 
Kameradschaft zurufe, als euer Brigade-Kommandeur, der euch 
aufrichtig zugethan ist, und der euer Bestes verfolgt: 

„Bleibt treu eurem Eide und belastet nicht euer Gewissen mit 
einem Bruch, den ihr nicht vor Gott verantworten könnt, — haltet 
fest an eurer Pflicht, für König und Vaterland, denn nur Ord
nung, Aufrechthaltung der Gesetze sichern dem Vaterlande die 
freien Institutionen, die unser Hochverehrter König demselben ge
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geben hat und für gut findet, weiter auszubilden, nur Ordnung, 
beglückt das Vaterland.' 

Lafst euch nicht durch böswillige Menschen irre machen, und 
euch durch den Abfall eurer Pflichttreue entehren, sondern tretet einem 
jeden Ansinnen dieser Art mit Manneskraft und als Ehrenmänner 
entgegen, denn nur zum Schlechten will man euch verleiten, 
unglückliche Liegnjher-Landwehr-Bataillon betroffen hat und bedenkt: 

„ E h r e  v e r l o r e n ,  A l l e s  v e r l o r e n ! "  
Der Vorfall in Liegnitz gereicht den dasigen Wehrmännern zum 

großen Vorwurf, den jeder brave Mann ihnen macheu muß und hoffe ich, 
recht bald der Brigade sagen zu können, daß die Strenge der Ge
setze jene Pflichtvergessenen getroffen hat, die sich das Unglück und 
Mißachtung gebracht haben, nur weil sie den bösen Menschen Glau
ben geschenkt haben, und von der Sache der Ehre abtraten. 

G l o g a u ,  d e n  2 ? .  O k t o b e r  1 8 4 8 .  
(gez.) v. Stößer, 

General-Major und Kommandeur der 9. Landwehr-Brigade. 

Die tadelnswerthen Ereignisse im Liegnitzer Landwehr-Bataillon 
sind überall bekannt geworden, nnd haben sich den Soldaten nicht 
nur durch ihr ganz unwürdiges Benehmen den Tadel der ganzen Ar
mee, sondern anch eine Nichtachtung von allen pflichttreuen Soldaten 
und jedem Ehrenmanne, sowohl aus dem Bürgerstande, als über
haupt aus der ganzen Bevölkerung zugezogen. 

Bald sahen diese von böswilligen Menschen irre geleitete Sol
daten ihr Vergehen ein und überzeugten sich, wie man ein schlechtes 
Spiel mit ihrer Ehre getrieben hat, wie sie jetzt sich schämen müssen, 
andern braven Soldaten und pflichttreuen Bataillonen unter die Au
gen zu treten. Sie sind auf die neue Beorderung zur Fahne geeilt, 
wurden in allen 4 Compagnieen eingekleidet und sind heute nach Glo
gau abmarschirt, mit dem Vorsah, sich durch ehrenvolle Dienstleistun' 
gen wieder die Achtung der Armee zu erwerben. 

Die Rädelsführer und Leiter jenes entehrenden Unternehmens, 
aus 7 Mann bestehend, sind heute vor versammelten Truppen arretirl, 
und unter Militair-Eskorte auf den Transport nach Gloga» gegeben, 
u m  d o r t  u n f e r n  K r i e g s g e s e t z e n  a n H e i m  z u  f a l l e n .  D i e  S t r a f e ,  
w e l c h e  ü b e r  s i e  v e r h ä n g t  w e r d e n  w i r d ,  s o l l  s p ä t e r h i n  z n r  ö f f e n t l i 
c h e n  K e n n t a i ß  g e b r a c h t  w e r d e n .  
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Möge die Darlegung dieses Vorfalls den Charakterschwachen 
zur Warnung dienen, um nicht in die Netze der Verführer zu fallen; 
denn der Landwehrmann von Ehre und Mannskraft bleibt treu seinem 
Könige und Vaterlande, und wird dieß mit seinem Blute zu unter
schreiben verstehen. Mit Euch, ihr bravev und treuen Landwehrmän
ner vereint rufe ich: 

M i t  G o t t  f ü r  K ö n i g  u n d  V a t e r l a n d !  
Kant.-Quartier Liegnitz, den 6. November 1848. 

(gez.) v. Stößer, 
General-Major und Kommandeur der 9. Landwehr-Brigade. 

Vorstehende beide Bekanntmachungen werden den Ortsbehörden 
zur Mittheilung an sämnuliche Wehrmänner zugesertigt. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  1 8 4 8 .  
Königliche Landrath 

Gras Seherr  und Dheß.  





Kreis - Kurrenden -Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 

Stück AS. 

Volkenhain, den 20. November 1848. 

iei dem Magistrat zu Neu markt ist ein neuer geehrter Duca- d!c>. 152. 
ten, als muthmaßlich entwendet eingeliefert worden. Ich briyge dies Bekanntmachung, 
zur öffentlichen Kenntniß, und fordere diejenigen Insassen zur unge
säumten Anzeige auf, denen ein solcher entwendet sein sollte. 

Dabei frage ich zugleich an: ob und wo sich vielleicht der Ta-
gearbeiter Friedrich Bayer aus Neumarkr im diesigen Kreise 
aufgehalten hak, und erwarte im affirmativen Falle ebenfalls die 
schleunigste Mittheilnng. 

B  o l k e  n h a  i n ,  d e n  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  

Der Kömgliche Landrath 
Graf  Seherr  und Dhoß.  

Auf dem Transport zwischen Ja »er und M a l i t s c h  i s t  d e r  155. 
nachstehend bezeichnete Transportat Johann Gottlieb Fiebig, wel- Steckbrief, 
eher wegen Landstreicherei in Striegau in VerHaft gewesen, am heu
tigen Morgen zwischen 7 und 8 Uhr entsprungen. 

Gämmtliche Militair- und Civil-Behörden werden ersucht, auf 
denselben Acht zu haben, ihn im Betretungsfall zu verhaften, und 
an das Königl. Jnquisttoriat nach Liegnitz abliefern zu lassen. 

B o l l e n  H a i n ,  d e n  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  

Der Königliche Landrath 
Graf  Seherr  und Dhoß.  
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Signalement. 
Geburtsort: Groß-Pohlwih; gewöhnlicher Aufenthalt: Nieder-

Herzogswaldau Kreis Lüben; Religion: evangelisch; Alter: 41 Jahr; 
Größe: 5 Fuß 3 Zoll 2'Slricb; Haare: schwarzbraun; Stirn: hoch; 
Augenbraunen: scbwarz und schwach; Augen: blaugrau; Nase: spitz; 
Mund: gewöbnlich; Zäbne: vorn vollständig, binten feblerbaft; Bart; 
schwarzen Backen- u. Kinnbart; Kinn: oval; Gesichtsfarbe: gesund; 
Gesichtöbildung: länglich; Statur: stark; Sprache: deutsch. Be
sondere Kennzeichen: keine. 

B e k l e i d u n g .  
Baumwollene gestreifte Jacke; roch und blau karirte Manchester-

Weste; blau und braun gestreifte zeugen? Hosen; Halb-Stiefeln; 
grnntuchne Mütze mit Schirm; ein gemusterter Hosenträger; ein-Lein-
wandhemde. 

No.154. Prok lamat ion.  
Bekanntmachung. Der in Meiner Haupt- und Residenzstadt Berlin seit geraumer 

Zeit herrschende gesetzlose Zustand, der das ganze Land in den Ab-
' grund der Anarchie zu stürzen drobte, hat Mich genörhigt, auf den 

Ratb Meiner verantwortlichen Minister, die zur Vereinbarung der 
Staatsverfassung berufene Versammlung nach Brandenburg zu ver-, 
legen und dieselbe, damit diese Maaßregel ausgefübrt werden könne, 
bis zum 27. d. Mts zu vertagen. Ans demselben Grunde habe ich 
die Truppenmachl in dieser Meiner Haupt- und Residenzstadt an
sehnlich verstärken, auch die dortige Bürgerwehr mit Rücksicht auf 
ihr ungesetzliches Verhalten in Gemäßbeil des §. 3, des über die 
Errichtung der Bürgerwehr unter dem 17. Oktober d. I. ergangenen 
Gesetzes bis zu deren Reorganisation auflösen müssen. Ich bin Mir 
wohl bewußt, daß diese Maaßregeln mannigfacher Mißdeutung aus
gesetzt und von einer Unisturz-Partei dazu mißbraucht werden können, 
auch bei sonst gutgesinnten Staatsbürger» Besorgnisse über den Voll
bestand der Meinem Volke gewährten Freibeiten bervorzurufen. Ich 
bin Mir aber eben so klar bewußt, daß Preußens und Deutschlands 
Zukunft diesen Schritt von Mir und Meiner Regierung zu fordern 
berechtigt war. Ich wende Mich deshalb in dieser entscheidenden 
Zeil an das ganze Land, an Euch, Meine treuen Preußen Alle mit 
der Zuversicht, daß Ihr den ungesetzlichen Widerstand, den ein Theil 
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Eurer Vertreter, unemgedenk ihrer wahren Pflichten gegen Volk und 
Krone, der Verlegung der National-Versammlung entgegengestellt, 
ernst und entschieden mißbilligen werdet. Ich mahne Euch, nicht 
Raum z» geben den Einflüsterungen, die Euch glauben machen, Ich 
wolle Euch die i» den Märztagen verheißenen Freiheiten verkümmern. 
Ich wolle wieder ablenken von dem betretenen konstitutionellen Wege! 

Preußen! Ihr, die Ihr noch feststeht in dem alten guten Ver
trauen zu Mir, Ihr, die Il>r noch ei» Gedächtnis; habt für die Ge
schichte Meines Königlichen Hauses und Seiner Stellung zum Volke, 
Euch bitte Ich, daran ferner festzuhalten, in guten wie in bösen Ta
gen! — Ihr aber, die Ihr schon darin zu wanken beginnt, Euch be
schwöre Ich, Halt zu machen auf dem betretenen jähen Pfade, und 
abzuwarten die Tbaren, die da folgen werden! — Euch Allen aber 
gebe Ich nochmals die unverbrüchliche Versicherung, daß Euch nichts 
verkümmert werden soll an Euren konstitutionellen Freiheiten, daß 
es Mein heiligstes Bestreben sein wird, Euch mit Gottes Hülfe ein 
guter konstitutioneller König zu sein, auf daß wir gemeinsam - ein 
stattliches und baltbares Gebäude errichten, unter dessen Dache zum 
Frommen Unseres Preußischen und ganzen Deutschen Vaterlandes, 
Unsere Nachkommen sich rubig und einträchtig der Segnungen einer 
echten wahren Freiheit Iabrhunderte lang erfreuen mögen! — 

Dazu wolle Gott Seinen Segen verleiben! — 
S a n s s o u c i ,  d e n  I I .  N o v e m b e r  1 8 4 8 .  

gez. Friedrich Wilhelm. 
vonti'i»8. Graf v. Brandenburg, v. Ladenberg, 

v .  S t r o t h « ,  v .  M a n t e u f f e l .  

Die Verordnung des Königs, daß der Sitz der National-Ver- n<,. 155. 
sammlung nach Brandenburg verlegt werden solle, ist nicht unconsti- Bekanntmachung, 
tutionell, nicht ungeseblich. Dem Könige, als dem voraus schon 
j e t z t  c o n s i i t u t i o n e l l e n  O b e r h a u p t ?  d e s  S t a a t s ,  d e m  T r ä g e r  a l l e r  
Staatsgewalt nach Außen bin, dem Ordner aller Angelegen
heiten, welche m'cht*die innere GesetzeS-Berathung und Be-
s c h l i e ß u n g  b e t r e f f e n  —  d e m  K ö n i g e  s t a n d  g a n z  u n z w e i f e l b a f t  d a s  
Recht zu, bei der Bildung und Znsammenberufnng der National-
Versammlung, wie den Tag, so auch den Ort der Wahl und des 
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Zusammentritts zu bestimmen — nach Gründen der Zweckmäßig
keit, die er zu erwägen hatte. 

Er hat die Hauptstadt gewählt, und die Angemessenheit dieser 
Wahl war einleuchtend — nur einzelne Stimmen hörte ich Unheil 
daraus prophezeien. Wie sollte aber jetzt, wo dies Unheil allerdings 
e i n g e t r e t e n  i s t ,  d e r  K o n i g  n i c h t  m e h r  b e r e c h t i g t  s e i n ,  d i e  Z w e c k 
m ä ß i g k e i t ,  d i e  S i c h e r h e i t  u n d  T a u g l i c h k e i t  d e s  B e r a l h u n g s o r l s  s o r g 
sam zu prüfen und dann zu entscheiden! Aus vollster Ueber-
zeugung sage ich, diese gleichsam weltliche, lokale, ökonomische An
g e l e g e n h e i t  i s t  n o c h  i m m e r  s e i n e  S a c h e .  E r  h a t  d e n  B e r u f  
und das Recht, in diesem Punkte fortwährend, wie über den 
ganzen Staat, so auch über die National-Versammlung zu wachen — 
und findet er da, daß die Gründe sür die erste Wahl, obgleich zum 
T h e i l  n i c h t  g e r a d e z u  h i n w e g g e f a l l e n ,  d e n n o c h  w e i t  ü b e r w o g e n  
werden von schweren Nacht heilen, die, wären sie gleich anfangs 
vorhanden gewesen oder klar vorausgesehen, ihn bestimmt haben 
w ü r d e n ,  g l e i c h  a n f a n g s  e i n e n  a n d e r e n  O r t  z u  w ä h l e n ,  s o  k a n n  
ihm auch nicht der Beruf und das Recht abgesprochen werden, 
solchen anderen Ort auch noch jetzt zu wählen. 

Das vielbesprochene Vereinbarungs-Verbältniß zwischen 
dem Könige und der National-Versammlung kann verständigerweise 
auf nichts Anderes bezogen werden, als eben 

auf die Verfassung, ans die gemeinsame Berathung und Fest
stellung der StaatS-Grundgesetze, auf den Inhalt der Ver
fassungs-Urkunde und der davon unzertrennlichen organischen Ge
setze, — 

nicht aber auf den Ort, wo diese Gesetze berathen »nd beschlossen 
werden sollen. 

E i n  K o n t r a k t  z w i s c h e n  d e r  S t a a t s - R e g i e r u n g  u n d  d e r  N a 
tional-Versammlung über diese Lokalien-Angelegenheiten hätte doch 
i n  d ' e r  T h a t  a u c h  n i c h t  d a s  G e r i n g s t e ,  w e d e r  v o n  c o n s t i t u t i o n e l l e r ,  
n o c h  p r i v a t r e c h t l i c h e r  N a t u r ,  d a  j a  k e i n e  v e r s c h i e d e n e  S u b j e k t e  
vorhanden find. Es könnte übrigens eben so gut behauptet werden, die Na
tional-Versammlung hätte auch nicht die Sing-Akademie zu verlassen 
brauchen, um in daS Schauspielhaus zuziehen, worauf auch einige 
Tage hingingen. 

Freilich hätte es das  Gesetz des  Ans iandes  geboten, 
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die National-Versammlung über den Umzng nach Brandenburg zu 
frage n. 

Aber das Kabinet des Grafen Brandenburg hatte durch die 
Adresse vom 2. November bereits deutlich genug erfahren, welchen 
Bescheid es bekommen haben würde — und auch dies ganz bei
seite gelassen, wer hätte wohl irgend erwarten mögen, daß die Par
tei, welcbe in den lebten Wochen sogar wiederholt den Antrag der 
sogenannten rechten Seite: 

den sogenannten Uhlichseben Beschluß zurückzuziehen und Schutz 
gegen, die Insolenzen und thätlichen Angriffe der rohen Massen 
vor dem Narionalpalaste und auf der Straße zu gewahren, 

zurückgewiesen und zum Fallen gebracht, wer hätte von dieser Partei, 
deren Häupter und Mitglieder, wenn kein Mißverständniß, wie am 
16. September in Frankfurt, entstand, nicht beschimpft, nicht mit 
Stricken und „Latouren" bedroht, sondern, wenn erkannt, mit 
Hüteschwenken und Hurrahruf begrüßt und — sogar wohl im Tri
umph  he rum ge t ragen  und  ge fah ren  wurden ,  wer  hä t te  von  i h r  ve r 
langen können, daß sie diesen Schauplatz hätte verlassen sollen. 
Und eben diese Partei hat ja in ihren Haupt-- oder nachbarlich 
modifizieren Anträgen in letzter Zeit eine zunehmende Majorität 
im Hause — vielleicht — doch nein — ich will gerade heraus gehen — 
nach aller menschlichen Wahrscheinlichkeit eine Folge der 
mir allerdings nur verächtlichen Operationen der Einwirkungsmän
ner und Jungen auf den Straßen, unter denen wahrlich keine Plu
to-, Posa-, Tell-, Franklin- und Justus Möser-Physiognomieen zu 
sehen  waren .  Uebr igeus  bemerke  i ch  ausd rück l i ch ,  daß  i ch  n i ch t  
behaupte, diese trefflichen Leute seien von der gedachten Partei 
bestellt worden, Gott behüte mich davor! Dies wäre eine parlamen
tarische Sünde. 

Also das Gesetz des Anstandes konnte man unter solchen 
Umständen allerseits auf sich beruhen lassen. 

Waren denn aber in der That Gründe vorhanden, welche die 
Verlegung der National-Versammlung nach einem anderen Orte 
rechtfertigen? 

Diese Frage fiel indessen einerseits ebenfalls der Regierung an
Heim — wie ich schon oben behauptet habe — anderseits hat die
selbe ihre Gründe der Versammlung mitgetheilt — 



216 

und höchstens hätte nun die Versammlung, nach ausgesprochener 
Verlegung und nur dadurch bedingter Vertagung darauf 
ausgehen können, jene Gründe zu erwägen und, wenn sie die
selben entkräften konnte, dieses vorstellig zu machen und die 
Regierung zu ersuchen, ihrerseits nochmals zu erwägen, ob der 
VerlegungS-Beschluß nicht etwa wieder zurückzunehmen sei. Was 

die Regierung bann beschloß, konnte natürlich keiner weiteren Con-
testation unterliegen — war gesetzlich bindend. 

Meines Erachtens waren aber auch die Gründe der Regierung 
in der That wohl begründet. Sie find schon in dem Obigen genug
sam angedeutet — ich selbst habe Beschimpfungen »nd Drohungen 
mit Hälse abschneiden und „Latouren" der Männer von der Rechts» 
erfahre» und gehört vor dem Palaste der National-Versammlung, 
während des moralischen Gassenlaufens, und auch in entfernten Thei-
len der Stadt. Natürlich sahen es diese Jünger der „modernen 
Straßen- oder rothen Freiheil", die ich die Aflerfreiheit nenne, da
rauf ab, Deputirte von der rechten auf die linke Seite hinüber zn 
schrecken. Zahllose Druckschriften, periodische und Plakate, hallen 
denselben Zweck. Inwieweit es ihnen gelungen, will ich nicht sagen. 
Aber fragen will ich wieder, ob es nicht menschlich wahrscheinlich 
ist? Ob eö nicht wenigstens ein halbes Wunder sein würde, wenn 
die Versammlung durchweg aus solchen Männern bestanden hätte, 
die seneni Terrorismus ein treues festes Gemüth, eine bis zur 
Selbstaufopferung fähige H och herzig ke it oder auch einen so klaren, 
durchdringende» Verstand entgegenzusetzen hatten, daß sie jene Mani
festationen eben nur als „Bangemachen" verlacht oder, wo ernstlich 
gemeint, stolz verachtet hätten? Aber schon der Verdacht des Ge-
geucheils ist schlimm für die ganze Versammlung, für die moralische 
Höhe ihrer Beschlüsse, und diesen Verdacht hat das Land, durch die 
Presse und durch Schriften, schon bedeutsam genug ausgesprochen. 

Ich behaupte also auch, es waren Gründe, tristige Gründe 
zur Verlegung vorhandenGründe, die notorisch landkundig waren. 

Nur ihr Gewicht hätte noch die Frage zu bestehen. Aber sollte 
darüber ein Verfahren in vontlirckivtoiio eröffnet werden? Und 
wer  so l l t e  dann  en tsche iden  — der  R ich te r  da rüber  se in?  

Die Versammlung selbst, in dem nach der Publication der Re
g ierung zurückgebliebenen Theile, hat sich zu solchem Richter auf
geworfen, zum Richter über eine Frage, die nicht vor ihr Forum 
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gehörte — sie hat die Heiligkeit ihrer Sendung »nd ihre Bestim
mung durch und durch verkannt, und darum sage ich mich loö von 
ihr, von den Beschlüssen, die sie in ungesetzlicher Fortführung 
ihrer Sitzungen gefaßt hat. Nicht das Parlament hat seitdem getagt, 
sondern 2Z4 oder 24t) Individuen in loser, unautorisikter Versammlung. 

Wird dieses Parlament mich auch für einen Hochverräther er
klären ? 

Aber noch eine Frage: 
,  Kann  denn  d ie  Ve r fass img  i n  B randenburg  n i ch t  w i r k l i ch  

recht gut zu Stande gebracht werden? 
Und kommt es nicht hierauf eben dem Lande an? — War 

der Zweifel über die Verlegungs-Berechtigung der Regierung so un
geheuer  w ich t i g  und  e rheb l i ch ,  daß  man  da rüber  über  den  Or t  
der Berathnng, offenen entschiedenen Krieg anfangen mußte — 
nominell gegen die Regierung — aber der Sache nach ge-
gen das Königthum? 

Geschrieben, während meiner Krankheit, 9/12. Novbr. 1848. 
Nlntelen, Justiz-Minister, 

bis dabin Deputirter des Kreises Meschede. 
Wird den Orts-Behörden zur Bekanntmachung in den Kom

munen mitgetheilt. 
Bo l kenha in ,  den  17 .  November  1848 .  

Der Königliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

Um allen Veranlassungen zu begegnen, welche sowohl Kredits-
ren, als auch jedwede kompetente Behörde zum Schutze dispositions- Bekanntmachung, 
loser resp. unmündiger Personen zu nehmen berechtigt find, um den
jenigen Rustikalbesitzern, welche den Entschluß gefaßt haben, die 
Provinzial-Land-Feuer.Sozietat am 1. Januar 1849 ab zu verlas
sen und in die sich im hiesigen Kreise constituirende derartige Sozie
tät zu begeben, unter dem rechtlichen Verwände der in den darüber 
abgefaßten Statuten gesetzwidrigen BindungSlosigkeit der Assoziaten 
eine Verweigerung des Austritts ans der allgemeinen Sozietät bieten 
zu können, so werden dergleichen Interessenten hierdurch in Kenntniß 
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gesetzt: daß den in dieser Hinsicht vorhandenen Bemängelungen der 
Statuten durch eine Umschaffung derselben bereits abgeholfen worden, 
indem nach geschehener Abänderung jegliches, gegen Real-Gläubiger 
verpflichtetes Mitglied der Sozietät unter Bezugnahme des §. 14 pag. 
117 der Gesetz Sammlung von 1842 so lange in der Sozietät zu 
verharren verbunden bleibt, als noch keine Genehmigung zur Aus
scheidung von Seiten der Gläubiger erfolgt ist. 

Da in allen Dorf-Gemeinden des Kreises, welche sich zum 
Beitritt der Gesellschaft erklärt haben, ein Exemplar der verbesserten 
Statuten vorliegt, so können alle einsprechenden Personen von der 
Zuverläßigkeit dieser Bekanntmachung genaue Ueberzeugung nehmen.' 

Scharfenberg, Sozietäts-Director. 



P r o k l a m a t i o n .  

Der in Meiner Haupt- und Residenzstadt Berlin seit geraumer Zeit herrschende 
gesetzlose Zustand, der das ganze Land in den Abgrund der Anarchie zu stürzen drohte, 
hat Mich genöthigt, auf den Rath Meiner verantwortlichen Minister, die zur Vereinba
rung der Staats-Verfassnng berufene Versammlung nach Brandenburg zu verlegen und 
dieselbe, damit diese Maaßregel ausgeführt werden könne, bis zum 27. dieses Monats 
zu vertagen. Aus demselben Grunde habe Ich die Truppeumacht in dieser Meiner 
Haupt- und Residenzstadt ansehnlich verstarken, auch die dortige Bürgerwehr mit Rück
sicht auf ihr ungesetzliches Verhalten in Gemäßheit des Z. 3. des über die Errichtung 
der Bürgerwehr unter dem 17. Oktober d. I. ergangenen Gesetzes bis zu deren Reor
ganisation auflösen müssen. Ich bin Mir wohl bewußt, daß diese Maaßregeln mannig
facher Mißdeutung ausgesetzt und von einer Umsturz-Partei dazu mißbraucht werden 
können, auch bei sonst gutgesinnten Staatsbürgern Besorgnisse über den Vollbcstand der 
Meinem Volke gewahrten Freiheiten hervorzurufen. Ich bin Mir aber eben so klar 
bewußt, daß Preußens und Deutschlands Zukunft diesen Schritt von Mir und Meiner 
Negierung zu fordern berechtigt war. Ich wende Mich deshalb in dieser entscheidenden 
Zeit an das ganze Land, an Euch, Meine treuen Preußen Alle, mit der Zuversicht, daß 
Ihr den ungesetzlichen Widerstand, den ein Theil Eurer Vertreter, uneingedenk ihrer 
wahren Pflichten gegen Volk und Krone, der Verlegung der National - Versammlung 
entgegenstellt, ernst und entschieden mißbilligen werdet. Ich mahne Euch, nicht Raum 
zu geben den Einflüsterungen, die Euch "glauben machen, Ich wolle Euch die in den 
Marztagen verheißenen Freiheiten verkümmern, Ich wolle wieder ablenken von dem be
tretenen konstitutionellen Wege! 

Preußen! Ihr, die Ihr noch feststeht in dem alten guten Vertrauen zu Mir, 
Ihr, die Ihr noch ein Gedachtuiß habt für die Geschichte Meines Königlichen Hauses 
und Seiner Stellung zum Volke, Euch bitte Ich, daran ferner festzuhalten, in guten 
wie in bösen Tagen! — Ihr aber, die Ihr schon darin zu wanken beginnt, Euch be
schwöre Ich, Halt zu machen auf dem betretenen jähen Pfade, und abzuwarten die 
Thaten, die da folgen werden! — Euch Allen aber gebe Ich nochmals die unverbrüch
liche Versicherung, daß Euch nichts verkümmert werden soll an Euren konstitutionellen 
Freiheiten, daß es Mein heiligstes Bestreben sein wird, Euch mit Gottes Hülfe ein guter 
konstitutioneller König zu sein, auf daß wir gemeinsam ein stattliches und haltbares 
Gebäude errichten, unter dessen Dache zum Frommen Unseres Preußischen und ganzen 
Deutschen Vaterlandes, Unsere Nachkommen sich ruhig und einträchtig der Seegnungen 
einer echten wahren Freiheit Jahrhunderte lang erfreuen mögen! — 

Dazu wolle Gott Seinen Seegen verleihen! — 
Sanssouci, den tl. November 18^8. 

gez. Friedrich Wilhelm. 
conlr-as. Graf von Brandenburg, von Ladenberg, 

von Stroth«, von Manteuffel.  

Gedruckt in der Deckerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei. 
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Kreis - Kurrenden - Platt 
des  

Königlichen Landrath-AmteS in Bollenhain. 
Stück 44. 

Volkenhain, den 37. November 1848. 

früh kurz nach 3 Uhr ist der Strafgefangene Tischlergeselle l^c>. 157. 
Johann Julius Schnall aus Breslau, welcher wegen mehrerer Dieb- Steckbrief, 
stähle seit dem 9. Mai c. eine 8jährige Zuchthausstrafe verbüßt, bei 
Gelegenheit als er unter Aufsicht eines Beamten in die Stadt ging, 
entwichen. 

Wir legen das Signalement des Schnall, nebst Verzeichniß 
der mitgenommenen Kleider hier bei, und ersuchen das Königliche 
Landrathsamt ergebenst, den Entweichungsfall im dasigen Kreise be
kannt machen, auf den Schnall vigiliren, und denstlben im Betre-
tungsfalle verhaften, und unter sicherer Begleitung gegen Erstattung 
der Kosten, und einer Ergreifungs-Prämie von 3 Rthlrn. gefäl
ligst an uns abliefern lassen zu wollen. 

Jaue r ,  den  23 .  November  1848 .  
Die Direktion 

der Königlichen Strafanstalt. 
Abschrift vorstehenden Schreibens und Signalements den Orts-

Vehörden zur Bekanntmachung in den Communen und Vigilanz auf 
den zc- Schnall, welcher im Betretungsfall zu verhaften und unter 
sicherer Begleitung anher abzuliefern ist. 

Bo  Ibenha in ,  den  24 .  November  1848 .  

Der Königliche Landrath 
Gra f  Seher r  und  Dhoß.  
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S i g n a l e m e n t .  
Namen: Johann Julius Schnall; Geburtsort, Aufenthaltsort: 

Breslau; Religion: evangelisch; Alter: 29 Jahre; Größe: 5 Fuß 4 
Zoll; Haare: braun; Stirn: frei; Augenbraunen: braun; Augen: 
grau; Nase, Mund: proporffonirt; Bart: blond (rasirt); Zahne: 
vollständig; Kinn, Gesichtsbildung: oval; Gesichtsfarbe: gesund; Ge
stalt: mittel; Sprache: deutsch; besondere Kennzeichen: keine. 

Bek le idung :  e ine  b raune  Tuchmütze  m i r  N r .  42  geze ichne t ;  
eine braune Drillichjacke; ein Paar braune Drillichbosen; 1 braune 
Drillichweste; 1 Paar wollene schwarze Strümpfe; 1 dreizipflich ge
gittertes Halstuch; 1 gegittertes Schnupftuch; 1 robleinene Schürze; 
I Hemde und I Paar Lederschuhe; sammtlich mit Nr. 173 versehen. 

wo. 158. Die Königliche Regierung wünscht zu wissen: 
Bekanntmachung, i) ZAe zablreich und mit welchem Erfolge sich Flachszüchter an 

der Einführung der belgischen Flachsbau-Methode betheiligten, 
resp. unter welchen Umständen sie dies gethan? 

2) wer fernerhin sich daran und resp. an der Benutzung der Kö
niglichen Flachsbau-Schule zu Boberau im Liegnitzer Kreise 
durch Sendung von Lehrlingen oder Gewährung von Arbeits
material :c. zu betheiligen wünsche? 

Hierüber haben die Ortsgerichle die nöthigen Ermittelungen anzu
stellen und mir das Resultat bis zum 13. Dezbr. c. zu berichten. 
Negativ-Anzeigen sind nicht erforderlich. 

Bo l kenha in ,  den  24 .  November  1848 .  

Der Königliche Handrath. 
Graf Seherr und Dhoß. 

oopiuin ckkvrkti. 
(Auf den Bericht vom 23. October c. betreffend das Hausschlachten.) 

In Erwiederung auf den Bericht vom 23. v. Mts. bemerken 
wir hiermit, daß Hausschkächter, welche niemals für eigene Rechnung 
schlachten und ohne Gehülfen oder mit nur einem Gehülfen für Lohn 

No. 159. 
Das Hausschlach

ten betreffend. 
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schlachten, nach den bestehenden Vorschriften der Gewerbesteuer nicht 
unterliegen, sofern sie nicht umherziehend ihr Gewerbe betreiben. 

L iegn i t z ,  den  8 .  November  1848 .  
Königliche Regierung. Abtheilung der directen Steuern, 

Domainen und Forsten. 
S .cha r feno r t .  

Abschrift vorstehenden Bescheides erhalten die Ortsbehörden zur 
Kenntnißnahme und Mittheilung an die am Orte wohnenden Fleischer 
auf deren Borstellung vom 20. October c. 

Bo l kenha in ,  den  24 .  November  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Wie den Königlichen Landrathsämtern und Magisträten bereits ^ ̂  
bekannt sein wird, hat eine Facrion der Nationalversammlung ohne Bekanntmachung, 
das geringste gesetzliche Fundament für seine Schritte die Steuerver
weigerung beschlosten. In Folge umstehenden Erlasses des Königl. 
Staatsministeriums fordern wir die genannten Behörden auf, ohne 
Verzug die erforderliche Belehrung über die schweren Strafen einer 
solchen Widersetzlichkeit eintreten zu lasten, und z» dem Ende durch 
Inserate in Kreis- und Lokalblätter warnend gegen solchen straffälligen 
Widerstand schon jetzt einzuschreiten. Sollten diese Warnungen und 
Belehrungen fruchtlos bleiben, so ist uns ungesäumt Anzeige davon 
zu machen, damit wir, den erhaltenen Anweisungen gemäß in Ueber-
einstimmung mit den Befehlshabern der resp. Truppenlheile die erfor
derlichen strengen Zwangsmaßregeln unter Leitung einer Civilkommis-
sion, treffen können. — Daß diese Maßregel nicht in unbillige Härte 
gegen Unvermögende ausarten wird, versteht sich von selbst. 

Liegnitz, den 20. November 1848. 
Königliche Regierung, 

v. Schleinitz. 
Es wird der Königlichen Regierung schon bekannt geworden 

sein, daß von Seiten desjenigen Theils der zur Verfassungs-Vereinba
rung einberufenen Versammlung, welcher, die Botschaft Sr. Majestät 
wegen der Verlegung nach Brandenburg unbeachtet lastend, ohne 
Theilnahme der Vertreter der Krone ihre Zusammenkünste hier fort
gesetzt hat, nächst Andermr auch der Beschluß gefaßt worden ist, daß 



222 

bis zur Zurücknahme der von der Regierung getroffenen Maaßregeln, 
alle und jede Steuerzahlung zu verweigern sei. 

Wenn auch vorauszusetzen ist, daß dem gesunden Sinne des 
Landes die formelle und materielle Ungültigkeit eines Schrittes wohl 
einleuchten wird, der in seinen weiteren Folgen das ganze Land in 
einen Zustand völliger Gesetzlosigkeit und in unabsehbare Verwirrung 
stürzen würde; so halten wir uns dennoch verpflichtet, die Königliche 
Regierung darauf aufmerksam zu machen, daß wenn und wo sich 
.wider Verhoffen irgend eine Verwirklichung des vorgedachten Auf
rufs kundgeben sollte, hiegegen ohne Verzug und nöthigenfallS, wenn 
eine vorgängige Belehrung über die schweren strafrechtlichen Folgen 
einer solchen Widersetzlichkeit fruchtlos bleibt, mit Anwendung der 
sirengsten Zwangsmittel einzuschreiten ist. Die sammtlichen Truppen
befehlshaber sind angewiesen, den desfallsigen Requisitionen der Kö
niglichen Regierung und der von Ihr für diesen Zweck zu bezeich
nenden Kommiffarien zu genügen. 

Dabei aber bleibt der Königlichen Regierung ganz besonders 
empfohlen dafür zu sorgen, daß die wegen eingetretener Widersetzlich
keit anzuordnenden Zwangsmaaßregeln nicht auf die Beitreibung sol
cher Steuer-Beilrage ausgedehnt werden, welche nur wegen des Un
vermögens der Steuerpflichtigen in Rückstand geblieben sind, indem 
es, wenn gleich die dermaligen bedeutenden Ausgaben der Staats
kasse den pünktlichen und unverkürzten Eingang der Steuern sehr 
wünschenswerlh erscheinen lassen, dennoch ganz außer der Absicht 
liegt, die Rücksichten der Schonung und Milde gegen bedrängte oder 
durch Unglücksfälle betroffene Steuerpflichtige außer Augen gesetzt zu 
sehen. Diesem entsprechend werden daher auch die durch anzuord
nende außergewöhnliche Zwangsmaaßregeln verursachten Kosten nur 
auf diejenigen Steuerpflichtigen zu vertheilen sein, welche die schuldi
gen Steuerzahlungen aus Widersetzlichkeit nicht geleistet haben» 

Berlin, den 18. November 1848. ^ 

Das Staats-Ministerium. 
Gr. Brandenburg. Ladenberg. Manteuffek. 

v .  S t ro th« .  R in te len .  
An die Königliche Regierung zu Liegnitz» 

Abschrift vorstehender Königl. Regierungs-Berfügung und Mini---
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sterial-Rescripts den Dominien, Magistraten und Ortsgerichten des 
Kreises zur Kenntnißnahme und Mittheiluug an die Ortsbewohner. 

Ich vertraue den, in der Liebe und Treue zu ihrem Landes
herrn, und in der Achtung vor Gesetz und Behörden sich zeilher be
wahrten Kreis-Einsassen, daß sie sich nicht irre leiten lassen und in 
der Abgaben-Entrichtung ihren Verpflichtungen ordnungsmäßig nach
kommen werden. 

Bo lkenha in ,  den  24 .  November  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Seit gestern sind Ereignisse von irgend einiger Erheblichkeit nicht wo. 161. 
eingetreten. Berlin gewahrt heute das Ansehn der größten Ruhe, Bekanntmachung, 
wozu auch der Umstand beiträgt, daß man wegen des Sonntags die 
Abnahme der Waffen der Bürgerwehr, womit morgen fortgefahren 
werden soll, ausgesetzt hat. Die Nachrichten aus den Provinzen 
sind im Allgemeinen gut, indem die Zahl der Besonnenen, welche die 
Schritte der renitenten Abgeordneten mißbilligt, taglich zunimmt Soll
ten an einzelnen Orten oder in größern Distrikten, insbesondere mit 
Rücksicht auf den bekannten ungesetzlichen Beschluß wegen der Steuer
verweigerung, welchen die hier rechtswidrig tagenden Abgeordneten 
gefaßt haben, erhebliche Unruhen entstehen, so wird die Slaats-Re-
gierung denselben mit den energischsten Maaßregeln zu begegnen 
wissen. 

Be r l i n ,  den  19 .  November  1848 .  
Der Minister des Innern, 

v .  Man teu f fe l .  
An das Königliche Präsidium zu Liegnitz.. ^ 

Berlin erfreut sich unausgesetzt der größten Ruhe. Mit der 
Entwaffnung der Bürgerwehr ist heute fortgefahren und die Zahl 
der eingelieferten Gewehre beträgt ungefähr 22,999. 

Die Lebhaftigkeit auf der Straße nimmt wieder zu und der 
Belagerungszustand hat den Verkehr in keiner Beziehung gestört. 
Mit der Ausweisung von Fremden, die sich zwecklos und unlegikimirt 
hier aufhalten, wird fortgefahren und das unheimliche Ansehn, welches 
Berlin vor dem Belagerungszustande dadurch gewonnen hatte, dast 
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man oft Gruppen müßiger häufig angetrunkener Personen sah, ist 
verschwunden. Das Zutrauen zu der Regierung scheint sich zu be
festigen, worauf auch die Börsen-Course hindeuten. In einzelnen 
Theilen der Monarchie beginnt die öffentliche Stimme sich entschieden 
für die Regierung auszusprechen. 

Die Landwehren in den Marken und der Provinz Pommern 
sind fast vollständig beisammen. 

Die Mannschaften der Garde-Landwehr-Bataillone eilen theil-
weise auf eigene Kosten zu ihren Bestimmungsorten, und sind vom 
besten Geiste beseelt. 

In einigen Theilen der Rheinprovinz hat der bekannte unge
setzliche Beschluß der Abgeordneten wegen der Steuerverweigerung 
große Aufregung hervorgerufen, die äußere Ruhe aber ist bisher nicht 
gestört und darf erwartet werden, daß bei der bewiesenen Besonnen
heit der Rheinlander bald eine der Regierung günstige Stimmung 
wiederkehren wird. 

Be r l i n ,  den  20 .  November  1848 .  
Der Minister des Innern, 

v .  Man teu f fe l .  
An das Königliche Regierunge-Präsidium zu Liegnitz. 

Abschrift vorstehender Erlasse zur Kenntnißnahme. 
L ign i t z ,  am 21 .  November  1848 .  

Der Regicrungs-Präfident. 
In Vertretung Scharfenort. 

Wird den Orts-Behörden zur Nachricht und Bekanntmachung 
in den Kommunen mitgetheilt. 

Bo l kenha in ,  den  24 .  November  1848 .  

Der Königliche Landrath 
G r a s  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

klo. 1K2. Nach Besetzung der Stadt Liegnitz und Umgegend am 3(1. 
Bekanntmachung, v. Mts., mit einer deren Absicht entsprechenden Truppenmacht und 

nach Anordnung wohlbercchneter Maaßregeln von Seiken des Land-
wehr-Brigade-KommandeurS General-Major v. Stößer, ist das 
dortige Landwehr-Bataillon eingekleidet, seiner früheren Bestimmung 
geniäß nach Glogau in Marsch gesetzt und überhaupt zum" Ge
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horsam zurügeführt worden. Bei der Wiedergestellung, der, von 
der Liegnitzer Landwehr-Kompagnie einberufenen Wehrleute Hat ferner 
die Verhaftung der 9 Wehrleute statt gefunden, welche sich bei dem 
Excesse am 18. u. 19. Okt. c. vorzugsweise bechciligt haben, ohne daß da
bei irgend eine Widersetzlichkeit vorgekommen wäre. Auf diese Weise 
hat sich die militairische Ordnung im Liegnitzer-Landwehr-RegierungS-
Bezirk in kurzer Zeit wieder herstellen lassen und sollen nun die 
Rädelsführer, um der Disciplin Genüge zu leisten, zur kriegsgericht
licher Untersuchung gezogen werden. Den Herrn Landwehr-Batail
lons-Kommandeuren gebe ich es jedoch noch auf, die Wehrleute da
rüber zu belehren, daß sie ihre Einberufung, abgesehen davon, daß 
der  So lda t ,  wenn  e r  e inen  Be feh l  e rhä l t ,  n i ch t  nach  dem Wozu?  
und dem Warum? zu fragen hat, ein für allemal als gesetzlich 
zu  be t rach ten  haben ,  da  d iese  n iema ls  ohne  ausd rück l i chen  W i l l en  
Sr. Majestät des Königs erfolgen kann; nach der Land
wehr-Ordnung sogar das 2. Aufgebot zur Aufrechthaltung der 
inneren Landes-Ordnung einberufen werden darf und in bewegten 
Zeiten, Jedermann der Aufforderung der gesetzlichen Ordnung zur 
Stütze zu dienen, zu folgen verpflichtet, wie viel mehr nicht der 
Landwehrmann, der, wo es Noch thut, mit Gott für Kö
n ig  und  Va te rand ,  gegen  den  i nne ren ,  w ie  äußeren  Fe ind  
zu  kämpfen  be ru fen  i s t .  

Posen ,  den  13 .  November  1848 .  
gez. v. Brün neck. 

General-Lieutenant und int. kommandirender General. 
Vorstehender Corps-Befehl wird den Orrs-Behörden zur Mit

theilung an sämmtliche Landwehrmänner zugefertigt. 
Böllen Hain, den 24. November 1848. 

Der Königliche Handrath 
Graf Seherr und Dhoß. 

Nach Anzeige des Königl. Kreis-Steuer-Amtes sind die unstet'- wo. tKZ. 
tig verzeichneten Feuer-SocietätS-Beitrage noch im Rest. Betreffend Feuer-

Ohnerachtet die Ortsgerichte durch Kreisblatt-Verfügungen zu Sozietats-Reste, 
ungesäumter Einziehung dieser Reste aufgefordert worden, find solche 
doch unbeachtet geblieben. 

Die untengenannten Ortsgerichte erhalten demnach wiederholt 
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den Auftrag: diese Reste durch Anwendung von Zwangsmaaßregeln, 
wozu die Gensd'armen die etwa nöthige Assistenz leisten werden, 
binnen 8 Tagen einzuziehen und an die König!. Kreis-Steuer-Kasse 
abzuführen. 

Sollten Beiträge aller angewandten Maaßregeln ungeachtet, 
unerheblich verbleiben, so soll deren Niederschlagung versucht wer
den und haben die Orrsgerichte die Rest-Nachweisung nach umstehen
dem Schema, binnen 8 Tagen, einzureichen. 

Diese Associaten scheiden natürlich mit ihren Versicherungen 
aus der Societät, und müssen den Hypothekengläubigern Nachrichten 
hiervon gegeben werden. 

Obwohl diese Verfügung zunächst nur die in dem Verzeichniß 
aufgeführten Ortsgerichle interessirt, so ist doch das mitgetheilte 
Schema zu gleichem Zweck für die Zukunft in Anwendung zu bringen. 

Bo lkenha in ,  den  24 .  November  1848 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 
Betrag der Reste. 

1) Adlersruh . 6 Thlr. 22 Sgr. 8 Pf. 
2) Ober-Baumgarten 17 - 16 - 4 -
3) Gräbel . . 20 - 27 - 1 -
4) Ober-Kunzendorf 7 , 18 - 2 -
5) Neu-Kunzendorf 3 » 20 - 4 -
6) Nieder-Kunzendorf 2 - 3 - — -
7) Märzdorf . . 2 - 19 - 9 -
8) Preilsdorf . . . — - 10 - 6 » 
9) Prittwitzdorf . . 6 - 1 - 2 » 

10) Alt-Reichenau. . 7 - 14 » 6 -
11) ?llt-Röhrödorf . 1 - 17 - 11 » 
12) Ruhbank . 19 - 17 - 7 -
13) Rudelstadt . 70 - 17 - 8 -
14) Slreckenbach . 18 - 10 - 4 -
15) Thomasdorf . 4 - 6 » 5 -
16) Ober-Wernersdorf 16 - 29 - 6 -
17) Nieder-Wernersdorf 4 , 28 - 5 -
18) Würgshalbendorf 116 - 20 » 7 -
19) Ober-Würgsdorf 27 . 10 - 11 -
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NachWeisung 
der niederzuschlagenden Feuer-Societäts-Beiträge und demnächst zu kündigenden 

Versicherungen in der Gemeinde N. N. 

Name 

der 

Ortschaften. 

Name 

der 

Associaten. 

Laufende 
Nr. des 
Orts-

Lagerbuchs 

Tar

werth 

HS 

Versiche
rungsumme 
in Klasse 

i Ii ui IV 

KtF 

Beitrags-

Simplum. 

Betrag der 
unerheblichen, 
also niederzu

schlagenden 
Beiträg«. 

KS  ̂̂  

Eigenhändige Unter
schrist der Affociaten, 

als Bescheinigung 
über die erfolgte 

Kündigung der Ver
sicherung. 

Die Richtigkeit der vorstehenden Nachweisung, sowie, daß die nachgewiesenen Veitrage 
der vorschriftsmäßig und rechtzeitig eingelegten Erecution ungeachtet, «nbeitreiblich geblieben 
find, bescheinigen pflichtmäßig 

N. N., den ten 1848. 
Die OrtS-Gerichte. 

Diejenigen Ortsgerichte, welche die Zu- und Abgangs-Nachwei- No.ie4. 
sungen der Feuer-Societäts-Beiträge, wozu Termin den 15. d. MtS. Einsendung der 
feststeht, noch nicht eingereicht haben, werden erinnert, solche unge- Fnicr-Socictäts-
sänmt  e inzusenden .  Nachmessungen. 

Bollen Hain, den 24. November 1848. 
Der Königliche Eandrath 

und Feuer-Sozietäts-Kreis-Director 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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Kreis - Kurrenden-Matt 
des  

Königlichen Landmth-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 45 

".  ̂ I . ̂ SSSS-SSSS-» 

Bolkenhain, den 4. December 1848. 
(V> kiio.ISS. 
^n der Nacht vom 27. zum 28. Novbr. sind aus der Werkstatt Diebstahls-Anzeige, 
des Gerber Herrn Ja ecke! hier, nachstehende Gegenstände mittelst 
Einschleichens gestohlen worden: 

I. Dem Gerbergesellen Karl Hartmann: 
1) 21 Thlr. baares Geld, 18 Thlr. in 2 Thlr. in ^ nnd 

I Thlr. in z und 
2) ein blaugrauer Tuchrock mit schwarzem Camelot gefuttert 

und seidenen Knöpfen, beinahe noch neu; 
3) ein paar schwarze Tuchhosen, mit Leinwand gefuttert, noch neu; 
4) ein paar graue Tuchho e^ ungefüttert, noch neu; 
5) eine schwarze Atlasweste, noch neu; 
6) eine blau, schwarz und weiß carrirte wollene Weste, noch neu;-
7) eine bunte Tuchweste, der Grund hellgrün; 
8) eine schwarze Tuchweste, mit blanken Knöpfen; 
9) eine gelbe Pigueweste; 

10) ein schwarzseidenes Halstuch; 
11) ein grau und schwarzgestreifter Shwal mit rothen Kanten; 
12) ein schwarzwollenes Halstuch; 
13) ein blaugestreifter Shwal; 
14) drei Hemden; 
15) drei Vorhemdchen, 2 roth gez. 0. Ich; > 

II. Dem Gerbergesellen Heinrich Geister: ' 
16) eine ei'ngehävsige silberne Taschenuhr, auf der Rückseite ein 

Rosenbouquet gravi«; 
17) ein russischgrüner wattirter Tuchrock mit breiter Borte be

setzt, der Leib mit Kittey, der Schoß mit schwarzen» Camelot ge
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futtert und seidenen Knöpfen, ganz neu; 
18) ein lillablauer carrirter Sommerrock von Kasimir-Bukskin 

und Perlemutterknöpfc; 
19) eine kornblaue Sammtweste schwarz carrirt, mit blanken 

Knöpfen, ganz neu; 
20) eine blau und schwarz gestreifte wollene Weste; 
21) ein schwarzseivenes Halstuch; 
22) ein grauer wollener Shwal mit bunten Streifen an den 

Konten, noch ungesäumt; 
23) drei ganz neue Hemden, gez. roch II. Ll. und einer Nr.; 
24) ein seidenes Chemisett und Halsbinde!; 
25) eine hohe grüne Sommermütze, ganz neu; 
26) zwei weiße Taschentücher; 
27) ein schwarzes mit rochen Flecken; 
28) ein paar maigrüne Glacehandschuhe; 
29) ein paar grauwollene Handschuhe; 
30) eine rochsafft'ane Brieftasche, mit verschiedenen Briefen, 

Recepten zur Gerberei, und Militar.Entlassungsschein; 
31) ein lederner Tabacksbeutel; 
32) ein silberner Fingerhut mit einem goldenen Herz; 

III. Dem Gerbergesellen August Müller: 
33) 8 Thlr. 15 Sgr. baare's Geld, 6 Thlr. in f, das übrige 

in z und Z; 
34) eine eingehänstge silberne Taschenuhr, gravirt; 
35) ein blauer Rock, in den Aermeln gelbes Futter, der Leib 

mit schwarzem Camelot gefuttert und seidenen Knöpfen; 
36) ein schwarztuchener Pallelot; 
37) ein paar kaffeebraune Tuchhosen mit weißer Leinwand ge

futtert; 
38) ein paar Stiefel; 
39) drei Uhrbänder, darunter ein seidenes; . 
40) eine messingne Uhrkette; 

- 41) eine Tabackspfeife; 
IV. Dem Lehrling Herrmann Brettschneider: 

42) eine eingehäustge silberne Taschenuhr, die Rückseite generbt; 
43) ein Bettuch; 
44) eine rothgegillerte Kopfzüche, roch gez. D. I.; 
Ferner in der Nacht vom 27. zum 28. Novbr. c. mittelst ge-
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waltsamen Einbruchs, der verwittweten Scholz Ulber zu Kauder 
nachbenannte Gegenstände: 

1) ein Oberbett, mit blau und weißstreifigem Drillich-Jndelt; 
2) ein Oberbett mit rotd und weißbreustreifige Leinwand-Jndelt; 
3) ein Oberbett mit roth und blaugestreifter Jndelt; 
4) ein Oberbett von blau und weißstreifiger Jndelt, und blau 

und weißgegitterten alten Züche; 
5) ein Oberbett mit roth und weißstreifiger Jndelt und blau-

gedruck ten  neuen  Züche ;  
6) zwei dergl. Kopfkissen, ohne Ueberzug; 
7) ein Unterbett mit roh und blauem Jndelt, und roth und 

weiß gegitterten Züche; 
8) drei Kopfkissen mit schmalem blau und meißstreifigen Jndelt; 

AuS einer verschlossen gewesenen Lade, durch Erbrechung derselben: 
1) ein Schock gebleichte Leinwand gez. mit rothem Garn mit 

den Buchstaben: lü. II.; 
2) eine Menge Reste selbst gebleichter Mittelleinwand, die Zahl 

derselben kann nicht angegeben werden; 
3) ein halbes Dutzend roh und weiße Schachwik-Handtücher' 
4) ein halbes Dutzend stärkere, der Einschuß Putzengarn, 

Aue einer andern erbrochenen Lade: 
5) einen dunkelblautuchnen MannSmantel, mit Parchent gefuttert; 
6) einen lichtegraumelirten Knaben-Mantel, mit grünem Kö

per gefuttert. 
Ferner aus einer Schachtel: 

7) der Mutter Ulber vorräthiges schwarzseidenes Leichenkleid, 
mit schwarzen Spitzen. 

8) Der Jnwobnerin Kügler aus einem offen gewesenen Klei
derschrank einen neuen, blauen Merino-Spenzer; 

9) ein paar neue schwarzzeugene Leichenschuhe; 
19) einen ganz neuen runden Filzhut, dem Brauer-Burschen 

Käse gehörig; 
11) 13 Stück, 13 Gebind Garn, wovon die Diebe hinter der 

Kirchhof-Mauer 2 Strähn verloren haben. 
12) Aus einer dritten erbrocheneu Lade ein halb Dutzend ge

bleichte Schachwitz-Handtücher, gez. 1) L. H; 
13) ein dergl. dreielliges Tischtuch, gez. 7. L. 7'.; 
14) ein fein gezogenes Tafeltuch, und 11 dergl. Serviette», 
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eine haben die Diebe verloren, denn es waren deren 12, gez. 
mir 1. L ; 
15) zwei Schock gebleichte feine Leinwand, gez. ungewiß ob mit 

L v. oder I. L. 
16) ein gezogenes Handtuch, gez. L. V., und noch mehrere 

feine Tischwäsche, deren Stückzahl und Gattung oder Sorte nicht 
angegeben werden kann. 

Auch baben die Diebe einen im Niedergarten liegenden Bienen-
t stock berar bt. 

Die Diebe müssen mit tüchtigen Bruchwerkzeugen versehen ge
wesen sein, was ein fruchtloser Versuch in das, mit eisernem Gitter 
versehene untere Gewölbe einzudringen, beweiset. 

Auch haben die in dem eingedrungenen oberen Gewölbe, wvrinn 
die gestohlenen Sachen sich befanden, ein Stemmeisen liegen gelassen. 

Endlich sind in den Abendstunden des 36. Novbr. c, dem 
Bauergutsbesitzer Karl Renner zu Ober-Wurgsdo rf aus einer 
Kammer nachstehende Federbetten gestohlen worden: 

1) Ein Deckbett mit blau gegittertem Ueberzug; 
2) ein desgl. mit blau gegittertem Ueberzug; 
3) ein desgl. mit roh und blau gestreiftem Ueberzug: 
4) zwei Kopfkissen mit blau gegittertem Ueberzug; 
5) ein desgl. mit roh und blau gestreiftem Ueberzug; 
Die Jndelten waren von roher Leinwand. 
6) zwei starke, rohe Strobtücher. 
Indem ich die Orts-Behörden hiervon in Kenntniß fetze, for

dere ich dieselben auf, durch Bekanntmachung in ihren Kommunen 
zur Wiedererlangung der entwendeten Sachen und Entdeckung der 
Diebe mitzuwirken. 

Ermittelungen sind bald hier anzuzeigen. 
Bo l kenharn ,  den  1 .  December  1848 .  

Der Königliche Landrath 
G r a s  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

tkk. Der entsprungene Dienstkuecht Fels aus Lanterbach, hat 
Diebstahls-Anzeige. einen ihm von dem Maurer Lange zu Leipe anvertrauten Koffer, 

worin die nachstehend bezeichnete» Sachen sich befanden, entwendet. 
1) ein brauner Tuchrock mir schwarzem Sanuntkragen und auf

gekrümmten Aermelausschlägen von dem nehmlicheu Stoffe, an den 
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Außenseiten sind Seuentaschen befindlich, im ganzen ist er schon 
ziemlich abgetragen. 

2) ein Rock von weißem englischen Leder; 
3) ein paar Beinkleider von Bukskin, von Farbe braun und 

blau melirt; 
4) ein paar desgl. von Drillich, licht und dunkelbraun carrirt; 
3) eine schwarze seidene Atlas-Weste mit Scharlachkragen und 

einer Knopfreihe; 
6) eine weiße und blaucarrirte Pickeeweste ohne Shwalkragen 

mit einer Knopfreihe; 
7) eine braune Tuchweste mit doppelter Knopfreih»; 
8) drei Hemden; ' 
9) ein rother wollener Shwal mit eingewirkten schwarzen Blumen; 

19) drei paar Strümpfe, zwei paar weiß, ein paar blau; 
11) zwei Vorhemdchen und drei Halsbinden; 
12) xjn Maurer-Schurzfell; 
13) eine schwarze Tuch- und eine weiße Zeugmühe, beide mit 

breitem Deckel; 
Sämmtliche Kleidungsstücke sind getragen und an vielen sind 

Kalkspuren zu sehen, besonders an dem englisch-ledernen Rock. 
14) eine Reißschiene von Mahagoniholz, am Kopf mit einer 

Messingschraube; 
13) ein Reißzeug in einem schwarzem Futeral, welches inwen

dig mit braunem Sammt ausgefuttert ist, darin befinden sich zwei 
Zirkel, drei Reißfedern Und zwei Kniestücke; 

16) ein Buch mit dem Titel Menzels Bauanschläge; 
17) ein dergleichen Physik von Brettner. 
18) ein dergleichen Meisterexamen von Bleichardt; 
19) ein dergleichen Säulenordnung vom Vignola; 
29) ein dergleichen Baupolizetgesehe; 
21) ein geschriebenes Buch ohne Titel in Quartbogen mit grauem 

Einband, sämmtliche Bücher haben auf dem Titelblatt unten rechts 
den  Namen  Lange ;  

22) eine weißblechne Kundschaftsbüchse, angefüllt mit »erschienen 
Bauze ichnungen ,  wovon  de r  g röß te  The i l  m i t  dem Namen Lange  
bezeichnet ist; außer dem noch verschiedene aufgerollte, sowie auch 
in einer Mappe liegende Zeichnungen, mehrere geschriebene Bücher, 
welche alle vom Baufache handeln; 
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23) ein Petschaft mit dem Maurerwappen und den Buchstaben 
c. I- ; 

24) eine Karte von Deutschland und den angrenzenden Staaten 
durchschnitten und auf grauer Leinwand; 

Die Orts-Behörden wollen auf den :c. Fels und die entwen
deten Sachen sorgfältig vigiliren und im Betretungsfall denselben 
verhaften und unter sicherer Begleitung anher abliefern. 

Das Signalement des rc. Fels ist nicht bekannt. 
BolkenhaiN, den I. Deceniber 1848. 

Der Kömgliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

no. An das deutsche Volk! 
Bekanntmachung. Deutsche! In ernster Stunde für unser Vaterland spreche ich 

zu Euch; hört meine Worte mir Vertrauen! 
Eine beklagenswerthe Spaltung ist eingetreten zwischen der Krone 

und den Volksvertretern Preußens. In weiten Kreisen hat das 
deutsche Volk Partei genommen in diesem Streite; es hat es gethan 
in ruhiger und gesetzmäßiger Haltung. Aber auch die Stimme der 
Leidenschaft ertönt, und sie entzündet neue Leidenschaft. Ein Thcil 
der Preußischen Volksvertreter hat beschlossen, daß die Erhebung der 
Steuern einzustellen sei. Die Bande des Staatslebens sind dadurch 
gelockert, die bürgerliche Gesellschaft ist tief erschüttert, Preußen und 
mit ihm ganz Deutschland stehen auf der Schwelle des Bürger' 
krieges. 

Preußen! Die zu Frankfurt versammelten Vertreter des deut
schen Volks haben in so verhängnißvollem Augenblicke das ausglei
chende Wort des Friedens gesprochen. Die Reichsversammlung hat 
verlangt, daß Preußens König sich mit Männern umgebe, weche das 
Vertrauen des Landes genießen. Sie hat die Euch gewährten und 
verheißenen Rechte und Freiheiten feierlich verbürgt; sie hat Euch ge
gen jeden Versuch einer Beeinträchtigung derselben ihren Schutz zu
gesagt. Sie hat aber zugleich den auf die Einstellung der Steuer-
erbebung gerichteten Beschluß der Preußischen Volksvertreter für nich
tig erklärt. 

Preußen! Die Reichöversammlung zu Frankfurt vertritt die 
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Gesammtheit der deutschen Nation, ihr Ausspruch ist oberstes Gesetz 
für Alle.' 

Deutsche? In voller Uebereinstimmung mit der Reichsversamm
lung werde ich handeln. Ich werde die Vollziehung jenes Beschlus
ses nicht dulden, welcher durch Einstellung der Steuererhebung in 
Preußen die Wohlfahrt von ganz Deutschland gefährdet. Ich werde 
aber auch die Bürgschaft der Rechte und Freiheiren des Preußischen 
Volkes zur Geltung bringen; sie sollen ihm unverkümmert bleiben, 
wie allen unseren deutschen Brüdern. 

Ich rechne auf Euch, Preußen; Ihr werdet mir beistehen; Ihr 
werdet jede Ungesetzlichkeit, jede Gewaltthat meiden und Euch der 
Freiheit werth zeigen. Haltet den Frieden, ich werde ihn wahren. 

Deutsche! Auf Euch Alle rechne ich. Steht Ihr zu mir, wie ich 
zu Euch stehe! Das längst ersehnte Ziel, nach dem wir sireben, ist 
näher gerückt, bald wird das Verfassungswerk für Deutschland vol
lendet und unser schönes Vaterland wird in Einheit und Freiheit 
groß und mächtig sein! 

F rank fu r t  a .  M . ,  den  21 .  November  1848 .  

Der Reichsverwefer. Erzherzog Johann. 
Die  Re ichsmin i s te r :  

Schmer l i ng .  Peucke r .  Duckw i t z .  Becke ra th .  R .  Moh l .  
Wird den Ortsbehörden des Kreises zur Bekanntmachung in den 

Eommunen mitgetheilt. 
Bo l kenha in ,  den  1 .  December  1848 .  

Der Königliche Landrath. 
Graf Seherr und Dhoß. 

Der entsprungene Züchtking Schnall ist ergriffen, daher der wo. res. 
Steckbrief'erledigt ist. Steckbrief-Wider-

Bo lkenha in ,den  1 .  December  1848 .  m f .  

Der Königliche Landrath 
Graf Seherr und Dhoß. 
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Etablissements Anzeige. 
Einem hochgeehrten Publikum von Bolkenhain und Umgegend 

mache hierdurch die ergebene Anzeige, daß ich mich hierorts als: 
Gold- und Silberarbeiter 

etablirt habe, und empfehle mein gut assortirtes Lager in fein Gold, 
Bijouterie und Silberwaaren zur gütigen Beachtung. Jeder Auf
trag und Reparatur wird auf's pünktlichste und billigste ausgeführt' 
werden. 

Bo lkenha in ,  den  4 .  Novomber  1848 .  
Eduard  Ba rd ram.  

Wohnhaft bei dem Aalklieferant Herrn Prentzel. 



Kreis - Kurrenden-Matt 
des  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4«. 

Bolkenhain, den 11. December 1848. 

^)er Königlichen Regierung n>ird dringendst empfohlen, auf die bal-
dige Ausräumung der nach dem Abschlüsse von den direkten Steuern Bekanntmachung. 
xro III. Quartal v. verbliebenen bedeutenden Reste, soweit dieselben 
einziehbar sind, mit allem.Nachdruck hinzuivirken, die Ortsbehörden 
und Landräthe dieserhalb strenge zu kontroliren, und dafür zu sorgen, 
daß der Finanz-Abschluß keine Reste nachweise. 

Berlin, den 24. November 1848. 
Der General-Direktor der Steuern, 

gez .  Kübne .  
An die König!. Regierung zu Liegnitz. 

Abschrift dem Köuigl. Landraths-Amte zur Kennmißnahme und 
strengen Nachachtung. 

L iegn i t z ,  am 29 .  November  1848 .  
Königliche Negierung. 

Abtheilung für direkte Steuern, Oomainen und Forsten. 
gez. Scharfenort. 

An das König!. Landrathamt zu Bolkenhain. 
Indem ich die vorstehenden Verfügungen zur öffentlichen Kennt-

niß bringe, veranlasse ich die Ortsgerichte, die im II. Semester c. 
verbliebenen Steuer-Reste unverzüglich einzuziehen und an die Königl. 
Kasse abzuführen; die nicht einziebbare» Klassensteuer-Beträge aber 
durch die betreffende Liste pro II. Semester c. gehörig zu justi-
fiziren. 

Dabei mache ich den Ortsgcrichten bemerklich, in solche nur die« 
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jenigen Rückstände anfzunebmen, wo die Exekution wirklich fruchtlos 
geblieben ist und behalte ich mir vor, die dieöfälligen Nachweisungen 
einer ganz besondern Controle zu unterwerfen. 

Bo l kenha in ,  den  8 .  December  1848 .  

Der Königliche Landrath. 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. t?o. Nach Anzeige des Königl. Domainen-Amtß zu Grüssau sind 
Dicbstahls-Anzcigt. in der Nacht vom 2. zum 3. d. M. mittelst gewaltsamen Einbruchs 

in den Keller des dasigen Vorwerks, entwendet worden: 
1 hölzerner alter Eimer ohne Deckel, worin circa 1 Ctnr. Butter; 
1 kleiner neuer Eimer, worin 30 Pfd. Butter, derselbe war 

noch nicht voll; 
1 Topf Bunzlauer Geschirr, worin 40 Pfd. Butter; 
1 dergl. Topf, worin 30 Pfd. Butter; 
I dergl. Topf, worin 30 Pfd. Butter; 
1 alter Eimer, worin 40 Pfd. Butter; 
I Topf, jedoch nicht Bunzlauer Geschirr, worin 18 Pfd. Butter; 
1 dergl., worin 12 Pfd. Butter; 
1 Pfd. neue Butler; 
1 Schüssel, worin circa 3 Pfd. Topfbutter; 
1 Quart von Blech zum Milchverkauf; 
das eiserne Gitter von dem Fenster, durch welches die Diebe 

den Einbruch verübt. 
Dem Entdecker der Diebe wird eine Belohnung von 3 Rthlr. 

zugesichert. 
Ferner am 2. d. Mts. Mittags von 11 bis 1 Uhr sind dem 

Bauer Wolf zu SimSdorf von seinem auf dem Felde zurückgelasse
nen Wagen und Pflug folgende Eisensachen gestohlen worden: 

vom Wagen :  
zwei Steuerketlen, einen Schlußnagel und eine Linn; 

vom P f luge :  
einen Schoor, ein Sech, eine Grenzelkette und Stößel. 

Indem ich die OrtSbehörden des Kreises hiervon in Kenntniß 
setze, fordere ich dieselben auf: durch Bekanntmachung in den Com-
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munen, zur Entdeckung der Diebe und Wiedererlangung deS gesteh» 
lenen Gutes mitzuwirken. 

Ermittelungen sind ungesäumt hier anzuzeigen. 
Bo l kenha in ,  den  8 .  December  1848 .  

Der Königliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

In der Nacht vom 22. zum 23. d. MtS. ist bei dem Frei- Na. t?l. 
stellbesitzer Joh. Gottsried Enkelmann zu Petersgrund bei Leipe ein Diebstahls-Anzeige. 
Einbruch verübt und sind dabei folgende Gegenstände entwendet worden: 

de r  F rau  desse lben :  
1) ein blauleinenes Säckchen, enthaltend 8 Rthlr. in einem ^ Stück, 

fünf H Stücken und der Rest in ^ Stücken; 
2) circa 1 Rthlr. diverse Geldsorten, welche sich in einem kleinen 

Töpfchen befanden; 
3) ein gerändertes Achtgroschenstück mit Schleife, 1 Schaustück im 

Werthe von 3 gGr., ein Halsband von rechlichen Steinen; 
4) 13 Stück verschiedene wenig gebrauchte Frauen-Halstücher von 

gedrucktem Kattun und gegitterter Leinwand; 
3) eine röche Kattunschürze mit weißen Bändern; 
6) einen Ballen gebleichte Leinwand von 19 Ellen; 
7) ein zweispänniger rothgegitterter Bettüberzug zu 2 Kopfkissen und 

1 Deckbett; 
8) ein Paar fast neue Lederschuhe; 
8) eine blaugestreifte Züche mit Gänsefeder»; 

19) 33 verschiedene Würste und 
II) einen Sack und diverse Kleinigkeiten. 

L. der  W i t twe  K i t t e l :  
1) 2 Rthlr. 3 S itbergroschen Geld, in diversen Sorten; 
2) ein blaugegitterter zweispänniger Bettüberzug zu Deckbett und 

Pfühlkissen, jedoch von verschiedenem Muster; 
3) ein paar weißwollene Strümpfe mit einem bunten Rändchen, und 
4) «in Halsband von rothen Steinchen. 

L .  de r  Magd  E leonore  K i t t e l :  
1) fünf Stück Federbetten in blaugestreiften Jndelten, und zwar 

ein zweispänniges Deckbett und zwei Kopfkissen, von denen die 



240 

Jndelt noch neu und von gleichem Muster waren, ein Kinder
deckbett und Kinderkopfkissen, von denen die Jndelt älter und 
von anderem Muster waren. 
Es wird ergebenst ersucht, zur Entdeckung der Thäter und des 

gestohlenen Guts mitzuwirken. 
Jauer ,  den  29 .  November  1848 .  

Der Landrarh-Amcs-Verweser. 
Demuth .  

Abschrift hiervon erhalten die Orts-Behörden zur Bekanntma
chung in den Commune» und Nachforschung nach dm Dieben und 
gestohlenen Sachen. 

Vo lke  nha in ,  den  8 .  December  1848 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. 172. Diejenigen Orts-Gerichte, welche der Kreisblatt-Verfügung vom 
Bekanntmachung. 24. v. Mts., wegen 

Einziehung und Ablieferung der rückständigen Feuer-Societäts-
Beitrage 

und Einreichung der Nachweisung der diesfallsigen unbeitreibli-
chen Reste 

noch nicht genügt haben, werden an die Erledigung binnen 3 Tagen, 
—bei Vermeidung einer Ordnungstrafe von 13 Sgr. — hiermit 
erinnert. 

Vo l ke  nha in ,  den  8 .  December  1848 .  
Der Königliche Landrath 

und Feuer-Sozietäts-Kreis-Director 
Graf Seherr und Dhoß. 



Kreis - Kurrenden - Matt 
d e s  

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 4V. 

Bolkenhain, den 18. December 1848. 

ach dem neuen Jagdgesetz vom 31. October c. steht zwar jedem No«t7Z. 
Grundbesitzer das Recht zu, auf eigenem Grund und Boden zu ja- Bekanntmachung, 
gen, keineswegs aber ist damit die Befugniß eingeräumt, überall zu 
schießen. Die Ortsbehörden wollen demnach die zum Schutz der 
Person und des Eigenthunis bestehenden Gesehe kräftig handhaben, 
damit nicht in der Nähe der Gebäude geschossen und die Wild-Die
berei getrieben wird. 

Das Allgemeine Landrecht bestimmt in Thl. II. Tit. 20 hier
über Folgendes: 
§. 317. Wer vom heimlichen Jagen, Schießen oder Fangen ein Ge

werbe macht, der hat, als ein Wild-Dieb, die geschärften Stra
fen des Wild-Diebstahls verwirkt. 

§. 318. Niemand soll sich auf fremdem Grund und Boden mit 
Gewehr oder andern Werkzeugen zur Jagd finden lassen. 

§. 319. Wer demnach solchergestalt betroffen wird, soll schon um 
deswillen, auch wenn er einer wirklich verübten Contravention 
nicht überführt werden kann des bei sich habenden Gewehres oder 
Jagdgeräths verlustig sein, und muß nun nach Verhältniß deS 
gegen ihn streitenden Verdachts mit Geld- oder Gefängnißstrafe be
legt werden. 

§. 329. Wer sich dergleichen Pfändungen widersetzt, soll nach Thl-
I. Tit. 14 §. 439 86ks. bestraft werden. 

§. 743. Wer in bewohnten oder gewöhnlich von Menschen besuch
ten Orten sich des Schieß-Gewehrs, der Windbüchse oder Arm
brust bedient, oder Feuerwerke ohne besondere Erlaubnis; der Obrig-

5 
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Kit abbrennt, soll, wenn auch kein Schade geschehen ist, in eine 
Strafe von 3—39 Thlr. genommen werden. 

Bo lkenha in ,  den  14 .  December  1848 .  
Der Kömgliche Handrath. 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

wo. 174. Es fehlt noch von vielen Ortschaften des Kreises die in der Kreis-
Bekanntmachung. blatt-Verfügung vom 8. Novbr. c. Nr. 149 verlangte summarische 

Anzeige der wirklich Dienstchuenden Mannschaften der Bürgerwehr, 
weshalb ich deren Einreichung spätestens binnen 3 Tagen in Erinne
rung bringe, mit dem Bedeuten, daß die Einholung da nöthig durch 
Lohnboten erfolgen soll. 

Dabei bemerke ich wiederholt, daß diese Anzeige auch von den
jenigen Gemeinden zu erstatten ist, welche in fraglicher Hinsicht vor
stellig geworden sind. 

Bo lkenha in ,  den  12 .  December  1848 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 

wo. 17S. In der Nacht vom 9. zum 19. d. MtS. zwischen 2 und 3 
Piebstahls-Anzeige. Uhr wurden mittelst gewaltsamen Einbruchs dem Bauergutsbesiher 

Leopold Pesling er zu Wittgendorf hiesigen Kreises nachste
hende Gegenstande gestohlen und außerdem der :c. Peslinger gewalt
sam ermordet und dessen Ehefrau gröblich gemißhandelt 

1) 4 Doppel Louis'dor; 
2) 1 Ducaten; 
3) 14 Thlr. in 
4) 8 Thlr. in 
3) 3 Thlr. 3 Sgr. in diversen Münzsorten; 
9) ein Hemd, dem Dienstjungen gehörig und 
7) zwei rohe Handtucher. 
Hiervon setze ich Ein Wohllöbliches Königs. Landrath-Amt 

mit dem ergebensten Ersuchen in Kenntniß, auf die Verbrecher und 
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gestohlenen Sachen gefälligst vigiliren lasten und mich event. von 
dem Resultat in Kenntniß setzen zu wollen. 

Land  es  Hu t ,  den  12 .  December  1848 .  
Der interm. Landrath 
G r a f  S t o l b e r g .  

Wird den Ortsbehörden zur Bekanntmachung und sorgfältigen 
Nachforschung milgetheilt 

Bo l kenha in ,  den  15 .  December  1848 .  
Der Königliche Handrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

In der Nacht vom 5. zum 6. d. Mtö. sind der Stellbesitzer- 17«. 
Wittwe Küglerzu Langhellwigsdorf mittelst Einbruchs ge-Diebstahls-Anzeige» 
stöhlen worden: 

6 Kloben ungehechelter Flachs; 
1 Brechfuß und 
1 Flachsbläue. 
Die Ortsbehörden haben diesen Diebstahl bekannt zu machen 

und zur Wiedererlangung der Sachen und Entdeckung des Diebes 
mitzuwirken. 

Bo lkenha in ,  den  15 .  December  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Diejenigen Herrn Schiedsmänner, welche die Nachweisungen No. 177. 
resp. Negativ-Anzeigen über ihre Wirksamkeit im laufenden Jahre Einreichung der 
noch nicht eingesandt haben, werden an die ungesäumte Einreichung Schiedsmanns-
hiermit erinnert Nachwe.sungen. 

Die Ortsgerichte haben daher die gegenwartige Kreisblatt Nr. 
den Herrn Schiedsmännern zur Kenntnißnahme vorzulegen. 

Bo l kenha in ,  den  15 .  December  1848 .  
Der Königliche Landrath 

Graf Seherr und Dhoß. 
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Kreis - Kurrenden - Matt 
des  

Königlichen Landrath - Amtes in Bolkenhain. 
Stück 48. 

Volkenhain, den 25. December 1848. 

Betreffend die Wahl von Wahlmännern zur Wahl von reo. ,78. 
Mitgliedern für die 1. und 2. Kammer ekr. die ^ 

diesjährige Gesetz-Sammlung Nr. 55. mcnu 

höbern Orts zur schleunigsten Ausführung erlassenen Reglements 
zu den Wahlen für die 1. und 2. Kammer theile ich den Ortsbe
hörden zur genausten Instruktion und weltern Veranlassung mit, in
dem ich dabei Folgendes bestimme: 

Betreffend die Wahl für die I. Kammer. 
1) Die resp. Ortsbchörde» haben das im § 1 des Reglements 

angeschriebene namentliche Urwähler-Verzejchniß nach dem gegebenen 
Schema, sofort aufzustellen, und reichen mir solches unfehlbahr und 
spätestens bis zum 3. Januar 1849 ein. Nachdem dieselben 
revidirt, werden sie in der möglichst kürzesten Zeit zurnckerfolgen, wo
rauf sie im Orte ungesäumt bekannt zu machen und mir mit den 
e twa igen  E inwendungen  dagegen  (§ .3 )  spä tes tens  am 13 .  I annar  
ej. s. wieder einzureichen sind. 

Da die Klassensteuer-Listen pro 1849 noch nicht zurückgegeben 
werden konnten, so giebt die Liste pro 1848 den Anhalt, es sei denn, 
daß im Wege der Reklamation eine Herabsetzung bis auf !5 Sgr. 
monatlich erfolgt ist. Bei Annahme des Grundwerthes oder des 
Einkommens, wo dieses notorisch das gesetzliche Minimum bei Wei-
tem übersteigt, genügt die Bemerkung: „beruht auf Notorität" wäh
rend nur im zweifelhasten Fall der Urwähler durch Kaufbrief den 
Werth seines Grundstücks zu dokumentier» hat. Die Höhe des Ein
kommens haben die Ortsbehörden zu arbüriren. 
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Temporair Abwesende sind in die Urwähler-Liste mit aufzuneh
men, da sie bis zum Wahl-Termin zurückkehren können, hierüber ist 
aber im Verzeichnisse das Nöthige zu bemerken. 

2) Die Abgrenzung der Wahl-Bezirke und Ernennung der 
Wahl-Vorsteher (§. 8) sowie deren Stellvertreter wird meinerseits 
bald nach erfolgter Prüfung der Urwähler-Verzeichnisse erfolgen, da 
selbst die größte Gemeinde des Kreises 166 Urwähler nicht haben wird. 

Betreffend die Wahl für die 2. Kammer. 
3) Die im §. 4 des Reglements bestimmten namentlichen Ur-

wähler-Listen sind ungesäumt aufzunehmen und auszulegen. Hierbei 
ist folgendes Schema festzuhalten. 

Laufende Nr., Haus Nr., Stand und Gewerbe, Zu- und Vor
namen, Alter, wie lauge im Ort, Bemerkungen. Darin muß von 
den Ortsbehörden bescheinigt werden, seit wann die Liste ausgelegt 
worden. 

Die Stimmzettel sind an die Ortsbehörden zu stempeln. We
gen der temporair Abwesenden ist ebenso zu verfahren, wie vorstehend 
bemerkt. Etwaige Reklamationen sind mir unverweilt einzusenden. 

4) Anliegend erfolgt die Kreis-Nachweisung der nach Maaß-
gäbe der Seelenzahl zu wählenden Wahlmänner, der Wahl-Bezirke 
der Ortschaften unter 1666 Seelen und der Wahlvorsteher sowie 
deren Stellvertreter. Die Behörden solcher Gemeinden, welche 1666 
und mehr Seelen zählen, haben mir baldigst die Zahl der Wahl-
Bezirke anzuzeigen und mir zugleich Wahlvorsteher und Stellvertre
ter vorzuschlagen. 

3) Die Herren Wahlkommissarien ersuche ich sich dem Geschäft 
zu unterziehen, und es sind denselben die beigefügten Formulare zu 
den Wahl-Verhandlungen und das Wahl-Gesetz mit Reglement 
pünktlichst auszuhändigen. 

6) Die Wahlen finden an dem im §. 5 des Reglements be
stimmten Tage statt. 

Was  be i  de r  Aus füh rung  des  Wah l -Ak tes  sons t  noch  zu  be 
rücksichtigen sein würde, darüber bitte ich die Kreisblatt-Verfügung 
v. 13. April c. Nr. 36 nachzulesen, indem ich schließlich nur noch 
bemerke, daß mir die sämmtlichen Verhandlungen nach dem Wahl-
Termine binnen 24 Stunden per expressen Boten einzusenden sind. 

Endlich erwarte ich ungesäumte Anzeige weun irgendwo Formu
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lare noch fehlen oder wo sonst Zweifel in der Sache auftauchen 
soÜten. 

Bo l kenha in ,  den  20 .  December  1848 .  
, Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

R e g l e m e n t  
zur Ausführung des für das erste Jahr der nächsten Legislatur er

lassenen provisorischen Wahlgesetzes zur Bildung der ersten 
Kammer vom 6. d. MtS. 

Nrwahlen. 
§. I. In jeder Gemeinde wird sofort von der Ortsbehörde nach 

dem beiliegenden Schema ein Verzeichniß derjenigen Einwohner auf
gestellt, welche das dreißigste Lebensjahr vollendet und seit 6 Mo
naten ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde gehabt haben, 
nicht in «Folge rechtskraftigen Erkenntnisses den Vollgenuß der bür
gerlichen Rechte entbehren, und 

entweder 20 Sgr. monatlicher Klassensteuer zahlen, 
oder binnen 8 Tagen nach in ortsüblicher Weise erfolgter öffent
licher Aufforderung ein Grundvermögen im Werth von mindestens 
5000 Rthlr. oder ein reines jährliches Einkommen von mindestens 
500 Rthlr. glaubhaft nachweisen. 

H. 2. Das Verzeichniß (H. 1.) wird nebst den dazu gehörigen 
Verhandlungen dem Landrath innerhalb einer von demselben zu be
stimmenden Frist eingereicht. Der Landrarh prüft dasselbe, stellt die 
Urwählerliste danach fest und veranlaßt, daß dieselbe in der Gemeinde 
auf ortsübliche Weise sofort bekannt gemacht wird. 

§. 3, Einwendungen gegen die Wählerliste sind innerhalb fünf 
Tagen nach der Bekanntmachung bei der nach dem §.4 zur Entscheidung 
berufenen Kommission durch Vermutelung des Landralhs unter Bei
fügung der Beweismittel schriftlich anzubringen. 

§. 4. Die Entscheidung über die erhobenen Einwendungen er
folgt innerhalb 5 Tagen nach Ablauf der Präklusivfrist (§. 3.) für 
die klassensteuerpflichtigen Ortschaften durch die nach der Verordnung 
vom 17. Januar 1830 (G. S. S. 19.) zur Mitwirkung bei der 
Klassensteuer-Veranlagung bestimmte Kommission, in den nicht klas
sensteuerpflichtigen Orten durch eine besondere Kommission, deren 
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Mitgliederzahl vom Gemeindevorstande (Magistrat, Bürgermeister) 
zn bestimmen ist. Die Mitglieder der letzteren Kommission werde» 
zur Hälfte von dem Gemeinde-Vorstände, zur Hälfte von den Ge-
meinde-Vertretern gewählt. 

Der Landrath hat für den rechtzeitigen Zusammentritt der Kom
mission zu sorgen. 

§. 3. Sobald die erhobenen Einwendungen erledigt sind, wer
den die Urwähler-Listen von dem Landrath nach den erfolgten Ent
scheidungen berichtigt. Derselbe zeigt demnächst die Zahl der in den 
einzelnen Gemeinden seines Kreises vorhandenen Urwähler der Re
gierung übersichtlich an, damit diese zu benrthei'len vermag, ob nach 
Art. 3 des Gesetzes vom 6. d. Mts. in einem Wahlbezirke direkte 
Wahlen vorzunehmen sind. 

§. 6. Hat eine Gemeinde oder eine nicht zu einem Gemeinde
verbande gehörende bewohnte Besitzung nach den festgestellten Listen 
weniger als 199 stimmberechtigte Urwähler, so wird dieselbe durch 
den Landrath mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden zu 
einem Wahldistrikt verbunden. Der Landrath bestimmt zugleich den 
Ort, wo die Wahl der Wahlmänner vorzunehmen ist. 

In allen Gemeinden, welche nach der festgestellten Liste 200 
oder mehr Urwähler haben, werden von dem Gemeinde-Vorstande 
(Magistrat, Bürgermeister, Amtmann, Ortsbehörde) Wahlabtheilun-
gcn dergestalt gebildet, daß in keiner derselben mehr als 3 Wahl
männer zu wählen, also höchstens 399 Wähler enthalten sind. 

§. "7. In jedem Wahlbezirk (Gemeinde, Distrikt, Abkheilnng) 
wird auf jede Vollzahl von 199 Urwählern Ein Wahlmann gewählt. 

§. 8. Die Wahl wird von einem Wahlvorsteher geleitet. 
Derselbe wird in denjenigen Städten, welche 199 oder mehr 

Wähler enthalten, von dem Gemeinde-Vorstande (Magistrat, Bür
germeister), in allen übrigen Wahlbezirken von dem Landrath ernannt. 
In gleicher Weise wird ein Stellvertreter des Wahlvorstehers für 
envanige Verhinderungsfälle ernannt. In den Landgemeinden der 
Rheinprovinz und der Provinz Westphalen ist in der Regel ein in 
dem Wahlbezirk wohnender Bürgermeister oder Amtmann, in den 
übrigen Provinzen ein geschäftskundiger stimmberechtigter Einwohner 
mit der Leitung der Wahl zu beauftragen. 

§. 9. Die Wahlen in allen Wahlbezirken werden im ganzen 
Umfang der Monarchie am 29. Januar 1849 abgehalten. Wenn 
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in demselben Orte mehrere Wahl-Abtheilungen sind, so werden die 
Wahlen überall zur nämlichen Stunde vorgenommen. 

19. Die Wähler sind zur Wahl durch öffentliche Bekannt
machung in ortsüblicher Weise vorzuladen. 

§. 11. Abwesende können in keiner Weise durch Stellvertreter 
oder sonst an der Wahl Theil nehmen. 

12. In der Versammlung werden zunächst die Wählerlisten 
vorgelesen und die erschienenen Wähler als anwesend verzeichnet. 
Jever nicht stimmberechtigte Anwesende wird zum Abtreten veranlaßt 
und so die Wahlversammlung constiruirt. 

Sparer erscheinende Wähler haben sich bei dem Wahlvorsteher 
zu melden und werden nachtraglich als anwesend vermerkt. 

h. 13. Aus der Mitte der Anwesenden ernennt der Wahl
vorsteher einen Protokollführer und 2 bis 8 Stimmzähler und ver
pflichtet sie mittelst Handschlags an Eidesstatt. 

h. 14. Der Wahlvorsteher läßt durch die Stimmzähler ge
stempelte für jede Abstimmung noch besonders zu bezeichnende Stimm
zettel an die einzelnen Wähler ausrheilen. 

H. IZ. Jeder Wähler schreibt auf den ihm übergebenen Zettel 
den Namen des von ihm gewünschten Wahlmannes. Zettel, auf 
welchen mehr als Ein Name, oder der Name einer nicht wählba
ren Person geschrieben steht, oder aus welchen der Gewählte ncht 
unzweifelhaft zu erkennen ist, eben so ungestempelte und nicht gehörig 
bezeichnete Zettel sind ungültig. 

Wähler, welche nicht schreiben können, lassen ihren Stimmzettel 
durch den Protokollführer schreiben. 

§. 16. Die Stimmzettel werden von den Stimmzahlern ge
sammelt und in das vor dem Wahlvorsteher und dem Protokollfüh
rer stehende Gefäß gelegt. 

§. 17. Nach vollendeter Einsammlung der Stimmzettel erklärt 
der Wahlvorsteher die Wahl für geschloffen. Es dürfen alsdann 
Stimmzettel für diese Abstimmung nicht mehr abgegeben werden. 

§. 18. Die uneröffneten Zettel werden laut gezählt. Sollte 
diese Zählung durch ein mit der Zahl der Anwesenden im Mißver-
hältniß stehendes Resultat Bedenken erregen, so sind Wahlvorsteher 
und Stimmzähler befugt, die Abstimmung für ungültig zu erklaren 
und eine neue anzuordnen. 
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§. 19. Die Stimmzettel werden durch einen Stimmzähler un« 
ter Vorzeigung und in Gegenwart der Versammlung laut verlesen, 
vom Protokollführer bei den» Namen des Kandidaten vermerkt und 
vorweg laut gezählt. 

§. 20. Derjenige, welcher die absolute Stimmenmehrheit er
halten hat, ist für gewählt zu erklären. 

H. 21. Zur absoluten Stimmenmehrheit gehört mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmzettel. 

§. 22. Hat sich eine absolute Mehrheit nicht ergeben, so sind 
diejenigen fünf Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten 
haben, auf eine engere Wohl zu bringen. Wird auch bei dieser 
Wahl keine absolute Mehrheit erreicht, so sind diejenigen beiden Kan
didaten, welche die meisten Stimmen in der engeren Wahl erhalten 
haben, auf eine zweite engere Wahl zu bringen. Tritt in dieser 
letzten Wahl Stimmengleichheit ein, so entscheidet das LooS, welches 
durch die Hand des Wahlvorstehers gezogen wird. 

Bei Ausmiktelung derjenigen Kandidaten, welche nach den vor
stehenden Vorschriften auf eine engere Wahl zu bringen sind, ent
scheidet, bei Stimmengleichheit ebenfalls das Loos. 

h. 23. Bei engeren Wahlen sind die Stimmzettel mit ande
ren Namen als den auf die engere Wahl gebrachten Kandidaten 
ungültig. 

§. 24. Ueber die Gültigkeit einzelner Stimmzettel entscheiden 
Wahlvorsteher und Stimmzähler. 

§. 25, In Wahlbezirken, wo mehr als Ein Wahlmann zu 
wählen ist, findet vorstehendes Verfahren mit der Maßgabe statt, 
daß für jeden Wahlmann eine besondere Wahlhandlung vorzuneh
men ist. 

§. 26. Das Wahlprotokoll, welches nach den anliegenden For
mularen aufzunehmen ist, wird vom Wahlvorsteher, den Stimmzäh-
lern und dem Protokollführer unterzeichnet und sofort dem Wahl
kommissar (§. 29) eingereicht, welchem die Prüfung der Wahl in 
formeller Beziehung obliegt. 

H. 27. Wenn gegen die formelle Gültigkeit einer Wahl Be
denken obwalten, so sind dieselben der Versammlung der Wahlmäu-
ner vorzulegen, welche darüber entscheidet, und sodann mit Ausschlie
ßung des Wahlmannes, dessen Wahl für ungültig erklärt ist, unmit« 
relbar zu ihrem ordentlichen Wahlgeschäft fortschreitet. 
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Wahl der Abgeordneten. 
§. 28. Die Bezirke zur Wahl der Abgeordneten sind von den 

Regierungen nach Maßgabe der Bevölkerung zu bilden (Art. 5 und 
6 des Wahlgesetzes). 

Bei der Abgrenzung derselben ist darauf Rücksicht zu nehmen, 
daß eine Theilung der Kreise möglichst vermieden und den Wahl» 
männern die Theiluahme an der Wahl nicht unnöthig erschwert wird' 

tz. 29. Die Regierung bestimmt den Wahl-Kommissar, so wie 
den Wablort und läßt davon die Wahlvorsteher durch die Landräthe 
benachrichtigen. 

§. 39. Falls in einem Wahlbezirke sich weniger als 1999 
Urwähler befinden (Art. 5 des Ges. vom 6. d. Mts), hat die Re
gierung die Wahl-Abtheilungen für die alsdann vorzunehmenden di
rekten Wahlen zu bilden und die Wahl-Kommissarien, so wie die 
Wahlorte für die Abteilungen zu bestimmen. 

§. 31. Der Wabl-KommissariuS stellt aus den eingereichten 
Wahlverhandlungen ein Verzeichniß der Wahlmänner auf und ladet 
dieselben zur Wahl der vom Wahlbezirk zu wählenden Abgeordneten 
schriftlich ein, ebenso die Wähler im Falle der-djrekten Wahl (Art. 
5 des Wahlgesetzes). 

§. 32. Die Wahl der Abgeordneten wird im ganzen Umfange 
der Monarchie am 12. Februar k. I. vorgenommen. 

§. 33. Bei der Wahl der Abgeordneten kommen die Vorschrif
ten der vorstehenden §§. 12 bis 25 mit Ausnahme der §§. 13 und 
22, an deren Stelle folgende Bestimmungen treten, zur Anwendung. 

§. 34. Die Stimmzähler und der Protokollführer werden auf 
Vorschlag des Wahl-Komniissariuö von den anwesenden Wablmän-
nern aus ihrer Milte durch Aeclamation oder vermittelst Aufhebens 
der Hände nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt und vom Wahl-
Kommissar mittelst Handschlags an Eidesstatt verpflichtet. 

§. 35. Hat sich auf einen Kandidaten die absolute Stimmen
mehrheit vereinigt, so ist derselbe als gewählt zu erklären. 

Hat sich keine absolute Stimmenmehrheit ergeben, so wird zu 
einer weiteren Abstimmung geschritten. Dabei kann keinem Kandi
daten die Stimme gegeben werden, welcher bei der ersten Abstimmung 
keine oder nur Eine Stimme gehabt hat. 

Die zweite Abstimmung wird unter den übrig bleibenden Kan
didaten in derselben Ordnung wie die erste vorgenommen. Jeder 
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Stimmzettel ist ungültig, welche einen anderen als einen der in der 
Wahl gebliebenen Kandidaten enthält. 

Wenn auch die zweite Abstimmung keine absolute Mehrheil er-
giebt, so fällt je in der folgenden Abstimmung derjenige, welcher die 
wenigsten Stimmen ba<te, aus der Wahl, bis die absolute Mehrheit 
sich auf einen Kandidaten vereinigt hat. Stehen sich Mehrere in 
der geringsten Stimmzahl gleich, so entscheidet unter ihnen das Loos, 
welcher aus der Wahl fällt. 

§. 36. Wenn die Abstimmung nur zwischen zwei Kandidaten 
noch statt findet, und jeder derselben die Hälfte der gültigen Stimmen 
auf sich vereinigt hat, entscheidet das Loos, welches 'durch die Hand 
des WM-Kommissars gezogen wird. 

3?. In den Versammlungen sowohl der Urwähler als der 
Wahlmänner dürfen weder Diskussionen stattfinden, noch Beschlüste 
gefaßt werden, vorbehaltlich der im §. 28 der Versammlung der 
Wahlmänner überwiesenen Prüfung. 

H. 38. Die Gewählten sind durch den Wabl-Kommissarius von 
der auf sie gefallenen Wahl in Kenntniß zu setzen und zur Erklä
rung über die Annahme derselben, so wie zu den« Nachweise, daß 
sie nach Art. 8 des Gesetzes wählbar sind, aufzufordern. Im Falle 
der Nichtannahme der Wahl, oder der eingeräumten Nichtbefähigung 
ist sofort eine neue Wahl zu veranlassen. 

8. 39. Sämmtliche Verhandlungen über die Wahl sowohl der 
Wahlmäner als der Abgeordneten werden vom Wahl-Kommissar 
durch Vermittelung der Regierung dem Minister des Innern zur 
weitem Mittheilung an die erste Kammer eingereicht. 

h. 46. In den keinem landräihlichen Kreis-Verbande angehöri-
gen Städten werden die nach Obigem dem Landrath obliegenden Funk
tionen von dem Magistrat oder Bürgermeister ausgeübt. 

In der Stadt Berlin versieht der Magistrat sowohl die Funk
tionen des Landraths als die der Regierung. 

Be r l i n ,  den  8 .  December  1848 .  

Königliches Staats-Ministerium. 
(gez.) Graf v. Brandenburg, v. Ladenberg. Manteuffel. 

v. Strotha. Rintelen. v. d. Heydt. 
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der in der Gemeinde 
V e r z e i c h n i ß  
. Bezirk . . . vorhandenen Urwähler zur 
ersten Kammer. 

Name. 

Zahlt 
an 

monatl. 
Klassen

steuer 

Hat ein Einkommen von 

mindesten« S0S Rthlr. 

nachgewiesen durch 

Hat eine» Grundbesch 

von mindesten« 

SittN, Rthlr. im Werthe 

nachgewiesen durch 

Alter und sonstige 

Bemerkungen. 

R e g l e m e n t  
zur Ausführung deS Wahlgesetzes für die zweite Kammer vom 6. 

December d. I. 
Bestimmungen über die Abgrenzung der Wahl-Bezirke. 

H. I. Die Landräthe haben unverzüglich nach Maaßgabe der 
Bestimmungen des Artikel 3 des Wahlgesetzes vom 6. December d. 
I. die nöthigen Einleitungen zur Begrenzung der Bezirke für die 
Urwahten zu treffen. (Vergl. §. 35.) 

§. 2. Sie haben also festzustellen: 
1) zu welchem Wahlbezirk diejenigen Gemeinden und zu einem 
' Gemeindeverbande nicht gehörigen Besitzungen, deren Bevölke

rung nicht 253 Seelen erreicht, vereinigt werden sollen. Der 
so gebildete Wahlbezirk steht >n Beziehung auf die Zahl der 
zu wählenden Wahlmänne, einer Gemeinde von derselben Volks
zahl gleich; 

2) die Zahl der nach dem gesetzlichen Verhalmiß ans die einzel
nen Bezirke fallenden Wahlmanner. In den Gemeinden von 
mehr als 1333 Einwohnern bestimmen die Gemeindebehörden 
unter Aufsicht des Landralhs die Zahl und Begrenzung der z« 
bildenden Wahlbezirke. 

Da kein Bezirk mehr als 13 Wablmanner wählen solk, so 
ergiebt sich, daß kein Bezirk volle 2753 Einwohner enthalten 
darf. Um eine Ermüdung der W.chlvelsammtanI zu vermeiden, 
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wird es zweckmäßig sein, die Wahlbezirke in einem mäßigen 
Umfange zu halten. 

Urwahlen. 
§. 3. Die Wahl wird von esnem Wahlvorsteher geleitet. Der

selbe wird in den Städten vom Magistrat (Bürgermeister), in den 
Landgemeinden vom Landrath ernannt. In gleicher Weise wird ein 
Stellvertreter des Wahlvorstehers für etwanige Verhinderungsfälle 
ernannt. In den Landgemeinden der Rheinprovinz und der Provinz 
Westphalen ist bei diesen Ernennungen besonders auf die Gemeinde-
Vorstände (Bürgermeister, Beigeordnete, Gemeinde-Vorsteher, Amt
leute) Rücksicht zu nehmen. 

§. 4. In jeder Gemeinde wird sofort von der Ortsbehörd« 
ein namentliches Verzeichniß aller nach Art. 1 u. 2. des Wahlgesetzes 
vom 6. d. M. und Art. 67 der Verfassungsurkunde stimmberech» 
tigten Wähler aufgestellt, und zu Jedermanns Einsicht in einem zu 
bestimmenden Lokal ausgelegt, auch daß solches geschehen, öffentlich 
bekannt gemacht. Wer sich darin übergangen glaubt, hat seine Ein« 
Wendungen binnen 3 Tagen nach der Bekanntmachung anzugeben 
und zu bescheinigen. Die Entscheidung über die Reklamation steh» 
derjenigen Behörde zu, die nach §. 3 den Wahlvorsteher zu ernen
nen hat. 

§. 5. Die Wahlen in allen Wahlbezirken werden im ganzen 
Umfang der Monarchie am 22. Januar k. I. abgehalten. Wenn 
in demselben Orte mehrere Wahl-Abtheilungen sind, so werden die 
Wahlen überall zur nämlichen Stunde vorgenommen. 

§. 6. Die Wähler sind zur Wahl durch öffentliche Bekannt
machung in ortsüblicher Weise vorzuladen. 

§. 7. Abwesende können in keiner Weise durch Stellvertreter 
oder sonst an der Wahl Theil nehmen. 

§. 8. In den Versammlungen werden zunächst die Wähler
listen vorgelesen und die erschienenen Wähler als anwesend verzeich
net. Jeder nicht stimmberechtigte Anwesende wird zum Abtreten ver
anlaßt und so die Versammlung constiluirt. Spater erscheinende 
Wähler haben sich bei dem Wahl-Vorsteher zu melden und werden 
nachträglich als anwesend vermerkt. 

§. 9. Aus der Mitte der Anwesenden ernennt der Wahlvor
steher einen Protokollführer und 2 bis 8 Stimmenzähler und ver
pflichtet sie mittelst Handschlags an Eidesstatt. 

§. Ist. Der Wahl-Vorsteher läßt durch die Stimmzähler ge
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stempelte, für jede Abstimmung noch besonders zu bezeichnende Stimm
zettel an die einzelnen Wähler austheilen. 

§. II. Jeder Wähler schreibt auf den ihm übergebenen Zettel 
den Namen des von ihm gewünschten Wahlmanns. Zettel, auf 
welchen mehr als Ein Name oder der Name einer nicht wählbaren 
Person geschrieben steht, oder aus welchen der Gewählte nicht un
zweifelhaft zu erkennen ist, ebenso ungestempelte und nicht gehörig 
bezeichnete Zettel sind ungültig. 

Wähler, welche nicht schreiben können, lassen ihren Stimmzettel 
durch den Protokollführer schreiben. 

H. 12. Die Stimmzettel werden von den Stimmzählern ge
sammelt und in das vor dem Wahl-Vorsteher und dem Protokoll
führer stehende Gefäß gelegt. 

h. 13. Nach vollendeter Einsammlung der Stimmzettel er
klärt der Wahl-Vorsteher die Abstimmung für geschlossen. Es dür
fen alsdann Stimmzettel für diese Abstimmung nicht mehr angenom
men werden. 

§. 14. Die uneröffneten Zettel werden laut gezählt. Sollte 
diese Zählung durch ein mit der Zahl der Anwesenden im Mißver
hältnis; stehendes Resultat Bedenken erregen, so sind die Wahl-Vor
steher und Stimmzähler befugt, die Abstimmung für ungültig zu er
klären und eine neue anzuordnen. 

8. 13. Die Stimmzettel werden durch einen der Stimmzähler 
unter Vorzeigung und in Gegenwart der Versammlung laut verlesen, 
vom Protokollführer bei dem Namen des Kandidaten vermerkt und 
vorweg laut gezählt. 

h. 16. Derjenige, welcher die absolute Stimmenmehrheit er
halten hat, ist für gewäblt zu erklären. 

§. 17. Zur absoluten Stimmenmehrheit gehört mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmzettel. 

h. 18. Hat sich eine absolute Mehrheit nicht ergeben, so sind 
diejenigen 5 Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten ha
ben, auf eine engere Wahl zu bringen. Wird auch bei dieser Wahl 
keine absolute Mehrheit erreicht, so sind diejenigen beiden Kandidaten, 
welche die meisten Stimmen in der engeren Wabl erhallen haben, 
auf eine 2. engere Wahl zu bringen. Tritt in dieser letzten Wahl Stim
mengleichheit ein, so entscheidet das Loos, welches durch die Hand 
des Wahl-Vorstehers gezogen wird. 

Bei Ausmittelung derjenigen Kandidaten, welche nach den vor
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stehenden Vorschriften auf eine engere Wahl zu bringen sind, ent
scheidet bei Stimmengleichheit ebenfalls das Loos. 

§. 19. Bei engeren Wahlen sind die Stimmzettel mit anderen 
Namen als den aus die engere Wahl gebrachten Kandidaten ungültig. 

§. 29. Ueber die Gültigkeit einzelner Stimmzettel entscheiden 
Wahl-Vorsteher und Stimmzühler. 

H. 21. In Wahlbezirken, wo mehr als Ein Wablmann zu 
wählen ist, findet vorstehendes Verfahren mit der Maaßgabe statt, 
daß für jeden Wahlmann eine besondere Wahlhandlung vorzuneh
men ist. 

8. 22. Das Wahlprotokoll, welches nach den anliegenden For 
mularen aufzunehmen ist, wird vom Wahl-Vorsteher, den Stimm
zählern und dem Protokollführer unterzeichnet, und sofort dem Wahl 
Kommissarius (§. 25 ) eingereicht, welchem die Prüfung der Wahl 
in formeller Beziehung obliegt. 

§. 23. Wenn gegen die formelle Gültigkeit einer Wahl Be
denken obwalten, so sind dieselben der Versammlung der Wahlmän-
ner vorzulegen, welche darüber entscheidet und sodann mit Ausschlie
ßung des Wahlmanns, dessen Wahl für ungültig erklärt ist, unmit
telbar zu ihrem ordentlichen Wahlgeschäft fortschreitet. 

Wahl der Abgeordneten. 
8. 24. Die Bezirke zur Wahl der Abgeordneten sind von den 

Regierungen nach Maaßgabe der Bevölkerung zu bilden iArt. 5. 
u. 6. des Wahlgesetzes). Bei der Abgrenzung derselben ist darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß eine Theilung der Kreise möglichst vermie
den und den Wahlmännern die Theilnahme an der Wahl nicht ohne 
Roth erschwert wird. 

§. 25. Die Regierung bestimmt den Wahl-Kommissar sowie 
den Wahlort und läßt davon die Wahl-Vorsteher durch die Land-
räthe benachrichtigen. 

H. 26. Der Wahl-Kommissarius stellt aus den eingereichten 
Wahlverhandlungen ein Verzeicbniß der Wahlmänner auf und ladet 
dieselben zur Wahl der vom Wahlbezirk zu wählenden Abgeordneten 
schriftlich ein. 

§. 27. Die Wahl der Abgeordneten wird im ganzen Umfang 
der Monarchie am 5. Februar k. I. vorgenommen. 

§. 28. Bei der Wahl der Abgeordneten kommen die Vor
schriften der vorstehenden §§. 7. biS 21., mit Ausnahme der HZ. 9. 
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und 18., an deren Stelle folgende Bestimmungen treten, zur An
wendung. 

§, 29. Die Stimmzähler und der Protokollführer werden auf 
Vorschlag des Wahlkommissarius von den anwesenden Wahlmännern 
aus ihrer Milte durch Acclamation oder vermittelst Aufhebens der 
Hände nach absoluter Stininienmebrheit gewählt und vom Wahl-
Kommissar mittelst Handschlags an Eidesstatt verpflichtet. 

§. 39. Hat sich auf einen Kandidaten die absolute Stimmen
mehrheit vereinigt, so ist derselbe als gewählt zu erklären. 

Hat sich keine absolute Stimmmehrheit ergeben, so wird zu einer 
weiteren Abstimmung geschritten. Dabei kann keinem Kandidaten die 
Stimme gegeben werden, welcher bei der ersten Abstimmung keine 
oder nur eine Stimme gehabt hat. 

Die zweite Abstimmung wird unter den übrig bleibenden Kan
didaten in derselben Ordnung wie die erste vorgenommen. 

Jeder Stimmzettel ist ungültig welcher einen änderst als die in 
der Wahl gebliebenen Kandidaten enthält. 

Wenn auch die zweite Abstimmung keine absolute Mehrheit er
zieht, so fällt je in der folgenden Abstimmung derjenige, welcher die 
wenigsten Stimmen hatte, aus der Wahl, bis die absolute Mehrheit 
sich auf einen Kandidaten vereinigt hat. Stehen sich mehrere in der 
geringsten Stimmenzahl gleich, so entscheidet unter ihnen das Loos, 
welcher aus der Wahl fällt. 

H. 3k. Wenn die Abstimmung nur zwischen zwei Kandidaten 
noch stattfindet, und jeder derselben die Hälfte der gültigen Stimmen 
auf sich vereinigt hat, entscheidet das Loos, welches durch die Hand 
des Wahlkommissars gezogen wird. 

§. 32. In der Versammlung sowohl der Urwähler als der 
Wahlmänner dürfen keine Diskussionen stattfinden, noch Beschlüsse 
gefaßt werden, vorbehaltlich der in §. 23. der Versammlung der Wahl
männer überwiesenen Prüfung. 

§. 33. Die Gewählten sind von der auf sie gefallenen Wahl 
dkrch den Wahlkommissarius in Kenntniß zu setzen, und zur Erklä
rung über die Annahme derselben, sowie zu dem Nachweise, daß sie 
nach Art. 8. des Wahlgesetzes wählbar sind, aufzufordern. Im Falle 
der Nichtannahme oder eingeräumten Nicktbefähigung hat die Re
gierung sofort eine neue Wahl zu veranlassen. 

Z. 34. Sämmtliche Verhandlungen über die Wahl sowohl der 
Wahlmanner als der Abgeordneten werden von dem Wahl-Kom-



238 

mifsarius der Regierung eingereicht, welche dieselben durch den Ober-
Präsidenten dem Minister des Innern zur weiteren Mittheilung an 
die zweite Kammer vorzulegen hak. 

Allgemeine Bestimmung. 
§. 33. In den keinem landräthlichen Kreis-Verbande angehöri-

gen Städten werden die nach Obigem dem Landrath obliegenden 
Funktionen von dem Magistrat oder Bürgermeister ausgeübt. 

In der Stadt Berlin versieht der Magistrat sowohl die Funk
tionen des Landraths als die der Regierung. 

Berlin, den 8. December 1848. 
Königliches Staats-Ministerium. 

Graf Brandenburg. Ladenberg. Manteuffel- v. Stroths. 
Rintelen. v. d. Heydt. 

Einteilung des Kreises in die Wahlbezirke für die zweite Kammer. 

Namen und Stand 

der Wahl-Commissarien. deren Stellvertreter. 

Seelen
zahl. 

Zahl 
der 

Wäh
ler. 

Domainenpachter Merz. 

Kantor Petran. 
Rentmeistcr Siegert. 
Oberamtmann Fischer. 
Amtmann Otto. 
Rentmeister Hanisch. 
Gutsverwalter Rimann. 
Gerichlsschreiber Anders. 
Rittergutsbesitzer Rimann. 

Oekonom Jäckel. 

Amtmann Jüttner. 

Amtmann Scholz. 

Gerichtsschreiber Niepelt. 
Amtmann Dietrich. 

Schullehrer Kilian. 

Müller Raabe. 

Amtmann Schmidtlein. 
Gerichtsscholz Göppert. 
Schullehrer Kadelbach. 
Kantor Happe. 
Chirurgus Scharssenberg. 
Gerichtsscholz Walter. 
Gerichtsscholz Güttler. 
Gerichtsscholz Grundmann. 

Scholz John. 

Schullehrer Ritter. 

Kantor Vorwerk. 

Scholz Scholz. 
Schullehrer Epner. 

Amtmann Gcnzky. 

Bolkenhain. 
Klein-Waltersdorf. 
Wiesau. 
Alt-Röhrsdorf. 
Neu-Röhrsdorf. 
Lauterbach. 
Langhellwigsdorf. 
Gräbel. 
Blumenau. 
Falkenberg. 
Wederau. 
Ober-Polkau. 
Nieder-Polkau. 
Ossenbahr. 
Girlachsdorf. 
Dätzdorf. 
Bohrauseiffersdorf. 
Rohnstock. 
Weiden-Petersdorf. 
Hausdocf. 
Börnchen. 
Kauder. 
Preilsdorf. -

1783 
347 
189 

1023 
309 
560 
899 
373 
435 
251 
622 
104 
97 5 
77^ 

4121 
213/ 
137» 
731 < 
415 
620 
195» 
748 
99 
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Namen und Stand 

der Wahl-Kommissarien. deren Stellvertreter. 
Ortschaften. zahl. 

Zahl 
der 

Wäh
ler. 

Amtmannn Schwarzer. 

Schullehrer Krause. -

Rittergutsbesitzer Eckert. 

Gutsverwalter Aust. 

Graf von Bülow. 

Gcrichtsschreiber Jung. 
Gerichtsschreiber Jentsch. 
Gerichtsscholze Jäckel. 
Rcndant Selle. 

Gerichlsschreiber Gaßner. 
Amtmann Kay. 
Gcrichtsschreiber Riedel. 
Rittergutsbesitzer Seidel. 
Gerichtsschreiber Demnig. 
Scholz Großer. 
Gerichtsschreiber Reimann. 
Schullehrer Weiß. 
Schullehrer Beyer. 
Schullehrer Ossig. 
Amtmann Mende. 
Schullehrer Teller. 
Gerichtsschreiber Schubert. 
Schullehrer Tschampel. 
Rittergutsbesitzer Strach. 
Baron von Seherr und Thoß 

Amtmann Geisler. 
Aktuar Brückner. 

Amtmann von Frankenberg. 
Amtmann Günther. 

Schullehrer Herzog. 

Kretschmer Salzmann. 

Amtmann Schreiber. 

Gerichtsschreiber Schmidt. 

Kreis-Chirurgus Harpeck. 

Schullehrer John. 
Scholz Kliem. 
Kantor Jung. 
Kantor Gäßner. 

Scholz Sender. 
Müller Rücker. 
Kantor Scholz. 
Scholz Rcimann. 
Scholz Emmrich. 
Gerichtsschreiber Scheumann. 
Schullehrer Hiller. 
Scholz Liebig. 
Scholz Böhm. 
Scholz Renner. 
Gerichlsschreiber Kuttig. 
Scholz Remzer. 
Kantor Jungfer. 
Schollisei-Besitzer Zimmer. 
Scholz John. 
Müller Vogel. 

SchullehrerSchmidtchen. 
Müller Hoffmann. 

Schullehrer Brückner. 
Gerichtsschreiber Emmler. 

Nieber-Wolmsdorf. 
Srädtisch-Wolmsdorf. 
Ober-Wolmsdorf. 
Schweinhaus. 
Nicder-Hohendorf. 
Ober-Hohendorf. 
Groß-Waltersdorf. 
Würgshalbendorf, 
incl. Neu-Würgsdorf 
u. Pfarrthei-Antheil. 
Neu-Kunzendorf. 
Nimmersatt. 
Streckenbach. 
Ober-Kunzendorf. 
Nieder-Kunzendorf. 
Rudelstadt. 
Priltwitzdorf. 
Adlersruh. 
Nieder-Wernersdorf. 
Ober-Wernersdorf. 
Marzdorf. 
Ruhbank. 
Giesmannsdorf. 
Einsiedel. 
Thomasdorf. 
Ober-Würgsdorf. 
Hohenhelmsdorf. 
Ober-Baumgarten. 
Neu-Reichenau. 
Alt-Reichenau. 
Quohlsdorf. 
Möhnersdorf. 
Wiesenberg. 
Schollwitz. 
Siwsdorf. 
Schweinz.i 
Hohenfriedeberg. 
Hohen-Petersdorf. 
Nieder-Baumgarten. 

352 
38' 

371 
254 
37/ 

234 
92 

1486 

229l 
8I0s 
731 
341 
502 

1300. 
173/ 
325 
615 
584 
903 
347 

1212 
547 
475 
680 
627 

1058 
625 

2622 
987 
251 
127^ 
195/ 
513 
323 
736 
624 
714 

1 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
4 
2 

10 
3 
1 
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wo. t7S. Die Dominien, Magisträte und Ortsgerichte werden aufgefor-
Betrifft die dert, an den in der nachstehenden Nachweisung bezeichneten Tagea 

Stcueremzaylung. direkten Steuern für das Jahr 1849 pünktlich an die Königl. 
Kreis-Steucr-Kasse Hierselbst abzuliefern, und nach Kräften dahin zu 
wirken, daß Steuer-Reste vermieden werden.. 

Bo l kenha in ,  den  20 .  December  1848 .  
Der Königliche Landrath 

G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  

Tage zu Steuer-Einzahlungen pro 1849. 
1) Stadt Bolkenhain 
2) Dom. Klein-Waltersdorf. 

Gemeinde 
3) Dom. Wiesau. 

Gemeinde 
4) Dom. Röhrsdorf 

Gemeinde 
Z) Neu-Röhrsdorf 
6) Dom. Lauterbach 

Gemeinde 
7) Dom. Langhellwigsdorf 

Gemeinde 
8) Dom. Gräbel 

Gemeinde 
9) Dom. Blumenau 

Gemeinde 
10) Dom. Falkenberg 

Gemeinde 
11) Dom. Wederau 

Gemeinde 
12) Dom. Ober-Polkau 

Gemeinde 
13) Dom. Rieder.Polkau 

Gemeinde 
14) Dom. Ossenbahr. 

Gemeinde 

am 18. Januar. 

- 20. Februar. 

- 20. März. 

- 19. April. 

- 18. Mai. 

- 19. Juni. 

- 17. Juli. 

- 17. August. 

- 18. September. 

, 18. Oktober. 

- 20. November. 

- 18. December. 



SKI 

15) Dom. Girlachsdorf 
Gemeinde 

16) Dom. Dätzdorf 
Gemeinde 

17) Dom. Bohrau-SeifferSdorf 
Gemeinde 

18) Dom. Rohnstock 
Gemeinde 

19) Gem. Weiden-Petersdorf 
2V) Dom. Hausdorf 

Gemeinde 
21) Dom. Börnchen 

Gemeinde 
22) Dom. Kauder 

Gemeinde 
23) Dom. Preilsdorf 

Gemeinde 
24) Dom. Nieder-Wolmsdorf 

Gemeinde 
25) Gem. Wolmsdorf stadt. 
26) Dom. Ober-Wolmsdorf 

Gemeinde 
27) Dom. Schrveinhaus 

Gemeinde 
28) Dom. Nieder-Hohndorf 
29) Dom. Ober-Hohndorf 

Gemeinde 
39) Dom. Groß-Waltersdorf 

/ Gemeinde 
1) Dom. Würgshalbendorf 

Gem. incl. Colonic u. Pfarrthei-
2) Colonie Nen-Kunzendorf 
3) Dom. Nimmersatt 

Gemeinde 
4) Gemeinde Streckenbach 
5) Gemeinde Ober.Kunzendorf 
6) Dom. Nieder-Kunzendorf 

Gemeinde 

am 19. Januar. 

21. Februar. 

21. März. 

29. April. 

19. Mai. 

29. Juni. 

18. Juli. 

18. August. 

19. September. 

19. October. 

21. November. 

19. December. 

>am 29. Januar. 
I - 22. Februar. 

Antl). 1 - 22. März. 
21. April. 
21. Mai. 
21. Juni. 
19. Juli. 
29. August. 
29. September. 
29. October. 
22. November. 
29. December. 
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7) Dom. Rudolstadt 
Gemeinde 

8) Gemeinde Adlersruh 
9) Gemeinde Prittwitzdorf 

19) Dom. Nieder-WemerSdorf 
Gemeinde 

11) Dom. Märzdorf 
Gemeinde 

12) Dom. Ober-Wernersdorf 
Gemeinde 

13) Gem. Ruhbank 
14) Gem. Gießmannsdorf 
15) Gem. Einsiedel 
16) Gem. Thomasdorf 
17) Gem. Ober-WürgSdorf 
18) Gem. Hohenhelmsdorf 
19) Dom. Ober-Baumgarten 

Gemeinde 
29) Gem. Neu-Neichenau 
21) Gem. All-Reichenau 
22) Gem. OuolSdorf 
23) Dom. Möhnersdorf 

Gemeinde 
24) Dom. Schollwitz 

Gemeinde 
25) Dom. Simbsdorf 

Gemeinde 
26) Dom. Schweinz 

Gemeinde 
27) Stadt Hohenfriedeberg 
28) Dom. Hohenfriedeberg 
29) Wiesenberg 
3V) Dom. Hoh-Pelersdorf 

Gemeinde 
31) Dom. Nieder-Baumgarten 

Gemeinde. 
König!. Kreis-

am 29. Januar. 
- 22. Februar. 
- 22. März. 
- 21. April. 
- 21. Mai. 
- 21. Juni. 
- 19. Juli. 
- 29. August. 
- 29. September. 
- 29. Oktober. 
- 22. November. 
, 29. December. 

^ - 22. Januar. 

. 23. Februar. 

. 23. März. 

- 23. April. 

. 22. Mai. 

. 22. Juni. 

. 29. Juli. 

- 21. August. 

- 21. September. 

, 22. October. 

! - 23. November. 

- 21. December. 

Steuer-Kaffe. Richter. 
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In vergangener Nacht sind folgende schwere Verbrecher: rso. 
1) der Bauersohn Wilhelm Kretschmer aus Leppersdorf bei Bekanntmachung. 

Landeshut. 
2) der Tagelöhner Friedrich Wilhelm Gerste aus Jenkau gebür

tig und zu Mertschütz, Liegnitzer Kreises wohnhaft, 
3) der Tagelöhner Johann Gottfried Stumpe aus Heinrichs« 

gebürtig und zu Peterswaldau wohnhaft, 
4) der Maurerlehrling Robert Weiß aus Freiburg, 

mittelst gewaltsamen Ausbruchs aus hiesigem Jnquisitoriat entwichen. 
Indem wir deren Signalements beilegen, bitten wir ergebenst, 

durch die Gendarmen und Ortspolizeibehörden auf die Flüchtigen vi-
giliren und an uns abliefern zu lassen. 

Drei derselben scheinen ihren Weg von hier auf Freiburg zu 
genommen zu haben, wogegen vom Vierten noch keine Spur ermit
telt ist. 

Schwe idn i t z ,  den  16 .  December  1848 .  
Königl. Land- und Stadt-Gericht, Kommission für 

Untersuchungssachen. 
Vrehmer. 

Wird zur Vigilanz bekannt gemacht. 
Vo l ke  nha in ,  den  18 .  December  1848 .  

Der Kömgliche Landrath 
G r a f  S e h e r r  u n d  D h o ß .  
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